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BUNDESMINISTERIUM
BMF - 1V/7 (IV/7) FUR FINANZEN
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An

Zolldmter

Steuer- und Zollkoordination, Fachbereich Zoll und Verbrauchsteuern
Steuer- und Zollkoordination, Produktmanagement

Steuer- und Zollkoordination, Risiko-, Informations- und Analysezentrum

UP-4770, Arbeitsrichtlinie Libanon

Die Arbeitsrichtlinie UP-4770 (Arbeitsrichtlinie Libanon) stellt einen Auslegungsbehelf zu den
von den Zolldmtern und Zollorganen zu vollziehenden Regelungen dar, der im Interesse

einer einheitlichen Vorgangsweise mitgeteilt wird.

Uber die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten kénnen aus dieser
Arbeitsrichtlinie nicht abgeleitet werden.

Bei Erledigungen haben Zitierungen mit Hinweisen auf diese Arbeitsrichtlinie zu unterbleiben.

Bundesministerium flr Finanzen, 1. Juli 2014
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1. Abkiirzungen, Begriffsbestimmungen und Definitionen

1.1. Abkiirzungen

Ubersichtstabelle

EU Europaische Union

WTO World Trade Organisation
WVB Warenverkehrsbescheinigung
Vertragspartei EU und Libanon

1.2. Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Begriff

a) ,Herstellen" jede Be- oder Verarbeitung einschlieBlich Zusammenbau oder besondere

Vorgange;

b) ,Vormaterial" jegliche Zutaten, Rohstoffe, Komponenten oder Teile usw., die beim

Herstellen des Erzeugnisses verwendet werden;

c) ,Erzeugnis" die hergestellte Ware, auch wenn sie zur spateren Verwendung in einem

anderen Herstellungsvorgang bestimmt ist;
d) ,Waren" sowohl Vormaterialien als auch Erzeugnisse;

e) ,Zollwert" den Wert, der nach dem Ubereinkommen zur Durchfiihrung des Artikels VII
des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 1994 (WTO-Ubereinkommen (iber den

Zollwert) festgelegt wird;

f) ,Ab-Werk-Preis" den Preis des Erzeugnisses ab Werk, der dem Hersteller in der
Gemeinschaft oder im Libanon gezahlt wird, in dessen Unternehmen die letzte Be- oder
Verarbeitung durchgefiihrt worden ist, sofern dieser Preis den Wert aller verwendeten
Vormaterialien umfasst, abztiglich aller internen Abgaben, die erstattet werden oder
erstattet werden kdnnen, wenn das hergestellte Erzeugnis ausgeftihrt wird;

Erlauterung:

Der ,,Ab-Werk-Preis" eines Erzeugnisses umfasst den Wert aller bei der Herstellung des
Erzeugnisses verwendeten Vormaterialien und samtliche Kosten (Kosten der
Vormaterialien und sonstige Kosten), die der Hersteller tatsachlich tragt.
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Zum Beispiel muss der ,,Ab-Werk-Preis" von Videokassetten, Platten, Software-Tragern
und ahnlichen Erzeugnissen, mit Aufzeichnungen, flir die Rechte an geistigem
Eigentum bestehen, so weit wie mdglich alle vom Hersteller getragenen Kosten
umfassen, die sich auf die bei der Herstellung der betreffenden Erzeugnisse genutzten
Rechte an geistigem Eigentum beziehen, unabhangig davon, ob der Inhaber dieser
Rechte seinen Sitz oder seinen Aufenthaltsort im Herstellungsland hat. Rabatte (zB

Mengen- oder Vorauszahlungsrabatte) werden nicht beriicksichtigt.

g) ,Wert der Vormaterialien" den Zollwert der verwendeten Vormaterialien ohne

h)

)

k)

Ursprungseigenschaft zum Zeitpunkt der Einfuhr oder, wenn dieser nicht bekannt ist und
nicht festgestellt werden kann, den ersten feststellbaren Preis, der in der Gemeinschaft
oder im Libanon fiir die Vormaterialien gezahlt wird;

~Wert der Vormaterialien mit Ursprungseigenschaft" den Wert dieser Vormaterialien nach
Buchstabe g), der sinngemaB anzuwenden ist;

~Wertzuwachs" den Ab-Werk-Preis des Erzeugnisses abziiglich des Zollwerts der
verwendeten Vormaterialien, die nicht Ursprungserzeugnisse des Landes sind, in dem das
Erzeugnis hergestellt worden ist;

~Kapitel" und , Position" die Kapitel und Positionen (vierstellige Codes) der Nomenklatur
des Harmonisierten Systems zur Bezeichnung und Codierung der Waren (in diesem
Protokoll ,Harmonisiertes System" oder ,HS" genannt);

+Einreihen" die Einreihung von Erzeugnissen oder Vormaterialien in eine bestimmte

Position;

~Sendung" Erzeugnisse, die entweder gleichzeitig von einem Ausfiihrer an einen
Empfanger oder mit einem einzigen Frachtpapier oder — bei Fehlen eines solchen
Papiers — mit einer einzigen Rechnung vom Ausfiihrer an den Empfanger versandt

werden;

m) ,Gebiete" die Gebiete einschlieBlich der Kistengewasser.

1.3. Definitionen

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Begriff

1.

"ZollpraferenzmaBnahmen" bzw. "Abkommen" das zwischen der Europadischen Union
(EU) und dem Libanon abgeschlossene Europaabkommen, auf Grund dessen

ZollpraferenzmaBnahmen vorgesehen sind;

"Praferenzzone" das Gebiet der EU und des Libanon;
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3. "Praferenzzollsatz" den Zollfrei-Satz bzw. den ermaBigten Zollsatz, der sich aus dem
unter Punkt 1. angeflihrten Abkommen ergibt;

4. "Ursprungsregeln" die im Ursprungsprotokoll festgelegten Voraussetzungen fiir den

Erwerb des Warenursprungs;

5. "Ursprungserzeugnis" Waren, welche die Ursprungsregeln des Ursprungsprotokolls

erfiillen;

6. "Praferenznachweis" jenen urkundlichen Nachweis Warenverkehrsbescheinigung EUR.1
oder Erklarung auf der Rechnung, der bestatigt, dass es sich bei den betreffenden Waren

um Ursprungserzeugnisse handelt;
7. "Drittland" einen Staat oder ein Gebiet, der/das nicht der Praferenzzone angehdrt;
8. ,Drittlandsmaterialien™ alle Waren, die keine Ursprungszeugnisse sind;

9. ,Minimalbehandlung® nicht ausreichende Be- oder Verarbeitungen.
2. Anwendungsbereich

Der praferenzbegtinstigte Warenverkehr findet auf Ursprungserzeugnisse des Libanons und
der EU Anwendung.

Der raumliche Anwendungsbereich des Abkommen umfasst die Gebiete der EU und des

Libanon; dazu gehoéren auch deren Hoheitsgewasser.

3. Voraussetzungen fiir die Anwendung der Praferenzzolle

3.1. Aligemeine Voraussetzungen

Auf eine Ware kdnnen die Praferenzzélle nur angewendet werden, wenn folgende

Voraussetzungen erfillt sind:
1. die Ware muss vom Abkommen erfasst sein;

2. die Ware muss ein "Ursprungserzeugnis" im Sinne der Ursprungsregeln dieses

Abkommens sein;
3. die Ware muss aus dem Libanon direkt in die EU beférdert worden sein;

4. das Verbot der Zollrtickvergiitung (Abschnitt 7.) muss mit gewissen Einschrankungen

eingehalten worden sein;

5. die Erflillung der unter Ziffer 2. und 4. genannten Voraussetzungen muss durch die
Vorlage eines ordnungsgemaBen Praferenznachweises belegt werden.
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3.2. Praferenzzolle

Die bei der Einfuhr zu erhebenden Zdlle werden von den Vertragspartnern stufenweise
abgebaut. Die Stufenplane sind dem Titel II (,,Freier Warenverkehr", ab S. 4) des

Abkommens zu entnehmen.

Flir Waren mit Ursprung in der EU wird bei der Wiedereinfuhr keine Zollpraferenz nach

diesem Abkommen gewahrt.

4. Warenkreis

4.1. Industriell gewerbliche Waren

Dem Abkommen unterliegen alle Waren der Kapitel 25 bis 97 des Zolltarifs, sofern im Titel II

Kapitel 1 samt zugehdriger Anlage 1 (ab S. 4) des Abkommens nichts anderes bestimmt ist.
4.2. Waren im Bereich Landwirtschaft

Dem Abkommen unterliegen alle Waren der Kapitel 1 bis 24 des Zolltarifs, sofern im Titel II
Kapitel 2 samt zugehdriger Anlage und in den Protokollen Nrn. 1 bis 3 (ab S. 5) des
Abkommens nichts anderes bestimmt ist.

5. Ursprungserzeugnisse

5.1. Grundsatzliches

Die besonderen Vorschriften Gber den Ursprung von Waren sind im Protokoll Nr. 4 dieses
Abkommens (siehe Abschnitt 12.2.) enthalten.

5.1.1. Arten des praferentiellen Ursprungs

Man unterscheidet zwischen dem autonomen Ursprung durch vollstandige Erzeugung oder
ausreichende Be- oder Verarbeitung und dem Ursprung durch Kumulierung. Details dazu

konnen der UP-3000 Abschnitt 1.2. entnommen werden.

5.1.2. Gebiet der EU

Das Gebiet aller Mitgliedstaaten der EU wird fiir die Einhaltung der Ursprungsregeln wie das
Gebiet eines einzigen Staates angesehen. Im Warenverkehr zwischen EU-Mitgliedstaaten
werden Informationen Uber bereits innerhalb der EU geleistete Herstellungsvorgange oder
darliber, dass es sich bei der betreffenden Ware bereits um ein Ursprungserzeugnis im Sinne
der jeweiligen Ursprungsregeln handelt, mittels sogenannter EU-interner
Lieferantenerkldrung (siehe Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 6.) weitergegeben.
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5.1.3. Bestimmung des Ursprungslandes

In den Praferenznachweisen iber Waren, die im Rahmen des autonomen Ursprungs erzeugt
worden sind, ist als Ursprungsland immer das Land anzugeben, in dem die betreffende Ware

unter Einhaltung der vorgenannten Herstellungsvorgange erzeugt wurde.

Wird eine Ware in einem Land der Praferenzzone unter Anwendung der bilateralen
Kumulierungsmdglichkeit zu einem Ursprungserzeugnis ist das Ursprungsland nur dann das

Herstellungsland, wenn die Bearbeitung tber eine Minimalbehandlung hinausgeht.

Wird im Ausfuhrland keine Be- oder Verarbeitung oder nur eine Minimalbehandlung
vorgenommen, so behalten die Vormaterialien oder Erzeugnisse ihre Ursprungseigenschaft
bei. Handel und Verzollung (in den freien Verkehr bringen) haben keinen Einfluss auf das

Ursprungsland.
5.1.4. Waren unbestimmten Ursprungs
Materialien, deren Ursprungscharakter nicht feststellbar ist und nicht nachgewiesen werden

kann, gelten als "Waren unbestimmten Ursprungs" und sind bei der Ursprungsbeurteilung als

Drittlandsmaterialien zu werten.
5.2. Aligemeine Vorschriften

Folgende Erzeugnisse gelten als Ursprungserzeugnisse einer Vertragspartei, wenn sie in eine

andere Vertragspartei ausgefiihrt werden:
a) Erzeugnisse, die in einer Vertragspartei vollstandig gewonnen oder hergestellt worden
sind;

b) Erzeugnisse, die in der Vertragspartei unter Verwendung von Vormaterialien gewonnen
oder hergestellt worden sind, die dort nicht vollstandig gewonnen oder hergestellt
worden sind, vorausgesetzt, dass diese Vormaterialien in der Vertragspartei in

ausreichendem MaBe be- oder verarbeitet worden sind.
5.3. Ursprung durch Kumulierung
5.3.1. Bilaterale mit Ursprungswaren

Eine Kumulierung ist nur mit Ursprungserzeugnissen maglich. Vormaterialien, die bereits
Ursprungserzeugnisse einer Vertragspartei sind und als solche bereits mit Praferenznachweis
eingefiihrt wurden, brauchen demnach - im Gegensatz zu Drittlandsmaterialien - nicht mehr

ausreichend bearbeitet zu werden.
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Néhere Erlauterungen und praktische Beispiele zum Thema Kumulierung kénnen der
Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 1.2.4. entnommen werden.

5.3.2. Drittlandsmaterialien

Die Anwendung der Kumulierung beeintrachtigt in keiner Weise die Verwendung von

drittlandischen Vormaterialien, sofern diese ausreichend be- oder verarbeitet werden.

5.3.3. Andorra

Erzeugnisse der HS Kapitel 25 bis 97 mit Ursprung in Andorra werden vom Libanon als

Ursprungserzeugnisse der EU anerkannt.

5.3.4. San Marino

Erzeugnisse mit Ursprung in der Republik San Marino werden vom Libanon als

Ursprungserzeugnisse der EU anerkannt.

5.4. Volistandig gewonnene oder hergestellte Erzeugnisse

(volistandige Erzeugung)

Eine Ware gilt als vollstandig im Gebiet eines Vertragspartners erzeugt, wenn samtliche zu
ihrer Erzeugung verwendeten Vormaterialien, mag ihr Anteil an der Ware auch noch so

geringfligig sein, zur Ganze aus diesem Staat stammen.

Als vollsténdig in der EU oder im Libanon gewonnen oder hergestellt gelten:

a) dort aus dem Boden oder dem Meeresgrund gewonnene mineralische Erzeugnisse;
b) dort geerntete pflanzliche Erzeugnisse;

C) dort geborene oder ausgeschliipfte und dort aufgezogene lebende Tiere;

d) Erzeugnisse von dort gehaltenen lebenden Tieren;

e) dort erzielte Jagdbeute und Fischfange;

f) Erzeugnisse der Seefischerei und andere von eigenen Schiffen auBerhalb der
Kistengewasser der Gemeinschaft bzw. des Libanons aus dem Meer gewonnene

Erzeugnisse;

g) Erzeugnisse, die an Bord eigener Fabrikschiffe ausschlieBlich aus den unter Buchstabe f)

genannten Erzeugnissen hergestellt werden;

h) dort gesammelte Altwaren, die nur zur Gewinnung von Rohstoffen verwendet werden
kdnnen, einschlieBlich gebrauchter Reifen, die nur zur Runderneuerung oder als Abfall

verwendet werden kdnnen;
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i) bei einer dort ausgetibten Produktionstatigkeit anfallende Abfalle;

j) aus dem Meeresboden oder Meeresuntergrund auBerhalb der eigenen Klistengewasser
gewonnene Erzeugnisse, sofern sie zum Zwecke der Nutzbarmachung
AusschlieBlichkeitsrechte Uber diesen Teil des Meeresbodens oder Meeresuntergrunds

ausuben;

k) Waren, die dort ausschlieBlich aus unter den Buchstaben a) bis j) aufgefiihrten
Erzeugnissen hergestellt werden.
Die hohe See (auBerhalb der Kiistenmeere) hat keine Staatszugehdrigkeit. Fisch, der
auBerhalb des Kiistenmeeres eines Partnerlandes gefangen wird, gilt jedoch als
vollsténdig gewonnen, wenn die ,eigenen Schiffe” bzw. ,eigenen Fabrikschiffe” folgende
Kriterien erfillen:

1. die in einem Mitgliedstaat der Gemeinschaft oder im Libanon ins Schiffsregister
eingetragen oder dort angemeldet sind,

2. die unter der Flagge eines Mitgliedstaats der Gemeinschaft oder des Libanons fahren,

3. die mindestens zur Halfte Eigentum von Staatsangehdrigen der Mitgliedstaaten der
Gemeinschaft oder des Libanons oder einer Gesellschaft sind, die ihren Hauptsitz in
einem dieser Staaten hat, bei der der oder die Geschaftsfihrer, der Vorsitzende des
Vorstands oder Aufsichtsrats und die Mehrheit der Mitglieder dieser Organe
Staatsangehorige der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft oder des Libanons sind und
— im Falle von Personengesellschaften und Gesellschaften mit beschrénkter Haftung
— auBerdem das Kapital mindestens zur Halfte den betreffenden Staaten oder
offentlich-rechtlichen Kérperschaften oder Staatsangehdrigen dieser Staaten gehort,

4. deren Schiffsfiihrung aus Staatsangehérigen der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft
oder des Libanons besteht und

5. deren Besatzung zu mindestens 75 vH aus Staatsangehdrigen der Mitgliedstaaten der
Gemeinschaft oder des Libanons besteht.

5.5. In ausreichendem MaB be- oder verarbeitete Erzeugnisse
(ausreichende Be- oder Verarbeitung)
5.5.1. Grundsatzliches

In den meisten Fallen wird der Ursprung einer Ware nicht durch vollstandige Erzeugung
erzielt und es muss daher eine ausreichende Be- oder Verarbeitung aller bei der Herstellung

einer Ware verwendeten drittlandischen Vormaterialien erfolgen, um praferentiellen
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Ursprung zu erzielen. Als ausreichende Be- oder Verarbeitung gilt die Erfiillung der
Herstellungsvoraussetzungen, die in der Ursprungsliste vorgesehen sind.

Die Ursprungsliste ist eine Liste der erforderlichen ausreichenden Be- oder Verarbeitungen,
die an Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft vorgenommen werden missen, um den
hergestellten Erzeugnissen die Ursprungseigenschaft zu verleihen. Bei der Auslegung der

Ursprungsliste sind immer die Einleitenden Bemerkungen zur Ursprungsliste zu beachten.

Die Ursprungsliste und die Einleitenden Bemerkungen sind Anhdange zum Ursprungsprotokoll
und sind der jeweiligen Rechtsgrundlage (siehe Abschnitt 12.) zu entnehmen.

Die Anlage II des Ursprungsprotokolls enthalt die grundsatzlich anzuwendende

Ursprungsliste.

Fir die in Anlage IIa aufgefiihrten Waren konnten anstelle der in Anlage II angefiuihrten
Regeln fiir den im Artikel 6 Abs. 2 angegebenen Zeitraum auch diese Regeln herangezogen

werden.

Die zu erflllende Ursprungsregel ist in der Ursprungsliste in Spalte 3 angefiihrt. Flir manche
Waren ist auch in der Spalte 4 eine Regel angefiihrt, wobei in diesen Fallen fir den
Hersteller eine Wahlmdglichkeit besteht.

5.5.2. Ausnahme (allgemeine Toleranz)

Drittlandische Vormaterialien bis zu einem Wert von max. 10% vom Ab-Werk-Preis der
daraus hergestellten Fertigware brauchen die Ursprungsregel der Fertigware nicht zu
erfillen. Insgesamt muss aber mehr als eine Minimalbehandlung (siehe Abschnitt 5.6.) im

Zuge der Herstellung der Fertigware erfolgen.

Die in den Ursprungsregeln der Ursprungslisten selbst vorgesehenen Wertkriterien bilden die
absolute Grenze, dh. es ist kein Addieren mit der Toleranzgrenze mdglich.

Waren der Kapitel 50 bis 63 des HS (Textilien/Bekleidung) sind von der 10%-Toleranzregel

ausgenommen.

Fir Textilien und Bekleidung sind allerdings in der Ursprungsliste (FuBnoten) und den
Einleitenden Bemerkungen (Anhange zum Ursprungsprotokoll) spezielle Toleranzen zu

entnehmen.

5.6. Nicht ausreichende Be- oder Verarbeitung

(Minimalbehandlung)

Nicht ausreichende Be- oder Verarbeitungen (auch als "Minimalbehandlungen” bezeichnet)

von Drittlandsmaterialien kénnen zwar allenfalls zur Erflillung eines Herstellungsvorganges in
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der jeweiligen Ursprungsliste fiihren (zB Wechsel der vierstelligen Tarif-Position, Einhaltung
eines bestimmten Wertkriteriums), sind jedoch niemals ausreichend im Sinne der

Ursprungsregeln.

5.6.1. Doppelfunktion

Der Aspekt der Minimalbehandlung ist einerseits als Zusatzvoraussetzung zur Einhaltung der
Herstellungsvoraussetzungen bei Verwendung drittlandischer Vormaterialien zu beachten
und dient andererseits der Bestimmung des Ursprungslandes, wenn nur Vormaterialien mit

Ursprung verwendet werden.
5.6.2. Definition
Als nicht ausreichende Be- oder Verarbeitungen gelten nur die nachfolgend aufgezahlten

Vorgange, und zwar wenn ausschlieBlich diese ("erschdpfende Aufzahlung") durchgefiihrt

werden:

a) Behandlungen, die dazu bestimmt sind, die Erzeugnisse wahrend des Transports oder der
Lagerung in ihrem Zustand zu erhalten (Liften, Ausbreiten, Trocknen, Kiihlen, Einlegen
in Salzlake oder in Wasser mit Schwefel oder mit einem Zusatz von anderen Stoffen,
Entfernen verdorbener Teile und dhnliche Behandlungen);

b) einfaches Entstauben, Sieben, Aussondern, Einordnen, Sortieren (einschlieBlich des

Zusammenstellens von Sortimenten), Waschen, Anstreichen, Zerschneiden;
c) i) Auswechseln von UmschlieBungen, Teilen oder Zusammenstellen von Packstiicken;

i) einfaches Abflillen in Flaschen, Flaschchen, Sacke, Etuis, Schachteln, Befestigen auf

Brettchen usw. sowie alle anderen einfachen Verpackungsvorgange;

d) Anbringen von Marken, Etiketten oder anderen gleichartigen Unterscheidungszeichen auf

den Erzeugnissen selbst oder auf ihren UmschlieBungen;

e) einfaches Mischen von Erzeugnissen, auch verschiedener Arten, wenn ein Bestandteil
oder mehrere Bestandteile der Mischung nicht die Voraussetzungen dieses Protokolls

erfiillen, um als Ursprungserzeugnisse der Gemeinschaft oder Libanons zu gelten;

f) einfaches Zusammenfiigen von Teilen eines Erzeugnisses zu einem vollstandigen

Erzeugnis;

g) Zusammentreffen von zwei oder mehr der unter den Buchstaben a) bis f) genannten

Behandlungen;

h) Schlachten von Tieren.
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Bei der Beurteilung, ob eine Minimalbehandlung vorliegt, sind alle in der ausfihrenden
Vertragspartei an diesem Erzeugnis vorgenommenen Be- oder Verarbeitungen in Betracht zu
ziehen. Erfolgen die vorstehend genannten Vorgange im Zusammenhang mit anderen
Arbeiten an der Ware, ist der so getatigte Herstellungsvorgang in seiner Gesamtheit zu
beurteilen. Als Beurteilungshilfe kann herangezogen werden, dass mehr als eine
Minimalbehandlung vorliegt, wenn Vormaterialien mitverwendet werden, die bereits
Ursprungserzeugnisse des Herstellungslandes und flir die Ubliche Funktion der Fertigware

selbst relevant sind.

5.7. MaBBgebende Einheit und UmschlieBungen
5.7.1. Ma3gebende Einheit

Die maBgebende Einheit, die jeweils die vorgesehene Ursprungsregel erflillen muss, ist jene
Einheit, die auch als Grundlage fiir die Tarifierung herangezogen wird. Betreffend

Warenzusammenstellungen siehe Abschnitt 5.9.

Beispiel:

Ein Metallluster mit beigepackten Gldsern ist ein einheitlicher Beleuchtungskdrper, eine
Maschine mit getrennt verpackter elektronischer Steuerung ist eine einheitliche
Maschine und ebenso bildet ein Segelboot mit beigelegtem Segel eine tarifarische
Einheit. In diesen Fallen miissen alle Komponenten bei der Beurteilung des Ursprungs
der gesamten Ware mitberticksichtigt werden. Dies bedeutet, dass fir die maBgebende
Einheit entweder Ursprung in ihrer Gesamtheit vorliegt oder nicht.

5.7.2. UmschlieBungen

UmschlieBungen, die gemaB der Allgemeinen Vorschrift 5 fur die Auslegung der
Kombinierten Nomenklatur wie die darin befindlichen Waren einzureihen sind, und die in
ihnen verpackten Waren werden als eine Einheit angesehen. Der Ursprung von Waren in

UmschlieBungen ist nach folgenden Gesichtspunkten zu beurteilen:

1. UmschlieBungen, die beim Klein- oder Einzelverkauf in der Regel mit in die Hand des
letzten Kaufers (Verbrauchers) Gbergehen, sind als Bestandteil der in ihnen verpackten
Ware anzusehen und missen wie jedes andere verwendete Vormaterial bei der

Beurteilung des Ursprungs der Ware mitbericksichtigt werden;

2. andere UmschlieBungen - das sind insbesondere solche, die zum Schutz der Ware
wahrend des Transportes oder der Lagerung dienen - teilen hinsichtlich des Ursprunges
grundsatzlich das Schicksal der in ihnen enthaltenen Waren; sie sind - unbeschadet ihres
tatsachlichen Ursprungs - so zu behandeln, als ob sie das Ursprungskriterium erflillen,

das auf die in ihnen enthaltenen Waren zutrifft;
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3. Soweit UmschlieBungen gemaB der Allgemeinen Vorschrift 5b fiir die Auslegung der
Kombinierten Nomenklatur nicht wie die darin befindlichen Waren einzureihen sind,
mussen Ware und UmschlieBung getrennt behandelt werden und das jeweils

vorgesehene Ursprungskriterium erfillen.
5.8. Zubehor, Ersatzteile und Werkzeuge

Zubehor, Ersatzteile und Werkzeuge, die mit Geraten, Maschinen, Apparaten oder
Fahrzeugen versandt werden, werden mit diesen zusammen als Einheit angesehen, wenn sie
Bestandteil der Normalausriistung und in deren Preis enthalten sind oder nicht gesondert in

Rechnung gestellt werden.
5.9. Warenzusammenstellungen

Die Ursprungsregel fir Warenzusammenstellungen gilt nur fiir die
Warenzusammenstellungen im Sinne der Allgemeinen Vorschrift 3 zum Harmonisierten

System.

GemaB dieser Regel miissen alle Bestandteile einer Warenzusammenstellung, mit Ausnahme
derjenigen, deren Wert 15 vH des Gesamtwerts dieser Warenzusammenstellung nicht
Ubersteigt, den Ursprungsregeln fiir die Position entsprechen, der sie zugewiesen worden
wadren, wenn sie einzeln, also nicht als Bestandteile einer Warenzusammenstellung gestellt
worden waren, ungeachtet der Position, der die Warenzusammenstellung in ihrer Gesamtheit

gemaB der genannten Allgemeinen Vorschrift zugewiesen wird.

Diese Regel gilt auch dann, wenn die Toleranzschwelle von 15 vH fiir denjenigen Bestandteil
in Anspruch genommen wird, der gemaB der genannten Allgemeinen Vorschrift fir die

Einreihung der Warenzusammenstellung in ihrer Gesamtheit maBgeblich ist.
5.10. Neutrale Elemente

Bei der Feststellung, ob ein Erzeugnis ein Ursprungserzeugnis ist, braucht der Ursprung
folgender gegebenenfalls bei seiner Herstellung verwendeter Erzeugnisse nicht berlicksichtigt

zu werden:

a) Energie und Brennstoffe,
b) Anlagen und Ausristung,
C) Maschinen und Werkzeuge,

d) Waren, die weder in die endgliltige Zusammensetzung des Erzeugnisses eingehen noch

darin eingehen sollen.
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6. Territoriale Auflagen

6.1. Territorialitatsprinzip (Grundsatz) und territoriale Toleranz

(1) Grundsatzlich missen samtliche Bedingungen flir den Erwerb der Ursprungseigenschaft
ohne Unterbrechung in der Gemeinschaft oder im Libanon erflillt werden.

(2) Ursprungswaren, die aus der Gemeinschaft oder aus dem Libanon in ein Drittland
ausgefiihrt und anschlieBend wieder eingeflihrt werden, gelten als Erzeugnisse ohne
Ursprungseigenschaft, es sei denn, den Zollbehérden kann glaubhaft dargelegt werden,

a) dass die wieder eingeflihrten Waren dieselben wie die ausgeflihrten Waren sind
und

d) dass diese Waren wahrend ihres Verbleibs in dem betreffenden Drittland oder wahrend
des Transports keine Behandlung erfahren haben, die liber das zur Erhaltung ihres

Zustands erforderliche MaB hinausgeht.
6.2. Unmittelbare Beforderung

Die Praferenzbehandlung flir Ursprungserzeugnisse gilt nur, wenn sie unmittelbar zwischen

den Vertragsparteien beférdert werden.

Jedoch kdénnen Erzeugnisse, die eine einzige Sendung bilden, durch andere Gebiete
beférdert werden, gegebenenfalls auch mit einer Umladung oder voriibergehenden
Einlagerung in diesen Gebieten, sofern sie unter der zollamtlichen Uberwachung der
Zollbehorden des Durchfuhr- oder Einlagerungslandes bleiben und dort nur ent- und wieder
verladen werden oder eine auf die Erhaltung eines guten Zustands gerichtete Behandlung

erfahren. Eine Aufteilung von Sendungen in Teilmengen ist jedoch unzulassig.

Fir die Erflllung der vorgenannten Bedingungen muss die Sendung schon im Ausfuhrstaat
fur einen Abnehmer im Bestimmungsstaat aufgegeben worden sein. In Zweifelsfallen ist dies
durch ein durchgehendes Frachtpapier nachzuweisen. Andernfalls ist eine von der
Zollbehorde des Durchfuhrlandes erteilte Bestatigung (wird im Sprachgebrauch als "Nicht-
Manipulationsbestatigung" bezeichnet) lGber die Einhaltung der oben genannten
Voraussetzungen vorzulegen oder der Nachweis durch sonstige geeignete Unterlagen zu

erbringen.

Ursprungserzeugnisse (zB Mineral6lerzeugnisse) kénnen in Rohrleitungen durch andere

Gebiete als die der ausfiihrenden oder einflihrenden Vertragsparteien beférdert werden.
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6.3. Ausstellungen

Eine Ausnahme von der Regel der direkten Beférderung besteht flir Ursprungserzeugnisse,
die zu einer Ausstellung oder Messe in ein Drittland versandt worden sind und anschlieBend
wieder in die Praferenzzone eingeflihrt werden. Auf diese Waren sind bei der Einfuhr die

Praferenzzolle anzuwenden, wenn dem Zollamt nachgewiesen wird, dass

» ein Exporteur diese Waren aus einem Staat der Praferenzzone zu einer Ausstellung in

einem Drittland versandt und dort ausgestellt hat;

= dieser Exporteur die Waren einem Empfanger in der Praferenzzone verkauft oder

Uberlassen hat;

= die Waren wahrend der Ausstellung oder unmittelbar danach in demselben Zustand in
die Praferenzzone zurlickgebracht werden, in dem sie zur Ausstellung ausgefiihrt worden

sind;

»= die Waren von dem Zeitpunkt an, zu dem sie zur Ausstellung ausgefiihrt wurden, nicht

zu anderen Zwecken als zur Vorflihrung auf dieser Ausstellung verwendet worden sind.

Diese Ausnahmeregelung gilt fiir alle Ausstellungen, Messen und ahnliche 6ffentliche
Veranstaltungen kommerzieller, industrieller, landwirtschaftlicher oder handwerklicher Art,
bei denen die Waren unter Zolliiberwachung bleiben. Ausgenommen von dieser Regelung
sind Ausstellungen privater Natur, die in Laden oder Geschaftsraumen zum Verkauf

auslandischer Waren veranstaltet werden.

Fir solche Waren ist dem Zollamt ein nach den jeweiligen Ursprungsregeln vorgesehener
Praferenznachweis unter den Ublichen Bedingungen vorzulegen, in der die Bezeichnung und
die Anschrift der Messe oder Ausstellung angegeben sein miissen. Die Vorlage dieses
Praferenznachweises ist - sofern sonst keine Bedenken bestehen - auch als ausreichender
Beweis flr die Einhaltung der oben geforderten Bedingungen anzusehen. Falls erforderlich
kann ein zusatzlicher schriftlicher Nachweis tber die Unverandertheit der Waren und die

Umstande, unter denen sie ausgestellt worden sind, verlangt werden.
7. Verbot der Zollriickvergiitung und der Zollbefreiung

7.1. Grundsatzliches

(1) Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, die in der Gemeinschaft oder im Libanon bei
der Herstellung von Ursprungserzeugnissen verwendet worden sind, fiir die ein

Ursprungsnachweis ausgestellt oder ausgefertigt wird, diirfen in der Gemeinschaft oder im
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Libanon nicht Gegenstand einer wie auch immer gearteten Zollrtickverglitung oder
Zollbefreiung sein.

(2) Das Verbot nach Absatz 1 betrifft in der Gemeinschaft oder im Libanon geltende
Regelungen, nach denen Zolle auf bei der Herstellung von Ursprungserzeugnissen
verwendete Vormaterialien oder Abgaben gleicher Wirkung vollstandig oder teilweise
erstattet, erlassen oder nicht erhoben werden, sofern die Erstattung, der Erlass oder die
Nichterhebung ausdriicklich oder faktisch gewahrt wird, wenn die aus den betreffenden
Vormaterialien hergestellten Erzeugnisse ausgefiihrt werden, nicht dagegen, wenn diese
Erzeugnisse in der Gemeinschaft oder im Libanon in den zollrechtlich freien Verkehr

Ubergehen.

(3) Der Ausfiihrer von Erzeugnissen mit Ursprungsnachweis hat auf Verlangen der
Zollbehoérden jederzeit alle zweckdienlichen Unterlagen vorzulegen, um nachzuweisen, dass
fur die bei der Herstellung dieser Erzeugnisse verwendeten Vormaterialien ohne
Ursprungseigenschaft keine Zollrlickverglitung gewahrt worden ist und samtliche fiir solche
Vormaterialien geltenden Zdélle und Abgaben gleicher Wirkung tatsachlich entrichtet worden

sind.

(4) Die Absatze 1 bis 3 gelten auch fir Verpackungen, flr Zubehor, Ersatzteile und
Werkzeuge sowie fiir Warenzusammenstellungen, wenn es sich dabei um Erzeugnisse ohne

Ursprungseigenschaft handelt.

(5) Die Absatze 1 bis 4 gelten nur fir Vormaterialien, die unter das Abkommen fallen. Ferner
stehen sie der Anwendung eines Ausfuhrerstattungssystems flir landwirtschaftliche

Erzeugnisse nicht entgegen, das nach MaBgabe des Abkommens bei der Ausfuhr gilt.
(6) Das Verbot nach Absatz 1 galt nicht bis zum 31.03.2012.

(7) Abweichend von Absatz 1 kann der Libanon, auBer fiir Erzeugnisse der Kapitel 1 bis 24
des Harmonisierten Systems, Regelungen Uber eine Rickvergiitung oder Befreiung von
Zollen auf bei der Herstellung von Ursprungserzeugnissen verwendete Vormaterialien ohne
Ursprungseigenschaft oder Abgaben gleicher Wirkung unter folgenden Voraussetzungen

anwenden:

a) auf Erzeugnisse der Kapitel 25 bis 49 und 64 bis 97 des Harmonisierten Systems wird ein
Zoll zu einem Satz von 5% oder einem gegebenenfalls im Libanon geltenden niedrigeren

Satz erhoben;

b) auf Erzeugnisse der Kapitel 50 bis 63 des Harmonisierten Systems wird ein Zoll zu einem
Satz von 10% oder einem gegebenenfalls im Libanon geltenden niedrigeren Satz

erhoben.
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7.2. Betroffene Abgaben

Neben allen Arten von Zollen fallen beispielsweise auch Antidumpingabgaben unter das
Verbot der Zollriickvergitung. Der Zollkodex kennt folgende Einrichtungen, die ausdrticklich

oder in ihrer Wirkung eine Zollrlickverglitung ermdglichen:

a) aktive Veredelung (Nichterhebungsverfahren und Verfahren der Zollriickverglitung —
siehe ZK-1140);

b) Umwandlung (siehe ZK-1300);
c) Freizone/Freilager oder Zolllager (siehe ZK-0980).

AuBere UmschlieBungen, auch wenn sie im Rahmen einer der vorgenannten Einrichtungen

verwendet worden sind, unterliegen nicht dem Verbot der Zollrlickvergtitung.
7.3. Wahimaoglichkeit

Dem Exporteur eines Ursprungserzeugnisses steht es frei, eine solche Zollrlickvergitung in
Anspruch zu nehmen und dafiir keinen Praferenznachweis auszustellen, dh. auf die
Praferenzzélle flr das Ursprungserzeugnis im Bestimmungsland zu verzichten. Entscheidet er
sich aber fir die Ausstellung eines Praferenznachweises, so unterwirft er sich dem Verbot

der Zollriickvergitung.
7.4. Angaben luber Zollriickvergiitungen

Der Ausflihrer hat im Antragsformular zur Ausstellung einer WVB EUR.1 anzugeben, ob eine

Zollrtickvergltung in Anspruch genommen wurde bzw. wird oder nicht.
7.5. Zollriickvergiitung im Falle von Irrtiimern

Wird ein Praferenznachweis irrtiimlicherweise ausgestellt oder ausgefertigt, so kann eine
Zollrlickvergltung oder eine Zollbefreiung nur dann gewahrt werden, wenn die folgenden

drei Voraussetzungen erftllt sind:

a) Der irrtimlicherweise ausgestellte oder ausgefertigte Praferenznachweis muss an die
Behorden des Ausfuhrlands zurlickgeschickt werden; anderenfalls miissen die Behdrden
des Einfuhrlands in einer schriftlichen Erkléarung bestatigen, dass keine

Praferenzbehandlung eingerdumt wurde beziehungsweise wird.

b) Fir die bei der Herstellung des Erzeugnisses verwendeten Vormaterialien hatte gemaB
den geltenden Vorschriften eine Zollrlickvergltung oder eine Zollbefreiung gewahrt
werden kdnnen, wenn kein Praferenznachweis zur Beantragung der Praferenzbehandlung

vorgelegt worden ware.
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c) Die Frist fur die Riickverglitung wird eingehalten, und die in den internen
Rechtsvorschriften des betreffenden Landes niedergelegten Voraussetzungen fir die
Rickvergltung sind erfllt.

8. Nachweis der Ursprungseigenschaft

8.1. Grundsatzliches

Folgende Praferenznachweise sind vorgesehen:
1. die von einem Zollamt bestatigte WVB EUR.1

2. die Erklarung auf der Rechnung, die innerhalb der Wertgrenze von 6.000 Euro, von
jedem Ausflihrer oder unabhangig vom Wert der Sendung von einem "ermachtigten
Ausfuhrer", auf einer Rechnung, einem Lieferschein oder einem anderen Handelspapier
(in dem die Erzeugnisse so genau bezeichnet sind, dass die Feststellung der Namlichkeit
maoglich ist) ausgestellt werden kann.

8.2. Verfahren zur Ausstellung einer WVB EUR.1

(1) Die WVB EUR.1 wird von den Zollbehérden des Ausfuhrlandes auf schriftlichen Antrag
ausgestellt, der vom Ausfiihrer oder unter der Verantwortung des Ausfihrers von seinem

bevollmachtigten Vertreter gestellt worden ist.

(2) Der Ausflhrer oder sein bevollméachtigter Vertreter flllt zu diesem Zweck die Formblatter
fur die WVB EUR.1 und den Antrag (siehe UP-3000 Abschnitt 2.) aus. Die Formblatter sind
nach den nationalen Rechtsvorschriften des Ausfuhrlandes in einer der Sprachen auszuftillen,
in denen das Abkommen abgefasst ist. Werden die Formblatter handschriftlich ausgefiillt, so
muss dies mit Tinte in Druckschrift erfolgen. Die Warenbezeichnung ist in dem daflr
vorgesehenen Feld ohne Zeilenzwischenraum einzutragen. Ist das Feld nicht vollstéandig
ausgeflillt, so ist unter der letzten Zeile der Warenbezeichnung ein waagerechter Strich zu

ziehen und der nicht ausgefillte Teil des Feldes durchzustreichen.

(3) Der Ausfihrer, der die Ausstellung der WVB EUR.1 beantragt, hat auf Verlangen der
Zollbehorden des Ausfuhrlandes, in dem die WVB EUR.1 ausgestellt wird, jederzeit alle
zweckdienlichen Unterlagen zum Nachweis der Ursprungseigenschaft der betreffenden
Erzeugnisse sowie der Erflillung der Ubrigen Voraussetzungen dieses Ursprungsprotokolls

vorzulegen.

(4) Die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 wird von den Zollbehdrden eines Mitglied-

staates der Gemeinschaft oder Libanons ausgestellt, wenn die betreffenden Erzeugnisse als
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Ursprungserzeugnisse der Gemeinschaft oder des Libanons angesehen werden kénnen und
die Ubrigen Voraussetzungen dieses Protokolls erfiillt sind.

(5) Die Zollbehérden, die die WVB EUR.1 ausstellen, treffen die erforderlichen MaBnahmen,
um die Ursprungseigenschaft der Erzeugnisse und die Erflllung der (ibrigen Voraussetzungen
dieses Ursprungsprotokolls zu tberpriifen. Sie sind befugt, zu diesem Zweck die Vorlage von
Beweismitteln zu verlangen und jede Art von Uberpriifung der Buchfiihrung des Ausfiihrers
oder jede sonstige von ihnen flir zweckdienlich erachtete Kontrolle durchzuftihren. Sie achten
auch darauf, dass die in Absatz 2 genannten Formblatter ordnungsgemaB ausgefiillt sind. Sie
prifen insbesondere, ob das Feld mit der Warenbezeichnung so ausgefilllt ist, dass jede
Mdglichkeit eines missbrauchlichen Zusatzes ausgeschlossen ist.

(6) In Feld 11 der WVB EUR.1 ist das Datum der Ausstellung anzugeben.

(9) Die WVB EUR.1 wird von den Zollbehérden ausgestellt und zur Verfligung des Ausflihrers
gehalten, sobald die Ausfuhr tatsachlich erfolgt oder gewahrleistet ist.

8.3. Nachtraglich ausgestellte WVB EUR.1

Eine WVB EUR.1 kann ausnahmsweise nach der Ausfuhr der Erzeugnisse, auf die sie sich

bezieht, ausgestellt werden,

a) wenn sie infolge eines Irrtums, eines unverschuldeten Versehens oder besonderer

Umstdnde bei der Ausfuhr nicht ausgestellt worden ist, oder

b) wenn den zustandigen Behdrden glaubhaft dargelegt wird, dass eine WVB EUR.1

ausgestellt, aber bei der Einfuhr aus formalen Griinden nicht angenommen worden ist.

Der im Feld 7 der EUR.1 anzubringende Vermerk Uber die nachtragliche Ausstellung hat in
einer Sprache zu erfolgen, in welcher das Abkommen abgefasst ist. Es wird jedoch
empfohlen den Vermerk ,ISSUED RETROSPECTIVELY" zu verwenden.

Hinsichtlich der praktischen Vorgangsweise siehe Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 2.9.1.
8.4. Ausstellung eines Duplikates der WVB EUR.1

Bei Diebstahl, Verlust oder Vernichtung einer WVB EUR.1 kann der Ausflihrer bei den
Behdrden, die die Bescheinigung ausgestellt haben, ein Duplikat beantragen, das anhand der

in ihrem Besitz befindlichen Ausfuhrpapiere ausgefertigt wird.

Der im Feld 7 der EUR.1 anzubringende Vermerk Uiber die Duplikatausstellung hat in einer
Sprache zu erfolgen, in welcher das Abkommen abgefasst ist. Es wird jedoch empfohlen den
Vermerk ,DUPLICATE" zu verwenden.
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Hinsichtlich der praktischen Vorgangsweise siehe Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 2.9.2.

8.5. Ausstellung von WVB EUR.1 auf Grundlage eines vorher
ausgestellten Praferenznachweises (Ersatzzeugnis)
8.5.1. Grundsatzliches

Werden Ursprungserzeugnisse in der Gemeinschaft oder im Libanon der Uberwachung einer
Zollstelle unterstellt, so kann der urspriingliche Ursprungsnachweis im Hinblick auf den
Versand samtlicher oder eines Teils dieser Erzeugnisse zu anderen Zollstellen in der
Gemeinschaft oder im Libanon durch eine oder mehrere WVBen EUR.1 ersetzt werden. Diese
WVBen EUR.1 werden von der Zollstelle ausgestellt, unter deren Uberwachung sich die

Erzeugnisse befinden.

8.5.2. Abfertigungen immer bei derselben Zollstelle

Erlduterungen und die praktische Vorgangsweise kénnen der Arbeitsrichtlinie UP-3000

Abschnitt 3.6. enthommen werden.

8.5.3. Abfertigung bei unterschiedlichen Zollstellen — Angaben im

Ersatzpraferenznachweis

Erlauterungen und die praktische Vorgangsweise kénnen der Arbeitsrichtlinie UP-3000

Abschnitt 3.6. entnommen werden.
8.6. BuchmaBige Trennung
Die buchmaBige Trennung ist in diesem Ursprungsprotokoll nicht vorgesehen.

8.7. Voraussetzungen fiir die Ausfertigung der Erklarung auf der

Rechnung

(1) Die Erklarung auf der Rechnung (Wortlaut der Erklarungen siehe Arbeitsrichtlinie UP-
3000 Abschnitt 2.4.1.) kann ausgefertigt werden

a) von einem ermachtigten Ausflihrer (siehe Abschnitt 8.8.)
oder

b) von jedem Ausfiihrer flir Sendungen von einem oder mehreren Packstlicken, die

Ursprungserzeugnisse enthalten, deren Wert 6.000 Euro je Sendung nicht Uiberschreitet.

(2) Eine Erklarung auf der Rechnung kann ausgefertigt werden, wenn die betreffenden
Erzeugnisse als Ursprungserzeugnisse der Gemeinschaft oder des Libanons angesehen
werden kénnen und die Ubrigen Voraussetzungen dieses Protokolls erfillt sind.
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(3) Der Ausflhrer, der eine Erklarung auf der Rechnung ausfertigt, hat auf Verlangen der
Zollbehdrden des Ausfuhrlandes jederzeit alle zweckdienlichen Unterlagen zum Nachweis der
Ursprungseigenschaft der betreffenden Erzeugnisse sowie der Erflillung der tbrigen

Voraussetzungen dieses Ursprungsprotokolls vorzulegen.

(4) Die Erklarung auf der Rechnung ist vom Ausfuihrer maschinenschriftlich oder
mechanografisch auf der Rechnung, dem Lieferschein oder einem anderen Handelspapier mit
dem Wortlaut (siehe Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 2.4.) und in einer der
Sprachfassungen des Abkommens nach MaB3gabe der nationalen Rechtsvorschriften des
Ausfuhrlandes auszufertigen. Wird die Erklarung handschriftlich erstellt, so muss dies mit
Tinte in Druckschrift erfolgen.

(5) Die Erklarungen auf der Rechnung ist vom Ausfiihrer eigenhandig zu unterzeichnen. Ein
ermachtigter Ausfiihrer im Sinne des nachfolgenden Abschnitts 8.8. braucht jedoch solche
Erklarungen nicht zu unterzeichnen, wenn er sich gegenilber den Zollbehérden des
Ausfuhrlandes schriftlich verpflichtet, die volle Verantwortung fiir jede Erkldrung auf der
Rechnung zu ibernehmen, die ihn so identifiziert, als ob er sie eigenhandig unterzeichnet
hatte.

(6) Die Erklarung auf der Rechnung kann vom Ausfiihrer bei der Ausfuhr der Erzeugnisse
oder nach deren Ausfuhr ausgefertigt werden, vorausgesetzt, dass sie im Einfuhrland

spatestens zwei Jahre nach der Einfuhr der betreffenden Erzeugnisse vorgelegt wird.
8.8. Ermachtigter Ausfiihrer

Die Zollbehdrden des Ausfuhrlandes kdnnen einen Ausfuhrer (im Folgenden ,ermachtigter
Ausfluihrer' genannt), der haufig unter das Abkommen fallende Erzeugnisse ausfiihrt, dazu
ermachtigen, ohne Ricksicht auf den Wert dieser Erzeugnisse Erklarungen auf der Rechnung
auszufertigen. Nahere Informationen Uber Voraussetzungen und praktische Vorgangsweise
sind der Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 7. zu entnehmen.

8.9. Geltungsdauer und Vorlage der Priaferenznachweise

Die Praferenznachweise bleiben vier Monate nach dem Datum der Ausstellung im
Ausfuhrland giiltig und sind innerhalb dieser Frist den Zollbehérden des Einfuhrlandes
vorzulegen. Nahere Informationen dazu sind der Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 2.8.5.

und Abschnitt 2.8.6. zu entnehmen.
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8.10. Einfuhr in Teilsendungen

Werden Erzeugnisse der Abschnitte XVI und XVII oder der Positionen 7308 und 9406 des HS
in zerlegtem oder noch nicht zusammengesetztem Zustand in Teilsendungen eingeflihrt, so
ist es mdglich, diese ursprungsmaBig als Ganzes zu betrachten und nur einen einzigen
Praferenznachweis fiir die gesamte Ware auszustellen. Fur Erzeugnisse des Abschnitts XVI
sowie der Positionen 8608, 8805, 8905 und 8907 ist die Abfertigung in Teilsendungen
aufgrund der Allgemeinen Vorschrift 2a zum HS iVm der Zusatzlichen Anmerkung 3 zum
Abschnitt XVI bzw. der Zusatzlichen Anmerkung 2 zum Abschnitt XVII auch tarifarisch
zulassig. Die Voraussetzungen fiir die Abfertigung dieser Waren in Teilsendungen bzw. der

Verfahrensablauf sind in der Arbeitsrichtlinie ZT-1600 beschrieben.
8.11. Ausnahmen vom Praferenznachweis

(1) Erzeugnisse, die in Kleinsendungen von Privatpersonen an Privatpersonen versandt
werden oder die sich im personlichen Gepack von Reisenden befinden, werden ohne Vorlage
eines Ursprungsnachweises als Ursprungserzeugnisse angesehen, sofern es sich um
Einfuhren nichtkommerzieller Art handelt und erklart wird, dass die Voraussetzungen dieses
Ursprungsprotokolls erfiillt sind, wobei an der Richtigkeit dieser Erklarung kein Zweifel
bestehen darf. Bei Postversand kann diese Erklarung auf der Zollinhaltserklarung CN22/CN23
oder einem dieser Erklarung beigefiigten Blatt abgegeben werden.

(2) Als Einfuhren nichtkommerzieller Art gelten solche, die gelegentlich erfolgen und
ausschlieBlich aus Erzeugnissen bestehen, die zum persdnlichen Ge- oder Verbrauch der
Empfanger oder Reisenden oder zum Ge- oder Verbrauch in deren Haushalt bestimmt sind;
dabei dirfen diese Erzeugnisse weder durch ihre Beschaffenheit noch durch ihre Menge zu

der Vermutung Anlass geben, dass ihre Einfuhr aus kommerziellen Griinden erfolgt.

(3) AuBerdem darf der Gesamtwert der Erzeugnisse bei Kleinsendungen 500 Euro und bei
den im persénlichen Gepack von Reisenden enthaltenen Waren 1.200 Euro nicht

Uberschreiten.
8.12. Belege

Welche Unterlagen zum Nachweis dafiir, dass Erzeugnisse, flir die eine WVB EUR.1 oder eine
Erkldrung auf der Rechnung vorliegt, tatsachlich als Ursprungserzeugnisse der EU oder des
Libanons angesehen werden kénnen und die librigen Voraussetzungen des
Ursprungsprotokolls erflillt sind, kénnen der Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 4.5.2.

entnommen werden.
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8.13. Aufbewahrung der Priaferenznachweise und Belege

(1) Ein Ausfihrer, der die Ausstellung einer WVB EUR.1 beantragt, hat die Beweisunterlagen

mindestens drei Jahre lang aufzubewahren.

(2) Ein Ausfihrer, der eine Erklarung auf der Rechnung ausfertigt, hat eine Kopie dieser

Erklarung sowie die Beweisunterlagen mindestens drei Jahre lang aufzubewahren.

(3) Ein Lieferant, der eine Lieferantenerklarung ausfertigt, hat Kopien der Erklarung und der
Rechnung, des Lieferscheins oder des anderen Handelspapiers, dem die Erklarung beigefiigt
ist, sowie die Beweisunterlagen mindestens drei Jahre lang aufzubewahren. Ein Lieferant,
der eine Langzeit-Lieferantenerklarung ausfertigt, hat Kopien der Erklarung und der
Rechnungen, Lieferscheine und anderen Handelspapiere, die sich auf die im Rahmen der
betreffenden Erklarung an einen Kunden gelieferten Waren beziehen, sowie die
Beweisunterlagen mindestens drei Jahre lang aufzubewahren. Diese Frist beginnt mit dem

Tag, an dem die Geltungsdauer der Langzeit-Lieferantenerkldrung endet.

(4) Die Zollbehdrden des Ausfuhrlandes, die eine WVB EUR.1 ausstellen, haben das

Antragsformblatt mindestens drei Jahre lang aufzubewahren.

(5) Die Zollbehdrden des Einfuhrlandes haben die ihnen vorgelegten WVBen EUR.1 und
Erklarungen auf der Rechnung mindestens drei Jahre lang aufzubewahren. Wird die
Zollanmeldung mit Mitteln der Datenverarbeitung abgegeben, so kdnnen die Zollbehérden
zulassen, dass die oben angeflihrten Praferenznachweise nicht mit der Zollanmeldung
vorgelegt werden. In diesem Fall werden diese Praferenznachweise vom

Wirtschaftsbeteiligten zur Verfligung der Zollbehérden gehalten.

8.14. Abweichungen und Formfehler
8.14.1. Unbedeutende Abweichungen und Formfehler

Bei geringfligigen Abweichungen zwischen den Angaben in den Praferenznachweisen und
den Angaben in den Unterlagen, die der Zollstelle zur Erfiillung der Einfuhrférmlichkeiten fir
die Erzeugnisse vorgelegt werden, ist der Praferenznachweis nicht allein dadurch ungiiltig,
sofern einwandfrei nachgewiesen wird, dass sich das Papier auf die gestellten Erzeugnisse
bezieht. Nahere Informationen dazu sind der Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 3.1.1. zu

entnehmen.

8.14.2. Gravierende Abweichungen und Formfehler

Eine WVB EUR.1 kann aus "formalen Griinden" abgelehnt werden, wenn sie nicht

vorschriftsgemaB ausgestellt wurde. In diesem Fall kann eine nachtraglich ausgestellte WVB
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nachgereicht werden. Nahere Informationen dazu sind der Arbeitsrichtlinie UP-3000
Abschnitt 3.1.2. zu entnehmen.

8.15. In Euro ausgedriickte Betrage (Wertgrenzen)

(1) Betrage in der Landeswahrung des Ausfuhrlandes, die den in Euro ausgedriickten
Betragen entsprechen, werden vom Ausfuhrland festgelegt und den Einfuhrlandern Uber die

Kommission der Europdischen Gemeinschaften mitgeteilt.

(2) Sind die Betrage hoher als die betreffenden vom Einfuhrland festgelegten Betrage, so
erkennt das Einfuhrland sie an, wenn die Erzeugnisse in der Wahrung des Ausfuhrlandes in
Rechnung gestellt werden. Werden die Erzeugnisse in der Wahrung eines Mitgliedstaates der
Gemeinschaft in Rechnung gestellt, so erkennt das Einfuhrland den von dem betreffenden

Land mitgeteilten Betrag an.

(3) Fur die Umrechnung der in Euro ausgedriickten Betrage in die Landeswahrungen gilt der

Euro-Kurs der jeweiligen Landeswahrung am ersten Arbeitstag des Monats Oktober 1999.

(4) Die in Euro ausgedriickten Betrdge und ihr Gegenwert in den Landeswahrungen der
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und des Libanons werden auf Antrag der Gemeinschaft
oder des Libanons vom Assoziationsausschuss tiberpriift. Bei dieser Uberpriifung sorgt der
Assoziationsausschuss dafiir, dass sich die in den Landeswahrungen ausgedriickten Betrage
nicht verringern; ferner prift er, ob es erstrebenswert ist, die Auswirkungen dieser
Beschrankungen in realen Werten zu erhalten. Zu diesem Zweck kann er beschlieBen, die in

Euro ausgedriickten Betrage zu andern.

9. Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen

9.1. Gegenseitige Amtshilfe

Die Zollbehdrden der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und des Libanons Ubermitteln
einander Uber die Kommission der Europaischen Gemeinschaften die Musterabdriicke der
Stempel, die ihre Zollstellen bei der Ausstellung der WVB EUR.1 verwenden, und teilen
einander die Anschriften der Zollbehdrden mit, die fiir die Prifung dieser Bescheinigungen

und der Erklédrungen auf der Rechnung zustandig sind.

Um die ordnungsgemaBe Anwendung dieses Protokolls zu gewahrleisten, leisten die
Gemeinschaft und der Libanon einander lber ihre Zollverwaltungen Amtshilfe bei der
Priifung der Echtheit der WVB EUR.1 und den Erklarungen auf den Rechnungen sowie der

Richtigkeit der Angaben in diesen Nachweisen.
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9.2. Priifung der Praferenznachweise

Eine nachtragliche Priifung der Ursprungsnachweise erfolgt stichprobenweise oder immer
dann, wenn die Zollbehérden des Einfuhrlandes begriindete Zweifel an der Echtheit der
Papiere, der Ursprungseigenschaft der betreffenden Erzeugnisse oder der Erflillung der
Ubrigen Voraussetzungen dieses Protokolls haben.

Fur diese Zwecke senden die Zollbehérden des Einfuhrlandes die WVB EUR.1 und die
Rechnung, wenn sie vorgelegt worden ist, die Erklarung auf der Rechnung oder eine Kopie
dieser Papiere an die Zollbehérden des Ausfuhrlandes zurlick, gegebenenfalls unter Angabe
der Griinde flir das Ersuchen um Priifung. Zur Begriindung des Ersuchens um nachtragliche
Priifung Gbermitteln sie alle Unterlagen und teilen alle ihnen bekannten Umstande mit, die

auf die Unrichtigkeit der Angaben in dem Ursprungsnachweis schlieBen lassen.

Die Priifung wird von den Zollbehérden des Ausfuhrlandes durchgefiihrt. Sie sind befugt, zu
diesem Zweck die Vorlage von Beweismitteln zu verlangen und jede Art von Uberpriifung der
Buchfiihrung des Ausflihrers oder jede sonstige von ihnen fiir zweckdienlich erachtete

Kontrolle durchzufiihren.

BeschlieBen die Zollbehdrden des Einfuhrlandes, bis zum Eingang des Ergebnisses der
Nachpriifung die Praferenzbehandlung fiir die betreffenden Erzeugnisse nicht zu gewahren,
so bieten sie dem Einflihrer an, die Erzeugnisse vorbehaltlich der fiir notwendig erachteten

SicherungsmaBnahmen freizugeben.

Das Ergebnis dieser Prifung ist den Zollbehérden, die um die Priifung ersucht haben, so bald
wie mdglich mitzuteilen. Anhand dieses Ergebnisses muss sich eindeutig feststellen lassen,
ob die Papiere echt sind und ob die Erzeugnisse als Ursprungserzeugnisse der Gemeinschaft
oder des Libanons angesehen werden kénnen und die Uibrigen Voraussetzungen dieses

Ursprungsprotokolls erfillt sind.

Ist im Falle begriindeter Zweifel zehn Monate nach dem Tag des Ersuchens um nachtragliche
Priifung noch keine Antwort eingegangen oder enthalt die Antwort keine ausreichenden
Angaben, um Uber die Echtheit des betreffenden Papiers oder den tatsachlichen Ursprung
der Erzeugnisse entscheiden zu kénnen, so lehnen die ersuchenden Zollbehérden die
Gewahrung der Praferenzbehandlung ab, es sei denn, dass auBergewohnliche Umstédnde

vorliegen.

Weitere Details Uiber die praktische Vorgangsweise bei Verifizierungsverfahren kénnen der
Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 5. entnommen werden.
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9.3. Streitbeilegung

Streitigkeiten im Zusammenhang mit den Prifungsverfahren, die zwischen den Zollbehérden,
die um eine Priifung ersucht haben, und den fir diese Priifung zustandigen Zollbehdrden
entstehen, oder Fragen zur Auslegung dieses Protokolls sind dem Assoziationsausschuss

vorzulegen.

Streitigkeiten zwischen dem Einflihrer und den Zollbehérden des Einfuhrlandes sind stets

nach dem Recht des Einfuhrlandes beizulegen.
9.4. Sanktionen

Sanktionen werden gegen jede Person angewandt, die ein Schriftstlick mit sachlich falschen
Angaben anfertigt oder anfertigen lasst, um die Praferenzbehandlung fiir ein Erzeugnis zu

erlangen.
9.5. Freizonen

Die Gemeinschaft und der Libanon treffen alle erforderlichen MaBnahmen, um zu verhindern,
dass Erzeugnisse mit Ursprungsnachweis, die wahrend ihrer Beférderung zeitweilig in einer
Freizone in ihrem Gebiet verbleiben, dort ausgetauscht oder anderen als den Ublichen auf die
Erhaltung ihres Zustands gerichteten Behandlungen unterzogen werden.

Abweichend davon stellen die zustdndigen Behdrden in Fallen, in denen

Ursprungserzeugnisse der Gemeinschaft oder des Libanons mit Ursprungsnachweis in eine
Freizone eingefiihrt und dort einer Behandlung oder Bearbeitung unterzogen werden, auf
Antrag des Ausfihrers eine neue WVB EUR.1 aus, wenn die Behandlung oder Bearbeitung

den Bestimmungen dieses Ursprungsprotokolls entspricht.

10. Ceuta und Melilla

10.1. Anwendung des Ursprungsprotokolls

Der Begriff ,Gemeinschaft' umfasst nicht Ceuta und Melilla.

Erzeugnisse mit Ursprung im Libanon erhalten bei der Einfuhr nach Ceuta und Melilla in jeder
Hinsicht die gleiche Zollbehandlung wie diejenige, die nach MaBBgabe des Protokolls Nr. 2 zur
Akte Uber den Beitritt des Konigreichs Spanien und der Portugiesischen Republik zu den
Europaischen Gemeinschaften flr Erzeugnisse mit Ursprung im Zollgebiet der Gemeinschaft
gewahrt wird. Der Libanon gewahrt bei der Einfuhr von unter das Abkommen fallenden
Erzeugnissen mit Ursprung in Ceuta und Melilla die gleiche Zollbehandlung wie diejenige, die
fur aus der Gemeinschaft eingefiihrte Ursprungserzeugnisse der Gemeinschaft gewahrt wird.

© Bundesministerium fiir Finanzen 10-24



UP-4770 GZ BMF-010310/0018-1V/7/2014 vom 01. Juli 2014

Fir die Zwecke der Anwendung des vorigen Absatzes auf Erzeugnisse mit Ursprung in Ceuta
und Melilla gilt das Ursprungsprotokoll vorbehaltlich der besonderen Bestimmungen des
Abschnittes 10.2. sinngemaB.

10.2. Besondere Bestimmungen

Vorausgesetzt, dass die Ursprungserzeugnisse unmittelbar beférdert worden sind, gelten
als Ursprungserzeugnisse Ceutas und Melillas:
a) Erzeugnisse, die in Ceuta und Melilla vollstandig gewonnen oder hergestellt worden sind;

b) Erzeugnisse, die in Ceuta und Melilla unter Verwendung von anderen als den unter

Buchstabe a) genannten Erzeugnissen hergestellt worden sind, vorausgesetzt,
1. dass diese Erzeugnisse in ausreichendem MaBe be- oder verarbeitet worden sind,
oder

2. dass diese Erzeugnisse Ursprungserzeugnisse der EU oder des Libanons sind, sofern
sie Be- oder Verarbeitungen unterzogen worden sind, die Uber eine

Minimalbehandlung (siehe Abschnitt 5.6.) hinausgehen;
als Ursprungserzeugnisse des Libanons:
a) Erzeugnisse, die im Libanon vollstdndig gewonnen oder hergestellt worden sind;

b) Erzeugnisse, die im Libanon unter Verwendung von anderen als den unter Buchstabe a)

genannten Erzeugnissen hergestellt worden sind, vorausgesetzt,
1. dass diese Erzeugnisse in ausreichendem MalBe be- oder verarbeitet worden sind,
oder

2. dass diese Erzeugnisse Ursprungserzeugnisse Ceutas und Melillas oder der EU sind,
sofern sie Be- oder Verarbeitungen unterzogen worden sind, die Uiber eine

Minimalbehandlung hinausgehen.
Ceuta und Melilla gelten als ein Gebiet.

Der Ausfiihrer oder sein bevollmachtigter Vertreter ist verpflichtet, in Feld 2 der WVB EUR.1
oder in der Erklarung auf der Rechnung die Vermerke ,Libanon" und ,,Ceuta und Melilla"
einzutragen. Bei Ursprungserzeugnissen Ceutas und Melillas ist ferner die
Ursprungseigenschaft in Feld 4 der WVB EUR.1 oder in der Erkldrung auf der einzutragen.

Die spanischen Zollbehdérden gewahrleisten die Anwendung dieses Protokolls in Ceuta und
Melilla.
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11. Schlussbestimmungen

11.1. Anderung des Protokolls
Der Assoziationsrat kann beschlieBen, die Bestimmungen dieses Protokolls zu andern.

11.2. Ubergangsbestimmung fiir Durchgangs- und

Lagererzeugnisse

Waren, die die Voraussetzungen dieses Protokolls erfiillen und die sich bei Inkrafttreten
dieses Protokolls im Durchgangsverkehr oder in der Gemeinschaft oder im Libanon in
voriibergehender Verwahrung, in einem Zolllager oder in einer Freizone befinden, kbnnen die
Begtinstigungen des Abkommens erhalten, sofern den Zollbehdrden des Einfuhrlandes
innerhalb von vier Monaten nach diesem Zeitpunkt eine von den Zollbehérden des
Ausfuhrlandes nachtraglich ausgestellte WVB EUR.1 sowie Unterlagen zum Nachweis der
unmittelbaren Beférderung vorgelegt werden.

12. Rechtsgrundlagen

12.1. Assoziationsabkommen

Beschluss 2002/761/EG, Beschluss des Rates vom 22. Juli 2002 liber den Abschluss des

Interimsabkommens tber Handel und Handelsfragen zwischen der Europaischen

Gemeinschaft einerseits und der Libanesischen Republik andererseits, ABI. Nr. L 262 vom
30.09.2002 S. 1

» Interimsabkommen Uber Handel und Handelsfragen zwischen der Europdischen
Gemeinschaft einerseits und der Libanesischen Republik andererseits, ABI. Nr. L 262 vom
30.09.2002 S. 2

= Schlussakte, ABI. Nr. L 262 vom 30.09.2002 S. 180

Mitteilung Uber das Inkrafttreten des Interimsabkommens iber Handel und Handelsfragen
zwischen der Europdischen Gemeinschaft einerseits und der Libanesischen Republik
andererseits, ABl. Nr. L 16 vom 22.01.2003 S. 58

Beschluss 2006/356/EG, Beschluss des Rates vom 14. Februar 2006 (iber den Abschluss des
Europa-Mittelmeer-Assoziationsabkommens zwischen der Europdischen Gemeinschaft und

ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Libanesischen Republik andererseits, ABI. Nr. L 143
vom 30.05.2006 S. 1
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» Europa-Mittelmeer-Assoziationsabkommen zwischen der Europadischen Gemeinschaft und
ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Libanesischen Republik andererseits, ABI. Nr.
L 143 vom 30.05.2006 S. 2

Mitteilung Uber das Inkrafttreten des Europa-Mittelmeer-Assoziationsabkommens zwischen
der Europdischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Libanesischen
Republik andererseits, ABI. Nr. L 180 vom 04.07.2006 S. 19

12.2. Ursprungsprotokoll

Protokoll Nr. 4, ABI. Nr. L 143 vom 30.5.2006 S. 73 bis 175 (siehe Anhang 1)
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Amtsblatt der Europiischen Union

30.5.2006

EUROPA-MITTELMEER-ASSOZIATIONSABKOMMEN

zwischen der Europdischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Libanesischen
Republik andererseits

DAS KONIGREICH BELGIEN,

DAS KONIGREICH DANEMARK,

DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND,
DIE HELLENISCHE REPUBLIK,

DAS KONIGREICH SPANIEN,

DIE FRANZOSISCHE REPUBLIK,
IRLAND,

DIE ITALIENISCHE REPUBLIK,

DAS GROSSHERZOGTUM LUXEMBURG,
DAS KONIGREICH DER NIEDERLANDE,
DIE REPUBLIK OSTERREICH,

DIE PORTUGIESISCHE REPUBLIK,

DIE REPUBLIK FINNLAND,

DAS KONIGREICH SCHWEDEN,

DAS VEREINIGTE KONIGREICH GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND,

Vertragsparteien des Vertrages zur Griindung der Europiischen Gemeinschaft, im Folgenden ,Mitgliedstaaten” genannt, und
DIE EUROPAISCHE GEMEINSCHAFT, im Folgenden ,Gemeinschaft* genannt,

einerseits und

DIE LIBANESISCHE REPUBLIK, im Folgenden ,Libanon“ genannt,

andererseits —

IN ANBETRACHT der Nihe und der gegenseitigen Abhéngigkeit zwischen der Gemeinschaft, ihren Mitgliedstaaten und
Libanon, die auf historischen Bindungen und gemeinsamen Wertvorstellungen beruhen,

IN ANBETRACHT des Wunsches der Gemeinschaft, ihrer Mitgliedstaaten und Libanons, diese Bindungen zu stirken und
dauerhafte Beziehungen auf der Grundlage von Gegenseitigkeit, Solidaritdt, Partnerschaft und Entwicklungszusammenarbeit
aufzunehmen,

IN ANBETRACHT der Bedeutung, die die Vertragsparteien den Grundsitzen der Charta der Vereinten Nationen und
insbesondere der Achtung der Menschenrechte und der Wahrung der Grundsitze der Demokratie und der wirtschaftlichen
Freiheit beimessen, die die eigentliche Grundlage der Assoziation bilden,

IN ANBETRACHT der jiingsten politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in Europa und im Nahen Osten und der sich
daraus ergebenden gemeinsamen Verantwortung fiir Stabilitit, Sicherheit und Wohlstand in der Region Europa-Mittelmeer,

IN ANBETRACHT der Bedeutung des Freihandels fiir die Gemeinschaft und Libanon, wie er durch das Allgemeine Zoll- und
Handelsabkommen 1994 (GATT) und die anderen multilateralen Ubereinkiinfte in der Anlage des Ubereinkommens zur
Errichtung der Welthandelsorganisation garantiert wird,
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IN ANBETRACHT des wirtschaftlichen und sozialen Gefilles zwischen Libanon und der Gemeinschaft und der Notwendig-
keit, den Prozess der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in Libanon zu stirken,

IN BESTATIGUNG der Tatsache, dass die Bestimmungen dieses Abkommens, die in den Geltungsbereich von Titel IV des
Dritten Teils des Vertrages zur Griindung der Européischen Gemeinschaft fallen, das Vereinigte Konigreich und Irland als
eigene Vertragsparteien und nicht als Teil der Gemeinschaft binden, bis das Vereinigte Konigreich bzw. Irland Libanon noti-
fiziert, dass es im Einklang mit dem Protokoll iiber die Position des Vereinigten Kénigreichs und Irlands im Anhang des Ver-
trages iiber die Europdische Union und des Vertrages zur Griindung der Gemeinschaft nunmehr als Teil der Europaischen
Gemeinschaft gebunden ist. Dies gilt im Einklang mit dem diesen Vertrigen beigefiigten Protokoll iiber die Position Dine-
marks auch fiir Danemark,

IN DEM WUNSCH, die Ziele ihrer Assoziation in vollem Umfang zu verwirklichen und zu diesem Zweck die einschlidgigen
Bestimmungen dieses Abkommens durchzufithren, um zu einer Anniherung des wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklungsstands der Gemeinschaft und Libanons zu gelangen,

EINGEDENK der Bedeutung dieses Abkommens, das auf der Gemeinsamkeit der Interessen, gegenseitigen Zugestiandnissen,
Zusammenarbeit und Dialog beruht,

IN DEM WUNSCH, einen regelmifigen politischen Dialog iiber bilaterale und internationale Fragen von beiderseitigem Inte-
resse aufzunehmen,

UNTER BERUCKSICHTIGUNG der Bereitschaft der Gemeinschaft, Libanon in seinen Anstrengungen bei dem Wiederauf-
bau, der Reform und der Anpassung der Wirtschaft sowie bei der sozialen Entwicklung zu unterstiitzen,

IN DEM WUNSCH, zur Verbesserung der gegenseitigen Verstindigung eine durch einen regelmifigen Dialog unterstiitzte
Zusammenarbeit in wirtschaftlichen, wissenschaftlichen, technologischen, sozialen, kulturellen und audiovisuellen Fragen
aufzunehmen, aufrechtzuerhalten und zu intensivieren,

IN DER UBERZEUGUNG, dass dieses Abkommen ein Klima schafft, das fiir die Entwicklung ihrer Wirtschaftsbeziehungen
forderlich ist, insbesondere in den Bereichen Handel und Investitionen, die fiir den Erfolg des Programms fiir den Wieder-
aufbau und die Umstrukturierung der Wirtschaft sowie fiir die technologische Modernisierung von wesentlicher Bedeutung

sind —
SIND WIE FOLGT UBEREINGEKOMMEN:

Artikel 1

(1)  Zwischen der Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten
einerseits und Libanon andererseits wird eine Assoziation
gegriindet.

(2)  Ziel dieses Abkommens ist es,

a) einen geeigneten Rahmen fur den politischen Dialog zwi-
schen den Vertragsparteien zu schaffen, der die Entwicklung
enger Bezichungen in allen Bereichen ermdglicht, die sie fiir
einen solchen Dialog fiir sachdienlich erachten;

b) die Voraussetzungen fiir die schrittweise Liberalisierung des
Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs zu schaffen;

¢) insbesondere durch Dialog und Zusammenarbeit den Han-
del und die Entwicklung ausgewogener wirtschaftlicher und
sozialer Bezichungen zwischen den Vertragsparteien und
damit die Entwicklung und den Wohlstand Libanons und sei-
ner Bevolkerung zu fordern;

d) die wirtschaftliche, soziale, kulturelle, finanzielle und
wihrungspolitische Zusammenarbeit zu férdern;

e) die Zusammenarbeit in weiteren Bereichen zu fordern, die
von beiderseitigem Interesse sind.

Artikel 2

Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien und alle Bestim-
mungen dieses Abkommens beruhen auf der Wahrung der
Grundsitze der Demokratie und der Achtung der Menschen-
rechte, wie sie in der Allgemeinen Erkldrung der Menschenrechte
niedergelegt sind, von denen sich die Vertragsparteien in ihrer
Innen- und Aufenpolitik leiten lassen und die wesentlicher
Bestandteil dieses Abkommens sind.

TITEL 1
POLITISCHER DIALOG

Artikel 3

(1)  Zwischen den Vertragsparteien wird ein regelmifiger poli-
tischer Dialog eingerichtet. Er ermdglicht die Schaffung dauerhaf-
ter Solidarititsbeziehungen zwischen den Partnern, die einen
Beitrag zu Wohlstand, Stabilitdt und Sicherheit im Mittelmeer-
raum leisten und ein Klima der Verstindigung und der Toleranz
zwischen den Kulturen schaffen.

(2)  Mit dem politischen Dialog und der politischen Zusam-
menarbeit wird insbesondere angestrebt,

a) die Anniherung zwischen den Vertragsparteien durch
Verbesserung der gegenseitigen Verstindigung und eine
regelmiflige Koordinierung in internationalen Fragen von
beiderseitigem Interesse zu erleichtern;
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b) den Vertragsparteien die Moglichkeit zu geben, den Stand-
punkt und die Interessen der anderen Vertragspartei zu
beriicksichtigen;

¢) einen Beitrag zur Erhohung der Sicherheit und der Stabilitdt
im Mittelmeerraum und insbesondere im Nahen Osten zu
leisten;

d) gemeinsame Initiativen zu férdern.

Artikel 4

Gegenstand des politischen Dialogs sind alle Fragen, die fur die
Vertragsparteien von beiderseitigem Interesse sind, insbesondere
die Voraussetzungen fiir die Gewdahrleistung von Frieden und
Sicherheit durch Unterstiitzung der Zusammenarbeit. Mit dem
Dialog wird auch angestrebt, auf gemeinsame Ziele ausgerichtete
neue Formen der Zusammenarbeit zu schaffen.

Artikel 5

(1)  Der politische Dialog findet regelmifig und sooft wie nétig
statt, und zwar

a) auf Ministerebene, vor allem im Assoziationsrat;

b) auf der Ebene hoher Beamter, die Libanon einerseits und die
Prisidentschaft des Rates sowie die Kommission andererseits
vertreten;

¢) durch volle Nutzung der diplomatischen Kanile, einschlief3-
lich regelmaRiger Informationsgesprache zwischen Beamten,
Konsultationen bei internationalen Tagungen und Kontakten
zwischen den diplomatischen Vertretern in Drittstaaten;

d) gegebenenfalls in jeder sonstigen Form, mit der ein niitzlicher
Beitrag zur Intensivierung des politischen Dialogs und zur
Steigerung seiner Effizienz geleistet werden kann.

(2)  Zwischen dem Europdischen Parlament und dem libanesi-
schen Parlament wird ein politischer Dialog eingerichtet.

TITEL II
FREIER WARENVERKEHR
GRUNDSATZE

Artikel 6

Wihrend einer Ubergangszeit von héchstens zwdlf Jahren ab
Inkrafttreten dieses Abkommens errichten die Gemeinschaft und
Libanon nach Mafigabe dieses Titels und im Einklang mit den
Bestimmungen des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens
1994 (im Folgenden ,GATT* genannt) und der anderen multila-
teralen Handelsiibereinkiinfte in der Anlage des Ubereinkommens
zur Errichtung der Welthandelsorganisation (im Folgenden
,WTO" genannt) schrittweise eine Freihandelszone.

KAPITEL 1

Gewerbliche Waren

Artikel 7

Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten fiir Ursprungser-
zeugnisse der Gemeinschaft und Libanons, die unter die Kapi-
tel 25 bis 97 der Kombinierten Nomenklatur und des
libanesischen Zolltarifs fallen, mit Ausnahme der in Anhang 1
aufgefithrten Waren.

Artikel 8

Ursprungserzeugnisse Libanons sind frei von Zollen und Abga-
ben gleicher Wirkung zur Einfuhr in die Gemeinschaft zugelassen.

Artikel 9

(1)  Die Einfuhrzélle und Abgaben gleicher Wirkung Libanons
auf die Ursprungserzeugnisse der Gemeinschaft werden schritt-
weise nach folgendem Zeitplan abgebaut:

— Finf Jahre nach Inkrafttreten dieses Abkommens wird jeder
Zoll- oder Abgabensatz auf 88 v. H. des Ausgangssatzes
gesenkt;

— sechs Jahre nach Inkrafttreten dieses Abkommens wird jeder
Zoll- oder Abgabensatz auf 76 v. H. des Ausgangssatzes
gesenkt;

— sieben Jahre nach Inkrafttreten dieses Abkommens wird jeder
Zoll- oder Abgabensatz auf 64 v. H. des Ausgangssatzes
gesenkt;

— acht Jahre nach Inkrafttreten dieses Abkommens wird jeder
Zoll- oder Abgabensatz auf 52 v. H. des Ausgangssatzes
gesenkt;

— neun Jahre nach Inkrafttreten dieses Abkommens wird jeder
Zoll- oder Abgabensatz auf 40 v. H. des Ausgangssatzes
gesenkt;

— zehn Jahre nach Inkrafttreten dieses Abkommens wird jeder
Zoll- oder Abgabensatz auf 28 v. H. des Ausgangssatzes
gesenkt;

— elf Jahre nach Inkrafttreten dieses Abkommens wird jeder
Zoll- oder Abgabensatz auf 16 v. H. des Ausgangssatzes
gesenkt;

— zwolf Jahre nach Inkrafttreten dieses Abkommens werden die
verbleibenden Zélle und Abgaben beseitigt.

(2)  Treten bei einer Ware ernste Schwierigkeiten auf, so kann
der Zeitplan in Absatz 1 vom Assoziationsausschuss einvernehm-
lich gedndert werden mit der Maflgabe, dass der Zeitplan, um des-
sen Anderung ersucht wird, fiir die betreffende Ware nicht iiber
die maximale Ubergangszeit von 12 Jahren hinaus verlingert
wird. Hat der Assoziationsausschuss innerhalb von 30 Tagen
nach Fingang des Ersuchens Libanons um Anderung des Zeit-
plans keinen Beschluss gefasst, so kann Libanon den Zeitplan fir
hochstens ein Jahr vorlaufig aussetzen.
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(3)  Fir jede Ware gilt als Ausgangssatz, von dem aus die in
Absatz 1 vorgesehenen schrittweisen Senkungen vorgenommen
werden, der in Artikel 19 genannte Satz.

Artikel 10

Die Bestimmungen iiber die Beseitigung der Einfuhrzolle gelten
auch fiir Finanzzolle.

Artikel 11

(1)  Libanon kann befristete Ausnahmeregelungen zu Artikel 9
in Form hoherer oder wieder eingefiihrter Zollsitze treffen.

(2)  Diese Regelungen diirfen nur neue und junge Industrien
oder bestimmte Wirtschaftszweige betreffen, die eine Umstruktu-
rierung erfahren oder ernsten Schwierigkeiten gegeniiberstehen,
insbesondere wenn diese Schwierigkeiten ernste soziale Probleme
hervorrufen.

(3)  Die mit diesen Ausnahmeregelungen eingefiihrten Einfuhr-
zollsitze Libanons fur Ursprungserzeugnisse der Gemeinschaft
diirfen 25 v. H. des Wertes nicht tibersteigen und miissen den
Ursprungserzeugnissen der Gemeinschaft weiterhin eine Prife-
renz sichern. Der Gesamtwert der Einfuhren der Waren, fiir die
diese Regelungen gelten, darf 20 v. H. des jdhrlichen Durch-
schnitts der Gesamteinfuhren gewerblicher Waren aus der
Gemeinschaft wihrend der letzten drei Jahre, fir die Statistiken
vorliegen, nicht iibersteigen.

(4)  Diese Regelungen gelten hochstens fiinf Jahre, sofern nicht
der Assoziationsausschuss eine lingere Laufzeit gestattet. Sie tre-
ten spitestens bei Ablauf der hochstens zwélfjahrigen Ubergangs-
zeit aufler Kraft.

(5)  Derartige Regelungen diirfen fiir eine Ware nicht getroffen
werden, wenn seit der Beseitigung simtlicher Zélle und mengen-
mifigen Beschrinkungen und Abgaben bzw. Malnahmen glei-
cher Wirkung fir diese Ware mehr als drei Jahre vergangen sind.

(6)  Libanon unterrichtet den Assoziationsausschuss iiber die
Ausnahmeregelungen, die es zu treffen beabsichtigt; auf Ersuchen
der Gemeinschaft finden vor ihrer Anwendung Konsultationen
iiber die betreffenden Regelungen und Wirtschaftszweige statt. Bei
Einfithrung der Regelungen legt Libanon dem Assoziationsaus-
schuss einen Zeitplan fiir die Beseitigung der nach diesem Artikel
eingefithrten Zolle vor. Nach diesem Zeitplan muss der schritt-
weise Abbau dieser Zolle in gleichen jahrlichen Schritten spites-
tens am Ende des zweiten Jahres nach ihrer Einfithrung beginnen.
Der Assoziationsausschuss kann einen anderen Zeitplan
beschliefSen.

(7)  Abweichend von Absatz 4 kann der Assoziationsausschuss
Libanon ausnahmsweise gestatten, bereits nach Absatz 1 getrof-
fene Regelungen iiber die hochstens zwélfjihrige Ubergangszeit
hinaus fiir hochstens drei Jahre aufrechtzuerhalten, um den mit
dem Aufbau einer neuen Industrie verbundenen Schwierigkeiten
Rechnung zu tragen.

KAPITEL 2

Landwirtschaftliche Erzeugnisse, Fischereierzeugnisse und
landwirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse

Artikel 12

Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten fiir Ursprungser-
zeugnisse der Gemeinschaft und Libanons, die unter die Kapitel 1
bis 24 der Kombinierten Nomenklatur und des libanesischen
Zolltarifs fallen, und fiir die in Anhang 1 aufgefithrten Waren.

Artikel 13

Die Gemeinschaft und Libanon liberalisieren schrittweise ihren
Handel mit den landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Fischereier-
zeugnissen und landwirtschaftlichen Verarbeitungserzeugnissen,
die fiir beide Vertragsparteien von Interesse sind.

Artikel 14

(1)  Fur die in Protokoll 1 aufgefithrten landwirtschaftlichen
Erzeugnisse mit Ursprung in Libanon gelten bei der Einfuhr in die
Gemeinschaft die Regelungen dieses Protokolls.

(2)  Fur die in Protokoll 2 aufgefithrten landwirtschaftlichen
Erzeugnisse mit Ursprung in der Gemeinschaft gelten bei der Ein-
fuhr nach Libanon die Regelungen dieses Protokolls.

(3)  Fiir den Handel mit den unter dieses Kapitel fallenden land-
wirtschaftlichen Verarbeitungserzeugnissen gelten die Regelungen
des Protokolls 3.

Artikel 15

(1)  Funf Jahre nach Inkrafttreten dieses Abkommens priifen
die Gemeinschaft und Libanon die Lage und legen die MafSnah-
men fest, die von der Gemeinschaft und Libanon ein Jahr nach
Uberpriifung dieses Abkommens anzuwenden sind, um das in
Artikel 13 gesetzte Ziel zu erreichen.

(2)  Unbeschadet des Absatzes 1 und unter Beriicksichtigung
des Volumens des Handels zwischen den beiden Vertragsparteien
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Fischereierzeugnissen und
landwirtschaftlichen Verarbeitungserzeugnissen sowie deren
besonderer Empfindlichkeit priifen die Gemeinschaft und Liba-
non im Assoziationsrat regelmifig fiir alle Erzeugnisse, welche
weiteren Zugestindnisse auf der Grundlage der Ordnungs-
mafRigkeit und Gegenseitigkeit eingerdumt werden kénnen.

Artikel 16

(1)  Wird im Rahmen der Durchfithrung der Agrarpolitik einer
Vertragspartei eine Sonderregelung eingefithrt oder eine geltende
Regelung gedndert oder werden die Bestimmungen iiber die
Durchfithrung ihrer Agrarpolitik gedndert oder erweitert, so kann
die Vertragspartei die Regelung dieses Abkommens fiir die betref-
fenden Erzeugnisse dndern.
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(2)  Die Vertragspartei, die die Anderung vornimmt, unterrich-
tet den Assoziationsausschuss. Auf Ersuchen der anderen
Vertragspartei tritt der Assoziationsausschuss zusammen, um den
Interessen der anderen Vertragspartei in geeigneter Weise Rech-
nung zu tragen.

(3)  Andert die Gemeinschaft oder Libanon nach Absatz 1 die
Regelung dieses Abkommens fiir landwirtschaftliche Erzeugnisse,
so gewidhren sie fiir die Einfuhr von Ursprungserzeugnissen der
anderen Vertragspartei eine Vergiinstigung, die mit der in diesem
Abkommen vorgesehenen Vergiinstigung vergleichbar ist.

(4)  Jede Anderung einer Regelung dieses Abkommens ist auf
Ersuchen der anderen Vertragspartei Gegenstand von Konsultati-
onen im Assoziationsrat.

Artikel 17

(1)  Die beiden Vertragsparteien kommen iiberein, zur Verrin-
gerung der Betrugsmoglichkeiten bei der Anwendung der
Handelsbestimmungen dieses Abkommens zusammenzuarbeiten.

(2)  Liegen nach Auffassung einer Vertragspartei ausreichende
Beweise fiir Betrug vor, beispielsweise ein betrachtlicher Anstieg
der Ausfuhren einer Ware aus der einen Vertragspartei in die
andere Vertragspartei auf ein Niveau, das nicht mehr den wirt-
schaftlichen Bedingungen, z. B. den normalen Produktions- und
Exportkapazititen, entspricht, oder die Verweigerung der fiir die
Uberpriifung von Ursprungsnachweisen durch die andere
Vertragspartei erforderlichen Amtshilfe, so nehmen die beiden
Vertragsparteien unbeschadet der sonstigen Bestimmungen die-
ses Abkommens unverziiglich Konsultationen auf, um eine geeig-
nete Losung zu finden. Bis zu einer solchen Losung kann die
betroffene Vertragspartei die Mafnahmen treffen, die sie fiir not-
wendig erachtet. Bei der Wahl der Mafnahmen ist denjenigen der
Vorrang zu geben, die das Funktionieren der Regelungen dieses
Abkommens am wenigsten behindern.

KAPITEL 3

Gemeinsame Bestimmungen

Artikel 18

(1)  Sofern in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist,
werden im Handel zwischen der Gemeinschaft und Libanon
weder neue Einfuhr- oder Ausfuhrzolle oder Abgaben gleicher
Wirkung eingefiihrt noch die bereits angewandten erhéht.

(2)  Im Handel zwischen der Gemeinschaft und Libanon wer-
den keine neuen mengenmifigen Einfuhrbeschrinkungen oder
Mafnahmen gleicher Wirkung eingefiihrt.

(3)  Die bestehenden mengenmifigen Einfuhrbeschrinkungen
und die Mafsnahmen gleicher Wirkung im Handel zwischen Liba-
non und der Gemeinschaft werden bei Inkrafttreten dieses
Abkommens beseitigt.

(4)  Die Gemeinschaft und Libanon wenden bei der Ausfuhr in
die andere Vertragspartei weder Zolle oder Abgaben gleicher Wir-
kung noch mengenmaifige Beschrinkungen oder Mafinahmen
gleicher Wirkung an.

Artikel 19

(1)  Fur jede Ware gilt als Ausgangssatz, von dem aus die in
Artikel 9 Absatz 1 vorgesehenen Senkungen vorgenommen wer-
den, der Satz, der am Tag des Abschlusses der Verhandlungen tat-
sdchlich gegeniiber der Gemeinschaft angewandt wurde.

(2)  Fiir den Fall, dass Libanon der WTO beitritt, ist der zwi-
schen den Vertragsparteien anwendbare Einfuhrzollsatz der in der
WTO gebundene Zollsatz oder der am Tag des Beitritts tatsich-
lich angewandte Zollsatz, falls dieser niedriger ist. Wird nach dem
Beitritt Libanons zur WTO eine Zollsenkung erga omnes vorge-
nommen, so findet der gesenkte Zollsatz Anwendung.

(3)  Absatz 2 gilt fiir jede nach dem Tag des Abschlusses der
Verhandlungen vorgenommene Zollsenkung erga omnes.

(4) Die Vertragsparteien teilen einander ihre am Tag des
Abschlusses der Verhandlungen angewandten Zollsdtze mit.

Artikel 20

Die Behandlung, die die Ursprungserzeugnisse Libanons bei der
Einfuhr in die Gemeinschaft erfahren, ist nicht giinstiger als die
Behandlung, die die Mitgliedstaaten einander gewahren.

Artikel 21

(1)  Die Vertragsparteien unterlassen interne steuerliche Maf-
nahmen und Praktiken, die die Erzeugnisse der einen Vertrags-
partei unmittelbar oder mittelbar gegeniiber gleichartigen
Erzeugnissen mit Ursprung im Gebiet der anderen Vertragspartei
benachteiligen.

(2)  Fir die Waren, die in das Gebiet der anderen Vertragspartei
ausgefithrt werden, darf keine Erstattung interner indirekter Abga-
ben gewihrt werden, die hoher ist als die auf diese Waren unmit-
telbar oder mittelbar erhobenen indirekten Abgaben.

Artikel 22

(1)  Dieses Abkommen steht der Aufrechterhaltung oder
Errichtung  von  Zollunionen,  Freihandelszonen  oder
Grenzverkehrsregelungen nicht entgegen, sofern diese keine
Anderung der in diessm Abkommen vorgesehenen Handels-
regelung bewirken.

(2)  Im Assoziationsausschuss finden Konsultationen zwischen
den Vertragsparteien zu Ubereinkiinften zur Errichtung von
Zollunionen oder Freihandelszonen und auf Ersuchen tiber alle
sonstigen wichtigen Fragen im Zusammenhang mit ihrer jeweili-
gen Handelspolitik gegeniiber Drittstaaten statt. Konsultationen
finden insbesondere im Falle des Beitritts eines Drittstaates zur
Europdischen Union statt, um zu gewihrleisten, dass den beider-
seitigen Interessen der Gemeinschaft und Libanons Rechnung
getragen werden kann.
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Artikel 23

Stellt eine Vertragspartei im Handel mit der anderen Vertrags-
partei Dumping im Sinne der geltenden internationalen Regeln
des Artikels VI des GATT und ihrer einschldgigen internen Rechts-
vorschriften fest, so kann sie im Einklang mit dem WTO-
Ubereinkommen zur Durchfithrung des Artikels VI des GATT
und ihren einschldgigen internen Rechtsvorschriften geeignete
Mafinahmen gegen diese Praktiken treffen.

Artikel 24

(1) ~ Unbeschadet des Artikels 35 findet das WTO-
Ubereinkommen iiber Subventionen und Ausgleichsmaf$nahmen
zwischen den Vertragsparteien Anwendung.

(2)  Stellt eine Vertragspartei im Handel mit der anderen
Vertragspartei Subventionen im Sinne der geltenden internatio-
nalen Regeln der Artikel VI und XVI des GATT und ihrer einschld-
gigen internen Rechtsvorschriften fest, so kann sie bis zum Erlass
der in Artikel 35 Absatz 2 genannten erforderlichen Vorschriften
im Einklang mit den Regeln des WTO-Ubereinkommens iiber
Subventionen und Ausgleichsmaffnahmen und ihren einschldgi-
gen internen Rechtsvorschriften geeignete Malnahmen gegen
diese Praktiken treffen.

Artikel 25

(1)  Artikel XIX des GATT und das WTO-Ubereinkommen iiber
Schutzmafinahmen sowie die einschldgigen internen Rechtsvor-
schriften finden zwischen den Vertragsparteien Anwendung.

(2)  Eine Vertragspartei, die beabsichtigt, Schutzmafinahmen
nach den internationalen Regeln anzuwenden, unterbreitet dem
Assoziationsausschuss vor Anwendung dieser Malnahmen alle
fur eine grindliche Prifung der Lage erforderlichen Informatio-
nen, um eine fiir die Vertragsparteien annehmbare Losung zu
ermoglichen.

Um eine solche Losung zu finden, halten die Vertragsparteien
unverziiglich Konsultationen im Assoziationsausschuss ab. Erzie-
len die Vertragsparteien bei den Konsultationen innerhalb von
30 Tagen nach Beginn der Konsultationen keine Einigung tiber
eine Losung zur Vermeidung der Anwendung der Schutz-
mafinahmen, so kann die Vertragspartei, die beabsichtigt, Schutz-
mafinahmen anzuwenden, Artikel XIX des GATT und das WTO-
Ubereinkommen iiber Schutzmanahmen anwenden.

(3)  Bei der Wahl der Schutzmafinahmen nach diesem Artikel
geben die Vertragsparteien den Malnahmen den Vorrang, die die

Verwirklichung der Ziele dieses Abkommens am wenigsten
behindern.

(4) Die Schutzmafinahmen werden unverziiglich dem
Assoziationsausschuss notifiziert und sind dort insbesondere im
Hinblick auf ihre moglichst baldige Authebung Gegenstand regel-
mafiger Konsultationen.

Artikel 26
(1)  Fihrt die Befolgung des Artikels 18 Absatz 4

a) zu einer Wiederausfuhr in einen Drittstaat, dem gegeniiber
die ausfithrende Vertragspartei fiir die betreffende Ware
mengenmafige Ausfuhrbeschrankungen, Ausfuhrzolle oder
Mafinahmen bzw. Abgaben gleicher Wirkung aufrechterhalt,

oder

b) zu einer ernsten Verknappung oder zur Gefahr einer ernsten
Verknappung bei einer fiir die ausfithrende Vertragspartei
wesentlichen Ware

und verursacht dies der ausfithrenden Vertragspartei erhebliche
Schwierigkeiten oder droht dies der ausfithrenden Vertragspartei
erhebliche Schwierigkeiten zu verursachen, so kann diese
Vertragspartei unter den Voraussetzungen und nach den Verfah-
ren des Absatzes 2 geeignete Maflnahmen treffen.

(2)  Der Assoziationsausschuss wird mit der Prifung der
Schwierigkeiten befasst, die sich aus der in Absatz 1 beschriebe-
nen Lage ergeben. Der Assoziationsausschuss kann die fiir die
Behebung der Schwierigkeiten erforderlichen Beschliisse fassen.
Hat er innerhalb von 30 Tagen nach seiner Befassung mit der
Angelegenheit keinen Beschluss gefasst, so kann die ausfithrende
Vertragspartei geeignete Mafdnahmen auf die Ausfuhr der betref-
fenden Ware anwenden. Die MafSnahmen diirfen nicht diskrimi-
nierend sein und sind aufzuheben, wenn die Umstinde ihre
Aufrechterhaltung nicht langer rechtfertigen.

Artikel 27

Dieses Abkommen steht Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhr-
verboten oder -beschrankungen nicht entgegen, die aus Griinden
der o6ffentlichen Sittlichkeit, Ordnung oder Sicherheit, zum Schutz
der Gesundheit und des Lebens von Menschen, Tieren oder Pflan-
zen, des nationalen Kulturguts von kiinstlerischem, geschichtli-
chem oder archdologischem Wert oder des geistigen oder
gewerblichen Eigentums gerechtfertigt sind; ebenso wenig steht es
Regelungen fiir Gold und Silber oder zur Erhaltung der nicht rege-
nerativen natiirlichen Ressourcen entgegen. Diese Verbote oder
Beschrinkungen diirfen jedoch weder ein Mittel der willkiirlichen
Diskriminierung noch eine verschleierte Beschrinkung des Han-
dels zwischen den Vertragsparteien darstellen.

Artikel 28

Der Begriff ,Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder ,Ursprungser-
zeugnisse* wird fiir die Anwendung der Bestimmungen dieses
Titels und die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen
in diesem Bereich in Protokoll 4 bestimmt.

Artikel 29

Fiir die Einreihung der in die Gemeinschaft eingefiithrten Waren
gilt die Kombinierte Nomenklatur. Fiir die Einreihung der nach
Libanon eingefithrten Waren gilt der libanesische Zolltarif.
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TITEL III

NIEDERLASSUNGSRECHT UND ERBRINGUNG VON
DIENSTLEISTUNGEN

Artikel 30

(1)  Die Behandlung, die die eine Vertragspartei der anderen
hinsichtlich des Niederlassungsrechts und der Erbringung von
Dienstleistungen gewdahrt, beruht auf ihren Verpflichtungen aus
dem Allgemeinen Ubereinkommen iiber den Handel mit Dienst-
leistungen (im folgenden ,GATS genannt). Diese Bestimmung gilt
ab dem Tag des endgiiltigen Beitritts Libanons zur WTO.

(2)  Libanon verpflichtet sich, der Europaischen Gemeinschaft
und ihren Mitgliedstaaten eine nach Artikel XX des GATS erstellte
Liste spezifischer Verpflichtungen im Bereich der Dienstleistun-
gen vorzulegen, sobald sie fertig gestellt ist.

(3)  Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Weiterentwick-
lung dieser Bestimmungen im Hinblick auf den Abschluss eines
»2Abkommens iiber wirtschaftliche Integration” im Sinne des Arti-
kels V des GATS zu priifen.

(4)  Das Ziel des Absatzes 3 wird ein Jahr nach Inkrafttreten
dieses Abkommens einer ersten Uberpriifung durch den
Assoziationsrat unterzogen.

(5)  Die Vertragsparteien treffen zwischen dem Tag des Inkraft-
tretens dieses Abkommens und dem Beitritt Libanons zur WTO
keine Mafnahmen, die die Bedingungen fiir die Erbringung von
Dienstleistungen durch Dienstleistungserbringer der Gemein-
schaft bzw. Libanons gegeniiber dem Tag des Inkrafttretens die-
ses Abkommens diskriminierender gestalten.

(6) Fur die Zwecke dieses Titels gelten folgende
Begriffsbestimmungen:

a) ,Dienstleistungserbringer” einer Vertragspartei ist eine juris-
tische oder natiirliche Person, die eine Dienstleistung erbrin-
gen will oder erbringt.

b) ,juristische Person” ist eine Gesellschaft oder eine Tochterge-
sellschaft, die nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaa-
tes der Gemeinschaft bzw. Libanons gegriindet worden ist
und ihren satzungsmifigen Sitz oder Hauptverwaltungs-
oder Hauptgeschiftssitz im Gebiet der Gemeinschaft bzw.
Libanons hat. Hat die juristische Person nur ihren satzungs-
mifligen Sitz oder Hauptverwaltungssitz im Gebiet der
Gemeinschaft bzw. Libanons, so gilt sie nicht als juristische
Person der Gemeinschaft bzw. Libanons, es sei denn, ihre
Geschiftstatigkeit weist eine echte und kontinuierliche Ver-
bindung mit der Wirtschaft der Gemeinschaft bzw. Libanons
auf.

¢) ,Tochtergesellschaft* ist eine juristische Person, die von einer
anderen juristischen Person tatsdchlich kontrolliert wird.

d) ,natiirliche Person” ist eine Person, die nach den betreffen-
den internen Rechtsvorschriften die Staatsangehorigkeit eines
Mitgliedstaates der Gemeinschaft bzw. Libanons besitzt.

TITEL IV

ZAHLUNGEN, KAPITAL, WETTBEWERB UND SONSTIGE
WIRTSCHAFTLICHE BESTIMMUNGEN

KAPITEL 1

Laufende Zahlungen und Kapitalverkehr

Artikel 31

Im Rahmen dieses Abkommens ist vorbehaltlich der Artikel 33
und 34 eine Beschrinkung des Kapitalverkehrs zwischen der
Gemeinschaft einerseits und Libanon andererseits oder eine Dis-
kriminierung aufgrund der Staatsangehorigkeit oder des Wohn-
sitzes ihrer Staatsangehorigen oder des Ortes, an dem das Kapital
investiert ist, nicht zuldssig.

Artikel 32

Laufende Zahlungen im Zusammenhang mit dem Waren-,
Personen-, Dienstleistungs- oder Kapitalverkehr im Rahmen die-
ses Abkommens sind frei von allen Beschrankungen.

Artikel 33

(1) Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Abkom-
mens und der sonstigen internationalen Verpflichtungen der
Gemeinschaft und Libanons beriihren die Artikel 31 und 32 nicht
die Anwendung von Beschrankungen, die zwischen ihnen am Tag
des Inkrafttretens dieses Abkommens hinsichtlich ihres Kapital-
verkehrs bestehen und die Direktinvestitionen, unter anderem
in Immobilien, die Niederlassung, die Erbringung von Finanz-
dienstleistungen oder die Zulassung von Wertpapieren zu den
Kapitalmarkten betreffen.

(2)  Der Transfer von Investitionen, die von Gebietsansissigen
der Gemeinschaft in Libanon oder von Gebietsansissigen Liba-
nons in der Gemeinschaft getitigt werden, und von daraus resul-
tierenden Gewinnen ins Ausland bleibt jedoch unberiihrt.

Artikel 34

Bei bereits eingetretenen oder bei drohenden ernsten
Zahlungsbilanzschwierigkeiten eines oder mehrerer Mitgliedstaa-
ten der Gemeinschaft oder Libanons kann die Gemeinschaft bzw.
Libanon unter den Voraussetzungen des GATT und der Arti-
kel VIIT und XIV des Ubereinkommens iiber den Internationalen
Wihrungsfonds Beschrankungen der laufenden Zahlungen ein-
fithren, sofern diese Mafnahmen unbedingt erforderlich sind. Die
Gemeinschaft bzw. Libanon unterrichtet unverziiglich die andere
Vertragspartei und legt so bald wie moglich einen Zeitplan fiir die
Authebung dieser Mafnahmen vor.
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KAPITEL 2

Wettbewerb und sonstige wirtschaftliche Fragen

Artikel 35

(1)  Soweit sie geeignet sind, den Handel zwischen der Gemein-
schaft und Libanon zu beeintrachtigen, sind mit dem ordnungs-
gemifSen Funktionieren des Abkommens unvereinbar:

a) Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschliisse von
Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte
Verhaltensweisen, die eine Verhinderung, Einschrankung
oder Verfilschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewir-
ken, wie in den Rechtsvorschriften der Vertragsparteien
festgelegt;

b) die missbrauchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stel-
lung im Gebiet der Gemeinschaft oder Libanons oder auf
einem wesentlichen Teil desselben durch ein oder mehrere
Unternehmen, wie in den Rechtsvorschriften der Vertrags-
parteien festgelegt.

(2) Die Vertragsparteien sorgen fir den Vollzug ihres
Wettbewerbsrechts und fithren unter Beriicksichtigung der
Beschrinkungen zur Wahrung der Vertraulichkeit einen
Informationsaustausch durch. Die fiir die Zusammenarbeit bei der
Durchfithrung des Absatzes 1 erforderlichen Vorschriften werden
innerhalb von finf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens
vom Assoziationsausschuss erlassen.

(3)  Wenn die Gemeinschaft oder Libanon zu der Auffassung
gelangt, dass eine bestimmte Verhaltensweise mit Absatz 1 unver-
einbar ist, und wenn den Interessen der anderen Vertragspartei
durch diese Verhaltensweise ein erheblicher Schaden verursacht
wird oder droht, kann die betroffene Vertragspartei nach Konsul-
tationen im Assoziationsausschuss oder 30 Arbeitstage nach dem
Ersuchen um derartige Konsultationen geeignete Maflnahmen
treffen.

Artikel 36

Unbeschadet ihrer im Rahmen des GATT eingegangenen bzw.
noch einzugehenden Verpflichtungen formen die Mitgliedstaaten
und Libanon alle staatlichen Handelsmonopole schrittweise so
um, dass am Ende des fiinften Jahres nach Inkrafttreten dieses
Abkommens jede Diskriminierung in den Versorgungs- und
Absatzbedingungen zwischen den Staats-angehorigen der Mit-
gliedstaaten und Libanons ausgeschlossen ist. Der Assoziations-
ausschuss wird iiber die zur Verwirklichung dieses Ziels
getroffenen Mafnahmen unterrichtet.

Attikel 37

Hinsichtlich 6ffentlicher Unternehmen und Unternehmen, denen
besondere oder ausschlieBliche Rechte gewihrt worden sind,
sorgt der Assoziationsrat dafiir, dass ab dem fiinften Jahr nach
Inkrafttreten dieses Abkommens keine Maflnahmen erlassen oder
aufrechterhalten werden, die den Handel zwischen der Gemein-
schaft und Libanon in einem Mafle verzerren, das den Interessen
der Vertragsparteien zuwiderlduft. Diese Bestimmung sollte die
Erfillung der diesen Unternehmen iibertragenen besonderen Auf-
gaben weder rechtlich noch tatsichlich behindern.

Artikel 38

(1)  Nach Mafgabe dieses Artikels und des Anhangs 2 gewihr-
leisten die Vertragsparteien einen angemessenen und wirksamen
Schutz der Rechte an geistigem und gewerblichem Eigentum
gemifd den strengsten internationalen Normen; dazu gehoren
auch wirksame Mittel zur Durchsetzung dieser Rechte.

(2)  Die Anwendung dieses Artikels und des Anhangs 2 wird
von den Vertragsparteien regelmafig tiberpriift. Treten im Bereich
des Schutzes des geistigen Eigentums Probleme auf, die den Han-
del beeintrachtigen, so finden auf Ersuchen einer Vertragspartei
unverziiglich Konsultationen statt, um beide Seiten zufrieden stel-
lende Losungen zu finden.

Artikel 39

(1)  Die Vertragsparteien streben eine beiderseitige schrittweise
Liberalisierung der offentlichen Auftrdge an.

(2)  Der Assoziationsrat trifft die fiir die Durchfihrung des
Absatzes 1 erforderlichen Mafinahmen.

TITEL V
WIRTSCHAFTLICHE UND SEKTORALE ZUSAMMENARBEIT

Artikel 40
Ziele

(1)  Die beiden Vertragsparteien legen gemeinsam die fiir die
Zusammenarbeit in den unter diesen Titel fallenden Bereichen
erforderlichen Strategien und Verfahren fest.

(2)  Die Vertragsparteien verpflichten sich, die wirtschaftliche
Zusammenarbeit im beiderseitigen Interesse und im Geiste der
Partnerschaft, auf der dieses Abkommen aufbaut, zu intensivieren.

(3)  Ziel der wirtschaftlichen Zusammenarbeit ist es, die
Anstrengungen Libanons mit dem Ziel einer nachhaltigen wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung zu unterstiitzen.

Artikel 41

Geltungsbereich

(1)  Die Zusammenarbeit wird zunichst und hauptsichlich auf
die Bereiche ausgerichtet, die unter internen Sachzwingen und
Schwierigkeiten leiden oder die durch die Liberalisierung der liba-
nesischen Wirtschaft insgesamt und insbesondere durch die Libe-
ralisierung des Handels zwischen Libanon und der Gemeinschaft
betroffen sind.

(2)  Die Zusammenarbeit konzentriert sich ferner auf die Berei-
che, die die Annaherung der Wirtschaft der Gemeinschaft und der
libanesischen Wirtschaft voraussichtlich erleichtern, insbesondere
auf die Bereiche, die zu Wachstum und zur Schaffung von Arbeits-
plétzen beitragen.

(3)  Der Schutz der Umwelt und die Erhaltung des 6kologi-
schen Gleichgewichts sind wesentlicher Bestandteil der einzelnen
Bereiche der wirtschaftlichen Zusammenarbeit.



L 143/10

Amtsblatt der Europiischen Union

30.5.2006

(4)  Die Vertragsparteien konnen einvernehmlich weitere Berei-
che, die nicht unter die Bestimmungen dieses Titels fallen, in die
wirtschaftliche Zusammenarbeit einbeziehen.

Artikel 42
Methoden und Modalititen

Die wirtschaftliche Zusammenarbeit wird insbesondere mit fol-
genden Mitteln durchgefiihrt:

a) regelmifiger wirtschaftlicher Dialog zwischen den Vertrags-
parteien, der alle Bereiche der Gesamtwirtschaftspolitik
umfasst;

b) regelmifiger Informations- und Meinungsaustausch in allen
Bereichen der Zusammenarbeit, einschlieflich Treffen von
Beamten und Fachleuten;

¢) Beratung, Vermittlung von Fachwissen und Ausbildung;

d) Durchfithrung gemeinsamer Mafinahmen, z. B. Seminare und
Workshops;

e) technische und administrative Hilfe sowie Hilfe bei der Aus-
arbeitung von Rechtsvorschriften;

f)  Verbreitung von Informationen iiber die Zusammenarbeit.

Artikel 43
Bildung und Ausbildung

Mit der Zusammenarbeit wird angestrebrt,

a) die Mittel festzulegen, mit denen die Lage im Bereich Bildung
und Ausbildung, insbesondere bei der Berufsausbildung,
spiirbar verbessert werden kann;

b) zur Anniherung der Kulturen den Aufbau enger Verbindun-
gen zwischen auf gemeinsame Maffnahmen spezialisier-
ten Stellen und den Austausch von Erfahrungen und Know-
how zu fordern, vor allem den Jugendaustausch und
den Austausch zwischen Universititen und sonstigen
Bildungseinrichtungen;

¢) den Zugang insbesondere der weiblichen Bevolkerung zu Bil-
dung, einschlieflich gewerblich-technischer Bildung und
Hochschulbildung, und zur Berufsausbildung zu erleichtern.

Artikel 44

Zusammenarbeit in Wissenschaft, Technik und
Technologie

Ziel der Zusammenarbeit ist es,

a) den Aufbau stindiger Verbindungen zwischen den Wissen-

schaftlern der Vertragsparteien zu fordern, insbesondere
durch

— Zugang Libanons zu den Gemeinschaftsprogrammen fiir
Forschung und technologische Entwicklung nach Maf-
gabe der Bestimmungen der Gemeinschaft iiber die
Beteiligung von Drittstaaten an diesen Programmen,

— Beteiligung Libanons an Netzen fur dezentrale
Zusammenarbeit,

— Forderung von Synergieeffekten zwischen Ausbildung
und Forschung;

b) die Forschungskapazititen Libanons auszubauen und seine
technologische Entwicklung zu fordern;

¢) die technologische Innovation, den Transfer neuer Techno-
logie und die Verbreitung von Know-how zu fordern;

d) Moglichkeiten fur eine Beteiligung Libanons an den europi-
ischen Forschungsrahmenprogrammen zu priifen.

Artikel 45

Umwelt

(1)  Die Vertragsparteien fordern die Zusammenarbeit bei der
Verhinderung einer Verschlechterung der Umweltlage, der Uber-
wachung der Verschmutzung und der rationellen Nutzung der
natiirlichen Ressourcen, um eine nachhaltige Entwicklung zu
gewihrleisten.

(2)  Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf Folgendes:

a) Qualitdt des Mittelmeerwassers und Uberwachung und Ver-
hinderung der Meeresverschmutzung;

b) Abfallwirtschaft, insbesondere Bewirtschaftung giftiger
Abfille;

¢) Versalzung;
d) Umweltpflege in empfindlichen Kiistengebieten;
¢) Umwelterziehung und Sensibilisierung fiir Umweltfragen;

f)  Einsatz fortschrittlicher Instrumente der Umweltpflege und
-iberwachung, insbesondere Einsatz des Umweltinformations-
systems und der Umweltvertréglichkeitspriifung;

g) Auswirkungen der industriellen Entwicklung auf die Umwelt
im Allgemeinen und auf die Sicherheit von Industrieanlagen
im Besonderen;

h)  Auswirkungen der Landwirtschaft auf die Qualitdt von Boden
und Wasser;

i)  Schutz und Erhaltung des Bodens;
j)  rationelle Bewirtschaftung der Wasserressourcen;

k) gemeinsame Forschungs- und Uberwachungsmanahmen
sowie Programme und Projekte.
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Artikel 46

Industrielle Zusammenarbeit
Ziel der Zusammenarbeit ist es,

a) die Zusammenarbeit zwischen den Wirtschaftsbeteiligten der
Gemeinschaft und Libanons zu férdern, einschlieflich der
Zusammenarbeit im Zusammenhang mit dem Zugang Liba-
nons zu den Unternehmensnetzen der Gemeinschaft;

b) die Anstrengungen zur Modernisierung und Umstrukturie-
rung der libanesischen Wirtschaft des offentlichen und des
privaten Sektors (einschlielich der Agrar- und Erndhrungs-
wirtschaft) zu unterstiitzen;

¢) giinstige Rahmenbedingungen fiir Privatinitiative zu fordern,
um die Produktion fiir den Binnen- und den Exportmarkt
anzukurbeln und zu diversifizieren;

d) das Humankapital und das Industriepotenzial Libanons
durch eine effizientere Politik in den Bereichen Innovation
und Forschung und technologische Entwicklung besser zu
nutzen;

e) zur Finanzierung ertragbringender Investitionen den Zugang
zum Kapitalmarkt zu erleichtern;

f)  die Entwicklung der KMU zu f6rdern, insbesondere durch

— Forderung von Kontakten zwischen Unternehmen, zum
Teil durch Nutzung der Gemeinschaftsnetze und
-instrumente fiir die Forderung der industriellen Zusam-
menarbeit und Partnerschaft,

— Erleichterung des Zugangs zu Krediten fur die Finanzie-
rung von Investitionen,

— Bereitstellung von Informationen und unterstiitzenden
Dienstleistungen,

— Entwicklung des Humankapitals, um die Innovation, die
Einrichtung von Projekten und die Aufnahme von
Erwerbstitigkeiten zu férdern.

Artikel 47

Investitionsforderung und Investitionsschutz

(1)  Ziel der Zusammenarbeit ist es, den Kapital-, Fachwissen-
und Technologietransfer nach Libanon zu verstirken, u. a. durch

a) geeignete Mittel zur Ermittlung von Investitions-
moglichkeiten und Informationskanilen fir Investitions-
regelungen;

b) Information iiber europdische Investitionsregelungen (tech-
nische Hilfe, direkte finanzielle Unterstiitzung, steuerliche
Anreize, Investitionsversicherung usw.) fiir Investitionen im
Ausland und Verbesserung der Moglichkeiten Libanons, Vor-
teile daraus zu ziehen;

¢) Prifung der Grindung von Jointventures (vor allem von
KMU) und gegebenenfalls Abschluss von Abkommen zwi-
schen den Mitgliedstaaten und Libanon;

d) Einrichtung von Mechanismen zur Unterstiitzung und For-
derung von Investitionen;

e) Schaffung giinstiger rechtlicher Rahmenbedingungen fiir bei-
derseitige Investitionen der Vertragsparteien, gegebenenfalls
durch Abschluss von Investitionsschutzabkommen und
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zwi-
schen Libanon und den Mitgliedstaaten.

(2)  Die Zusammenarbeit kann sich auf die Planung und Durch-
fuhrung von Projekten erstrecken, mit denen die effiziente Aneig-
nung und Nutzung grundlegender Technologien, die Anwendung
von Normen, die Entwicklung des Humankapitals und die Schaf-
fung ortlicher Arbeitsplitze nachgewiesen wird.

Artikel 48

Zusammenarbeit in den Bereichen Normung und
Konformititsbewertung

Die Vertragsparteien arbeiten auf folgenden Gebieten zusammen:

a) Verringerung der Unterschiede in den Bereichen Normung,
Messwesen, Qualititssicherung und Konformititsbewertung;

b) Modernisierung der libanesischen Laboratorien;

¢) Aushandlung von Abkommen iiber gegenseitige Anerken-
nung, sobald die Voraussetzungen dafiir gegeben sind;

d) Ausbau der libanesischen Einrichtungen, die fiir Normung,
Qualitdt sowie das geistige und gewerbliche Eigentum zustéin-
dig sind.

Artikel 49

Angleichung der Rechtsvorschriften

Die Vertragsparteien bemiihen sich nach besten Kriften, ihre
Rechtsvorschriften einander anzugleichen, um die Durchfithrung
dieses Abkommens zu erleichtern.

Artikel 50

Finanzdienstleistungen

Die Vertragsparteien arbeiten mit dem Ziel zusammen, ihre Nor-
men und Vorschriften einander anzunihern, insbesondere

a) um die Finanzmirkte in Libanon zu entwickeln;

b) um die Verfahren fiir Rechnungslegung und Rechnungsprii-
fung, die Aufsichts- und Geschiftsregeln fiir Finanz-
dienstleistungen sowie die Finanzkontrolle in Libanon zu
verbessern.
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Attikel 51 b)

Landwirtschaft und Fischerei

Mit der Zusammenarbeit werden folgende Ziele verfolgt:

die Festlegung und Durchsetzung von Betriebs- und
Sicherheitsnormen, die mit den in der Gemeinschaft gelten-
den vergleichbar sind;

¢) die Modernisierung der technischen Anlagen fiir den multi-

a) Unterstiitzung der Politik zur Diversifizierung der modalen Verkehr, den Containerverkehr und den Giiterum-
Produktion: schlag auf den Standard der Gemeinschaft;

b) Verringerung der Abhingigkeit von d) die Verbesserung des Transits per StrafSe, auf dem Seeweg
Nahrungsmitteleinfuhren; oder im multimodalen Verkehr und des Managements der

Hifen und Flughifen, der See- und der Luftverkehrskontrolle,
¢) Forderung einer Form der Landwirtschaft, die der Umwelt der Eisenbahnen und der Navigationshilfen;
gebithrend Rechnung tragt;

d) Intensivierung der Beziechungen zwischen den Unternchmen ¢) die Umorganisierung .und . U.mstrukturie“rung , des
sowie den Berufs- und Fachorganisationen der beiden Massenverkehrssektors  einschlieSlich des  offentlichen
Vertragsparteien; Verkehrswesens.

e) Bereitstellung von Hilfe und fachlicher Ausbildung; Unter- _
stiitzung der Agrarforschung, der Beratungsdienste, des land- Artikel 53
glrt}s)chsafthcl}sle.n lj\nterrslcllgs und der fachlichen Ausbildung Informationsgesellschaft und Telekommunikation

es Personals im Agrarsektor;

f) Harmonisierung der Normen im Bereich Tier- und (1)  Die Vertragsparteien erkennen an, dass die Informations-
Pflanzengesundheit; und Kommunikationstechnologien ein wichtiger Faktor fiir die

moderne Gesellschaft, von entscheidender Bedeutung fiir die wirt-

g) Unterstiitzung der integrierten Entwicklung im landlichen schaftliche und soziale Entwicklung und der Grundstein fiir den

Raum, einschlieflich der Verbesserung der Grund-
dienstleistungen und der Entwicklung der landwirtschaftli-

Aufbau der Informationsgesellschaft sind.

chenhNebentéi.tigkeiten, insbesondere in Ge.bieten, die von der (2)  Mit der Zusammenarbeit in diesem Bereich wird Folgendes
Vernichtung illegaler Kulturen betroffen sind; angestrebt:
h) Zusammenarbeit zwischen lindlichen Gebieten, Austausch
von Erfahrungen und Know-how im Bereich der lindlichen a) ein Dialog tiber die verschiedenen Aspekte der Informations-
Entwicklung; gesellschaft, einschlieflich der Telekommunikationspolitik;
i) Entwicklung der Seefischerei und der Aquakultur; b) ein Informationsaustausch und technische Hilfe in den Berei-

j)  Entwicklung von  Verpackungs-, Lagerungs- und
Vermarktungstechniken und der Verbesserung der

Vertriebssysteme;
k) Entwicklung der landwirtschaftlichen Wasserressourcen; <)
) Entwicklung der Forstwirtschaft, insbesondere in den Berei-
chen Wiederaufforstung, Verhtitung von Waldbrinden,
Waldweiden und Bekdmpfung der Desertifikation;
d)
m) Entwicklung der Mechanisierung der Landwirtschaft und For-
derung von Genossenschaften fiir landwirtschaftliche
Dienstleistungen;
n) Stirkung des landwirtschaftlichen Kreditsystems. o
Artikel 52
Verkehr
f)
Ziel der Zusammenarbeit ist
a) die Umstrukturierung und Modernisierung der mit den wich- g)

tigsten transeuropdischen Verkehrsverbindungen von beider-
seitigem Interesse verbundenen StrafSen-, Eisenbahn-, Hafen-
und Flughafeninfrastruktur;

chen Regulierung, Normung, Konformitdtsbewertung und
Zertifizierung auf dem Gebiet der Informations- und der
Telekommunikationstechnologie;

die Verbreitung neuer Informations- und Telekommuni-
kationstechnologie und moderner Einrichtungen fur fortge-
schrittene Kommunikations- und Informationsdienste und
-technologien;

die Forderung und Durchfithrung gemeinsamer Projekte fiir
Forschung, technologische Entwicklung und industrielle
Anwendung in den Bereichen Informationstechnologie,
Kommunikation, Telematik und Informationsgesellschaft;

die Beteiligung libanesischer Organisationen an Pilotprojek-
ten und europdischen Programmen innerhalb des festgeleg-
ten Rahmens;

der Verbund und die Interoperabilitit der Telematiknetze und
-dienste in der Gemeinschaft und in Libanon;

ein Dialog iiber die Zusammenarbeit in den die internationa-
len Dienstleistungen betreffenden Regelungsfragen, ein-
schlieflich der mit dem Datenschutz und dem Schutz der
Privatsphire zusammenhingenden Aspekte.
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Artikel 54
Energie

Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf Folgendes:
a) Forderung der erneuerbaren Energie;
b) Forderung des Energiesparens und der Energieeffizienz;

¢) angewandte Forschung auf dem Gebiet der Vernetzung von
Datenbanken, insbesondere zwischen den Wirtschafts- und
Sozialpartnern der beiden Vertragsparteien;

d) Unterstiitzung der Modernisierung und des Ausbaus der
Energieversorgungsnetze und ihres Verbunds mit den Netzen
der Gemeinschaft.

Artikel 55

Tourismus
Mit der Zusammenarbeit wird Folgendes angestrebt:
a) Forderung von Investitionen in den Tourismus;

b) Verbesserung des Fachwissens der Tourismusindustrie und
Gewihrleistung groflerer Kohirenz der sich auf den Touris-
mus auswirkenden Ziele der Politik;

¢) Forderung einer guten Verteilung des Tourismus iiber das
Jahr;

d) Hervorhebung der Bedeutung des kulturellen Erbes fiir den
Tourismus;

e) Gewihrleistung, dass den Wechselwirkungen zwischen Tou-
rismus und Umwelt in geeigneter Weise Rechnung getragen
wird;

f)  Steigerung der Wettbewerbsfihigkeit des Tourismus durch
Forderung hoherer Professionalitit;

g) Verbesserung des Informationsflusses;

h) Intensivierung der Ausbildung in Hotelmanagement und
-verwaltung und der Ausbildung in anderen Hotelberufen;

i)  Veranstaltung eines Erfahrungsaustauschs zur Gewihrleis-
tung einer ausgewogenen, nachhaltigen Entwicklung des
Tourismus, insbesondere durch Informationsaustausch,
Ausstellungen, Tagungen und Veroffentlichungen im
Tourismusbereich.

Artikel 56

Zusammenarbeit im Zollbereich

(1)  Die Vertragsparteien bauen die Zusammenarbeit im Zoll-
bereich aus, um die Einhaltung der Handelsvorschriften zu
gewihrleisten. Zu diesem Zweck richten sie einen Dialog tiber
Zollfragen ein.

(2)  Die Zusammenarbeit konzentriert sich insbesondere auf

a) die Vereinfachung der Kontrollen und Verfahren fiir die Zoll-
abfertigung von Waren;

b) die Moglichkeit des Verbunds der Durchfuhrsysteme der
Gemeinschaft und Libanons;

¢) den Informationsaustausch zwischen Fachleuten und die
Berufsausbildung;

d) technische Hilfe, soweit erforderlich.

(3)  Unbeschadet anderer Formen der Zusammenarbeit, die in
diesem Abkommen insbesondere fiir die Bekdmpfung des Dro-
genmissbrauchs und der Geldwische vorgesehen sind, leisten die
Verwaltungsbehorden der Vertragsparteien einander Amtshilfe
gemif$ Protokoll 5.

Artikel 57

Zusammenarbeit im Bereich der Statistik

Ziel der Zusammenarbeit ist die Angleichung der von den
Vertragsparteien angewandten Methoden und die Nutzung von
Daten, einschlieflich Datenbanken, in allen unter dieses Abkom-
men fallenden Bereichen, fiir die die Erstellung von Statistiken in
Betracht kommt.

Artikel 58

Verbraucherschutz

Die Zusammenarbeit in diesem Bereich sollte darauf gerichtet
sein, die Verbraucherschutzprogramme in der Gemeinschaft
und in Libanon miteinander in Einklang zu bringen, und sollte
nach Maglichkeit Folgendes umfassen:

a) Erhohung der Vereinbarkeit des Verbraucherschutzrechts der
Vertragsparteien, um die Entstehung von Handels-
hemmnissen zu verhindern;

b) Einrichtung und Ausbau von Systemen fiir die gegenseitige
Unterrichtung tiber gefihrliche Lebensmittel und gewerbliche
Waren und Verbund dieser Systeme (Frithwarnsysteme);

¢) Informations- und Sachverstindigenaustausch;

d) Veranstaltung von Ausbildungsprogrammen und technische
Hilfe.

Artikel 59

Zusammenarbeit beim Ausbau der Institutionen
und des Rechtsstaates

Die Vertragsparteien bekriftigen die Bedeutung des Rechtsstaats-
prinzips und des reibungs-losen Funktionierens der Institutionen
auf allen Ebenen im Bereich der Verwaltung im Allgemeinen
und in den Bereichen Gesetzesvollzug und Rechtspflege im Beson-
deren. Einer unabhingigen und effizienten Justiz und gut ausge-
bildeten Juristen kommt in diesem Zusammenhang eine
besondere Bedeutung zu.
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Artikel 60
Geldwische

(1)  Die Vertragsparteien sind sich tiber die Notwendigkeit
einig, alle Anstrengungen zu unternehmen und zusammenzuar-
beiten, um zu verhindern, dass ihre Finanzsysteme zum Waschen
von Erlosen aus Straftaten im Allgemeinen und aus Drogen-
delikten im Besonderen missbraucht werden.

(2)  Die Zusammenarbeit in diesem Bereich kann Amtshilfe
und technische Hilfe mit dem Ziel umfassen, zur Bekimpfung der
Geldwische in Einklang mit den internationalen Normen wirk-
same Normen festzulegen und effizient anzuwenden.

Artikel 61

Verhiitung und Bekimpfung des organisierten
Verbrechens

(1)  Die Vertragsparteien kommen {iiberein, bei der Verhiitung
und Bekidmpfung des organisierten Verbrechens insbesondere in
folgenden Bereichen zusammenzuarbeiten: Menschenhandel,
sexuelle Ausbeutung, Korruption, Filschung von Finanz-
instrumenten, illegaler Handel mit verbotenen oder gefilschten
Waren oder unerlaubt hergestellten Vervielfdltigungsstiicken oder
Nachbildungen, illegale Geschifte insbesondere mit Industrieab-
fallen oder radioaktivem Material, Waffen- und Sprengstoft-
handel, Computerkriminalitit und Handel mit gestohlenen
Kraftfahrzeugen.

(2)  Die Vertragsparteien arbeiten eng zusammen, um geeignete
Verfahren und Normen festzulegen.

(3)  Die technische und administrative Zusammenarbeit in die-
sem Bereich umfasst Ausbildungsmafinahmen und die Steigerung
der Effizienz der Behorden und Strukturen, die fiir die Bekdmp-
fung und Verhiitung der Kriminalitit und die Ausarbeitung von
Mafnahmen zur Verhiitung von Straftaten zustindig sind.

Artikel 62

Zusammenarbeit bei der Bekimpfung illegaler Drogen

(1)  Die Vertragsparteien arbeiten im Rahmen ihrer Zustindig-
keiten und Befugnisse zusammen, um ein ausgewogenes und inte-
griertes Vorgehen gegen Drogen zu gewdhrleisten. Mit der
Drogenpolitik und entsprechenden MafSnahmen wird angestrebt,
das Angebot an illegalen Drogen, den Handel damit und die Nach-
frage danach zu verringern und die Ausgangsstoffe effizienter zu
kontrollieren.

(2)  Die Vertragsparteien vereinbaren die fir die Erreichung die-
ser Ziele erforderlichen Methoden der Zusammenarbeit. Die Maf3-
nahmen beruhen auf den gemeinsam vereinbarten Grundsitzen
und folgen den fiinf Grundsitzen, die auf der Auerordentlichen
Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen zum
Thema Drogen (UNGASS) von 1998 verabschiedet wurden.

(3)  Die Zusammenarbeit der Vertragsparteien kann technische
Hilfe und Amtshilfe insbesondere in folgenden Bereichen umfas-
sen: Formulierung nationaler Rechtsvorschriften und einer
nationalen Politik, Griindung von Einrichtungen und Informati-
onszentren, Ausbildung von Personal, drogenbezogene For-
schung und Verhiitung der Abzweigung von Ausgangsstoffen fiir
die illegale Herstellung von Drogen. Die Vertragsparteien konnen
einvernehmlich weitere Bereiche einbeziehen.

TITEL VI

ZUSAMMENARBEIT IM SOZIALEN UND KULTURELLEN
BEREICH

KAPITEL 1

Dialog und Zusammenarbeit im sozialen Bereich

Artikel 63

Die beiden Vertragsparteien beschlieen gemeinsam, welche
Methoden fiir eine erfolgreiche Zusammenarbeit in den unter die-
sen Titel fallenden Bereichen erforderlich sind.

Artikel 64

(1)  Die Vertragsparteien fiihren einen regelmifigen Dialog
tiber soziale Fragen, die fiir sie von Interesse sind.

(2)  Im Rahmen dieses Dialogs wird ermittelt, wie Fortschritte
im Bereich der Freiziigigkeit der Arbeitnehmer und der Gleich-
behandlung und der sozialen Integration von Staatsangehorigen
Libanons und der Gemeinschaft erzielt werden konnen, die im
Gebiet des Gaststaates einen rechtméfligen Wohnsitz haben.

(3)  Gegenstand des Dialogs sind insbesondere alle Fragen im
Zusammenhang mit

a)  Arbeits- und Lebensbedingungen der Einwanderer;
b) Migration;
¢) illegaler Einwanderung;

d) Mafnahmen und Programmen zur Forderung der Gleich-
behandlung der Staatsangehorigen Libanons und der
Gemeinschaft, der Kenntnis der Kultur der anderen, der
Forderung der Toleranz und der Beseitigung von
Diskriminierung.

Artikel 65

(1)  Zur Konsolidierung der Zusammenarbeit zwischen den
Vertragsparteien im sozialen Bereich werden Projekte und Pro-
gramme in den Bereichen durchgefiihrt, die fiir sie von Interesse
sind, u. a.:

a) Verbesserung der Lebensbedingungen, insbesondere in
benachteiligten Gebieten und in Gebieten, deren Bevolkerung
vertrieben wurde;
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b) Forderung der Rolle der Frau in der wirtschaftlichen und sozi-
alen Entwicklung, insbesondere durch Bildung und die
Medien;

¢) Unterstiitzung und Ausbau der libanesischen Programme fiir
Familienplanung und den Schutz von Mutter und Kind;

d) Verbesserung des Systems der sozialen Sicherheit und des
Krankenversicherungssystems;

e) Verbesserung des Gesundheitswesens, insbesondere durch
Zusammenarbeit in den Bereichen offentliche Gesundheit
und Privention, Gesundheitsschutz sowie irztliche Ausbil-
dung und drztliches Management;

f) Durchfihrung und Finanzierung von Austausch- und
Freizeitprogrammen fiir gemischte Gruppen von in den Mit-
gliedstaaten ansdssigen libanesischen und europiischen
Jugendlichen, Jugendbetreuern, Vertretern von Jugend-NRO
und sonstigen Fachleuten aus dem Jugendbereich, um die
Kenntnis der Kultur des anderen und die Toleranz zu f6rdern.

(2) Die Vertragsparteien nehmen einen Dialog iiber alle
Aspekte von beiderseitigem Interesse auf, insbesondere iiber sozi-
ale Probleme wie Arbeitslosigkeit, Wiedereingliederung von Per-
sonen mit gesundheitlichen Einschrankungen, Gleichbehandlung
von Mannern und Frauen, Beziehungen zwischen den Sozialpart-
nern, Berufsausbildung sowie Sicherheit und Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz.

Artikel 66

Die Kooperationsprogramme kénnen in Abstimmung mit den
Mitgliedstaaten und den in dem betreffenden Bereich titigen inter-
nationalen Organisationen durchgefiihrt werden.

KAPITEL 2

Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur, audiovisuelle
Medien und Information

Artikel 67

(1)  Die Vertragsparteien kommen iberein, die kulturelle
Zusammenarbeit in Bereichen von beiderseitigem Interesse im
Geiste der Achtung vor der Kultur des anderen zu fordern. Sie
richten einen nachhaltigen kulturellen Dialog ein. Mit der Zusam-
menarbeit in diesem Bereich wird insbesondere Folgendes
gefordert:

a) Erhaltung und Restaurierung des historischen und kulturel-
len Erbes (Denkmiiler, Stdtten, Kunstwerke, seltene Biicher
und Handschriften usw.),

b) Austausch von Kunstausstellungen und Kiinstlern,

¢) Ausbildung der im kulturellen Bereich Tétigen.

(2)  Mit der Zusammenarbeit im Bereich der audiovisuellen
Medien wird angestrebt, die Zusammenarbeit auf Gebieten wie
Koproduktion und Ausbildung zu férdern. Die Vertragsparteien
suchen nach Moglichkeiten, die Teilnahme Libanons an Initiati-
ven der Gemeinschaft in diesem Bereich zu fordern.

(3)  Die Vertragsparteien kommen iiberein, dass die von der
Gemeinschaft und von einem oder mehreren Mitgliedstaaten
durchgefiihrten kulturellen Programme und zusitzliche Aktionen
von beiderseitigem Interesse auf Libanon ausgedehnt werden
konnen.

(4)  Ferner arbeiten die Vertragsparteien darauf hin, die kultu-
relle Zusammenarbeit im kommerziellen Bereich zu férdern, ins-
besondere durch gemeinsame Projekte (Produktion, Investitionen,
Vermarktung), Ausbildung und Informationsaustausch.

(5)  Bei der Ermittlung der Kooperationsprojekte und
-programme sowie der gemeinsamen Aktionen widmen die
Vertragsparteien ihre besondere Aufmerksamkeit der Jugend, den
Ausdrucksmaoglichkeiten, der Erhaltung des kulturellen Erbes, der
Verbreitung von Kultur und den Moglichkeiten der Kommunika-
tion mit schriftlichen und audiovisuellen Medien.

(6)  Die Zusammenarbeit wird nach Artikel 42 durchgefiihrt.

KAPITEL 3

Zusammenarbeit bei der Verhinderung und Kontrolle der
illegalen Einwanderung

Artikel 68

(I)  Die Vertragsparteien kommen iiberein, bei der Verhinde-
rung und Kontrolle der illegalen Einwanderung zusammenzuar-
beiten. Zu diesem Zweck

a) erkldren sich die Mitgliedstaaten bereit, ihre Staatsangehori-
gen, die sich illegal im Hoheitsgebiet Libanons authalten, auf
Ersuchen Libanons ohne Weiteres wieder aufzunehmen,
wenn eindeutig festgestellt worden ist, dass es sich bei diesen
Personen um ihre Staatsangehorigen handelt;

b) erklirt sich Libanon bereit, seine Staatsangehorigen, die sich
illegal im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates aufhalten, auf
Ersuchen dieses Mitgliedstaates ohne Weiteres wieder aufzu-
nehmen, wenn eindeutig festgestellt worden ist, dass es sich
bei diesen Personen um seine Staatsangehorigen handelt.

Die Mitgliedstaaten und Libanon versehen ihre Staatsangehorigen
mit fiir diese Zwecke geeigneten Ausweispapieren.

(2)  Fur die Mitgliedstaaten der Europiischen Union gilt die
Verpflichtung dieses Artikels nur bei Personen, die im Einklang
mit dem Vertrag zur Griindung der Européischen Gemeinschaft
fur die Zwecke der Gemeinschaft als ihre Staatsangehorige anzu-
sehen sind.
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(3)  Fur Libanon gilt die Verpflichtung dieses Artikels nur bei
Personen, die nach libanesischem Recht und allen einschldgigen
Rechtsvorschriften iiber die Staatsangehorigkeit als Staatsangeho-
rige Libanons angesehen werden.

Artikel 69

(1)  Nach Inkrafttreten dieses Abkommens werden auf Ersu-
chen einer Vertragspartei bilaterale Abkommen zwischen den
Vertragsparteien iiber die spezifischen Verpflichtungen im
Zusammenhang mit der Riickiibernahme ihrer Staatsangehorigen
ausgehandelt und geschlossen. Diese Abkommen enthalten auch
Vereinbarungen iiber die Riickiibernahme Angehériger von Dritt-
staaten, sofern dies von einer Vertragspartei fiir notwendig erach-
tet wird. In diesen Abkommen werden die unter diese
Vereinbarungen fallenden Personenkategorien und die Modalita-
ten fur ihre Rickitbernahme im Einzelnen festgelegt.

(2)  Bei der Durchfihrung dieser Abkommen kann Libanon
geeignete finanzielle und technische Hilfe geleistet werden.

Artikel 70

Der Assoziationsrat priift, welche weiteren gemeinsamen
Anstrengungen zur Verhinderung und Kontrolle der illegalen Ein-
wanderung unternommen werden konnen.

TITEL VII
FINANZIELLE ZUSAMMENARBEIT

Artikel 71

(1) Zur vollen Verwirklichung der Ziele dieses Abkommens
wird eine finanzielle Zusammenarbeit zugunsten Libanons mit
geeigneten Finanzierungsverfahren und den erforderlichen
Finanzmitteln gepriift.

(2)  Diese Verfahren werden von den Vertragsparteien mithilfe
der am besten geeigneten Instrumente einvernehmlich festgelegt,
sobald dieses Abkommen in Kraft tritt.

(3)  Die finanzielle Zusammenarbeit erstreckt sich neben den in
den Titeln V und VI genannten Bereichen auf

a) die Erleichterung der Reformen zur Modernisierung der
Wirtschafft,

b) den Wiederaufbau und die Modernisierung der wirtschaftli-
chen Infrastruktur,

¢) die Forderung von Privatinvestitionen und beschaftigungs-
wirksamen Tatigkeiten,

d) die Beriicksichtigung der Auswirkungen der schrittweisen
Errichtung einer Freihandelszone auf die libanesische Wirt-
schaft, insbesondere bei der Modernisierung und Umstruktu-
rierung der betroffenen Wirtschaftszweige und vor allem der
Industrie,

e) flankierende sozialpolitische MafSnahmen, insbesondere fiir
die Reform der sozialen Sicherheit.

Artikel 72

Im Rahmen der Gemeinschaftsinstrumente zur Unterstiitzung der
Strukturanpassungsprogramme in den Mittelmeerldndern priift
die Gemeinschaft in enger Koordinierung mit der libanesischen
Regierung und den anderen Gebern, insbesondere den internati-
onalen Finanzinstitutionen, wie die Strukturpolitik Libanons mit
dem Ziel unterstiitzt werden kann, das finanzielle Gesamtgleich-
gewicht wiederherzustellen, giinstige wirtschaftliche Rahmen-
bedingungen fiir die Beschleunigung des Wachstums zu schaffen
und den Wohlstand der Bevolkerung zu erhohen.

Artikel 73

Um ein koordiniertes Vorgehen bei den aufSerordentlichen
gesamtwirtschaftlichen und finanziellen Problemen zu gewihr-
leisten, die moglicherweise infolge der schrittweisen Durchfiih-
rung dieses Abkommens auftreten, verfolgen die Vertragsparteien
im Rahmen des in Titel V vorgesehenen regelmafSigen wirtschaft-
lichen Dialogs die Entwicklung der Handels- und Finanz-
beziehungen zwischen der Gemeinschaft und Libanon mit
besonderer Aufmerksamkeit.

TITEL VIII

INSTITUTIONELLE, ALLGEMEINE UND
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 74

(1)  Eswird ein Assoziationsrat eingesetzt, der auf Veranlassung
seines Vorsitzenden und nach Maflgabe seiner Geschiftsordnung
auf Ministerebene zusammentritt, wenn die Umstinde dies
erfordern.

(2)  Der Assoziationsrat priift alle wichtigen Fragen, die sich aus
diesem Abkommen ergeben, und alle sonstigen bilateralen oder
internationalen Fragen von beiderseitigem Interesse.

Artikel 75

(1)  Der Assoziationsrat setzt sich aus den Mitgliedern des Rates
der Europdischen Union und Mitgliedern der Kommission der
Europdischen Gemeinschaften einerseits und Mitgliedern der liba-
nesischen Regierung andererseits zusammen.

(2)  Die Mitglieder des Assoziationsrates konnen sich nach
Maf3gabe seiner Geschiftsordnung vertreten lassen.

(3)  Der Assoziationsrat gibt sich eine Geschiftsordnung.

(4)  Der Vorsitz im Assoziationsrat wird nach Maf§gabe seiner
Geschiftsordnung abwechselnd von einem Mitglied des Rates der
Europdischen Union und einem Mitglied der libanesischen Regie-
rung gefiihrt.

Artikel 76

(1) Zur Verwirklichung der Ziele dieses Abkommens ist der
Assoziationsrat in den darin vorgesehenen Fillen befugt,
Beschliisse zu fassen.
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(2)  Die Beschliisse sind fiir die Vertragsparteien verbindlich;
diese treffen die fiir die Umsetzung der Beschliisse erforderlichen
Mafinahmen. Der Assoziationsrat kann auch geeignete Empfeh-
lungen aussprechen.

(3)  Die Beschliisse und Empfehlungen des Assoziationsrates
werden von den Vertragsparteien einvernehmlich ausgearbeitet.

Artikel 77

(1)  Es wird ein Assoziationsausschuss eingesetzt, der vorbe-
haltlich der Befugnisse des Assoziationsrates fiir die Durchfiih-
rung dieses Abkommens zustindig ist.

(2)  Der Assoziationsrat kann seine Befugnisse ganz oder teil-
weise dem Assoziationsausschuss iibertragen.

Artikel 78

(1)  Der Assoziationsausschuss tritt auf Beamtenebene zusam-
men und setzt sich aus Vertretern der Mitglieder des Rates der
Europidischen Union und der Kommission der Europiischen
Gemeinschaften einerseits und Vertretern der libanesischen Regie-
rung andererseits zusammen.

(2) Der  Assoziationsausschuss gibt sich eine
Geschiftsordnung.

(3)  Der Assoziationsausschuss tritt in der Regel abwechselnd
in der Gemeinschaft und in Libanon zusammen.

Artikel 79

(1)  Der Assoziationsausschuss ist befugt, fiir die Verwaltung
dieses Abkommens sowie in den Bereichen, in denen der
Assoziationsrat ihm seine Befugnisse iibertragen hat, Beschliisse
zu fassen.

(2) Die Beschliissse des Assoziationsausschusses werden
von den Vertragsparteien einvernehmlich ausgearbeitet. Die
Beschliisse sind fiir die Vertragsparteien verbindlich; diese treffen
die fiir die Umsetzung der Beschliisse erforderlichen Mafinahmen.

Artikel 80

Der Assoziationsrat kann die fur die Durchfithrung dieses
Abkommens erforderlichen Arbeitsgruppen oder sonstigen Gre-
mien einsetzen. Er legt das Mandat der ihm unterstehenden
Arbeitsgruppen und Gremien fest.

Artikel 81

Der Assoziationsrat trifft geeignete Mafnahmen, um die Zusam-
menarbeit und die Kontakte zwischen dem Europdischen Parla-
ment und dem libanesischen Parlament sowie zwischen dem
Wirtschafts- und Sozialausschuss der Gemeinschaft und seinem
libanesischen Pendant zu erleichtern.

Artikel 82

(1)  Jede Vertragspartei kann den Assoziationsrat mit Streitig-
keiten tber die Anwendung oder Auslegung dieses Abkommens
befassen.

(2)  Der Assoziationsrat kann die Streitigkeit durch Beschluss
beilegen.

(3)  Jede Vertragspartei ist verpflichtet, die fiir die Durchfiih-
rung des in Absatz 2 genannten Beschlusses erforderlichen Maf3-
nahmen zu treffen.

(4)  Kann die Streitigkeit nicht nach Absatz 2 beigelegt werden,
so kann die eine Vertragspartei der anderen notifizieren, dass sie
einen Schiedsrichter bestellt hat; die andere Vertragspartei ist dann
verpflichtet, innerhalb von zwei Monaten einen zweiten Schieds-
richter zu bestellen. Fiir die Anwendung dieses Verfahrens gelten
die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten als eine Streitpartei.

Der Assoziationsrat bestellt einen dritten Schiedsrichter.
Der Schiedsspruch ergeht mit Stimmenmehrheit.

Jede Streitpartei ist verpflichtet, die fiir die Durchfithrung des
Schiedsspruchs erforderlichen Mafinahmen zu treffen.

Artikel 83

Dieses Abkommen hindert eine Vertragspartei nicht daran, die
Maflnahmen zu treffen,

a) die sie fir erforderlich erachtet, um eine Weitergabe von
Informationen zu verhindern, die ihren wesentlichen
Sicherheitsinteressen widersprechen wiirde;

b) die die Herstellung von oder den Handel mit Waffen, Muni-
tion und Kriegsmaterial oder eine fur Verteidigungszwecke
unentbehrliche Forschung, Entwicklung oder Produktion
betreffen; diese Mafnahmen diirfen die Wettbewerbsbedin-
gungen fiir nicht eigens fur militdrische Zwecke bestimmte
Waren nicht beeintrichtigen;

¢) die sie zur Wahrung ihrer Sicherheitsinteressen im Falle einer
ernsten innerstaatlichen Storung der offentlichen Sicherheit
und Ordnung, im Kriegsfall, bei einer ernsten, eine Kriegsge-
fahr darstellenden internationalen Spannung oder in Erfil-
lung der von ihr {ibernommenen Verpflichtungen zur
Wahrung des Friedens und der internationalen Sicherheit fiir
erforderlich erachtet.

Artikel 84

In den unter dieses Abkommen fallenden Bereichen und unbe-
schadet der darin enthaltenen besonderen Bestimmungen

a) durfen die von Libanon gegeniiber der Gemeinschaft
angewandten Regelungen keine Diskriminierung zwischen
den Mitgliedstaaten, deren Staatsangehorigen oder deren
Gesellschaften oder sonstigen Unternechmen bewirken;
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b) dirfen die von der Gemeinschaft gegeniiber Libanon
angewandten Regelungen keine Diskriminierung zwischen
den Staatsangehorigen oder Gesellschaften oder sonstigen
Unternehmen Libanons bewirken.

Artikel 85

Hinsichtlich der direkten Steuern bewirkt dieses Abkommen
nicht, dass

a) die Steuervorteile ausgedehnt werden, die eine Vertragspartei
im Rahmen einer fir sie verbindlichen internationalen Uber-
einkunft gewahrt;

b) eine Vertragspartei daran gehindert ist, Manahmen zu tref-
fen oder durchzusetzen, mit denen die Steuerhinterziehung
oder -betrug verhindert werden soll;

c) eine Vertragspartei daran gehindert ist, ihre einschldgigen
Steuervorschriften auf Steuerpflichtige anzuwenden, die sich
insbesondere hinsichtlich ihres Wohnsitzes nicht in einer
gleichartigen Lage befinden.

Artikel 86

(1)  Die Vertragsparteien treffen die allgemeinen oder besonde-
ren Maflnahmen, die fur die Erfillung ihrer Verpflichtungen aus
diesem Abkommen erforderlich sind. Sie sorgen dafiir, dass die
Ziele dieses Abkommens verwirklicht werden.

(2)  Ist die eine Vertragspartei der Auffassung, dass die andere
Partei eine Verpflichtung aus diesem Abkommen nicht erfiillt hat,
so kann sie geeignete Mafinahmen treffen. Abgesehen von beson-
ders dringenden Fillen unterbreitet sie dem Assoziationsrat vor
Ergreifen dieser Maffnahmen alle zweckdienlichen Informationen
fur eine griindliche Prifung der Situation, um eine fir die
Vertragsparteien annehmbare Losung zu ermaéglichen.

(3)  Bei der Wahl der in Absatz 2 genannten geeigneten Maf3-
nahmen ist den Maflnahmen der Vorrang zu geben, die das Funk-
tionieren dieses Abkommens am wenigsten behindern. Die
Vertragsparteien sind sich ferner dariiber einig, dass diese Maf3-
nahmen im Einklang mit dem Volkerrecht getroffen werden
und in einem angemessenen Verhiltnis zu dem Verstof stehen
miissen.

Diese Manahmen werden unverziiglich dem Assoziationsrat

notifiziert und sind auf Ersuchen der anderen Vertragspartei
Gegenstand von Konsultationen im Assoziationsrat.

Artikel 87

Die Anhidnge 1 und 2 und die Protokolle 1 bis 5 sind Bestandteil
dieses Abkommens.

Artikel 88

,Vertragsparteien“ sind fiir die Zwecke dieses Abkommens die
Gemeinschaft oder ihre Mitgliedstaaten oder die Gemeinschaft

und ihre Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer Befugnisse einerseits
und Libanon andererseits.

Artikel 89
(1)  Dieses Abkommen wird auf unbegrenzte Zeit geschlossen.

(2)  Jede Vertragspartei kann dieses Abkommen durch Notifi-
zierung an die andere Vertragspartei kiindigen. Dieses Abkom-
men tritt sechs Monate nach dem Tag dieser Notifizierung aufSer
Kraft.

Artikel 90

Dieses Abkommen gilt einerseits fiir die Gebiete, in denen der
Vertrag zur Griindung der Europdischen Gemeinschatft gilt, nach
Maf3gabe dieses Vertrages, und andererseits fiir das Hoheitsgebiet
Libanons.

Artikel 91

Dieses Abkommen ist in zwei Urschriften in arabischer, danischer,
deutscher, englischer, finnischer, franzosischer, griechischer, ita-
lienischer, niederldndischer, portugiesischer, schwedischer und
spanischer Sprache abgefasst, wobei jeder Wortlaut gleicherma-
Ren verbindlich ist. Es wird beim Generalsekretariat des Rates der
Europiischen Union hinterlegt.

Artikel 92

(1)  Dieses Abkommen wird von den Vertragsparteien nach
ihren eigenen Verfahren genehmigt.

(2)  Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des zweiten Monats
nach dem Tag in Kraft, an dem die Vertragsparteien einander den
Abschluss der in Absatz 1 genannten Verfahren notifiziert haben.

(3)  Dieses Abkommen ersetzt mit seinem Inkrafttreten
das Kooperationsabkommen zwischen der Europidischen Wirt-
schaftsgemeinschaft und der Libanesischen Republik sowie das
Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten der Europiischen
Gemeinschaft fiir Kohle und Stahl und Libanon, die am 3. Mai
1977 in Briissel unterzeichnet wurden.

Artikel 93

Interimsabkommen

Fiir den Fall, dass vor Abschluss der fiir das Inkrafttreten dieses
Abkommens erforderliche Verfahren die Bestimmungen einiger
Teile dieses Abkommens, insbesondere die Bestimmungen iiber
den freien Warenverkehr, durch ein Interimsabkommen zwischen
der Gemeinschaft und Libanon in Kraft gesetzt werden, kommen
die Vertragsparteien iiberein, dass unter diesen Umstdnden fiir die
Zwecke der Titel Il und IV dieses Abkommens und der Anhinge 1
und 2 sowie der Protokolle 1 bis 5 dazu unter ,Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Abkommens” der Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens des Interimabkommens fiir die in diesen Artikeln, Anhidngen
und Protokollen enthaltenen Verpflichtungen zu verstehen ist.
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Hecho en Luxemburgo, el diecisiete de junio de dos mil dos.

Udferdiget i Luxembourg den syttende juni to tusind og to.

Geschehen zu Luxemburg am siebzehnten Juni zweitausendundzwei.

Eywe oto AouEepfolpyo, otig déka egta Iouviou dvo yhiadeg dvo.

Done at Luxembourg on the seventeenth day of June in the year two thousand and two.
Fait a Luxembourg, le dix-sept juin deux mille deux.

Fatto a Lussemburgo, addi diciassette giugno duemiladue.

Gedaan te Luxemburg, de zeventiende juni tweeduizendtwee.

Feito no Luxemburgo, em dezassete de Junho de dois mil e dois.

Tehty Luxemburgissa seitsemantendtoista paivana kesikuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Luxemburg den sjuttonde juni tjugohundratva.

2002 Juis 17 b apa—all i pdy

Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk Belgié

Fiir das Koénigreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté frangaise, la Communauté flamande, la Communauté ger-
manophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige
Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flimische Gemeinschaft, die Fran-
z0sische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flimische Region und die Region Briissel-Hauptstadt.

Pd Kongeriget Danmarks vegne
Ju fbett
Fiir die Bundesrepublik Deutschland
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Ta v EN\npvikr) Anpokpatia

/de{#{- qqn 4vrr9~—-’—

Por el Reino de Espaiia

Pour la République frangaise

D cnges

c—

Thar cheann Na hfireann
For Ireland

Yo

Per la Repubblica italiana

Pour le Grand-Duché de Luxembourg
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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

O/

arx
T A
Jid

)

Fiir die Republik Osterreich

@u@“

Pela Reptblica Portuguesa

MM

Suomen tasavallan puolesta
For Republiken Finland

-/
h—
For Konungariket Sverige

===\

2

For the United Kingdom of Great britain and Northern Ireland

o Ao
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Por la Comunidad Europea

For Det Europiske Fallesskab
Fiir die Européische Gemeinschaft
Ta v Evupenaikn Kowotta

For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunita europea

Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteison puolesta

Pd Europeiska gemenskapens vignar

1]
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ANHANG 1

ANHANG 2

PROTOKOLL Nr. 1

PROTOKOLL Nr. 2

PROTOKOLL Nr. 3

PROTOKOLL Nr. 4

PROTOKOLL Nr. 5

LISTE DER ANHANGE UND PROTOKOLLE

Liste der in den Artikeln 7 und 12 genannten landwirtschaftlichen Erzeugnisse und
landwirtschaftlichen Verarbeitungserzeugnisse, die unter die HS-Kapitel 25 bis 97 fal-
len

Geistiges und gewerbliches Eigentum gemaf§ Artikel 38

Regelung fiir die Einfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse nach Artikel 14 Absatz 1 mit
Ursprung in Libanon in die Gemeinschaft

Regelung fiir die Einfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse nach Artikel 14 Absatz 2 mit
Ursprung in der Gemeinschaft nach Libanon

iiber den Handel zwischen Libanon und der Gemeinschaft mit landwirtschaftlichen
Verarbeitungserzeugnissen nach Artikel 14 Absatz 3

ANHANG 1 Dbetreffend Vereinbarungen iiber Einfuhren landwirtschaftlicher
Verarbeitungserzeugnisse mit Ursprung in Libanon in die Gemeinschaft

ANHANG 2 Dbetreffend Vereinbarungen tiber Einfuhren landwirtschaftlicher
Verarbeitungserzeugnisse mit Ursprung in der Gemeinschaft nach Liba-
non

iiber die Bestimmung des Begriffs ,Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder ,Ursprungser-
zeugnisse“ und iiber die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen

Gegenseitige Amtshilfe der Verwaltungsbehorden im Zollbereich
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ANHANG 1

Liste der in den Artikeln 7 und 12 genannten landwirtschaftlichen Erzeugnisse und landwirtschaftlichen
Verarbeitungserzeugnisse, die unter die HS-Kapitel 25 bis 97 fallen

HS-Code
HS-Code
HS-Code
HS-Position
HS-Code
HS-Positionen
HS-Code

HS-Position

HS-Code
HS-Positionen
HS-Position
HS-Positionen
HS-Positionen

HS-Positionen

HS-Position

HS-Position

2905 43
2905 44
2905 45
3301

3302 10
3501 bis 3505
3809 10
3823

3824 60
4101 bis 4103
4301

5001 bis 5003
5101 bis 5103
5201 bis 5203

5301
5302

(Mannitol)

(Sorbit)

(Glycerin)

(dtherische Ole)

(Riechstoffe)

(EiweiSstoffe, modifizierte Stirke, Klebstoffe)
(Appretur- oder Endausriistungsmittel)

(technische Fettsiuren, saure Ole aus der Raffination, technische
Fettalkohole)

(Sorbit n.e.p.)
(Haute und Felle)

(rohe Pelzfelle)

(Grege und Abfille von Seide)
(Wolle und Tierhaare)

(Rohbaumwolle, Abfille von Baumwolle und Baumwolle, gekrempelt
oder gekdmmt)

(Rohflachs)
(Rohhanf)
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ANHANG 2
Geistiges und Gewerbliches Eigentum gemif8 Artikel 38

1. Spitestens am Ende des fiinften Jahres nach Inkrafttreten dieses Abkommens ratifiziert Libanon die gednderten Fas-
sungen folgender multilateraler Ubereinkiinfte iiber geistiges Eigentum, an denen die Mitgliedstaaten und Libanon als
Vertragsparteien beteiligt sind oder die von den Mitgliedstaaten de facto angewandt werden:

—  Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Stockholmer Fassung von 1967, gedn-
dert 1979),

—  Berner Ubereinkunft iiber den Schutz von Werken der Literatur und Kunst (Pariser Fassung von 1971, geindert
1979),

— Abkommen von Nizza iiber die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen fiir die Eintragung
von Marken (Genfer Fassung von 1977, gedndert 1979).

2. Spitestens am Ende des fiinften Jahres nach Inkrafttreten dieses Abkommens tritt Libanon folgenden multilateralen
Ubereinkiinften bei, an denen die Mitgliedstaaten als Vertragsparteien beteiligt sind oder die von den Mitgliedstaaten de
facto angewandt werden:

— Vertrag iiber die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Washington 1970, gedndert
1979 und 1984),

— Budapester Vertrag tiber die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen fiir die Zwecke
von Patentverfahren (1977, gedndert 1980),

—  Protokoll zum Madrider Abkommen iiber die internationale Registrierung von Marken (Madrid 1989),
— Abkommen iiber das Warenzeichengesetz (Genf 1994),
— Internationales Ubereinkommen zum Schutz von Pflanzenziichtungen (Genfer Fassung von 1991),

—  Ubereinkommen iiber handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum, Anlage 1C des Ubereinkom-
mens zur Errichtung der Welthandelsorganisation (TRIPs, Marrakesch 1994).

Die Vertragsparteien unternchmen alle Anstrengungen, um folgende multilaterale Ubereinkiinfte so bald wie moglich
zu ratifizieren:

—  WIPO-Urheberrechtsvertrag (Genf 1996),
—  WIPO-Vertrag iiber Darbietungen und Tontriger (Genf 1996).

3. Der Assoziationsrat kann beschlieen, dass Absatz 1 auf weitere multilaterale Ubereinkiinfte in diesem Bereich Anwen-
dung findet.
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PROTOKOLL Nr. 1
Regelung fiir die Einfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse nach Artikel 14 Absatz 1 mit Ursprung
in Libanon in die Gemeinschaft
Fur die Einfuhren folgender Ursprungserzeugnisse der Libanesischen Republik in die Gemeinschaft gelten
nachstehende Bedingungen.
Die landwirtschaftlichen Erzeugnisse der Libanesischen Republik, die nicht in diesem Protokoll aufgefiihrt
sind, sind frei von Zollen zur Einfuhr in die Gemeinschaft zugelassen.
Fiir das erste Anwendungsjahr wird das Volumen der Zollkontingente unter Beriicksichtigung des Teils
des Zeitraums, der vor Inkrafttreten des Abkommens vergangen ist, als Teil des Ausgangsvolumens
berechnet.
A B C D E F
Senkung des s
MO g | s Zollkontmgentn | Jiehe
begiinsti- g Spalte B zg Erhéhung Besondere
KN-Code 2002 Warenbezeichnung (') gungszolls (2) palte B (2 Bestimmun-
gen
(Tonnen (Tonnen
(v- H) Nettogewicht) v- H) (Menge) Nettogewicht)
0603 Blumen und Bliiten sowie deren Knos- 0 — — —
pen, geschnitten, zu Binde- oder Zier-
zwecken
0701 90 50 Frithkartoffeln, frisch oder gekiihlt, vom 100 10 000 — 1 000
1. Januar bis 31. Mai
0701 90 50 Frithkartoffeln, frisch oder gekiihlt, vom 100 20 000 — 2 000
ex 0701 90 90 | 1. Junibis 31. Juli
ex 0701 90 90 Frithkartoffeln, frisch oder gekiihlt, vom 100 20 000 — 2 000
1. Oktober bis 31. Dezember
0702 00 00 | Tomaten, frisch oder gekiihlt 100 5000 60 unbeschrinkt 1 000 ?
070320 00 | Knoblauch, frisch oder gekiihlt 100 5000 60 3000 0 ©]
0707 00 Gurken und Cornichons, frisch oder 100 unbeschrinkt ®
gekiihlt
0709 10 00 | Artischocken, frisch oder gekiihlt 100 unbeschrinkt ®
0709 90 31 | Oliven, frisch oder gekiihlt, zu anderen 100 1000 — — 0 *
Zwecken als zur  Olgewinnung
bestimmt
070990 70 | Zucchini (Courgettes), frisch oder 100 unbeschrinkt ?
gekiihlt
07112010 Oliven, vorldufig haltbar “gemacht, zZu 100 1 000 — — 0 (*
anderen Zwecken als zur Olgewinnung
bestimmt
0805 10 Orangen, frisch oder getrocknet 60 unbeschrinkt ?
0805 20 Mandarinen (einschliefSlich Tangerinen 60 unbeschrinkt ®
und Satsumas); Clementinen, Wilkings
und dhnliche Kreuzungen von Zitrus-
friichten, frisch oder getrocknet
0805 50 Zitronen und Limetten, frisch oder 40 unbeschrinkt — ?

getrocknet
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A B C D E F
Senkung des it
begiinsti- olkontinge e SO 10 B de Erhhung Besondere
KN-Code 2002 Warenbezeichnung (') gungszolls (2) palte B (%) Bestimmun-
gen
(Tonnen (Tonnen
(v H) Nettogewicht) (v H) (Menge) Nettogewicht)
ex 0806 Weintrauben, frisch oder getrocknet, 100 unbeschrinkt e
ausgenommen Tafeltrauben, frisch, vom
1. Oktober bis 30. April und vom 1. Juni
bis 11. Juli, ausgenommen Tafeltrauben
der Sorte Emperor (vitis vinifera cv)
ex 0806 10 10 Tafeltrauben, frisch, vom 1. Oktober 100 6 000 60 4000 — e
bis 30. April und vom 1. Juni bis 11. Juli,
ausgenommen Tafeltrauben der Sorte
Emperor (vitis vinifera cv)
0808 10 Apfel, frisch 100 10 000 60 unbeschrinkt — ?
0808 20 Birnen und Quitten, frisch 100 unbeschrinkt ©)
0809 10 00 | Aprikosen/Marillen, frisch 100 5000 60 unbeschrinkt — )
0809 20 Kirschen, frisch 100 5000 60 unbeschrankt — ©)
0809 30 Pfirsiche, einschlieflich Brugnolen und 100 2000 — — 500 ®
Nektarinen, frisch
ex 0809 40 Pflaumen und Schlehen, frisch, vom 100 unbeschrinkt e
1. September bis 30. April
ex 0809 40 Pflaumen und Schlehen, frisch, vom 100 5000 — — — e
1. Mai bis 31. August
1509 10 Olivenol 100 1000 — — — ()
1510 00 10
1701 Rohr- und Riibenzucker und chemisch 0 — — — —
reine Saccharose, fest
2002 Tomaten, anders als mit Essig oder 100 1 000 — — —
Essigsdure zubereitet oder haltbar
gemacht
2009 61 Traubensaft (einschlieflich Trauben- 100 unbeschriankt e
2009 69 most)
2204 Wein aus frischen Weintrauben, ein- 0 — — — —

schlieflich mit Alkohol angereicherter
Wein; Traubenmost, ausgenommen sol-
cher der Position 2009

(") Unbeschadet der Vorschriften fiir die Anwendung der Kombinierten Nomenklatur (KN ist die Warenbezeichnung nur als Hinweis zu verstehen; mafgebend fiir die Priferenz-
regelung nach diesem Protokoll ist der Geltungsbereich des KN-Codes. Bei KN-Codes mit dem Zusatz ,ex“ ist der KN-Code zusammen mit der Warenbezeichnung fiir die
Priferenzregelung mafigebend.

(?) Die Senkung gilt nur fiirr den Wertzoll.

(*) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt unter den in den einschlagigen Gemeinschaftsvorschriften festgelegten Voraussetzungen (siehe die Artikel 1 bis 13 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1047/2001 der Kommission (ABL L 145 vom 31.5.2001, S. 35) mit spéteren Anderungen).

(*) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt unter den in den einschlidgigen Gemeinschaftsvorschriften festgelegten Voraussetzungen (siche die Artikel 291 bis 300 der
Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 (ABL. L 253 vom 11.10.1993, S. 71) mit spiteren Anderungen).

(°) Das Zugestindnis gilt fiir Einfuhren von nicht behandeltem Olivendl, das in Libanon vollstindig gewonnen und unmittelbar von Libanon in die Gemeinschaft befordert wird.
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PROTOKOLL Nr. 2

in der Gemeinschaft nach Libanon

Regelung fiir die Einfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse nach Artikel 14 Absatz 2 mit Ursprung

Fiir die Einfuhren folgender Ursprungserzeugnisse der Gemeinschaft in die Libanesische Republik gelten

nachstehende Bedingungen.

Die Senkung in Spalte B des Zolls in Spalte A gilt weder fiir die Mindestzélle noch fiir die Verbrauchszolle

in Spalte C.

Libanesischer
Zollcode

Warenbezeichnung (')

A B C
Senkung des Zolls
. in Spalte A ab
Zurzeit

angewandter Zoll

Jahr 5 nach Inkraft-
treten dieses

Besondere Bestimmungen

Abkommens
(%) (%)
0101 Pferde, Esel, Maultiere und Maulesel, lebend 5 100
0102 Rinder, lebend frei frei
0103 Schweine, lebend 5 100
0104 10 Schafe, lebend frei frei
0104 20 Ziegen, lebend 5 100
010511 Hithner, lebend, mit einem Gewicht von 185 g oder 5 100
weniger
0105 12 Truthithner, lebend, mit einem Gewicht von 185 g 5 100
oder weniger
0105 19 Anderes Hausgefliigel, lebend, mit einem Gewicht von 5 100
185 g oder weniger
0105 92 Hiihner, lebend, mit einem Gewicht von 2 000 g oder 70 20 Mindestzoll 2 250 LBP/kg netto
weniger
0105 93 Hiihner, lebend, mit einem Gewicht von mehr als 70 20 Mindestzoll 2 250 LBP/kg netto
2000 g
0105 99 Anderes Hausgefliigel (Enten, Génse, Truthithner, Perl- 5 100
hithner), lebend
0106 Andere Tiere, lebend 5 100
0201 Fleisch von Rindern, frisch oder gekiihlt 5 100
0202 Fleisch von Rindern, gefroren 5 100
0203 Fleisch von Schweinen, frisch, gekiihlt oder gefroren 5 100
0204 Fleisch von Schafen oder Ziegen, frisch, gekiihlt oder 5 100
gefroren
0205 00 Fleisch von Pferden, Eseln, Maultieren oder Mauleseln, 5 100
frisch, gekiihlt oder gefroren
0206 Geniefbare Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern, 5 100
Schweinen, Schafen, Ziegen, Pferden, Eseln, Maultieren
oder Mauleseln, frisch, gekiihlt oder gefroren
0207 11 Fleisch und geniefSbare Schlachtnebenerzeugnisse von 70 20 Mindestzoll 4 200 LBP/kg netto
Hausgefliigel der Position 0105, von Hithnern, unzer-
teilt, frisch oder gekiihlt
0207 12 Fleisch und geniefSbare Schlachtnebenerzeugnisse von 70 20 Mindestzoll 4 200 LBP/kg netto

Hausgefliigel der Position 0105, von Hithnern, unzer-
teilt, gefroren
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A B C
Senkung des Zolls
Zurzeit in Spalte A ab
Libanesischer u (ij Zoll Jahr 5 nach Inkraft-
Zollcode Warenbezeichnung () angewandter £0 treten dieses Besondere Bestimmungen
Abkommens
(%) (%)
0207 13 Fleisch und geniefSbare Schlachtnebenerzeugnisse von 70 20 Mindestzoll 9 000 LBP/kg netto
Hausgefliigel der Position 0105, von Hithnern, Teile
und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekiihlt
0207 14 Fleisch und geniefSbare Schlachtnebenerzeugnisse von 70 20 Mindestzoll 9 000 LBP/kg netto
Hausgefliigel der Position 0105, von Hithnern, Teile
und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren
0207 24 Fleisch und geniefbare Schlachtnebenerzeugnisse von 5 100
Hausgefliigel der Position 0105, von Truthithnern,
unzerteilt, frisch oder gekiihlt
0207 25 Fleisch und geniefSbare Schlachtnebenerzeugnisse von 5 100
Hausgefliigel der Position 0105, von Truthithnern,
unzerteilt, gefroren
0207 26 Fleisch und geniefSbare Schlachtnebenerzeugnisse von 70 20 Mindestzoll 2 100 LBP/kg netto
Hausgefliigel der Position 0105, von Truthithnern,
Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder
gekiihlt
0207 27 Fleisch und geniefSbare Schlachtnebenerzeugnisse von 70 20 Mindestzoll 2 100 LBP/kg netto
Hausgefliigel der Position 0105, von Truthithnern,
Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren
0207 32 Fleisch und geniefSbare Schlachtnebenerzeugnisse von 5 100
Hausgefliigel der Position 0105, von Enten, Ginsen
oder Perlhithnern, unzerteilt, frisch oder gekiihlt
0207 33 Fleisch und geniefSbare Schlachtnebenerzeugnisse von 5 100
Hausgefliigel der Position 0105, von Enten, Ginsen
oder Perlhithnern, unzerteilt, gefroren
0207 34 Fleisch und geniefbare Schlachtnebenerzeugnisse von 5 100
Hausgefliigel der Position 0105, von Enten, Ginsen
oder Perlhithnern, Fettlebern, frisch oder gekiihlt
0207 35 Fleisch und geniefbare Schlachtnebenerzeugnisse von 5 100
Hausgefliigel der Position 0105, von Enten, Gidnsen
oder Perlhithnern, andere, frisch oder gekiihlt
0207 36 Fleisch und geniefSbare Schlachtnebenerzeugnisse von 5 100
Hausgefliigel der Position 0105, von Enten, Ginsen
oder Perlhithnern, andere, gefroren
0208 Anderes Fleisch und andere geniebare Schlacht- 5 100
nebenerzeugnisse, frisch, gekiihlt oder gefroren
0209 00 Schweinespeck ohne magere Teile, Schweinefett und 5 100
Gefliigelfett, weder ausgeschmolzen noch anders aus-
gezogen, frisch, gekiihlt, gefroren, gesalzen, in Salz-
lake, getrocknet oder gerduchert
0210 Fleisch und geniefbare Schlachtnebenerzeugnisse, 5 100
gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder gerduchert;
geniefSbares Mehl von Fleisch oder von Schlacht-
nebenerzeugnissen
0401 10 10 | Milch, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker 70 30 Mindestzoll 700 LBP/I + Verbrauch-
oder anderen Siilmitteln, mit einem Milchfettgehalt steuer 25 LBP/l
von 1 GHT oder weniger
0401 10 90 | Andere, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B

oder anderen Siilmitteln, mit einem Milchfettgehalt
von 1 GHT oder weniger

wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
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A B C
Senkung des Zolls
Zurzeit in Spalte A ab
Libanesischer u (Zif Zoll Jahr 5 nach Inkraft-
Zollcode Warenbezeichnung (') angewandter £0 treten dieses Besondere Bestimmungen
Abkommens
(%) (%)
0401 20 10 | Milch, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker 70 30 Mindestzoll 700 LBP/l + Verbrauch-
oder anderen Simitteln, mit einem Milchfettgehalt steuer 25 LBP/l
von mehr als 1 bis 6 GHT
0401 20 90 | Andere, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker 5 A Die prozentuale Senkung in Spalte B
oder anderen Siffmitteln, mit einem Milchfettgehalt wird schrittweise von Jahr 5 bis
von mehr als 1 bis 6 GHT Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
0401 30 10 | Milch, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker 70 30 Mindestzoll 700 LBP/l + Verbrauch-
oder anderen Stuflmitteln, mit einem Milchfettgehalt steuer 25 LBP[l
von mehr als 6 GHT
0401 30 90 | Andere, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
oder anderen Stflmitteln, mit einem Milchfettgehalt wird schrittweise von Jahr 5 bis
von mehr als 6 GHT Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
0402 10 Milch und Rahm, eingedickt oder mit Zusatz von 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
Zucker oder anderen Siifmitteln, in Pulverform, gra- wird schrittweise von Jahr 5 bis
nuliert oder in anderer fester Form, mit einem Milch- Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
fettgehalt von 1,5 GHT oder weniger Abkommens vorgenommen
0402 21 Milch und Rahm, in Pulverform, granuliert oder in 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
anderer fester Form, mit einem Milchfettgehalt von wird schrittweise von Jahr 5 bis
mehr als 1,5 GHT, ohne Zusatz von Zucker oder ande- Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
ren Siifmitteln Abkommens vorgenommen
0402 29 Milch und Rahm, in Pulverform, granuliert oder in 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
anderer fester Form, mit einem Milchfettgehalt von wird schrittweise von Jahr 5 bis
mehr als 1,5 GHT, andere Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
0402 91 Milch und Rahm, ausgenommen in Pulverform, granu- 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
liert oder in anderer fester Form, andere, ohne Zusatz wird schrittweise von Jahr 5 bis
von Zucker oder anderen Stilmitteln Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
040299 10 | Milch und Rahm, ausgenommen in Pulverform, granu- 70 30 Mindestzoll 700 LBP/l + Verbrauch-
liert oder in anderer fester Form, in fliissiger Form, steuer 25 LBP/l
nicht eingedickt, mit Zusatz von Zucker oder anderen
Siilmitteln
040299 90 | Andere 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
ex 0403 10 Joghurt, nicht aromatisiert 70 43 Mindestzoll 1 000 LBP/kg semigros
+ Verbrauchsteuer 25 LBP/I
040390 10 | Labneh 70 43 Mindestzoll 4 000 LBP/kg semigros
ex 0403 90 90 | Andere Erzeugnisse der Position 0403, nicht aromati- 20 30 Verbrauchsteuer 25 LBP|1
siert Die prozentuale Senkung in Spalte B
wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
0404 10 Molke und modifizierte Molke, auch eingedickt oder 5 100
mit Zusatz von Zucker oder anderen Siilmitteln
0404 90 Erzeugnisse, die aus natiirlichen Milchbestandteilen 5 100

bestehen, ausgenommen Molke, anderweit weder
genannt noch inbegriffen
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A B C
Senkung des Zolls
Zurzeit in Spalte A ab
Libanesischer ) angewandter Zoll Jabr 5 nach Inkraft- .
Zollcode Warenbezeichnung (') treten dieses Besondere Bestimmungen
Abkommens
(%) (%)
040510 Butter frei frei
0405 90 Andere Fettstoffe aus der Milch frei frei
0406 10 Frischkise (nichtgereifter Kdse), einschlielich Molken- 70 30 Mindestzoll 2 500 LBP/kg semigros
kidse, und Quark/Topfen
0406 20 Kase aller Art, gerieben oder in Pulverform 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
0406 30 Schmelzkise, weder gerieben noch in Pulverform 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
0406 40 Kise mit Schimmelbildung im Teig 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
ex 0406 90 Kashkaval 35 30 Die prozentuale Senkung in Spalte B
wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
ex 0406 90 Andere Kise, ausgenommen Kashkaval 35 20 Dieses Zugestindnis wird mit
Inkrafttreten  dieses Abkommens
(Jahr 1) wirksam
0407 00 10 | Eier von Hithnern, frisch 50 25 Mindestzoll 100 LBP/Einheit
0407 00 90 | Eier von anderen Vigeln 20 25
0408 11 Eigelb, getrocknet 5 100
0408 19 Eigelb, anderes 5 100
0408 91 Eier von anderen Vogeln, ausgenommen Eigelb, nicht 5 100
in der Schale, getrocknet
0408 99 Eier von anderen Vogeln, nicht in der Schale, andere 5 100
0409 00 Natiirlicher Honig 35 25 Mindestzoll 8 000 LBP/kg netto
0410 00 GeniefSbare Waren tierischen Ursprungs, anderweit 5 100
weder genannt noch inbegriffen
0504 00 Dirme, Blasen und Migen von anderen Tieren als frei frei
Fischen, ganz oder zerteilt, frisch, gekiihlt, gefroren,
gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder gerduchert
051110 Rindersperma 5 100
051191 Waren aus Fischen oder Krebstieren, Weichtieren oder frei frei
anderen wirbellosen Wassertieren; nichtlebende Tiere
des Kapitels 3
0511 99 Andere Waren tierischen Ursprungs, anderweit weder frei frei
genannt noch inbegriffen
0601 Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen und Wur- 5 100

zelstocke, ruhend, im Wachstum oder in Bliite;
Zichorienpflanzen und -wurzeln (ausgenommen
Zichorienwurzeln der Position 1212)
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0602 10 Stecklinge, unbewurzelt, und Pfropfreiser, lebend 5 100
0602 20 Baume, Straucher und Biische, die geniefbare Friichte 5 100
oder Niisse tragen, auch veredelt, lebend
0602 30 Rhododendren und Azaleen, auch veredelt, lebend 30 100 Der zurzeit angewandte Zoll in
Spalte A wird mit Inkrafttreten dieses
Abkommens auf 5 % gesenkt
0602 40 Rosen, auch veredelt, lebend 5 100
0602 90 10 | Andere, Forstgeholze, Zierpflanzen in Einzeltépfen mit 30 100 Der zurzeit angewandte Zoll in
einem Durchmesser von mehr als 5 cm Spalte A wird mit Inkrafttreten dieses
Abkommens auf 5 % gesenkt
0602 90 90 | Andere 5 100
0603 Blumen und Bliiten sowie deren Knospen, geschnitten, 70 25 Der zurzeit angewandte Zoll in
zu Binde- oder Zierzwecken, frisch, getrocknet, Spalte A wird mit Inkrafttreten dieses
gebleicht, gefirbt, impriagniert oder anders bearbeitet Abkommens auf 5 % gesenkt
0604 Blattwerk, Blitter, Zweige und andere Pflanzenteile, 70 25 Der zurzeit angewandte Zoll in
ohne Bliiten und Bliitenknospen, sowie Graser, Moose Spalte A wird mit Inkrafttreten dieses
und Flechten, zu Binde- oder Zierzwecken, frisch, Abkommens auf 5 % gesenkt
getrocknet, gebleicht, gefarbt, impragniert oder anders
bearbeitet
0701 10 Pflanzkartoffeln/Saatkartoffeln, frisch oder gekiihlt 5 100
0701 90 Kartoffeln, —ausgenommen  Pflanzkartoffeln/Saat- 70 20 Mindestzoll 550 LBP/kg brutto
kartoffeln, frisch oder gekiihlt
0702 00 Tomaten, frisch oder gekiihlt 70 20 Mindestzoll 750 LBP/kg brutto
0703 10 10 | Speisezwicebeln fiir Saatzwecke (Steckzwiebeln), frisch 5 100
oder gekiihlt
070310 90 | Andere, Schalotten, frisch oder gekiihlt 70 20 Mindestzoll 350 LBP/kg brutto
0703 20 Knoblauch, frisch oder gekiihlt 70 20 Mindestzoll 1 000 LBP/kg brutto
0703 90 Porree[/Lauch und andere Gemiise der Allium-Arten, 25 25
frisch oder gekiihlt
0704 10 Blumenkohl/Karfiol, frisch oder gekiihlt 70 20 Mindestzoll 300 LBP/kg brutto
0704 20 Rosenkohl/Kohlsprossen, frisch oder gekiihlt 25 25
0704 90 Kohl, Blumenkohl/Karfiol, Kohlrabi, Wirsingkohl und 70 20 Mindestzoll 350 LBP/kg brutto
dhnliche geniefSbare Kohlarten der Gattung Brassica,
frisch oder gekiihlt, ausgenommen Blumenkohl/Karfiol
und Rosenkohl/Kohlsprossen
070511 Kopfsalat, frisch oder gekiihlt 25 25
0705 19 Andere Salate, frisch oder gekiihlt 70 20 Mindestzoll 300 LBP/Einheit
0705 21 Chicorée-Witloof, frisch oder gekiihlt 25 25
0705 29 Andere Chicorée, frisch oder gekiihlt 25 25
0706 10 Karotten und Speiseméhren, Speiseriiben, frisch oder 70 20 Mindestzoll 300 LBP/kg brutto
gekiihlt
0706 90 10 | Rettich 70 20 Mindestzoll 1 500 LBP/kg brutto
0706 90 90 | Andere, frisch oder gekiihlt 25 25
0707 00 Gurken und Cornichons, frisch oder gekiihlt 70 20 Mindestzoll 600 LBP/kg brutto
0708 10 Erbsen, frisch oder gekiihlt 70 20 Mindestzoll 550 LBP/kg brutto




30.5.2006 Amtsblatt der Europdischen Union L 143/33
A B C
Senkung des Zolls
Zurzeit in Spalte A ab
Libanesischer ) angewandter Zoll Jahr 5 nach Inkraft- '
Zollcode Warenbezeichnung () treten dieses Besondere Bestimmungen
Abkommens
(%) (%)
0708 20 Bohnen, frisch oder gekiihlt 70 20 Mindestzoll 500 LBP kg brutto
0708 90 Andere Hiilsenfriichte, frisch oder gekiihlt 70 20 Mindestzoll 350 LBP kg brutto
0709 10 Artischocken, frisch oder gekiihlt 70 20 Mindestzoll 350 LBP/kg brutto
0709 20 Spargel, frisch oder gekiihlt 25 25
0709 30 Auberginen, frisch oder gekiihlt 70 20 Mindestzoll 500 LBP kg brutto
0709 40 Sellerie, ausgenommen Knollensellerie, frisch oder 25 25
gekiihlt
0709 51 Pilze der Gattung Agaricus, frisch oder gekiihlt 25 25
0709 52 Triiffeln, frisch oder gekiihlt 25 25
0709 59 Pilze und Triiffeln, andere 25 25
0709 60 Friichte der Gattungen ,Capsicum® oder ,Pimenta, 70 20 Mindestzoll 350 LBP kg brutto
frisch oder gekiihlt
0709 70 Gartenspinat, Neuseelandspinat und Gartenmelde, 70 20 Mindestzoll 350 LBP/kg brutto
frisch oder gekiihlt
0709 90 10 | Oliven, frisch oder gekiihlt 70 20 Mindestzoll 1 200 LBP/kg brutto
0709 90 20 | Kiirbisse und Zucchini (Courgettes), frisch oder gekiihlt 70 20 Mindestzoll 400 LBP/kg brutto
0709 90 30 | Malven, frisch oder gekiihlt 70 20 Mindestzoll 300 LBP kg brutto
0709 90 40 | Portulak, Petersilie, Rauke (Argula), Koriander, frisch 70 20 Mindestzoll 750 LBP/kg brutto
oder gekiihlt
0709 90 50 | Mangold, frisch oder gekiihlt 70 20 Mindestzoll 350 LBP kg brutto
0709 90 90 | Anderes Gemiise, frisch oder gekiihlt 25 25
071010 Kartoffeln, gefroren 70 20 Mindestzoll 1 200 LBP/kg brutto
0710 21 Erbsen, gefroren 35 25
0710 22 Bohnen, gefroren 35 25
071029 Andere Hiilsenfriichte, gefroren 35 25
0710 30 Gartenspinat, Neuseelandspinat und Gartenmelde, 35 25
gefroren
0710 80 Anderes Gemiise, gefroren 35 25
0710 90 Mischungen von Gemiisen, gefroren 35 25
ex 0711 Gemiise, vorldufig haltbar gemacht, zum unmittelba- 5 100
ren Genuss nicht geeignet, ausgenommen Zuckermais
0712 20 Speisezwiebeln, getrocknet, auch in Stiicke oder Schei- 25 25
ben geschnitten, als Pulver oder sonst zerkleinert,
jedoch nicht weiter zubereitet
0712 31 Pilze der Gattung Agaricus, getrocknet, auch in Stiicke 25 25
oder Scheiben geschnitten, als Pulver oder sonst zer-
kleinert, jedoch nicht weiter zubereitet
0712 32 Judasohrpilze (Auricularia spp.), getrocknet, auch in 25 25
Stiicke oder Scheiben geschnitten, als Pulver oder sonst
zerkleinert, jedoch nicht weiter zubereitet
0712 33 Zitterpilze (Tremella spp.), getrocknet, auch in Stiicke 25 25

oder Scheiben geschnitten, als Pulver oder sonst zer-
kleinert, jedoch nicht weiter zubereitet
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0712 39 Andere Pilze und Triiffeln, getrocknet, auch in Stiicke 25 25

oder Scheiben geschnitten, als Pulver oder sonst zer-

kleinert, jedoch nicht weiter zubereitet
07129010 | Zuckermais, zur Aussaat 5 100
07129090 | Anderes Gemiise, getrocknet, auch in Stiicke oder 25 25

Scheiben geschnitten, als Pulver oder sonst zerkleinert,

jedoch nicht weiter zubereitet
0713 Getrocknete ausgeloste Hiilsenfriichte, auch geschalt frei frei

oder zerkleinert
0714 10 Maniok 5 100
0714 20 SiiBkartoffeln 5 100
0714 90 10 | Taro (Kolokasie) 25 25 Mindestzoll 300 LBP/kg brutto
071490 90 | Andere Wurzeln und Knollen mit hohem Gehalt an 5 100

Starke oder Inulin und Mark des Sagobaumes
0801 Kokosniisse, Paraniisse und Kaschu-Niisse, frisch oder 5 100

getrocknet, auch ohne Schalen oder enthiutet
0802 11 Mandeln, in der Schale 70 20 Mindestzoll 500 LBP/kg brutto
0802 12 Mandeln, ohne Schale 5 100
0802 21 Haselniisse (Corylus-Arten), in der Schale 5 100
0802 22 Haselniisse (Corylus-Arten), ohne Schale 5 100
0802 31 Walniisse, in der Schale 5 100
0802 32 Walniisse, ohne Schale 5 100
0802 40 Esskastanien (Castanea-Arten) 5 100
0802 50 Pistazien 5 100
0802 90 10 | Pinienniisse 70 20 Mindestzoll 15 000 LBP/kg netto
0802 90 90 | Andere Schalenfriichte 5 100
0803 00 Bananen, einschlieflich Mehlbananen, frisch oder 70 20 Mindestzoll 1 000 LBP/kg semigros

getrocknet
0804 10 Datteln, frisch oder getrocknet 5 100
0804 20 10 | Feigen, frisch 70 20 Mindestzoll 400 LBP/kg brutto
0804 20 90 | Feigen, getrocknet 5 100
0804 30 Ananas, frisch oder getrocknet 70 20 Mindestzoll 2 000 LBP/kg brutto
0804 40 Avocadofriichte, frisch oder getrocknet 70 20 Mindestzoll 2 000 LBP/kg brutto
0804 50 Guaven, Mangofriichte und Mangostanfriichte, frisch 70 20 Mindestzoll 2 000 LBP/kg brutto

oder getrocknet
0805 Zitrusfriichte, frisch oder getrocknet 70 20 Mindestzoll 400 LBP/kg brutto
0806 10 Weintrauben, frisch 70 20 Mindestzoll 500 LBP/kg brutto
0806 20 Weintrauben, getrocknet 5 100
0807 11 Wassermelonen, frisch 70 20 Mindestzoll 500 LBP/kg brutto
0807 19 Andere Melonen, frisch 70 20 Mindestzoll 500 LBP/kg brutto
0807 20 Papaya-Friichte, frisch 70 20 Mindestzoll 2 000 LBP/kg brutto
0808 10 Apfel, frisch 70 20 Mindestzoll 800 LBP/kg brutto
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0808 20 Birnen und Quitten, frisch 70 20 Mindestzoll 800 LBP/kg brutto
0809 10 Aprikosen/Marillen, frisch 70 20 Mindestzoll 350 LBP/kg brutto
0809 20 Kirschen, frisch 70 20 Mindestzoll 800 LBP/kg brutto
0809 30 Pfirsiche, einschlieflich Brugnolen und Nektarinen, 70 20 Mindestzoll 500 LBP kg brutto
frisch
0809 40 Pflaumen und Schlehen, frisch 70 20 Mindestzoll 400 LBP/kg brutto
081010 Erdbeeren, frisch 70 20 Mindestzoll 1 000 LBP/kg brutto
0810 20 Himbeeren, Brombeeren, Maulbeeren und Logan- 5 100
beeren, frisch
0810 30 Schwarze, weile oder rote Johannisbeeren und Sta- 5 100
chelbeeren, frisch
0810 40 Preiselbeeren, Heidelbeeren und andere Friichte der 5 100
Gattung Vaccinium, frisch
0810 50 Kiwifriichte, frisch 70 20 Mindestzoll 1 500 LBP/kg brutto
0810 60 Durian 25 25
081090 10 | Litschis, Passionsfriichte, Zimtipfel, Dattelpflaumen 70 20 Mindestzoll 5 000 LBP/kg brutto
081090 20 | Mispel (Loquat) 70 20 Mindestzoll 500 LBP kg brutto
081090 30 | Granatipfel 70 20 Mindestzoll 500 LBP kg brutto
081090 40 | Jujuba 45 25 Mindestzoll 500 LBP/kg brutto
0810 90 90 | Andere Friichte, frisch 25 25
081110 Erdbeeren, gefroren 70 20 Mindestzoll 1 500 LBP/kg brutto
0811 20 Himbeeren, Brombeeren, Maulbeeren, Loganbeeren, 70 20 Mindestzoll 1 500 LBP/kg brutto
schwarze, weife oder rote Johannisbeeren und Stachel-
beeren, gefroren
081190 Andere Friichte und Niisse, gefroren 70 20 Mindestzoll 1 500 LBP/kg brutto
0812 Friichte und Niisse, vorldufig haltbar gemacht, zum 5 100
unmittelbaren Genuss nicht geeignet
081310 Aprikosen/Marillen, getrocknet 15 25
0813 20 Pflaumen, getrocknet 25 25
0813 30 Apfel, getrocknet 25 25
0813 40 Andere Friichte (ausgenommen solche der Positionen 25 25
0801 bis 0806), getrocknet
0813 50 Mischungen von getrockneten Friichten oder von 25 25
Schalenfriichten dieses Kapitels
0814 00 Schalen von Zitrusfriichten oder von Melonen (ein- 5 100
schlielich Wassermelonen), frisch, gefroren, getrock-
net oder zum vorldufigen Haltbarmachen in Salzlake
oder in Wasser mit einem Zusatz von anderen Stoffen
eingelegt
0901 Kaffee, auch gerostet oder entkoffeiniert; Kaffeeschale 5 100
und Kaffechdutchen; Kaffeemittel mit beliebigem
Kaffeegehalt
0902 Tee, auch aromatisiert 5 100
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0904 Pfeffer der Gattung ,Piper*; Friichte der Gattungen 5 100
,Capsicum® oder ,Pimenta*, getrocknet oder gemahlen
oder sonst zerkleinert
0905 00 Vanille 5 100
0906 Zimt und Zimtbliiten 5 100
0907 00 Gewiirznelken, Mutternelken und Nelkenstiele 5 100
0908 Muskatniisse, Muskatbliite, Amomen und Kardamo- 5 100
men
0909 Anis-, Sternanis-, Fenchel-, Koriander-, Kreuzkiimmel- 5 100
und Kiimmelfriichte; Wacholderbeeren
0910 10 Ingwer 5 100
0910 20 Safran 5 100
0910 30 Kurkuma 5 100
0910 40 10 | Thymian 70 20 Mindestzoll 1 000 LBP/kg brutto
0910 40 90 | Lorbeerblatter 5 100
0910 50 Curry 5 100
0910 91 Mischungen im Sinne der Anmerkung 1b zu diesem 5 100
Kapitel
0910 99 Andere Gewiirze, andere als Mischungen im Sinne der 5 100
Anmerkung 1b zu diesem Kapitel
1001 Weizen und Mengkorn frei frei
1002 00 Roggen frei frei
1003 00 Gerste frei frei
1004 00 Hafer frei frei
1005 10 Mais, zur Aussaat 5 100
1005 90 Mais, anderer als zur Aussaat frei frei
1006 Reis 5 100
1007 00 Korner-Sorghum 5 100
1008 Buchweizen, Hirse (ausgenommen Kérner-Sorghum) 5 100
und Kanariensaat; anderes Getreide
1101 00 Mehl von Weizen oder Mengkorn frei frei
1102 Mehl von anderem Getreide als Weizen oder Meng- frei frei
korn
1103 11 Grobgrief§ und Feingrief}, von Weizen frei frei
1103 13 Grobgrief§ und Feingrief, von Mais 5 100
1103 19 Grobgrief§ und Feingrief, von anderem Getreide 5 100
1103 20 Pellets 5 100
1104 Getreidekorner, anders bearbeitet (z. B. geschilt, 5 100

gequetscht, als Flocken, perlférmig geschliffen,
geschnitten oder geschrotet), ausgenommen Reis der
Position 1006; Getreidekeime, ganz, gequetscht, als
Flocken oder gemahlen
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1105 Mehl, Grief3, Pulver, Flocken, Granulat und Pellets von 5 100
Kartoffeln
1106 Mehl, Grief und Pulver von getrockneten Hiilsenfriich- 5 100
ten der Position 0713, von Sagomark und von Wur-
zeln oder Knollen der Position 0714 oder von
Erzeugnissen des Kapitels 8
1107 Malz, auch gerdstet frei frei
1108 Stirke; Inulin 5 100
1109 00 Kleber von Weizen, auch getrocknet frei frei
1201 00 Sojabohnen, auch geschrotet frei frei
1202 Erdniisse, weder gerostet noch auf andere Weise hitze- frei frei
behandelt, auch geschilt oder geschrotet
1203 00 Kopra frei frei
1204 00 Leinsamen, auch geschrotet frei frei
1205 00 Raps- oder Riibsensamen, auch geschrotet frei frei
1206 00 Sonnenblumenkerne, auch geschrotet frei frei
1207 10 Palmniisse und Palmkerne frei frei
1207 20 Baumwollsamen frei frei
1207 30 Rizinussamen frei frei
1207 40 Sesamsamen 5 100
1207 50 Senfsamen frei frei
1207 60 Saflorsamen frei frei
1207 91 Mohnsamen frei frei
1207 99 Andere Samen frei frei
1208 Mehl von Olsamen oder 6lhaltigen Friichte, ausgenom- frei frei
men Senfmehl
1209 Samen, Friichte und Sporen, zur Aussaat 5 100
1210 Hopfen (Bliitenzapfen), frisch oder getrocknet, auch frei frei
gemahlen, sonst zerkleinert oder in Form von Pellets;
Lupulin
1211 10 StiBholzwurzeln 5 100
1211 20 Ginsengwurzeln 5 100
1211 30 Cocablitter 5 100
1211 40 Mohnstroh 5 100
121190 10 | Frische Minze 70 20 Mindestzoll 750 LBP/kg brutto
1211 90 90 | Andere Pflanzen und Pflanzenteile der hauptsichlich 5 100
zur Herstellung von Riechmitteln oder zu Zwecken der
Medizin, Insektenvertilgung, Schadlingsbekdmpfung
und dergleichen verwendeten Art, frisch oder getrock-
net, auch in Stiicken, als Pulver oder sonst zerkleinert
121210 Johannisbrot, einschlieflich Johannisbrotkerne 5 100
1212 30 Steine und Kerne von Aprikosen/Marillen, Pfirsichen 5 100

(einschliefSlich Brugnolen und Nektarinen) oder Pflau-
men
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121291 Zuckerriiben 5 100
121299 Andere 5 100
1213 00 Stroh und Spreu von Getreide, roh, auch gehickselt, 5 100
gemahlen, gepresst oder in Form von Pellets
1214 Steckriiben, Futterriiben, Wurzeln zu Futterzwecken, 5 100
Heu, Luzerne, Klee, Esparsette, Futterkohl, Lupinen,
Wicken und dhnliches Futter, auch in Form von Pellets
1301 10 Schellack 5 100
1301 20 Gummi arabicum 5 100
1301 90 Anderer Schellack und andere Gummen frei frei
130211 Opium 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
1302 39 Andere 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
1501 00 Schweinefett (einschliefSlich Schweineschmalz) und 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
Gefliigelfett, ausgenommen solches der Position 0209 wird schrittweise von Jahr 5 bis
oder 1503 Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
1502 00 Fett von Rindern, Schafen oder Ziegen, ausgenommen 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
solches der Position 1503 wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
1503 00 Schmalzstearin, Schmalzél, Oleostearin, Oleomargarin 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
und Talgol, weder emulgiert, vermischt noch anders wird schrittweise von Jahr 5 bis
verarbeitet Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
1504 10 Leberole sowie deren Fraktionen, von Fischen frei frei
1504 20 Fette und Ole sowie deren Fraktionen, von Fischen, 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
ausgenommen Leberole wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
1504 30 Fette und Ole sowie deren Fraktionen, von Meeressiu- 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
getieren wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
1507 10 Sojadl und seine Fraktionen, roh, auch entschleimt, 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
jedoch nicht chemisch modifiziert wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
1507 90 Sojadl, anderes als rohes Ol, auch raffiniert, jedoch 15 30 Die prozentuale Senkung in Spalte B

nicht chemisch modifiziert

wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
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1508 10 Erdnussdl und seine Fraktionen, roh, auch raffiniert, 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
jedoch nicht chemisch modifiziert wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
1508 90 Erdnussél und seine Fraktionen, anderes als rohes O], 15 30 Die prozentuale Senkung in Spalte B
auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
1509 Olivendl und seine Fraktionen, auch raffiniert, jedoch 70 0 Mindestzoll 6 000 LBP/]
nicht chemisch modifiziert
1510 00 Andere Ole und ihre Fraktionen, ausschlieflich aus 15 0
Oliven gewonnen, auch raffiniert, jedoch nicht che-
misch modifiziert, einschlieflich Mischungen dieser
Ole oder Fraktionen mit Olen oder Fraktionen der
Position 1509
1511 10 Palmol und seine Fraktionen, roh, auch raffiniert, 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
jedoch nicht chemisch modifiziert wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
1511 90 Palmol und seine Fraktionen, anderes als rohes Ol, 15 30 Die prozentuale Senkung in Spalte B
auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
151211 Sonnenblumendl und Saflorél sowie deren Fraktionen, 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
roh wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
151219 Sonnenblumendl und Saflorsl sowie deren Fraktionen, 15 30 Die prozentuale Senkung in Spalte B
anderes als rohes Ol wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
1512 21 Baumwollsamendl und seine Fraktionen, roh, auch 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
von Gossypol befreit wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
151229 Baumwollsamenol und seine Fraktionen, anderes als 15 30 Die prozentuale Senkung in Spalte B
rohes Ol wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
151311 Kokosol (Kopradl) und seine Fraktionen, roh 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
151319 Kokosdl (Kopradl) und seine Fraktionen, anderes als 15 30 Die prozentuale Senkung in Spalte B
rohes Ol wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
1513 21 Palmkernol und Babassudl sowie deren Fraktionen, roh 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B

wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen




L 143/40 Amtsblatt der Europiischen Union 30.5.2006
A B C
Senkung des Zolls
Zurzeit in Spalte A ab
Libanesischer . angewandter Zoll Jahr 5 nach Inkraft- .
Zollcode Warenbezeichnung (') g treten dieses Besondere Bestimmungen
Abkommens
(%) (%)

1513 29 Palmkernol und Babassuol sowie deren Fraktionen, 15 30 Die prozentuale Senkung in Spalte B
andere als rohe Ole wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses

Abkommens vorgenommen
151411 Erucasdurearmes Raps- und Riibsendl sowie deren 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
Fraktionen, roh, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch wird schrittweise von Jahr 5 bis
modifiziert Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses

Abkommens vorgenommen
1514 19 Erucasiurearmes Raps- und Riibsendl sowie deren 15 30 Die prozentuale Senkung in Spalte B
Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch wird schrittweise von Jahr 5 bis
modifiziert, andere als rohe Ole Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses

Abkommens vorgenommen
151491 Anderes Raps- und Riibsendl und Senf6l sowie deren 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
Fraktionen, roh, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch wird schrittweise von Jahr 5 bis
modifiziert Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses

Abkommens vorgenommen
1514 99 Anderes Raps- und Riibsenol und Senfol sowie deren 15 30 Die prozentuale Senkung in Spalte B
Fraktionen, andere als rohe Ole, auch raffiniert, jedoch wird schrittweise von Jahr 5 bis
nicht chemisch modifiziert Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses

Abkommens vorgenommen
151511 Leindl und seine Fraktionen, roh 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses

Abkommens vorgenommen
151519 Leindl und seine Fraktionen, anderes als rohes Ol 15 30 Die prozentuale Senkung in Spalte B
wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses

Abkommens vorgenommen
1515 21 Maisol und seine Fraktionen, roh 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses

Abkommens vorgenommen
1515 29 Maisél und seine Fraktionen, anders als rohes Ol 15 30 Die prozentuale Senkung in Spalte B
wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses

Abkommens vorgenommen
1515 30 Rizinus6l und seine Fraktionen 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses

Abkommens vorgenommen
1515 40 Tungol (Holzol) und seine Fraktionen 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses

Abkommens vorgenommen
1515 50 Sesam6l und seine Fraktionen 15 30 Die prozentuale Senkung in Spalte B
wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses

Abkommens vorgenommen

151590 10 | Lorbeerdl und Jojobadl und deren Fraktionen frei frei
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151590 90 | Andere Ole 15 30 Die prozentuale Senkung in Spalte B
wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses

Abkommens vorgenommen
1516 10 Tierische Fette und Ole sowie deren Fraktionen 15 30 Die prozentuale Senkung in Spalte B
wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses

Abkommens vorgenommen
ex 1516 20 Pflanzliche Fette und Ole sowie deren Fraktionen, 15 30 Die prozentuale Senkung in Spalte B
andere als hydriertes Rizinusél (sog. Opalwachs) wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses

Abkommens vorgenommen
1601 00 Wiirste und dhnliche Erzeugnisse, aus Fleisch, 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
Schlachtnebenerzeugnissen oder Blut; Lebensmittel- wird schrittweise von Jahr 5 bis
zubereitungen auf der Grundlage dieser Erzeugnisse Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses

Abkommens vorgenommen
1602 10 Homogenisierte Zubereitungen aus Fleisch, Schlacht- 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
nebenerzeugnissen oder Blut wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses

Abkommens vorgenommen
1602 20 Fleisch, anders zubereitet oder haltbar gemacht, aus 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
Lebern aller Tierarten wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses

Abkommens vorgenommen
1602 31 10 | Fleisch, anders zubereitet oder haltbar gemacht, aus 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
Lebern von Truthithnern, in luftdichten Metall- wird schrittweise von Jahr 5 bis
behiltnissen Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses

Abkommens vorgenommen
1602 31 90 | Fleisch, anders zubereitet oder haltbar gemacht, aus 35 30 Die prozentuale Senkung in Spalte B
Lebern von Truthiithnern, anderes wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses

Abkommens vorgenommen
1602 32 10 | Fleisch, anders zubereitet oder haltbar gemacht, aus 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
Lebern von Hithnern, in luftdichten Metallbehiltnissen wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses

Abkommens vorgenommen
1602 32 90 | Fleisch, anders zubereitet oder haltbar gemacht, aus 35 30 Die prozentuale Senkung in Spalte B
Lebern von Hiithnern, anderes wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses

Abkommens vorgenommen
1602 39 10 | Fleisch, anders zubereitet oder haltbar gemacht, aus 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
Lebern von anderen Tieren, in luftdichten Metall- wird schrittweise von Jahr 5 bis
behiltnissen Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses

Abkommens vorgenommen
1602 39 90 | Fleisch, anders zubereitet oder haltbar gemacht, aus 35 30 Die prozentuale Senkung in Spalte B
Lebern von anderen Tieren, anderes wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses

Abkommens vorgenommen
1602 41 Fleisch, anders zubereitet oder haltbar gemacht, von 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B

Schweinen, Schinken und Teile davon

wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
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1602 42 Fleisch, anders zubereitet oder haltbar gemacht, von 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
Schweinen, Schultern und Teile davon wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
1602 49 Fleisch, anders zubereitet oder haltbar gemacht, von 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
Schweinen, andere, einschlieflich Mischungen wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
1602 50 Fleisch, anders zubereitet oder haltbar gemacht, von 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
Rindern wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
1602 90 Fleisch, anders zubereitet oder haltbar gemacht, ein- 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
schlieflich Zubereitungen aus Blut aller Tierarten wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
1701 Rohr- und Riibenzucker und chemisch reine Saccha- 5 100
rose, fest
1702 11 Lactose und Lactosesirup, mit einem Gehalt an Lactose, 5 100
berechnet als wasserfreie Lactose, in der Trockenmasse,
von 99 GHT oder mehr
1702 19 Lactose und Lactosesirup, andere 5 100
1702 20 Ahornzucker und Ahornsirup 5 100
1702 30 Glucose und Glucosesirup, keine Fructose enthaltend 5 100
oder mit einem Gehalt an Fructose, bezogen auf die
Trockenmasse, von weniger als 20 GHT
1702 40 Glucose und Glucosesirup, mit einem Gehalt an Fruc- 5 100
tose, bezogen auf die Trockenmasse, von 20 GHT oder
mehr, jedoch weniger als 50 GHT, ausgenommen
Invertzucker
1702 60 Andere Fructose und Fructosesirup, mit einem Gehalt 5 100
an Fructose, bezogen auf die Trockenmasse, von mehr
als 50 GHT, ausgenommen Invertzucker
1702 90 90 | andere, einschlieflich Invertzucker und anderer Zucker 5 100
und Zuckersirupe mit einem Gehalt an Fructose, bezo-
gen auf die Trockenmasse, von 50 GHT
170310 10 | Rohrzuckermelasse, gereinigt 5 100
1703 10 90 | Rohrzuckermelasse, andere frei frei
1703 90 10 | Melassen, andere als Rohrzuckermelasse, gereinigt 5 100
1703 90 90 | Melassen, andere als Rohrzuckermelasse, andere frei frei
1801 00 Kakaobohnen und Kakaobohnenbruch, roh oder frei frei
gerostet
1802 00 Kakaoschalen, Kakaohiutchen und anderer Kakaoab- 5 100
fall
1904 30 Bulgur-Weizen 10 30 Die prozentuale Senkung in Spalte B

wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
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2001 10 Gurken und Cornichons, mit Essig oder Essigsdure 70 30 Mindestzoll 1 000 LBP/kg brutto
zubereitet oder haltbar gemacht
2001 90 10 | Oliven, mit Essig oder Essigsdure zubereitet oder halt- 70 20 Mindestzoll 6 000 LBP/kg brutto
bar gemacht
ex 2001 90 90 | Anderes Gemiise, mit Essig oder Essigsdure zubereitet 70 30 Mindestzoll 1 000 LBP/kg brutto
oder haltbar gemacht, ausgenommen Zuckermais,
Yamswurzeln und Palmherzen
2002 10 Tomaten, anders als mit Essig oder Essigsdure zuberei- 70 20 Mindestzoll 1 500 LBP/kg brutto
tet oder haltbar gemacht, ganz oder in Stiicken
2002 90 10 | Tomatensaft, konzentriert durch Eindampfen, ohne 5 100
Zusatz von Zucker, in Packungen mit einem Gewicht
des Inhalts von 100 kg oder mehr
2002 90 90 | Andere 35 25
2003 10 Pilze der Gattung Agaricus, anders als mit Essig oder 35 30
Essigsdure zubereitet oder haltbar gemacht
2003 90 Andere Pilze und Triiffel 35 30 Die prozentuale Senkung in Spalte B
wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
ex 2004 10 Kartoffeln, anders als mit Essig oder Essigsdure zube- 70 43 Mindestzoll 1 200 LBP/kg brutto
reitet oder haltbar gemacht, gefroren, ausgenommen
Kartoffeln in Form von Mehl, Grief8 oder Flocken
2004 90 10 | Mischungen von Gemiisen. Tomaten, anders als mit 70 43 Mindestzoll 1 500 LBP/kg brutto
Essig oder Essigsdure zubereitet oder haltbar gemacht,
ganz oder in Stiicken, gefroren
ex 2004 90 90 | Andere, einschlieflich Mischungen, anders als mit 35 43
Essig oder Essigsdure zubereitet oder haltbar gemacht,
gefroren, ausgenommen Zuckermais
2005 10 Gemiise, homogenisiert, anders als mit Essig oder 5 100
Essigsdure zubereitet oder haltbar gemacht, nicht
gefroren
ex 2005 20 Kartoffeln, anders als mit Essig oder Essigsdure zube- 70 43 Mindestzoll 1 200 LBP/kg brutto
reitet oder haltbar gemacht, nicht gefroren, ausgenom-
men Kartoffeln in Form von Mehl, Grief} oder Flocken
2005 40 Erbsen, anders als mit Essig oder Essigsdure zubereitet 35 25
oder haltbar gemacht, nicht gefroren
2005 51 Bohnen, ausgelost, anders als mit Essig oder Essigsaure 35 25
zubereitet oder haltbar gemacht, nicht gefroren
2005 59 Andere Bohnen, anders als mit Essig oder Essigsdure 35 25
zubereitet oder haltbar gemacht, nicht gefroren
2005 60 Spargel, anders als mit Essig oder Essigsiure zubereitet 35 25
oder haltbar gemacht, nicht gefroren
2005 70 Oliven, anders als mit Essig oder Essigsdure zubereitet 70 20 Mindestzoll 6 000 LBP/kg brutto
oder haltbar gemacht, nicht gefroren
200590 10 | Gurken, Cornichons, Auberginen, Speiseméhren, 70 20 Mindestzoll 1 000 LBP/kg brutto

Speisezwiebeln, Blumenkohl/Karfiol, anders als mit
Essig oder Essigsiure zubereitet oder haltbar gemacht,
nicht gefroren
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200590 90 | Anderes Gemiise und Mischungen von Gemiisen, 35 25
anders als mit Essig oder Essigsdure zubereitet oder
haltbar gemacht, nicht gefroren
2006 00 Gemiise, Friichte, Niisse, Fruchtschalen und andere 30 25 Die prozentuale Senkung in Spalte B
Pflanzenteile, mit Zucker haltbar gemacht (durchtrankt wird schrittweise von Jahr 5 bis
und abgetropft, glasiert oder kandiert) Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
2007 10 Konfitiiren, Fruchtgelees, Marmeladen usw., homoge- 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
nisierte Zubereitungen wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
2007 91 Konfitiiren, Fruchtgelees, Marmeladen usw., von 40 30 Die prozentuale Senkung in Spalte B
Zitrusfriichten wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
2007 99 10 | Konzentrierte Muse der als ,dibs“ bekannten Art 40 30 Die prozentuale Senkung in Spalte B
wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
2007 99 20 | Guaven- oder Mangomus, in Packungen mit einem 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
Gewicht des Inhalts von 3 kg oder mehr wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
2007 99 30 | Bananen-, Erdbeer-, Aprikosen-/Marillenmus, in 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
Behiltnissen mit einem Inhalt von 100 kg oder mehr wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
2007 99 90 | Konfitiiren, Fruchtgelees, Marmeladen usw., andere 40 30 Die prozentuale Senkung in Spalte B
wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
ex 2008 11 Erdniisse, ausgenommen Erdnussbutter 30 50 Die prozentuale Senkung in Spalte B
wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
2008 19 Andere Niisse und andere Samen, einschlieflich 30 25
Mischungen, in anderer Weise zubereitet oder haltbar
gemacht
2008 20 Ananas, in anderer Weise zubereitet oder haltbar 30 25
gemacht
2008 30 Zitrusfriichte, in anderer Weise zubereitet oder haltbar 30 25
gemacht
2008 40 Birnen, in anderer Weise zubereitet oder haltbar 30 25
gemacht
2008 50 Aprikosen/Marillen, in anderer Weise zubereitet oder 30 25
haltbar gemacht
2008 60 Kirschen, in anderer Weise zubereitet oder haltbar 30 25
gemacht
2008 70 Pfirsiche, einschlieflich Brugnolen und Nektarinen, in 30 25
anderer Weise zubereitet oder haltbar gemacht
2008 80 Erdbeeren, in anderer Weise zubereitet oder haltbar 30 25

gemacht
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2008 92 Mischungen, ausgenommen Mischungen der Unter- 30 25
position 2008 19, in anderer Weise zubereitet oder
haltbar gemacht
ex 2008 99 Andere, in anderer Weise zubereitet oder haltbar 30 30 Die prozentuale Senkung in Spalte B
gemacht, ausgenommen Mais, ausgenommen Zucker- wird schrittweise von Jahr 5 bis
mais, Yamswurzeln, SiiBkartoffeln usw. Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
2009 11 10 | Orangensaft, gefroren, konzentriert durch Eindamp- 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
fen, ohne Zusatz von Zucker, in Packungen mit einem wird schrittweise von Jahr 5 bis
Gewicht des Inhalts von 100 kg oder mehr Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
2009 11 90 | Orangensaft, gefroren, anderer 40 30 Verbrauchsteuer 25 LBP/
Die prozentuale Senkung in Spalte B
wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
2009 12 Orangensaft, nicht gefroren, mit einem Brixwert von 40 30 Verbrauchsteuer 25 LBP/1
20 oder weniger Die prozentuale Senkung in Spalte B
wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
2009 19 10 | Orangensaft, nicht gefroren, konzentriert durch Ein- 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
dampfen, ohne Zusatz von Zucker, in Packungen mit wird schrittweise von Jahr 5 bis
einem Gewicht des Inhalts von 100 kg oder mehr Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
2009 19 90 | Orangensaft, nicht gefroren, anderer 40 30 Verbrauchsteuer 25 LBP/1
Die prozentuale Senkung in Spalte B
wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
2009 21 Saft aus Pampelmusen oder Grapefruits, mit einem 40 30 Verbrauchsteuer 25 LBP/
Brixwert von 20 oder weniger Die prozentuale Senkung in Spalte B
wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
2009 29 10 | Saft aus Pampelmusen oder Grapefruits, mit einem 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
Brixwert von mehr als 20, konzentriert durch Ein- wird schrittweise von Jahr 5 bis
dampfen, ohne Zusatz von Zucker, in Packungen mit Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
einem Gewicht des Inhalts von 100 kg oder mehr Abkommens vorgenommen
2009 29 90 | Saft aus Pampelmusen oder Grapefruits, anderer 40 30 Verbrauchsteuer 25 LBP/1
Die prozentuale Senkung in Spalte B
wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
2009 31 Saft aus anderen Zitrusfriichten (ausgenommen 40 30 Verbrauchsteuer 25 LBP/

Mischungen), mit einem Brixwert von 20 oder weni-
ger

Die prozentuale Senkung in Spalte B
wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
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2009 3910 | Saft aus anderen Zitrusfriichten (ausgenommen 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
Mischungen), mit einem Brixwert von mehr als 20, wird schrittweise von Jahr 5 bis
konzentriert durch Eindampfen, ohne Zusatz von Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Zucker, in Packungen mit einem Gewicht des Inhalts Abkommens vorgenommen
von 100 kg oder mehr

2009 39 90 | Saft aus anderen Zitrusfriichten (ausgenommen 40 30 Verbrauchsteuer 25 LBP/1
Mischungen), anderer Die prozentuale Senkung in Spalte B

wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
2009 41 Ananassaft, mit einem Brixwert von 20 oder weniger 40 30 Verbrauchsteuer 25 LBP/1
Die prozentuale Senkung in Spalte B
wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
2009 49 10 | Ananassaft, mit einem Brixwert von mehr als 20, kon- 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
zentriert durch Eindampfen, ohne Zusatz von Zucker, wird schrittweise von Jahr 5 bis
in Packungen mit einem Gewicht des Inhalts von Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
100 kg oder mehr Abkommens vorgenommen
2009 49 90 | Ananassaft, anderer 40 30 Verbrauchsteuer 25 LBP/1
Die prozentuale Senkung in Spalte B
wird schrittweise von Jahr 5 bis
ahr nach Inkrafttreten dieses
hr 12 h Inkraf di

Abkommens vorgenommen

2009 50 Tomatensaft 40 30 Verbrauchsteuer 25 LBP/l
Die prozentuale Senkung in Spalte B
wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen

2009 61 Traubensaft, mit einem Brixwert von 20 oder weniger 40 30 Verbrauchsteuer 25 LBP/1
Die prozentuale Senkung in Spalte B
wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
2009 69 10 | Traubensaft, mit einem Brixwert von mehr als 20, kon- 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
zentriert durch Eindampfen, ohne Zusatz von Zucker, wird schrittweise von Jahr 5 bis
in Packungen mit einem Gewicht des Inhalts von Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
100 kg oder mehr Abkommens vorgenommen
2009 69 90 | Traubensaft, anderer 40 30 Verbrauchsteuer 25 LBP/
Die prozentuale Senkung in Spalte B
wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen

2009 71 Apfelsaft, mit einem Brixwert von 20 oder weniger 40 30 Verbrauchsteuer 25 LBP/I

Die prozentuale Senkung in Spalte B
wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen
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2009 79 10 | Apfelsaft, mit einem Brixwert von mehr als 20, kon- 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
zentriert durch Eindampfen, ohne Zusatz von Zucker, wird schrittweise von Jahr 5 bis
in Packungen mit einem Gewicht des Inhalts von Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
100 kg oder mehr Abkommens vorgenommen

2009 79 90 | Apfelsaft, anderer 40 30 Verbrauchsteuer 25 LBP/1

Die prozentuale Senkung in Spalte B
wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen

2009 80 10 | Saft aus anderen Friichten oder Gemiisen (ausgenom- 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
men Mischungen), konzentriert durch Eindampfen, wird schrittweise von Jahr 5 bis
ohne Zusatz von Zucker, in Packungen mit einem Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Gewicht des Inhalts von 100 kg oder mehr Abkommens vorgenommen

2009 80 90 | Saft aus anderen Friichten oder Gemiisen (ausgenom- 40 30 Verbrauchsteuer 25 LBP/1
men Mischungen), anderer Die prozentuale Senkung in Spalte B

wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen

2009 90 10 | Mischungen von Siften, konzentriert durch Eindamp- 5 100 Die prozentuale Senkung in Spalte B
fen, ohne Zusatz von Zucker, in Packungen mit einem wird schrittweise von Jahr 5 bis
Gewicht des Inhalts von 100 kg oder mehr Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses

Abkommens vorgenommen

2009 90 90 | Mischungen von Siften, andere 40 30 Verbrauchsteuer 25 LBP/

Die prozentuale Senkung in Spalte B
wird schrittweise von Jahr 5 bis
Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
Abkommens vorgenommen

2106 90 30 | Mischungen von Thymian und anderen geniefSbaren 70 20 Mindestzoll 1 000 LBP/kg brutto
Waren

2204 10 Schaumwein 15 25 Verbrauchsteuer 200 LBP/1

ex 2204 21 Qualitdtswein, in Behiltnissen mit einem Inhalt von 2 1 70 50 Verbrauchsteuer 200 LBP/1
oder weniger

ex 2204 21 Wein, anderer als Qualititswein, in Behéltnissen mit 70 20 Verbrauchsteuer 200 LBP/1
einem Inhalt von 2 1 oder weniger

2204 29 Wein, in Behiltnissen mit einem Inhalt von mehr als 70 20 Verbrauchsteuer 200 LBP/1
21

2204 30 Anderer Traubenmost 5 100 Verbrauchsteuer 200 LBP/1

2206 00 Andere gegorene Getrinke (z. B. Apfelwein, Birnen- 15 100 Verbrauchsteuer 200 LBP/]
wein und Met); Mischungen gegorener Getranke und Die prozentuale Senkung in Spalte B
Mischungen gegorener Getrinke und nicht alkoholi- wird schrittweise von Jahr 5 bis
scher Getranke, anderweit weder genannt noch inbe- Jahr 12 nach Inkrafttreten dieses
griffen Abkommens vorgenommen

2209 00 10 | Weinessig und Apfelessig 70 20 Mindestzoll 1 000 LBP/]

2209 00 90 | Anderer Essig 5 100

2301 Mehl und Pellets von Fleisch, von Schlacht- 5 100

nebenerzeugnissen, von Fischen oder von Krebstieren,
von Weichtieren oder anderen wirbellosen Wassertie-
ren, ungeniefbar; Grieben/Grammeln
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A B C
Senkung des Zolls
Zurzeit in Spalte A ab
Libanesischer Warenbezeich R angewandter Zoll Jabr 5 nach.Inkraft— d .
Zollcode arenbezeichnung (') treten dieses Besondere Bestimmungen
Abkommens
(%) (%)
2302 Kleie und andere Riickstinde, auch in Form von Pel- 5 100
lets, vom Sichten, Mahlen oder von anderen Bearbei-
tungen von Getreide oder Hiilsenfriichten
2303 Riickstinde aus der Stirkegewinnung und dhnliche 5 100
Riickstinde, ausgelaugte Riibenschnitzel, Bagasse und
andere Abfille aus der Zuckergewinnung, Treber,
Schlempen und Abfille aus Brauereien oder Brenne-
reien, auch in Form von Pellets
2304 00 Olkuchen und andere feste Riickstinde aus der Gewin- 5 100
nung von Sojaél, auch gemahlen oder in Form von Pel-
lets
2305 00 Olkuchen und andere feste Riickstinde aus der Gewin- 5 100
nung von Erdnussol, auch gemahlen oder in Form von
Pellets
2306 Olkuchen und andere feste Riickstinde aus der Gewin- 5 100
nung pflanzlicher Fette oder Ole, auch gemahlen oder
in Form von Pellets, ausgenommen Waren der Positi-
onen 2304 und 2305
2307 00 Weintrub/Weingeldger; Weinstein, roh 5 100
2308 00 Pflanzliche Stoffe und pflanzliche Abfille, pflanzliche 5 100
Riickstinde und pflanzliche Nebenerzeugnisse der zur
Fiitterung verwendeten Art, auch in Form von Pellets,
anderweit weder genannt noch inbegriffen
2309 Zubereitungen von der zur Fiitterung verwendeten Art 5 100
2401 Tabak, unverarbeitet; Tabakabfille frei frei Verbrauchsteuer 48 % ad valorem

Unbeschadet der Vorschriften fiir die Anwendung der Libanesischen Zollnomenklatur ist die Warenbezeichnung nur als Hinweis zu verstehen; mafigebend fiir die Priferenz-
regelung nach diesem Protokoll ist der Geltungsbereich des libanesischen Zollcodes. Bei Codes mit dem Zusatz ,ex“ ist der Code zusammen mit der Warenbezeichnung fiir
die Priferenzregelung mafigebend.
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PROTOKOLL Nr. 3

iiber den Handel zwischen Libanon und der Gemeinschaft mit landwirtschaftlichen
Verarbeitungserzeugnissen nach Artikel 14 Absatz 3

Artikel 1

Auf landwirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse mit Ursprung
in Libanon werden bei der Einfuhr in die Gemeinschaft die in
Anhang 1 dieses Protokolls aufgefithrten Zolle und Abgaben glei-
cher Wirkung erhoben.

Artikel 2

(1)  Auf landwirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse mit
Ursprung in der Gemeinschaft werden bei der Einfuhr nach Liba-
non die in Anhang 2 dieses Protokolls aufgefithrten Zolle und
Abgaben gleicher Wirkung erhoben.

(2)  Sofern in Anhang 2 dieses Protokolls nichts anderes
bestimmt ist, gilt fiir den Abbau der in Absatz 1 genannten Zolle
und Abgaben der Zeitplan in Artikel 9 Absatz 1 dieses
Abkommens.

Artikel 3

Die in den Anhidngen 1 und 2 dieses Protokolls angegebenen Zoll-
senkungen gelten fur den in Artikel 19 dieses Abkommens
genannten Ausgangssatz.

Atrtikel 4

(1)  Die nach den Artikeln 1 und 2 erhobenen Zélle konnen
gesenkt werden, wenn im Handel zwischen der Gemeinschaft und
Libanon die Abgaben auf die Grunderzeugnisse gesenkt werden
oder wenn die Senkung auf gegenseitige Zugestandnisse fiir land-
wirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse zuriickgeht.

(2)  Fir die Zolle der Gemeinschaft werden die in Absatz 1 vor-
geschenen Zollsenkungen an dem als Agrarteilbetrag bezeichne-
ten Teil der Zolle vorgenommen; dieser entspricht den bei der
Herstellung der betreffenden landwirtschaftlichen Verarbeitungs-
erzeugnisse tatsiachlich verwendeten landwirtschaftlichen Erzeug-
nissen und wird von den auf diese landwirtschaftlichen
Grunderzeugnisse erhobenen Zéllen abgezogen.

(3)  Diein Absatz 1 vorgesehenen Zollsenkungen, die Liste der
betreffenden Erzeugnisse und gegebenenfalls die Zollkontingente,
in deren Rahmen die Zollsenkungen gelten, werden vom Assozia-
tionsrat festgelegt.

Artikel 5

Die Gemeinschaft und Libanon unterrichten einander tiber die
Verwaltungsvorschriften fiir die unter dieses Protokoll fallenden
Erzeugnisse.

Diese Vorschriften sollten die Gleichbehandlung aller Beteiligten
gewihrleisten und so einfach und flexibel wie moglich sein.



L 143/50

Amtsblatt der Europiischen Union

30.5.2006

ANHANG 1

betreffend Vereinbarungen iiber Einfuhren landwirtschaftlicher Verarbeitungserzeugnisse mit Ursprung in

Unbeschadet der Vorschriften fiir die Auslegung der Kombinierten Nomenklatur (KN) ist die Warenbezeichnung nur als Hin-
weis zu verstehen; mafSgebend fiir die Priferenzregelung nach diesem Anhang ist der Geltungsbereich des KN-Codes zum
Zeitpunkt des Erlasses des vorliegenden Rechtsaktes. Bei KN-Codes mit dem Zusatz ,ex“ ist der KN-Code zusammen mit der

Libanon in die Gemeinschaft

Warenbezeichnung fiir die Priferenzregelung mafgebend.

LISTE 1

KN-Code 2002

Warenbezeichnung

Zollsatz %

0501 00 00 Menschenhaare, roh, auch gewaschen oder entfettet; Abfille von Menschenhaar 0%
0502 Borsten von Hausschweinen oder Wildschweinen; Dachshaare und andere Tierhaare
zur Herstellung von Besen, Biirsten oder Pinseln; Abfille dieser Borsten oder Haare:
050210 00 — Borsten von Hausschweinen oder Wildschweinen und Abfille dieser Borsten 0%
0502 90 00 — andere 0%
0503 00 00 Rosshaar und Rosshaarabfille, auch in Lagen, mit oder ohne Unterlage 0%
0505 Vogelbilge und andere Vogelteile, mit ihren Federn oder Daunen, Federn und Teile von
Federn (auch beschnitten), Daunen, roh oder nur gereinigt, desinfiziert oder zum
Haltbarmachen behandelt; Mehl und Abfille von Federn oder Federteilen:
0505 10 — Federn von der zum Fiillen verwendeten Art; Daunen:
05051010 —— roh 0%
05051090 —— andere 0%
050590 00 — andere 0%
0506 Knochen und Stirnbeinzapfen, roh, entfettet, einfach bearbeitet (aber nicht zugeschnit-
ten), mit Saure behandelt oder entleimt; Mehl und Abfille davon:
0506 10 00 — Ossein und mit Sidure behandelte Knochen 0%
0506 90 00 — andere 0%
0507 Elfenbein, Schildpatt, Fischbein (einschlieSlich Bartenfransen), Horner, Geweihe, Hufe,
Klauen, Krallen und Schnibel, roh oder einfach bearbeitet, aber nicht zugeschnitten;
Mehl und Abfille davon:
0507 10 00 — Elfenbein; Mehl und Abfille von Elfenbein 0%
0507 90 00 — andere 0%
0508 00 00 Korallen und dhnliche Stoffe, roh oder einfach bearbeitet, aber nicht weiterverarbeitet; 0%
Schalen und Panzer von Weichtieren, Krebstieren oder Stachelhdutern und Schulp von
Tintenfischen, roh oder einfach bearbeitet, aber nicht zugeschnitten, Mehl und Abfille
davon
0509 00 Natiirliche Schwamme tierischen Ursprungs:
0509 00 10 - roh 0%
0509 00 90 — andere 0%
0510 00 00 Graue Ambra, Bibergeil, Zibet und Moschus; Kanthariden; Galle, auch getrocknet; Drii- 0%
sen und andere tierische Stoffe, die zur Herstellung von Arzneiwaren verwendet wer-
den, frisch oder gekiihlt, gefroren oder auf andere Weise vorldufig haltbar gemacht
0903 00 00 Mate 0%
121220 00 - Algen und Tange 0%
1302 Pflanzensifte und Pflanzenausziige; Pektinstoffe, Pektinate und Pektate; Agar-Agar und
andere Schleime und Verdickungsstoffe von Pflanzen, auch modifiziert:
- Pflanzensifte und Pflanzenausziige:
130212 00 —— von SiiBholzwurzeln 0%
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KN-Code 2002 Warenbezeichnung Zollsatz %
1302 13 00 —— von Hopfen 0%
1302 14 00 —— von Pyrethrum und rotenonhaltigen Wurzeln 0%
—— andere
130219 30 ——— zusammengesetzte Pflanzenausziige zum Herstellen von Getranken oder 0%
Lebensmittelzubereitungen
13021991 ———— andere, zu medizinischen Zwecken 0%
1302 20 — Pektinstoffe, Pektinate und Pektate:
1302 20 10 —— trocken 0%
1302 20 90 —— andere 0%
1302 31 00 —— Agar-Agar 0%
1302 32 —— Schleime und Verdickungsstoffe aus Johannisbrot, Johannisbrotkernen oder
Guarsamen, auch modifiziert:
1302 3210 ——— aus Johannisbrot oder Johannisbrotkernen 0%
1401 Pflanzliche Stoffe von der hauptsichlich zum Herstellen von Korb- oder Flechtwaren
verwendeten Art (z. B. Bambus, Peddig und Stuhlrohr, Schilf, Binsen,
Korbweiden/Flechtweiden, Raffiabast, gereinigtes, gebleichtes oder gefirbtes Getreide-
stroh, Lindenbast):
1401 10 00 — Bambus 0%
1401 20 00 - Peddig und Stuhlrohr 0%
1401 90 00 - andere 0%
1402 00 00 Pflanzliche Stoffe von der hauptsichlich zu Polsterzwecken verwendeten Art (z. B. 0%
Kapok, Pflanzenhaar und Seegras), auch in Lagen, mit oder ohne Unterlage aus ande-
ren Stoffen
1403 00 00 Pflanzliche Stoffe von der hauptsichlich zum Herstellen von Besen, Biirsten oder Pin- 0%
seln verwendeten Art (z. B. Besensorgho, Piassava, Reiswurzeln, Istel), auch in Strin-
gen oder Biindeln
1404 Pflanzliche Erzeugnisse, anderweit weder genannt noch inbegriffen:
1404 10 00 - pflanzliche Rohstoffe von der hauptsachlich zum Firben oder Gerben verwendeten 0%
Art
1404 20 00 - Baumwoll-Linters 0%
1404 90 00 — andere 0%
1505 Wollfett und daraus stammende Fettstoffe, einschlieflich Lanolin:
1505 00 10 - Wollfett, roh 0%
1505 00 90 - andere 0%
1506 00 00 Andere tierische Fette und Ole sowie deren Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht 0%
chemisch modifiziert
1515 Andere pflanzliche Fette und fette Ole (einschlieRlich Jojobadl) sowie deren Fraktio-
nen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert:
151590 15 Jojobadl, Oiticicadl, Myrtenwachs und Japanwachs; deren Fraktionen 0%
1516 Tierische und pflanzliche Fette und Ole sowie deren Fraktionen, ganz oder teilweise
hydriert, umgeestert, wiederverestert oder elaidiniert, auch raffiniert, jedoch nicht
weiterverarbeitet:
1516 20 — pflanzliche Fette und Ole sowie deren Fraktionen:
1516 20 10 —— hydriertes Rizinusl (sog. Opalwachs) 0%
1517 9093 ——— geniefbare Mischungen und Zubereitungen der als Form- oder Trenndle ver- 0%

wendeten Art
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KN-Code 2002

Warenbezeichnung

Zollsatz %

1518 00 Tierische und pflanzliche Fette und Ole sowie deren Fraktionen, gekocht, oxidiert,
dehydratisiert, geschwefelt, geblasen, durch Hitze im Vakuum oder in inertem Gas
polymerisiert oder anders chemisch modifiziert, ausgenommen Waren der Position
1516; ungenieflbare Mischungen und Zubereitungen von tierischen oder pflanzlichen
Fetten und Olen sowie Fraktionen verschiedener Fette und Ole dieses Kapitels,
anderweit weder genannt noch inbegriffen:

1518 00 10 — Linoxyn 0%
— andere:

1518 00 91 —— tierische und pflanzliche Fette und Ole sowie deren Fraktionen, gekocht, oxidiert, 0%
dehydratisiert, geschwefelt, geblasen, durch Hitze im Vakuum oder in inertem Gas
polymerisiert oder anders chemisch modifiziert, ausgenommen Waren der Posi-
tion 1516

—— andere:

1518 00 95 ——— ungenieRbare Mischungen und Zubereitungen von tierischen Fetten und Olen 0%

oder von tierischen und pflanzlichen Fetten und Olen sowie deren Fraktionen

1518 00 99 ——— andere 0%

1520 00 00 Glycerin, roh; Glycerinwasser und Glycerinunterlaugen 0%

1521 Pflanzenwachse (ausgenommen Triglyceride), Bienenwachs, andere Insektenwachse
und Walrat, auch raffiniert oder gefirbt:

15211000 — Pflanzenwachse 0%

1521 90 — andere:

15219010 —— Walrat, auch raffiniert oder gefarbt 0%
—— Bienenwachs und andere Insektenwachse, auch raffiniert oder gefarbt

15219091 —— roh 0%

15219099 ——— andere 0%

1522 00 Degras; Riickstinde aus der Verarbeitung von Fettstoffen oder von tierischen oder
pflanzlichen Wachsen:

15220010 — Degras 0%

1702 90 — andere, einschlieflich Invertzucker:

170290 10 —— chemisch reine Maltose 0%

1704 Zuckerwaren ohne Kakaogehalt (einschlieflich weifle Schokolade):

1704 90 — andere:

1704 90 10 —— Sii8holz-Auszug mit einem Gehalt an Saccharose von mehr als 10 GHT, ohne 0%
Zusatz anderer Stoffe

1803 Kakaomasse, auch entfettet:

1803 10 00 — nicht entfettet 0%

1803 20 00 - ganz oder teilweise entfettet 0%

1804 00 00 Kakaobutter, Kakaofett und Kakaool 0%

1805 00 00 Kakaopulver ohne Zusatz von Zucker oder anderen Siiimitteln 0%

1806 Schokolade und andere kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen:

1806 10 - Kakaopulver mit Zusatz von Zucker oder anderen Siiffmitteln:

1806 10 15 —— keine Saccharose enthaltend oder mit einem Gehalt an Saccharose (einschlieflich 0%
Invertzucker als Saccharose berechnet) oder Isoglucose (als Saccharose berechnet)
von weniger als 5 GHT

1901 90 91 ——— kein Milchfett, keine Saccharose, Isoglucose, Glucose oder Stirke enthaltend, 0%

oder weniger als 1,5 GHT Milchfett, 5 GHT Saccharose (einschlie€lich Invert-
zucker), 5 GHT Glucose oder Stirke enthaltend, ausgenommen Lebensmittel-
zubereitungen in Pulverform aus Waren der Positionen 0401 bis 0404
enthaltend
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KN-Code 2002 Warenbezeichnung Zollsatz %
2001 90 60 —— Palmherzen 0%
2008 11 10 ——— Erdnussbutter 0%
- andere, einschlieflich Mischungen, ausgenommen Mischungen der Unterposition
2008 19:
2008 91 00 —— Palmherzen 0%
2101 Ausziige, Essenzen und Konzentrate aus Kaffee, Tee oder Mate und Zubereitungen auf
der Grundlage dieser Waren oder auf der Grundlage von Kaffee, Tee oder Mate; gerds-
tete Zichorien und andere gerostete Kaffeemittel sowie Ausziige, Essenzen und Kon-
zentrate hieraus:
- Ausziige, Essenzen und Konzentrate aus Kaffee und Zubereitungen auf der Grund-
lage dieser Ausziige, Essenzen und Konzentrate oder auf der Grundlage von Kaffee:
210111 —— Ausziige, Essenzen und Konzentrate:
21011111 ——— mit einem Gehalt an aus Kaffee stammender Trockenmasse von 95 GHT oder 0%
mehr
21011119 ——— andere 0%
210112 —— Zubereitungen auf der Grundlage von Ausziigen, Essenzen und Konzentraten
oder auf der Grundlage von Kaffee:
21011292 ——— Zubereitungen auf der Grundlage von Ausziigen, Essenzen und Konzentraten 0%
aus Kaffee
2101 20 - Ausziige, Essenzen und Konzentrate aus Tee oder Mate und Zubereitungen auf der
Grundlage dieser Ausziige, Essenzen und Konzentrate oder auf der Grundlage von
Tee oder Mate:
2101 20 20 —— Ausziige, Essenzen und Konzentrate 0%
—— Zubereitungen:
21012092 ——— auf der Grundlage von Ausziigen, Essenzen und Konzentraten aus Tee oder 0%
Mate
2101 30 — gerostete Zichorien und andere gerdstete Kaffeemittel sowie Ausziige, Essenzen und
Konzentrate hieraus:
—— ger6stete Zichorien und andere gerdstete Kaffeemittel:
21013011 ——— gerostete Zichorien 0%
—— Ausziige, Essenzen und Konzentrate aus gerosteten Zichorien oder aus anderen
gerosteten Kaffeemitteln:
2101 3091 ——— aus gerdsteten Zichorien 0%
2102 Hefen (lebend oder nicht lebend); andere Einzeller-Mikroorganismen, nicht lebend (aus-
genommen Vaccine der Position 3002); zubereitete Backtriebmittel in Pulverform:
2102 10 — Hefen, lebend:
21021010 —— ausgewihlte Mutterhefen (Hefekulturen) 0%
—— Backhefen:
210210 31 ——— getrocknet 0%
210210 39 ——— andere 0%
210210 90 —— andere 0%
2102 20 — Hefen, nicht lebend; andere Einzeller-Mikroorganismen, nicht lebend:
—— Hefen, nicht lebend:
21022011 ——— in Form von Tabletten, Wiirfeln oder dhnlichen Aufmachungen, oder in unmit- 0%
telbaren Umschliefungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weni-
ger
21022019 ——— andere 0%
2102 20 90 —— andere 0%
2102 30 00 — zubereitete Backtriebmittel in Pulverform 0%
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KN-Code 2002

Warenbezeichnung

Zollsatz %

2103 Zubereitungen zum Herstellen von Wiirzsoffen und zubereitete Wiirzsofen;
zusammengesetzte Wiirzmittel; Senfmehl, auch zubereitet, und Senf:
21031000 - Sojasofse 0%
2103 20 00 - Tomatenketchup und andere Tomatensoflen 0%
2103 30 — Senfmehl, auch zubereitet und Senf:
21033010 —— Senfmehl 0%
2103 30 90 —— Senf (einschlieflich zubereitetes Senfmehl) 0%
2103 90 — andere:
21039010 —— Mango-Chutney, fliissig 0%
2103 90 30 —— aromatische Bitter, mit einem Alkoholgehalt von 44,2 % vol bis 49,2 % vol, zube- 0%
reitet unter Verwendung von 1,5 bis 6 GHT Enzian, Gewiirzen und anderen Zuta-
ten sowie 4 bis 10 GHT Zucker enthaltend, in Behiltnissen mit einem Inhalt von
0,51 oder weniger
2103 90 90 —— andere 0%
2104 Zubereitungen zum Herstellen von Suppen oder Brithen; Suppen und Brithen; zusam-
mengesetzte homogenisierte Lebensmittelzubereitungen:
2104 10 — Zubereitungen zum Herstellen von Suppen oder Brithen; Suppen und Brithen:
210410 10 —— getrocknet 0%
210410 90 —— andere 0%
2104 20 00 - zusammengesetzte homogenisierte Lebensmittelzubereitungen 0%
2106 Lebensmittelzubereitungen, anderweit weder genannt noch inbegriffen:
2106 10 — Eiweilkonzentrate und texturierte Eiweil3stoffe:
2106 10 20 —— kein Milchfett und keine Saccharose, Isoglucose, Stirke oder Glucose enthaltend, 0%
oder weniger als 1,5 GHT Milchfett, 5 GHT Saccharose oder Isoglucose, 5 GHT
Glucose oder Stirke enthaltend
2106 90 — andere:
—— andere:
2106 90 92 ——— kein Milchfett und keine Saccharose, Isoglucose, Stirke oder Glucose enthaltend, 0%
oder weniger als 1,5 GHT Milchfett, 5 GHT Saccharose oder Isoglucose, 5 GHT
Glucose oder Stirke enthaltend
2201 Wasser, einschliefllich natiirliches oder kiinstliches Mineralwasser und kohlen-
sdurehaltiges Wasser, ohne Zusatz von Zucker, anderen StiSmitteln oder Aroma-
stoffen; Eis und Schnee:
2201 10 — natiirliches Mineralwasser und kohlensdurehaltiges Wasser:
—— natiirliches Mineralwasser:
22011011 ——— ohne Kohlensiure 0%
22011019 ——— anderes 0%
220110 90 —— andere 0%
2201 90 00 — andere 0%
2202 Wasser, einschliefSlich Mineralwasser und kohlensaurehaltiges Wasser, mit Zusatz von
Zucker, anderen Siiffmitteln oder Aromastoffen, und andere nicht alkoholhaltige
Getrinke, ausgenommen Frucht- und Gemiisesifte der Position 2009:
220210 00 — Wasser, cinschlieflich Mineralwasser und kohlensdurehaltiges Wasser, mit Zusatz 0%
von Zucker, anderen Siilmitteln oder Aromastoffen
2202 90 — andere:
22029010 —— keine Erzeugnisse der Positionen 0401 bis 0404 und keine Fette aus Erzeugnis- 0%
sen der Positionen 0401 bis 0404 enthaltend
2203 00 Bier aus Malz:
— in Behiltnissen mit einem Inhalt von 10 1 oder weniger:
2203 00 01 —— in Flaschen 0%




30.5.2006

Amtsblatt der Europaischen Union

L 143/55

KN-Code 2002 Warenbezeichnung Zollsatz %
2203 00 09 —— anderes 0%
220300 10 — in Behaltnissen mit einem Inhalt von mehr als 101 0%
2208 Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von weniger als 80 % vol, unvergillt; Brannt-
wein, Likor und andere alkoholhaltige Getrinke:
2208 20 — Branntwein aus Wein oder Traubentrester:
—— in Behiltnissen mit einem Inhalt von 2 1 oder weniger:
22082012 ——— Cognac 0%
2208 20 14 ——— Armagnac 0%
2208 20 26 ——— Grappa 0%
2208 20 27 ——— Brandy de Jerez 0%
2208 20 29 ——— anderer 0%
—— in Behiltnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 I:
2208 20 40 ——— Rohbrand 0%
2208 20 62 ———— Cognac 0%
2208 20 64 ———— Armagnac 0%
2208 20 86 ———— Grappa 0%
2208 20 87 ———— Brandy de Jerez 0%
2208 20 89 ———— anderer 0%
2208 30 - Whisky:
—— ,Bourbon“-Whiskey, in Behiltnissen mit einem Inhalt von:
2208 30 11 ——— 21 oder weniger 0%
2208 30 19 ——— mehrals 21 0%
—-— ,Scotch“-Whisky:
—-—— ,malt“-Whisky, in Behltnissen mit einem Inhalt von:
2208 30 32 ———— 21 oder weniger 0%
2208 30 38 ———— mehrals 21 0%
——— ,blended“-Whisky, in Behiltnissen mit einem Inhalt von:
2208 30 52 ———— 21 oder weniger 0%
2208 30 58 ———— mehrals 21 0%
——— anderer, in Behiltnissen mit einem Inhalt von:
2208 30 72 ———— 21 oder weniger 0%
2208 3078 ———— mehrals 21 0%
——— anderer, in Behiltnissen mit einem Inhalt von:
2208 30 82 ———— 21 oder weniger 0%
2208 30 88 ———— mehrals 21 0%
2208 50 — Gin und Genever:
—— Gin, in Behaltnissen mit einem Inhalt von:
2208 50 11 ——— 21 oder weniger 0%
2208 50 19 ——— mehrals 21 0%
—— Genever, in Behiltnissen mit einem Inhalt von:
2208 50 91 ——— 21 oder weniger 0%
2208 50 99 ——— mehrals 21 0%
2208 60 - Wodka:
—— mit einem Alkoholgehalt von 45,4 % vol oder weniger, in Behaltnissen mit einem
Inhalt von:
2208 60 11 ——— 21 oder weniger 0%
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2208 60 19 ——— mehrals 21 0%
—— mit einem Alkoholgehalt von mehr als 45,4 % vol, in Behaltnissen mit einem
Inhalt von:
2208 60 91 ——— 21 oder weniger 0%
2208 60 99 ——— mehrals 21 0%
2208 70 - Likor:
220870 10 —— in Behiltnissen mit einem Inhalt von 2 I oder weniger 0%
2208 70 90 —— in Behiltnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 1 0%
2208 90 — andere:
—— Arrak, in Behiltnissen mit einem Inhalt von:
22089011 ——— 21 oder weniger 0%
2208 90 19 ——— mehrals 21 0%
—— Pflaumenbranntwein, Birnenbranntwein und Kirschbranntwein, in Behiltnissen
mit einem Inhalt von:
2208 90 33 ——— 21 oder weniger: 0%
2208 90 38 ——— mehrals 21 0%
2208 90 41 —-——-- Ouzo 0%
22089045 | ——————— Calvados 0%
22089048 | -——————- anderer 0%
22089052 | ————————— Korn 0%
22089057 | ————————— anderer 0%
22089069 | -—----- andere alkoholhaltige Getrinke 0%
22089071 | ——--— Obstbranntwein 0%
2208 90 74 ———— anderer 0%
22089078 ———— andere alkoholhaltige Getranke 0%
2402 Zigarren (einschlieflich Stumpen), Zigarillos und Zigaretten, aus Tabak oder Tabaker-
satzstoffen:
2402 10 00 — Zigarren (einschlieflich Stumpen) und Zigarillos, Tabak enthaltend 0%
2402 20 — Zigaretten, Tabak enthaltend:
2402 20 10 —— Nelken enthaltend 0%
2402 2090 —— andere 0%
2402 90 00 — andere 0%
2403 Anderer verarbeiteter Tabak und andere verarbeitete Tabakersatzstoffe; ,homogenisier-
ter oder ,rekonstituierter” Tabak; Tabakausziige und TabaksofSen:
2403 10 — Rauchtabak, auch teilweise oder ganz aus Tabakersatzstoffen:
240310 10 —— in unmittelbaren UmschlieSungen mit einem Gewicht des Inhalts von 500 g oder 0%
weniger
240310 90 —— anderer 0%
2403 91 00 —— ,homogenisierter” oder ,rekonstituierter Tabak 0%
2403 99 —— andere:
2403 99 10 ——— Kautabak und Schnupftabak 0%
2403 99 90 ——— andere 0%
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2905 45 00 —— Glycerin 0%
3301 Atherische Ole (auch terpenfrei gemacht), einschlieflich ,,kot}krete“ oder ,absolute* Ole;
Resiqoide; extrahierte Oleoresine; Konzentrate dtherischer Ole in Fetten, nicht fliichti-
gen Olen, Wachsen oder dhnlichen Stoffen, durch Enfleurage oder Mazeration gewon-
nen; terpenhaltige Nebenerzeugnisse aus dtherischen Olen; destillierte aromatische
Wisser und wissrige Losungen étherischer Ole:
3301 90 — andere:
330190 10 —— terpenhaltige Nebenerzeugnisse aus itherischen Olen 0%
—— extrahierte Oleoresine:
3301 90 21 ——— von Siiholzwurzeln und Hopfen 0%
3301 90 30 ——— andere 0%
3301 90 90 —— andere 0%
3302 Mischungen von Riechstoffen und Mischungen (einschlieflich alkoholische Losungen)
auf der Grundlage eines oder mehrerer dieser Stoffe, von der als Rohstoffe fiir die
Industrie verwendeten Art; andere Zubereitungen auf der Grundlage von Riechstoffen
von der zum Herstellen von Getrinken verwendeten Art:
330210 — von der in der Lebensmittel- oder Getrinkeindustrie verwendeten Art:
—— von der in der Getrinkeindustrie verwendeten Art:
33021010 —— mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 0,5 % vol 0%
33021021 | ————-— kein Milchfett und keine Saccharose, Isoglucose, Stirke oder Glucose ent- 0%
haltend, oder weniger als 1,5 GHT Milchfett, 5 GHT Saccharose oder Iso-
glucose, 5 GHT Glucose oder Stirke enthaltend
3501 Casein, Caseinate und andere Caseinderivate, Caseinleime:
3501 10 — Casein:
35011010 () | —— zum Herstellen von kiinstlichen Spinnstoffen 0%
350110 50 () | —— zuindustriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebens- und Futter- 0%
mitteln
3501 10 90 — anderes 0%
3501 90 —— andere:
3501 90 90 ——— andere 0%
3823 Technische einbasische Fettsiuren; saure Ole aus der Raffination; technische Fettalko-
hole:
— technische einbasische Fettsiuren; saure Ole aus der Raffination:
382311 00 —— Stearinsdure 0%
38231200 —— Olsdure 0%
38231300 —— Tallolfettsduren 0%
382319 —— andere:
38231910 ——— destillierte Fettsduren 0%
382319 30 ——— Destillationsfettsiduren 0%
382319 90 ——— andere 0%
382370 00 — technische Fettalkohole 0%

“) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschligigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen

(vgl. die Artikel 291 bis 300 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission (ABL. L 253 vom 11.10.1993, S. 71) sowie die nach-
folgenden Anderungen).
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0403 Buttermilch, saure Milch und saurer Rahm, Joghurt, Kefir und andere fermentierte oder
gesduerte Milch (einschliefSlich Rahm), auch eingedickt oder aromatisiert, auch mit
Zusatz von Zucker, anderen Siilmitteln, Friichten, Niissen oder Kakao:
0403 10 - Joghurt:
—— aromatisiert oder mit Zusatz von Friichten, Niissen oder Kakao:
——— in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form, mit einem Milchfettgehalt
von:
0403 10 51 —-——— 1,5 GHT oder weniger 0%
040310 53 ———— mehrals 1,5 bis 27 GHT 0%
0403 10 59 ———— mehrals 27 GHT 0%
——— anderer, mit einem Milchfettgehalt von:
04031091 ———— 3 GHT oder weniger 0%
04031093 ———— mehr als 3 bis GHT bis 6 GHT 0%
0403 10 99 ———— mehrals 6 GHT 0%
0403 90 — andere:
—— aromatisiert oder mit Zusatz von Friichten, Niissen oder Kakao:
——— in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form, mit einem Milchfettgehalt
von:
04039071 ———— 1,5 GHT oder weniger 0%
04039073 ———— mehrals 1,5 bis 27 GHT 0%
0403 90 79 ———— mehrals 27 GHT 0%
——— andere, mit einem Milchfettgehalt von:
0403 90 91 ———— 3 GHT oder weniger 0%
0403 90 93 ———— mehrals 3 bis 6 GHT 0%
0403 90 99 ———— mehrals 6 GHT 0%
0405 Butter und andere Fettstoffe aus der Milch; Milchstreichfette:
0405 20 — Milchstreichfette:
040520 10 —— mit einem Fettgehalt von 39 GHT oder mehr, jedoch weniger als 60 GHT 0%
0405 20 30 —— mit einem Fettgehalt von 60 GHT bis 75 GHT 0%
ex 1704 Zuckerwaren ohne Kakaogehalt (einschlieflich weiffe Schokolade), ausgenommen 0%
Waren der Unterposition 1704 90 10
ex 1806 Schokolade und andere kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen, ausgenommen 0%
Waren der Unterposition 1806 10 15
1904 90 10 0%
Andere Lebensmittelzubereitungen aus Getreide
1904 90 80 0%
1905 Backwaren, auch kakaohaltig; Hostien, leere Oblatenkapseln von der fiir Arzneiwaren 0%
verwendeten Art, Siegeloblaten, getrocknete Teigblatter aus Mehl oder Stirke und dhn-
liche Waren
200520 10 Kartoffeln, in Form von Mehl, Grief oder Flocken 0%
2008 99 85 Mais, ausgenommen Zuckermais (Zea mays var. saccharata) 0%
2008 99 91 Yamswurzeln, SiiSkartoffeln und dhnliche geniefSbare Pflanzenteile, mit einem Stirke- 0%
gehalt von 5 GHT oder mehr
2106 10 80 0%
2106 90 20 Lebensmittelzubereitungen, anderweit weder genannt noch inbegriffen 0%
2106 90 98 0%
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0710 40 00 Zuckermais, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren 0% +EA

071190 30 Zuckermais, vorldufig haltbar gemacht (z. B. durch Schwefeldioxid oder in Wasser,dem | 0 % + EA
Salz, Schwefeldioxid oder andere vorldufig konservierend wirkende Stoffe zugesetzt
sind), zum unmittelbaren Genuss nicht geeignet

1517 Margarine; genielbare Mischungen und Zubereitungen von tierischen oder | 0% + EA
pflanzlichen Fetten und Olen sowie von Fraktionen verschiedener Fette und Ole dieses
Kapitels, ausgenommen geniebare Fette und Ole sowie deren Fraktionen der
Position 1516:

1517 10 10 — Margarine, ausgenommen fliissige Margarine, mit einem Milchfettgehalt von mehr

als 10 bis 15 GHT
151790 10 - andere, mit einem Milchfettgehalt von mehr als 10 bis 15 GHT
1702 50 00 Chemisch reine Fructose 0% + EA
ex 1901 Malzextrakt; Lebensmittelzubereitungen aus Mehl, Griitze, Grief3, Stirke oder Malzex- 0% + EA
trakt, ohne Gehalt an Kakao oder mit einem Gehalt an Kakao, berechnet als vollstin-
dig entfetteter Kakao, von weniger als 40 GHT, anderweit weder genannt noch
inbegriffen; Lebensmittelzubereitungen aus Waren der Positionen 0401 bis 0404, ohne
Gehalt an Kakao oder mit einem Gehalt an Kakao, berechnet als vollstindig entfetteter
Kakao, von weniger als 5 GHT, anderweit weder genannt noch inbegriffen, ausgenom-
men solche der KN-Codes 1901 90 91
ex 1902 Teigwaren, ausgenommen gefiillte Teigwaren der KN-Codes 19022010 und | 0% +EA

1902 20 30; Couscous, auch zubereitet

1903 00 00 Tapiokasago und Sago aus anderen Stdrken, in Form von Flocken, Graupen, Perlen, | 0 % + EA
Kriimeln und dergleichen

1904 Lebensmittel, durch Aufbldhen oder Rosten von Getreide oder Getreideerzeugnissen 0% + EA
hergestellt (z. B. Cornflakes); Getreide (ausgenommen Mais) in Form von Kérnern oder
Flocken oder anders bearbeiteten Kornern, ausgenommen Mehl, Griitze und Grief3, vor-
gekocht oder in anderer Weise zubereitet, anderweit weder genannt noch inbegriffen,
ausgenommen Erzeugnisse der Unterposition 1904 90

2001 Gemiise, Friichte, Niisse und andere geniefSbare Pflanzenteile, mit Essig oder Essigsdure 0% + EA
zubereitet oder haltbar gemacht:

2001 90 - andere:

2001 90 30 —— Zuckermais (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40 —— Yamswurzeln, Sifkartoffeln und dhnliche genielbare Pflanzenteile, mit einem

Starkegehalt von 5 GHT oder mehr

2004 Anderes Gemiise, anders als mit Essig oder Essigsdure zubereitet oder haltbar gemacht, | 0 % + EA
gefroren, ausgenommen Erzeugnisse der Position 2006:

2004 10 - Kartoffeln:
—— andere:

2004 10 91 ——— in Form von Mehl, Grie8 oder Flocken

2004 90 — anderes Gemiise und Mischungen von Gemiisen:

2004 90 10 Zuckermais (Zea mays var. saccharata)

2005 80 00 Zuckermais (Zea mays var. saccharata) 0% + EA

2101 Ausziige, Essenzen und Konzentrate aus Kaffee, Tee oder Mate und Zubereitungen auf | 0 % + EA
der Grundlage von Kaffee, Tee oder Mate:

21011298 Zubereitungen auf der Grundlage von Kaffee

21012098 Zubereitungen auf der Grundlage von Tee oder Mate

2101 3019 Andere gerdstete Kaffeemittel

2101 3099 ——— andere

2105 00 Speiseeis, auch kakaohaltig 0% + EA




L 143/60

Amtsblatt der Europiischen Union 30.5.2006
KN-Code 2002 Warenbezeichnung Zollsatz ()
2202 90 91 Andere nicht alkoholhaltige Getrinke, ausgenommen Frucht- und Gemiisesifte der | 0 % + EA
2202 90 95 Position 2009, keine Fette aus Erzeugnissen der Positionen 0401 bis 0404 enthaltend
22029099
2205 Wermutwein und andere Weine aus frischen Weintrauben, mit Pflanzen oder anderen EA

Stoffen aromatisiert
2207 Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von 80 % vol oder mehr, unvergillt; Ethylalko- EA
hol und Branntwein mit beliebigem Alkoholgehalt, vergallt
2208 40 — Rum und Taffia EA
2208 90 91 Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von weniger als 80 % vol, unvergillt EA
2208 90 99
2905 43 00 Mannitol 0% + EA
2905 44 D-Glucitol (Sorbit) 0% + EA
330210 29 Mischungen von Riechstoffen und Mischungen; andere Zubereitungen auf der Grund- | 0 % + EA
lage von Riechstoffen
ex 3505 10 Dextrine und andere modifizierte Stirken, ausgenommen veretherte Stirken und ver- 0% + EA
esterte Stirken des KN-Codes 3505 10 50
3505 20 Leime auf der Grundlage von Stirken, Dextrinen oder anderen modifizierten Stirken 0% + EA
3809 10 Appretur- oder Endausriistungsmittel, Beschleuniger zum Firben oder Fixieren von | 0% + EA
Farbstoffen und andere Erzeugnisse und Zubereitungen (z. B. zubereitete Schlichte-
mittel und Zubereitungen zum Beizen), von der in der Textilindustrie, Papierindustrie,
Lederindustrie oder dhnlichen Industrien verwendeten Art, anderweit weder genannt
noch inbegriffen, auf der Grundlage von Stirke oder Stirkederivaten
3824 60 Sorbit, ausgenommen Waren der Unterposition 2905 44 0% + EA

() EA: Agrarteilbetrag im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 3448/93.
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betreffend Vereinbarungen iiber Einfuhren landwirtschaftlicher Verarbeitungserzeugnisse mit Ursprung in der

Gemeinschaft nach Libanon

A B C
Libanlelzsisgher Warenbezeichnung (1) Zurzeit Senkung des Besond
Zollcode angewandter Zolls in B :son ere
Zoll Spalte A (%) estimmungen
0403 Buttermilch, saure Milch und saurer Rahm, Joghurt, Kefir
und andere fermentierte oder gesduerte Milch
(einschliefSlich Rahm), auch eingedickt oder aromatisiert,
auch mit Zusatz von Zucker, anderen Siilmitteln,
Friichten, Niissen oder Kakao:
ex 0403 10 — Joghurt: 70 % wird auf Mindestzoll
40% | 1000 LBPfkg
gesenkt semigros +
—— aromatisiert oder mit Zusatz von Friichten, Niissen Verbrauch-
oder Kakao steuer
25 LBP/I
ex 0403 90 — anderer:
—— aromatisiert oder mit Zusatz von Friichten, Niissen
oder Kakao
ex 04039090 | ——— anderer 20 % 30 % Verbrauch-
steuer
25 LBP/l
0405 Butter und andere Fettstoffe aus der Milch; Milchstreich-
fette:
0405 20 — Milchstreichfette 5% 100 %
0501 00 Menschenhaare, roh, auch gewaschen oder entfettet; 5% 100 %
Abfille von Menschenhaar
0502 Borsten von Hausschweinen oder Wildschweinen; Dachs-
haare und andere Tierhaare zur Herstellung von Besen,
Biirsten oder Pinseln; Abfille dieser Borsten oder Haare:
0502 10 — Borsten von Hausschweinen oder Wildschweinen und 0% ist bereits
Abfille dieser Borsten 0%
0502 90 — andere 0% ist bereits
0%
0503 00 Rosshaar und Rosshaarabfille, auch in Lagen, mit oder 0% ist bereits
ohne Unterlage 0%
0505 Vogelbilge und andere Vogelteile, mit ihren Federn oder
Daunen, Federn und Teile von Federn (auch beschnitten),
Daunen, roh oder nur gereinigt, desinfiziert oder zum
Haltbarmachen behandelt; Mehl und Abfille von Federn
oder Federteilen:
0505 10 — Federn von der zum Fiillen verwendeten Art, Daunen 0% ist bereits
0%
0505 90 — andere 0% ist bereits
0%
0506 Knochen und Stirnbeinzapfen, roh, entfettet, einfach bear-
beitet (aber nicht zugeschnitten), mit Sdure behandelt
oder entleimt; Mehl und Abfille davon:
0506 10 — Ossein und mit Siure behandelte Knochen 0% ist bereits

0%
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0506 90 — andere 0% ist bereits
0%

0507 Elfenbein, Schildpatt, Fischbein (einschlieflich Barten-

fransen), Horner, Geweihe, Hufe, Klauen, Krallen und

Schnibel, roh oder einfach bearbeitet, aber nicht zuge-

schnitten; Mehl und Abfille davon:

0507 10 — Elfenbein, Mehl und Abfille von Elfenbein 5% 100 %

0507 90 — andere 5% 100 %

0508 00 Korallen und dhnliche Stoffe, roh oder einfach bearbeitet, 5% 100 %

aber nicht weiterverarbeitet; Schalen und Panzer von
Weichtieren, Krebstieren oder Stachelhdutern und Schulp
von Tintenfischen, roh oder einfach bearbeitet, aber nicht
zugeschnitten, Mehl und Abfille davon
0509 00 Natiirliche Schwiamme tierischen Ursprungs 5% 100 %
0510 00 Graue Ambra, Bibergeil, Zibet und Moschus; Kanthariden; 0% ist bereits
Galle, auch getrocknet; Driisen und andere tierische 0%
Stoffe, die zur Herstellung von Arzneiwaren verwendet
werden, frisch, gekiihlt, gefroren oder auf andere Weise
vorldufig haltbar gemacht
0710 Gemiise, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren:
0710 40 - Zuckermais 35 % wird auf
20 %
gesenkt
0711 Gemiise, vorldufig haltbar gemacht (z. B. durch Schwefel-
dioxid oder in Wasser, dem Salz, Schwefeldioxid oder
andere vorldufig konservierend wirkende Stoffe zugesetzt
sind), zum unmittelbaren Genuss nicht geeignet:
ex 0711 90 — anderes Gemiise; Mischungen von Gemiisen: 5% unmittel-
bare Sen-
kung um
——— Zuckermais 100 % in
Jahr 5
0903 00 Mate 5% 100 %
1212 Johannisbrot, Algen, Tange, Zuckerriiben und Zucker-
rohr, frisch, gekiihlt, gefroren oder getrocknet, auch
gemahlen; Steine und Kerne von Friichten sowie andere
pflanzliche Waren (einschlieflich  nichtgerdsteter
Zichorienwurzeln der Varietit Cichorium intybus sativum)
der hauptsichlich zur menschlichen Erndhrung verwen-
deten Art, anderweit weder genannt noch inbegriffen:

1212 20 - Algen und Tange 5% unmittel-
bare Sen-
kung um
100 % in

Jahr 5

1302 Pflanzensifte und Pflanzenausziige; Pektinstoffe, Pektin-

ate und Pektate; Agar-Agar und andere Schleime

und Verdickungsstoffe von Pflanzen, auch modifiziert:

- Pflanzensifte und Pflanzenausziige:
1302 12 —— von Siiholzwurzeln 5% 100 %
130213 —— von Hopfen 0% ist bereits

0%
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1302 14 —— von Pyrethrum und rotenonhaltigen Wurzeln 5% 100 %
130219 —— andere 0% ist bereits
0%
1302 20 — Pektinstoffe, Pektinate und Pektate 0% ist bereits
0%
1302 31 —— Agar-Agar 5% 100 %
1302 32 —— Schleime und Verdickungsstoffe aus Johannisbrot, 0% ist bereits
Johannisbrotkernen oder Guarsamen, auch modifi- 0%
ziert
1401 Pflanzliche Stoffe von der hauptsichlich zum Herstellen
von Korb- oder Flechtwaren verwendeten Art (z. B. Bam-
bus, Peddig und Stuhlrohr, Schilf, Binsen,
Korbweiden/Flechtweiden, — Raffiabast,  gereinigtes,
gebleichtes oder gefirbtes Getreidestroh, Lindenbast):
1401 10 — Bambus 0% ist bereits
0%
1401 20 - Peddig und Stuhlrohr 0% ist bereits
0%
14019010 | —— Raffiabast 0% ist bereits
0%
1401 90 90 ——— andere 5% 100 %
1402 00 Pflanzliche Stoffe von der hauptsichlich zu Polster-
zwecken verwendeten Art (z. B. Kapok, Pflanzenhaar
und Seegras), auch in Lagen, mit oder ohne Unterlage aus
anderen Stoffen:
14020010 | ——— Kapok 0% ist bereits
0%
14020090 | ——— andere 5% 100 %
1403 00 Pflanzliche Stoffe von der hauptsichlich zum Herstellen 0% ist bereits
von Besen, Biirsten oder Pinseln verwendeten Art (z. B. 0%
Besensorgho, Piassava, Reiswurzeln, Istel), auch in Strin-
gen oder Biindeln
1404 Pflanzliche Erzeugnisse, anderweit weder genannt noch
inbegriffen:
1404 10 - pflanzliche Rohstoffe von der hauptsichlich zum Far-
ben oder Gerben verwendeten Art:
1404 1010 | ——— Hennablitter oder Henna in Pulverform 5% 100 %
14041090 | ——— andere 0% ist bereits
0%
1404 20 — Baumwoll-Linters 5% 100 %
1404 90 — andere 5% 100 %
1505 00 Wollfett und daraus stammende Fettstoffe, einschlieSlich 0% ist bereits
Lanolin 0%
1506 00 Andere tierische Fette und Ole sowie deren Fraktionen, 5% 100 %

auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert
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1516 Tierische und pflanzliche Fette und Ole sowie deren
Fraktionen, ganz oder teilweise hydriert, umgeestert,
wiederverestert oder elaidiniert, auch raffiniert, jedoch
nicht weiterverarbeitet:

ex 1516 20 — pflanzliche Fette und Ole sowie deren Fraktionen: 15% 30 %

—— hydriertes Rizinusol (sog. Opalwachs)

1517 Margarine; geniefSbare Mischungen und Zubereitungen
von tierischen oder pflanzlichen Fetten und Olen sowie
von Fraktionen verschiedener Fette und Ole dieses Kapi-
tels, ausgenommen geniefSbare Fette und Ole sowie deren
Fraktionen der Position 1516:

151710 — Margarine, ausgenommen fliissige Margarine 15% 30 %

1517 90 — andere 15% 30 %

1518 00 Tierische und pflanzliche Fette und Ole sowie deren Frak-

tionen, gekocht, oxidiert, dehydratisiert, geschwefelt,
geblasen, durch Hitze im Vakuum oder in inertem Gas
polymerisiert oder anders chemisch modifiziert, ausge-
nommen Waren der Position 1516; ungeniefbare
Mischungen und Zubereitungen von tierischen und
pflanzlichen Fetten und Olen sowie von Fraktionen ver-
schiedener Fette und Ole dieses Kapitels, anderweit weder
genannt noch inbegriffen:
15180010 | ——— epoxidierte Ole 0% ist bereits
0%
15180090 | ——- andere 5% 100 %
1520 00 Glycerin, roh; Glycerinwasser und Glycerinunterlaugen 0% st bereits
0%
1521 Pflanzenwachse (ausgenommen Triglyceride), Bienen-
wachs, andere Insektenwachse und Walrat, auch raffiniert
oder gefarbt:

152110 — Pflanzenwachse 5% 100 %

1521 90 — andere 5% 100 %

1522 00 Degras; Riickstande aus der Verarbeitung von Fettstoffen 0% ist bereits

oder von tierischen oder pflanzlichen Wachsen 0%

1702 Andere Zucker, einschlieflich chemisch reine Lactose,

Maltose, Glucose und Fructose, fest; Zuckersirupe, ohne
Zusatz von Aroma- oder Farbstoffen; Invertzuckercreme,
auch mit natiirlichem Honig vermischt; Zucker und
Melassen, karamellisiert:

1702 50 — chemisch reine Fructose 5% unmittel-
bare Sen-
kung um
100 % in

Jahr 5

17029010 | — andere, einschlieflich Invertzucker: 25% wird auf

15%
—— Invertzuckercreme, auch mit natiirlichem Honig ver- gesenkt
mischt

1704 Zuckerwaren ohne Kakaogehalt (einschlieflich weife

Schokolade):
1704 10 - Kaugummi, auch mit Zucker tiberzogen 20 % 30 %
1704 90 — andere 20 % 30 %
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1803 Kakaomasse, auch entfettet:
1803 10 - nicht entfettet 5% 100 %
1803 20 - ganz oder teilweise entfettet 5% 100 %
1804 00 Kakaobutter, Kakaofett und Kakaool 0% ist bereits
0%
1805 00 Kakaopulver ohne Zusatz von Zucker oder anderen Siif3- 5% 100 %
mitteln
1806 Schokolade und andere kakaohaltige Lebensmittel-
zubereitungen:
1806 10 - Kakaopulver mit Zusatz von Zucker oder anderen 20 % 30 %
Siifmitteln
1806 20 — andere Zubereitungen in Blocken, Stangen oder Rie- 20% 30 %
geln mit einem Gewicht von mehr als 2 kg oder fliis-
sig, pastenformig, als Pulver, Granulat oder in
dhnlicher Form, in Behiltnissen oder unmittelbaren
Umschlieungen mit einem Inhalt von mehr als 2 kg
1806 31 —— gefiillt 20 % 30 %
1806 32 —— nicht gefillt 20 % 30 %
1806 90 - andere 20% 30 %
1901 Malzextrakt; Lebensmittelzubereitungen aus Mehl,
Griitze, Grief3, Stirke oder Malzextrakt, ohne Gehalt an
Kakao oder mit einem Gehalt an Kakao, berechnet als
vollstindig entfetteter Kakao, von weniger als 40 GHT,
anderweit weder genannt noch inbegriffen; Lebensmittel-
zubereitungen aus Waren der Positionen 0401 bis 0404,
ohne Gehalt an Kakao oder mit einem Gehalt an Kakao,
berechnet als vollstindig entfetteter Kakao, von weniger
als 5 GHT, anderweit weder genannt noch inbegriffen:
1901 10 — Zubereitungen zur Erndhrung von Kindern, in Aufma- 5% 100 %
chungen fiir den Einzelverkauf
1901 20 — Mischungen und Teig, zum Herstellen von Backwaren 10 % 30 %
der Position 1905
1901 90 — andere 5% 100 %
1902 Teigwaren, auch gekocht oder gefullt (mit Fleisch oder
anderen Stoffen) oder in anderer Weise zubereitet, z. B.
Spaghetti, Makkaroni, Nudeln, Lasagne, Gnocchi, Ravioli,
Cannelloni; Couscous, auch zubereitet:
— Teigwaren, weder gekocht oder gefiillt noch in ande-
rer Weise zubereitet:
1902 11 —— FEier enthaltend 5% 100 %
1902 19 —— andere:
19021910 | ——— geformter Kartoffelteig 5% 100 %
19021990 | ——- andere 5% 100 %
1902 20 — Teigwaren, gefiillt (auch gekocht oder in anderer Weise 5% 100 %
zubereitet)
1902 30 — andere Teigwaren 5% 100 %
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1902 40 — Couscous 5% 100 %
1903 00 Tapiokasago und Sago aus anderen Stirken, in Form von 5% 100 %
Flocken, Graupen, Perlen, Kriimeln und dergleichen
1904 Lebensmittel, durch Aufblihen oder Résten von Getreide
oder Getreideerzeugnissen hergestellt (z. B. Cornflakes);
Getreide (ausgenommen Mais) in Form von Kérnern oder
Flocken oder anders bearbeiteten Kornern, ausgenommen
Mehl, Griitze und Grief}, vorgekocht oder in anderer
Weise zubereitet, anderweit weder genannt noch inbegrif-
fen:
1904 10 — Lebensmittel, durch Aufblihen oder Résten von 10 % 30 %
Getreide oder Getreideerzeugnissen hergestellt
1904 20 - Lebensmittelzubereitungen aus ungerosteten Getreide- 10 % 30 %
flocken oder aus Mischungen von ungerosteten und
gerosteten Getreideflocken oder aus aufgebldhtem
Getreide
1904 90 — andere 10% 30%
1905 Backwaren, auch kakaohaltig; Hostien, leere Oblaten-
kapseln von der fiir Arzneiwaren verwendeten Art, Siegel-
oblaten, getrocknete Teigblatter aus Mehl oder Stirke und
dhnliche Waren:
1905 10 — Knickebrot 20% 30 %
1905 20 - Leb- und Honigkuchen und dhnliche Waren 20 % 30 %
1905 30 — Kekse und dhnliches Kleingeback, gesiifst; Waffeln:
1905 31 —— Kekse und dhnliches Kleingebick, gesiifSt 20 % 30 %
1905 32 —— Waffeln 20% 30%
1905 40 — Zwieback, gerdstetes Brot und dhnliche gerdstete 20 % 30 %
Waren
1905 90 — andere:
19059010 | ——— leere Oblatenkapseln von der fiir Arzneimittel ver- 0% ist bereits
wendeten Art 0%
19059090 | ——— andere 20 % 30%
2001 Gemiise, Friichte, Niisse und andere geniefbare Pflanzen-
teile, mit Essig oder Essigsiure zubereitet oder haltbar
gemacht:
2001 90 — andere: 70 % 30 % Mindestzoll
1 000 LBP/kg
ex 2001 90 90 —— Zuckermais (Zea mays var. saccharata) brutto
—— Yamswurzeln, Siikartoffeln und dhnliche genief3-
bare Pflanzenteile, mit einem Stirkegehalt von
5 GHT oder mehr
—— Palmherzen
2004 Anderes Gemiise, anders als mit Essig oder Essigsdure
zubereitet oder haltbar gemacht, gefroren, ausgenommen
Erzeugnisse der Position 2006:
ex 2004 10 — Kartoffeln: 70 % wird auf Mindestzoll
40% | 1200 LBPfkg
—— andere: gesenkt brutto

——— in Form von Mehl, Grief oder Flocken
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2004 90 — anderes Gemiise und Mischungen von Gemiisen:
ex 2004 90 90 | —— Zuckermais (Zea mays var. saccharata) 35% wird auf
20 %
gesenkt
2005 Anderes Gemiise, anders als mit Essig oder Essigsdure
zubereitet oder haltbar gemacht, nicht gefroren, ausge-
nommen Erzeugnisse der Position 2006:
ex 2005 20 - Kartoffeln: 70 % wird auf Mindestzoll
40% | 1200 LBPfkg
—— in Form von Mehl, Grief oder Flocken gesenkt brutto
2005 80 — Zuckermais (Zea mays var. saccharata) 35 % wird auf
20 %
gesenkt
2008 Friichte, Niisse und andere geniebare Pflanzenteile, in
anderer Weise zubereitet oder haltbar gemacht, auch mit
Zusatz von Zucker, anderen Siimitteln oder Alkohol,
anderweit weder genannt noch inbegriffen:
ex 2008 11 — Schalenfriichte, Erdniisse und anderes Samen, auch 30 % wird auf
miteinander vermischt: 15 %
gesenkt
——— Erdnussbutter
2008 91 —— Palmherzen 30 % wird auf
15%
gesenkt
ex 2008 99 —— andere: 30 % 30 %
————— Mais, ausgenommen Zuckermais (Zea mays
var. saccharata)
————— Yamswurzeln, Siikartoffeln und ihnliche
geniefbare Pflanzenteile, mit einem Stdrke-
gehalt von 5 GHT oder mehr
2101 Ausziige, Essenzen und Konzentrate aus Kaffee, Tee oder
Mate und Zubereitungen auf der Grundlage dieser Waren
oder auf der Grundlage von Kaffee, Tee oder Mate; geros-
tete Zichorien und andere gerostete Kaffeemittel sowie
Ausziige, Essenzen und Konzentrate hieraus:
— Ausziige, Essenzen und Konzentrate aus Kaffee und
Zubereitungen auf der Grundlage dieser Ausziige,
Essenzen und Konzentrate oder auf der Grundlage von
Kaffee:
2101 11 —— Ausziige, Essenzen und Konzentrate 5% 100 %
2101 12 —— Zubereitungen auf der Grundlage von Ausziigen, 5% 100 %
Essenzen und Konzentraten oder auf der Grundlage
von Kaffee
2101 20 — Ausziige, Essenzen und Konzentrate aus Tee oder Mate 5% 100 %
und Zubereitungen auf der Grundlage dieser Ausziige,
Essenzen und Konzentrate oder auf der Grundlage von
Tee oder Mate
2101 30 — gerdstete Zichorien und andere gerdstete Kaffeemittel 5% 100 %
sowie Ausziige, Essenzen und Konzentrate hieraus
2102 Hefen (lebend oder nicht lebend); andere Einzeller-
Mikroorganismen, nicht lebend (ausgenommen Vaccine
der Position 3002); zubereitete Backtriebmittel in Pulver-
form:
2102 10 — Hefen, lebend 5% 100 %
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2102 20 — Hefen, nicht lebend; andere Einzeller- 5% 100 %
Mikroorganismen, nicht lebend
2102 30 — zubereitete Backtriebmittel in Pulverform 5% 100 %
2103 Zubereitungen zum Herstellen von Wiirzsoffen und zube-
reitete Wiirzsof8en; zusammengesetzte Wiirzmittel; Senf-
mehl, auch zubereitet, und Senf:
2103 10 - SojasofSe 5% 100 %
2103 20 - Tomatenketchup und andere Tomatensoffen 35% wird auf
20 %
gesenkt
2103 30 — Senfmehl, auch zubereitet und Senf 5% 100 %
2103 90 — andere 5% 100 %
2104 Zubereitungen zum Herstellen von Suppen oder Brithen;
Suppen und Brithen; zusammengesetzte homogenisierte
Lebensmittelzubereitungen:
2104 10 — Zubereitungen zum Herstellen von Suppen oder Brii- 5% 100 %
hen; Suppen und Brithen
2104 20 - zusammengesetzte homogenisierte  Lebensmittel- 5% 100 %
zubereitungen
2105 00 Speiseeis, auch kakaohaltig 40 % wird auf
20 %
gesenkt
2106 Lebensmittelzubereitungen, anderweit weder genannt
noch inbegriffen:
2106 10 — Eiweilkonzentrate und texturierte EiweifSstoffe 5% 100 %
2106 90 — andere:
2106 9010 | ——— nicht alkoholhaltige Zubereitungen von der zum 5% 100 %
Herstellen von Getranken verwendeten Art
2106 90 20 | ——— Zuckersirupe, aromatisiert oder gefarbt 5% 100 %
2106 90 90 —— andere 5% 100 %
2201 Wasser, einschlieflich natiirliches oder kiinstliches Mine-
ralwasser und kohlensdurehaltiges Wasser, ohne Zusatz
von Zucker, anderen Siifmitteln oder Aromastoffen; Eis
und Schnee
2201 10 — Mineralwasser und kohlensdurehaltiges Wasser 25% wird auf Verbrauch-
15% steuer
gesenkt 25 LBP/1
2201 90 — andere 25% wird auf
15%
gesenkt
2202 Wasser, einschlieSlich Mineralwasser und kohlen-
saurehaltiges Wasser, mit Zusatz von Zucker, anderen
Siimitteln oder Aromastoffen, und andere nicht alkohol-
haltige Getrinke, ausgenommen Frucht- und Gemiisesifte
der Position 2009:
2202 10 — Wasser, einschlieflich Mineralwasser und kohlen- 20 % 30 % Verbrauch-
sdurchaltiges Wasser, mit Zusatz von Zucker, anderen steuer

Siiffmitteln oder Aromastoffen

25 LBP/l
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2202 90 — andere 20 % 30 % Verbrauch-
steuer
25 LBP/I
2203 Bier aus Malz 40 % wird auf Verbrauch-
25 % steuer
gesenkt 60 LBP/1
2205 Wermutwein und andere Weine aus frischen Weintrau-
ben, mit Pflanzen oder anderen Stoffen aromatisiert:
220510 - in Behiltnissen mit einem Inhalt von 2 | oder weniger 15 % 100 % Verbrauch-
steuer
200 LBP/I
2205 90 — andere 15% 100 % Verbrauch-
steuer
200 LBP/I
2207 Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von 80 % vol oder
mehr, unvergillt; Ethylalkohol und Branntwein mit belie-
bigem Alkoholgehalt, vergillt:
2207 10 - Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von 80 % vol 15% 100 % Verbrauch-
oder mehr, unvergillt steuer
200 LBP/l
2207 20 — Ethylalkohol und Branntwein mit beliebigem Alkohol- 15% 100 % Verbrauch-
gehalt, vergallt steuer
150 LBP/l
2208 Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von weniger als
80 % vol, unvergillt; Branntwein, Likor und andere alko-
holhaltige Getrinke:
2208 20 — Branntwein aus Wein oder Traubentrester 15% 100 % Verbrauch-
steuer
200 LBP/l
2208 30 - Whisky:
2208 3010 | ——— mit einem Alkoholgehalt von 50 % vol oder mehr, 15% 100 % Verbrauch-
in Aufmachungen fiir den Einzelverkauf, in Fla- steuer
schen, Flischchen oder dergleichen mit einem 400 LBP/1
Inhalt von 5 1 oder weniger
2208 3020 | ——— mit einem Alkoholgehalt von 60 % vol oder mehr, 15% 100 % Verbrauch-
in Behiltnissen mit einem Inhalt von 200 | oder steuer
mehr 400 LBP/1
22083090 | ——— anderer 15% 100 % Verbrauch-
steuer

400 LBP/I

2208 40 — Rum und Taffia 15% 100 % Verbrauch-
steuer

400 LBP/I

2208 50 — Gin und Genever 15% 100 % Verbrauch-
steuer

400 LBP/I

2208 60 - Wodka 15% 100 % Verbrauch-
steuer

400 LBP/1

2208 70 — Likor 15% 100 % Verbrauch-

steuer

400 LBP/l




L 143/70

Amtsblatt der Europiischen Union

30.5.2006

A B C
Lil?nﬁtsiSEher Warenbezeichnung (1) Zurzeit Senkung des Besond
oflcode angewandter Zolls in B fson ere
Zoll Spalte A () estimmungen
2208 90 — andere:
2208 9010 | ——— Ethylalkohol 15% 100 % Verbrauch-
steuer
200 LBP/I
2208 90 20 | ——— Arrak aus Weintrauben 70 % 30 % Verbrauch-
steuer
200 LBP/I
22089090 | ——— andere 15% 100 % Verbrauch-
steuer
400 LBP/l
2402 Zigarren (einschlieflich Stumpen), Zigarillos und Zigaret-
ten, aus Tabak oder Tabakersatzstoffen:
2402 10 — Zigarren (einschlieflich Stumpen) und Zigarillos, 8% 0% Verbrauch-
Tabak enthaltend steuer 48 %
2402 20 — Zigaretten, Tabak enthaltend 90 % 0% Verbrauch-
steuer 48 %
2402 90 — andere 90 % 0% Verbrauch-
steuer 48 %
2403 Anderer verarbeiteter Tabak und andere verarbeitete
Tabakersatzstoffe; ,homogenisierter” oder ,rekonstituier-
ter Tabak; Tabakausziige und TabaksofSen:
2403 10 — Rauchtabak, auch teilweise oder ganz aus Tabakersatz- 8% 0% Verbrauch-
stoffen steuer 48 %
2403 91 —— anderer ,homogenisierter” oder ,rekonstituierter 90 % 0% Verbrauch-
Tabak steuer 48 %
2403 99 —— anderer 90 % 0% Verbrauch-
steuer 48 %
2905 Acyclische Alkohole, ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder
Nitrosoderivate:
— andere mehrwertige Alkohole:
2905 43 —— Mannitol 5% 100 %
2905 44 —— D-Glucitol (Sorbit) 5% 100 %
2905 45 —— Glycerin 5% 100 %
3301 Atherische Ole (auch terpenfrei gemacht), einschlieRlich
,konkrete* oder ,absolute* Ole; Resinoide; extrahierte Ole-
oresine; Konzentrate itherischer Ole in Fetten, nicht fliich-
tigen Olen, Wachsen oder dhnlichen Stoffen, durch
Enfleurage oder Mazeration gewonnen; terpenhaltige
Nebenerzeugnisse aus dtherischen Olen; destillierte aro-
matische Wisser und wissrige Losungen étherischer Ole:
3301 90 — andere:
33019010 | ——- terpenhaltige Nebenerzeugnisse aus atherischen 0% ist bereits
Olen 0%
33019020 | ——— Konzentrate dtherischer Ole in Fetten, nicht fliich- 5% 100 %

tigen Olen, Wachsen oder dhnlichen Stoffen, durch
Enfleurage oder Mazeration gewonnen
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33019030 | ———— destilliertes Rosenwasser, destilliertes 70 % 30 % Mindestzoll
Orangenbliitenwasser 5000 LBP/l
3301 90 90 ——— andere 5% 100 %
3302 Mischungen von Riechstoffen und Mischungen (ein-
schlieflich alkoholische Losungen) auf der Grundlage
eines oder mehrerer dieser Stoffe, von der als Rohstoffe
fir die Industrie verwendeten Art; andere Zubereitungen
auf der Grundlage von Riechstoffen von der zum Herstel-
len von Getridnken verwendeten Art:
330210 — von der in der Lebensmittel- oder Getrankeindustrie 5% 100 %
verwendeten Art
3501 Casein, Caseinate und andere Caseinderivate; Caseinleime:
3501 10 — Casein 0% ist bereits
0%
3501 90 — andere:
35019010 ——— Caseinleime 5% 100 %
35019090 | ——— andere 0% ist bereits
0%
3505 Dextrine und andere modifizierte Stirken (z. B. Quell-
stirke oder veresterte Stirke); Leime auf der Grundlage
von Stirken, Dextrinen oder anderen modifizierten Stir-
ken:
350510 — Dextrine und andere modifizierte Stirken 5% 100 %
3505 20 — Leime 5% 100 %
3809 Appretur- und Endausriistungsmittel, Beschleuniger zum
Fiarben oder Fixieren von Farbstoffen und andere Erzeug-
nisse und Zubereitungen (z. B. zubereitete Schlichtemittel
und Zubereitungen zum Beizen), von der in der Textilin-
dustrie, Papierindustrie, Lederindustrie oder dhnlichen
Industrien verwendeten Art, anderweit weder genannt
noch inbegriffen:
3809 10 — auf der Grundlage von Stirke oder Stirkederivaten 0% ist bereits
0%
3823 Technische einbasische Fettsiuren; saure Ole aus der Raf-
fination; technische Fettalkohole:
— technische einbasische Fettsiuren; saure Ole aus der
Raffination:
3823 11 —— Stearinsdure 0% ist bereits
0%
382312 —— Olsdure 0% ist bereits
0%
382313 —— Tallolfettsduren 0% ist bereits
0%
382319 —— andere:
38231910 | ——— andere Fettsduren, mit einem Sduregehalt von 0% ist bereits
85 GHT oder mehr 0%
38231920 | ——— saure Ole aus der Raffination, ausgenommen Oli- 0% ist bereits

vendl

0%




L 143/72 Amtsblatt der Europiischen Union 30.5.2006

A B C
Lil?nﬁtsiSEher Warenbezeichnung (1) Zurzeit Senkung des Besond
oflcode angewandter Zolls in Bestc;rsx?rrrllu:een
Zoll Spalte A () 8
38231990 | ——— andere 0% ist bereits
0%

3824 Zubereitete Bindemittel fiir Giefereiformen oder -kerne;

chemische Erzeugnisse und Zubereitungen der chemi-

schen Industrie oder verwandter Industrien (einschlielich

Mischungen von Naturprodukten), anderweit weder

genannt noch inbegriffen:
3824 60 — Sorbit, ausgenommen Waren der Unterposition 5% 100 %

2905 44

(") Unbeschadet der Vorschriften fiir die Anwendung der Libanesischen Zollnomenklatur ist die Warenbezeichnung nur als Hinweis zu ver-
stehen; mafigebend fiir die Priferenzregelung nach diesem Anhang ist der Geltungsbereich des libanesischen Zollcodes. Bei Codes mit dem
Zusatz ,ex“ ist der Code zusammen mit der Warenbezeichnung fiir die Priferenzregelung mafigebend.

(?) Die Senkung in Spalte B des Zolls in Spalte A gilt weder fiir den Mindestzoll noch fiir den Verbrauchszoll in Spalte C.
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PROTOKOLL NR. 4

iiber die Bestimmung des Begriffs , Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder ,,Ursprungserzeugnisse“ und
iiber die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen

INHALTSUBERSICHT

TITEL I — ALLGEMEINES

— Artikel 1 Begriffsbestimmungen

TITEL II — BESTIMMUNG DES BEGRIFFS ,ERZEUGNISSE MIT URSPRUNG IN“ ODER ,URSPRUNGSER-
ZEUGNISSE*

— Artikel 2 Allgemeines

— Artikel 3 Bilaterale Ursprungskumulierung

— Artikel 4 Diagonale Ursprungskumulierung

— Artikel 5 Vollstindig gewonnene oder hergestellte Erzeugnisse

— Artikel 6 In ausreichendem Mafle be- oder verarbeitete Erzeugnisse
— Artikel 7 Nicht ausreichende Be- oder Verarbeitungen

— Artikel 8 MafSgebende Einheit

— Artikel 9 Zubehor, Ersatzteile und Werkzeuge

— Artikel 10 Warenzusammenstellungen

— Artikel 11 Neutrale Elemente

TITEL Il — TERRITORIALE AUFLAGEN
— Artikel 12 Territorialitdtsprinzip
— Artikel 13 Unmittelbare Bef6érderung

— Artikel 14 Ausstellungen

TITEL IV — ZOLLRUCKVERGUTUNG UND ZOLLBEFREIUNG

— Artikel 15 Verbot der Zollriickvergiitung und der Zollbefreiung (geindert)

TITEL V— NACHWEIS DER URSPRUNGSEIGENSCHAFT

— Artikel 16 Allgemeines

— Artikel 17 Verfahren fiir die Ausstellung der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1
— Artikel 18  Nachtrdglich ausgestellte Warenverkehrsbescheinigung EUR.1

— Artikel 19 Ausstellung eines Duplikats der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1
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— Artikel 20

— Artikel 21

— Artikel 22

— Artikel 23

— Artikel 24

— Artikel 25

— Artikel 26

— Artikel 27

— Artikel 28

— Artikel 29

— Artikel 30

Ausstellung der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 auf der Grundlage eines vorher ausge-
stellten Ursprungsnachweises

Voraussetzungen fir die Ausfertigung einer Erklarung auf der Rechnung
Ermichtigter Ausfihrer

Geltungsdauer der Ursprungsnachweise

Vorlage der Ursprungsnachweise

Einfuhr in Teilsendungen

Ausnahmen vom Ursprungsnachweis

Belege

Aufbewahrung von Ursprungsnachweisen und Belegen

Abweichungen und Formfehler

In Euro ausgedriickte Betrige

TITEL VI — METHODEN DER ZUSAMMENARBEIT DER VERWALTUNGEN

— Artikel 31

— Artikel 32

— Artikel 33

— Artikel 34

— Artikel 35

Gegenseitige Amtshilfe

Priifung der Ursprungsnachweise
Streitbeilegung

Sanktionen

Freizonen

TITEL VII — CEUTA UND MELILLA

— Artikel 36

— Artikel 37

Anwendung des Protokolls

Besondere Bestimmungen

TITEL VIII — SCHLUSSBESTIMMUNGEN

— Artikel 38
— Artikel 39

— Artikel 40

ANHANGE
— Anhang I

— Anhang II

Anderung des Protokolls
Durchfiihrung des Protokolls

Durchfuhr- und Lagerwaren

Einleitende Bemerkungen zur Liste in Anhang II

Liste der Be- oder Verarbeitungen, die an Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft vorge-
nommen werden miissen, um der Ware die Ursprungseigenschaft zu verleihen
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— Anhang Ila  Liste der Be- oder Verarbeitungen, die an Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft vorge-
nommen werden miissen, um den in Artikel 6 Absatz 2 genannten Waren die Ursprungs-

eigenschaft zu verleihen

— Anhang III
Positionen

Liste der Ursprungserzeugnisse der Tiirkei, fiir die Artikel 4 nicht gilt, nach HS-Kapiteln und

— Anhang IV Formblitter fur die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 und den Antrag auf Ausstellung
einer Warenverkehrsbescheinigung EUR.1

— Anhang V. Erkldrung auf der Rechnung

— Anhang VI Gemeinsame Erklirungen

TITEL 1
ALLGEMEINES

Artikel 1

Begriffsbestimmungen

Fir die Zwecke dieses Protokolls gelten folgende

Begriffsbestimmungen:

a) Herstellen“ ist jede Be- oder Verarbeitung einschlieSlich
Zusammenbau oder besondere Vorginge;

b) ,Vormaterial” sind jegliche Zutaten, Rohstoffe, Komponen-
ten oder Teile usw., die beim Herstellen des Erzeugnisses ver-
wendet werden;

¢) ,Erzeugnis“ist die hergestellte Ware, auch wenn sie zur spa-
teren Verwendung in einem anderen Herstellungsvorgang
bestimmt ist;

d) ,Waren“ sind sowohl Vormaterialien als auch Erzeugnisse;

e) ,Zollwert ist der Wert, der nach dem Ubereinkommen zur
Durchfithrung des Artikels VII des Allgemeinen Zoll- und
Handelsabkommens von 1994 (WTO-Ubereinkommen iiber
den Zollwert) festgelegt wird;

f) ,Ab-Werk-Preis“ ist der Preis des Erzeugnisses ab Werk, der
dem Hersteller in der Gemeinschaft oder in Libanon gezahlt
wird, in dessen Unternchmen die letzte Be- oder Verarbeitung
durchgefuhrt worden ist, sofern dieser Preis den Wert aller
verwendeten Vormaterialien umfasst, abziiglich aller inldndi-
schen Abgaben, die erstattet werden oder erstattet werden
konnen, wenn das hergestellte Erzeugnis ausgefithrt wird;

g) ,Wert der Vormaterialien“ ist der Zollwert der verwendeten
Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft zum Zeitpunkt
der Einfuhr oder, wenn dieser nicht bekannt ist und nicht
festgestellt werden kann, der erste feststellbare Preis, der in
der Gemeinschaft oder in Libanon fiir die Vormaterialien
gezahlt wird;

h) ,Wert der Vormaterialien mit Ursprungseigenschaft” ist der
Wert dieser Vormaterialien nach Buchstabe g, der sinngemaf$
anzuwenden ist;

iy ,Wertzuwachs” ist der Ab-Werk-Preis des Erzeugnisses
abziiglich des Zollwerts der verwendeten Vormaterialien, die

nicht Ursprungserzeugnisse des Landes sind, in dem das
Erzeugnis hergestellt worden ist;

j)  .Kapitel“ und ,Position” sind die Kapitel und Positionen (vier-
stellige Codes) der Nomenklatur des Harmonisierten Systems
zur Bezeichnung und Codierung der Waren (in diesem Pro-
tokoll ,Harmonisiertes System“ oder ,HS“ genannt);

k) ,einreihen” ist die Einreihung von Erzeugnissen oder Vor-
materialien in eine bestimmte Position;

) .Sendung® sind Erzeugnisse, die entweder gleichzeitig von
einem Ausfihrer an einen Empfanger oder mit einem einzi-
gen Frachtpapier oder — bei Fehlen eines solchen Papiers —
mit einer einzigen Rechnung vom Ausfiithrer an den Empfin-
ger versandt werden;

m) ,Gebiete* sind die Gebiete einschlieflich der Kiistenmeere.

TITEL II

BESTIMMUNG DES BEGRIFES ,,ERZEUGNISSE MIT URSPRUNG
IN“ ODER ,,URSPRUNGSERZEUGNISSE“

Artikel 2

Allgemeines

(1)  Fur die Zwecke dieses Abkommens gelten als Ursprungs-
erzeugnisse der Gemeinschaft:

a) Erzeugnisse, die im Sinne des Artikels 5 in der Gemeinschaft
vollstindig gewonnen oder hergestellt worden sind;

b) Erzeugnisse, die in der Gemeinschaft unter Verwendung von
Vormaterialien hergestellt worden sind, die dort nicht voll-
standig gewonnen oder hergestellt worden sind, vorausge-
setzt, dass diese Vormaterialien in der Gemeinschaft im Sinne
des Artikels 6 in ausreichendem MafSe be- oder verarbeitet
worden sind.

(2)  Fir die Zwecke dieses Abkommens gelten als Ursprungs-
erzeugnisse Libanons:

a) Erzeugnisse, die im Sinne des Artikels 5 in Libanon vollstin-
dig gewonnen oder hergestellt worden sind;
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b) Erzeugnisse, die in Libanon unter Verwendung von Vor-
materialien hergestellt worden sind, die dort nicht vollstin-
dig gewonnen oder hergestellt worden sind, vorausgesetzt,
dass diese Vormaterialien in der Gemeinschaft im Sinne des
Artikels 6 in ausreichendem Mafle be- oder verarbeitet wor-
den sind.

Artikel 3

Bilaterale Ursprungskumulierung

(1) Vormaterialien, die Ursprungserzeugnisse der Gemein-
schaft sind, gelten als Vormaterialien mit Ursprung in Libanon,
wenn sie dort bei der Herstellung eines Erzeugnisses verwendet
worden sind. Diese Vormaterialien brauchen nicht in ausreichen-
dem MafSe be- oder verarbeitet worden zu sein, sofern die vorge-
nommene Be- oder Verarbeitung iiber die in Artikel 7 Absatz 1
genannte Behandlung hinausgeht.

(2)  Vormaterialien, die Ursprungserzeugnisse Libanons sind,
gelten als Vormaterialien mit Ursprung in der Gemeinschaft,
wenn sie dort bei der Herstellung eines Erzeugnisses verwendet
worden sind. Diese Vormaterialien brauchen nicht in ausreichen-
dem MafSe be- oder verarbeitet worden zu sein, sofern die vorge-
nommene Be- oder Verarbeitung iiber die in Artikel 7 Absatz 1
genannte Behandlung hinausgeht.

Artikel 4

Diagonale Ursprungskumulierung

(1)  Vormaterialien, die Ursprungserzeugnisse eines der Lin-
der, die zu den Unterzeichnern eines Europa-Mittelmeer-
Assoziationsabkommens gehoren, im Sinne der Abkommen
zwischen der Gemeinschaft und Libanon und diesen Lindern
sind, gelten vorbehaltlich der Absitze 2 und 3 als Ursprungser-
zeugnisse der Gemeinschaft bzw. Libanons, wenn sie dort bei der
Herstellung eines Erzeugnisses verwendet worden sind. Diese Vor-
materialien brauchen nicht in ausreichendem Mafle be- oder ver-
arbeitet worden zu sein.

Dieser Absatz gilt nicht fiir die in Anhang III aufgefiithrten Vor-
materialien mit Ursprung in der Tiirkei.

(2)  Erzeugnisse, die die Ursprungseigenschaft nach Absatz 1
erworben haben, gelten nur dann weiter als Ursprungserzeugnisse
der Gemeinschaft bzw. Libanons, wenn der dort erzielte Wertzu-
wachs den Wert der verwendeten Vormaterialien mit Ursprung in
einem der in Absatz 1 genannten anderen Linder iibersteigt.
Anderenfalls gilt das betreffende Erzeugnis als Ursprungser-
zeugnis des in Absatz 1 genannten Landes, auf das der hochste
Anteil am Wert der verwendeten Vormaterialien mit Ursprungs-
eigenschaft entfillt. Bei der Bestimmung des Ursprungs bleiben
Vormaterialien mit Ursprung in den in Absatz 1 genannten ande-
ren Lindern, die in der Gemeinschaft oder in Libanon in ausrei-
chendem Mafle be- oder verarbeitet worden sind,
unberiicksichtigt.

(3)  Die Kumulierung nach diesem Artikel ist nur unter der
Voraussetzung zuldssig, dass die verwendeten Vormaterialien die
Ursprungseigenschaft aufgrund von Ursprungsregeln erworben
haben, die mit den Regeln dieses Protokolls iibereinstimmen. Die
Gemeinschaft und Libanon teilen einander iiber die Kommission

der Europdischen Gemeinschaften die Einzelheiten der Abkom-
men mit den in Absatz 1 genannten anderen Lindern und der
jeweiligen Ursprungsregeln mit.

(4)  Sobald die Voraussetzungen des Absatzes 3 erfiillt sind und
der Tag des Inkrafttretens dieser Bestimmungen vereinbart
worden ist, erfillt jede Vertragspartei ihre Notifikations-
und Informationspflichten.

Artikel 5

Vollstindig gewonnene oder hergestellte Erzeugnisse

(1)  Als in der Gemeinschaft bzw. in Libanon vollstindig
gewonnen oder hergestellt gelten:

a) dort aus dem Boden oder dem Meeresgrund gewonnene
mineralische Erzeugnisse;

b) dort geerntete pflanzliche Erzeugnisse;

¢) dort geborene oder ausgeschliipfte und dort aufgezogene
lebende Tiere;

d) Erzeugnisse von dort gehaltenen lebenden Tieren;
e) dort erzielte Jagdbeute und Fischfinge;

f)  Erzeugnisse der Seefischerei und andere von eigenen Schif-
fen aufSerhalb der Kiistenmeere der Gemeinschaft bzw. Liba-
nons aus dem Meer gewonnene Erzeugnisse;

g) Erzeugnisse, die an Bord eigener Fabrikschiffe ausschliefSlich
aus den unter Buchstabe f genannten Erzeugnissen hergestellt
werden;

h) dort gesammelte Altwaren, die nur zur Gewinnung von Roh-
stoffen verwendet werden konnen, einschlieflich gebrauch-
ter Reifen, die nur zur Runderneuerung oder als Abfall
verwendet werden konnen;

i) Dbei einer dort ausgeiibten Produktionstitigkeit anfallende

Abfille;

j)  aus dem Meeresboden oder Meeresuntergrund auflerhalb der
eigenen Kiistenmeere gewonnene Erzeugnisse, sofern sie zum
Zwecke der Nutzbarmachung Ausschlieflichkeitsrechte tiber
diesen Teil des Meeresbodens oder Meeresuntergrunds
austiben;

k) dort ausschlieflich aus Erzeugnissen nach den Buchstaben a
bis j hergestellte Waren.

(2)  Die Begriffe ,eigene Schiffe” und ,eigene Fabrikschiffe* in
Absatz 1 Buchstabe f bzw. g sind nur anwendbar auf Schiffe und
Fabrikschiffe,

a) die in einem Mitgliedstaat der Gemeinschaft oder in Libanon
ins Schiffsregister eingetragen oder dort angemeldet sind,

b) die die Flagge eines Mitgliedstaates der Gemeinschaft oder
Libanons fiihren,
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¢) die mindestens zur Hilfte Eigentum von Staatsangehorigen
der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft oder Libanons oder
einer Gesellschaft sind, die ihren Hauptsitz in einem dieser
Staaten hat, bei der der oder die Geschiftsfithrer, der Vorsit-
zende des Vorstands oder Aufsichtsrates und die Mehrheit
der Mitglieder dieser Organe Staatsangehorige der Mitglied-
staaten der Gemeinschaft oder Libanons sind und — im Falle
von Personengesellschaften und  Gesellschaften  mit
beschrankter Haftung — auflerdem das Geschaftskapital
mindestens zur Halfte den betreffenden Staaten oder
offentlich-rechtlichen Korperschaften oder Staatsangehorigen
dieser Staaten gehort,

d) deren Schiffsfithrung aus Staatsangehorigen der Mitgliedstaa-
ten der Gemeinschaft oder Libanons besteht

und

¢) deren Besatzung zu mindestens 75 v. H. aus Staatsangehori-
gen der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft oder Libanons
besteht.

Artikel 6

In ausreichendem Mafle be- oder verarbeitete Erzeugnisse

(1)  Fir die Zwecke des Artikels 2 gelten Erzeugnisse, die nicht
vollstindig gewonnen oder hergestellt worden sind, als in ausrei-
chendem Mafe be- oder verarbeitet, wenn die Bedingungen der
Liste in Anhang II erfiillt sind.

In diesen Bedingungen sind fiir alle unter dieses Abkommen fal-
lenden Erzeugnisse die Be- oder Verarbeitungen festgelegt, die an
den bei der Herstellung der Erzeugnisse verwendeten Vor-
materialien ohne Ursprungseigenschaft vorgenommen werden
miissen; sie gelten nur fiir diese Vormaterialien. Ein Erzeugnis, das
nach den Bedingungen der Liste die Ursprungseigenschaft erwor-
ben hat und bei der Herstellung eines anderen Erzeugnisses ver-
wendet wird, hat die fur das andere Erzeugnis geltenden
Bedingungen nicht zu erfiillen; die gegebenenfalls bei der Herstel-
lung des ersten Erzeugnisses verwendeten Vormaterialien ohne
Ursprungseigenschaft bleiben demnach unberiicksichtigt.

(2)  Abweichend von Absatz 1 gelten Erzeugnisse, die nicht
vollstindig gewonnen oder hergestellt worden sind und die in
Anhang Ila aufgefiihrt sind, als in ausreichendem Mafle be- oder
verarbeitet, wenn die Bedingungen der Liste in Anhang Ila erfullt
sind.

Dieser Absatz findet nach Inkrafttreten dieses Abkommens drei
Jahre lang Anwendung.

(3)  Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, die nach den
Bedingungen der Liste nicht bei der Herstellung eines Erzeugnis-
ses verwendet werden diirfen, konnen abweichend von Absatz 1
dennoch verwendet werden,

a) wenn ihr Gesamtwert 10 v. H. des Ab-Werk-Preises des
Erzeugnisses nicht iiberschreitet;

b) wenn die gegebenenfalls in der Liste aufgefithrten Vomhun-
dertsitze fur den hochsten zuldssigen Wert von Vor-
materialien  ohne  Ursprungseigenschaft — durch  die
Anwendung dieses Absatzes nicht tiberschritten werden.

Dieser Absatz gilt nicht fir Erzeugnisse der Kapitel 50 bis 63 des
Harmonisierten Systems.

(4)  Die Absitze 1, 2 und 3 gelten vorbehaltlich des Artikels 7.

Artikel 7

Nicht ausreichende Be- oder Verarbeitungen

(1) Unbeschadet des Absatzes 2 gelten folgende Be- oder
Verarbeitungen ohne Riicksicht darauf, ob die Bedingungen des
Artikels 6 erfiillt sind, als nicht ausreichend, um die Ursprungs-
eigenschaft zu verleihen:

a) Behandlungen, die dazu bestimmt sind, die Ware wiahrend
des Transports oder der Lagerung in ihrem Zustand zu erhal-
ten (Liiften, Ausbreiten, Trocknen, Kiihlen, Einlegen in Salz-
lake oder in Wasser mit Schwefel oder mit einem Zusatz von
anderen Stoffen, Entfernen verdorbener Teile und dhnliche
Behandlungen);

b) einfaches Entstauben, Sieben, Aussondern, Einordnen, Sor-
tieren (einschlielich des Zusammenstellens von Sortimen-
ten), Waschen, Anstreichen, Zerschneiden;

o) i) Auswechseln von UmschlieBungen, Teilen oder Zusam-
menstellen von Packstiicken;

ii) einfaches Abfiillen in Flaschen, Flaschchen, Sdcke, Etuis,
Schachteln, Befestigen auf Brettchen usw. sowie alle
anderen einfachen Verpackungsvorginge;

d) Anbringen von Marken, Etiketten oder anderen gleichartigen
Unterscheidungszeichen auf den Erzeugnissen selbst oder auf
ihren UmschliefSungen;

e) einfaches Mischen von Erzeugnissen, auch verschiedener
Arten, wenn ein Bestandteil oder mehrere Bestandteile der
Mischung nicht die Voraussetzungen dieses Protokolls erfiil-
len, um als Ursprungserzeugnisse der Gemeinschaft oder
Libanons zu gelten;

f)  einfaches Zusammenfiigen von Teilen eines Erzeugnisses zu
einem vollstindigen Erzeugnis;

g) Zusammentreffen von zwei oder mehr der unter den Buch-
staben a bis f genannten Behandlungen;

h) Schlachten von Tieren.

(2)  Bei der Beurteilung, ob die an einem Erzeugnis vorgenom-
menen Be- oder Verarbeitungen als nicht ausreichend im Sinne
des Absatzes 1 gelten, sind alle in der Gemeinschaft oder in Liba-
non an diesem Erzeugnis vorgenommenen Be- oder Verarbeitun-
gen insgesamt in Betracht zu zichen.
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Artikel 8
Mafgebende Einheit

(1)  Maflgebende Einheit fir die Zwecke dieses Protokolls ist die
fur die Einreihung in die Position des Harmonisierten Systems
maflgebende Einheit jedes Erzeugnisses.

Daraus ergibt sich,

a) dassjede Gruppe oder Zusammenstellung von Erzeugnissen,
die nach dem Harmonisierten System in eine einzige Position
eingereiht wird, als Ganzes die maflgebende Einheit darstellt;

b) dass bei einer Sendung mit gleichen Erzeugnissen, die in die-
selbe Position des Harmonisierten Systems eingereiht wer-
den, jedes Erzeugnis fiir sich betrachtet werden muss.

(2)  Werden UmschlieSungen nach der Allgemeinen Vorschrift
5 zum Harmonisierten System wie das darin enthaltene Erzeug-
nis eingereiht, so werden sie auch fir die Bestimmung des
Ursprungs wie das Erzeugnis behandelt.

Artikel 9

Zubehér, Ersatzteile und Werkzeuge

Zubehor, Ersatzteile und Werkzeuge, die mit Gerdten, Maschinen
oder Fahrzeugen geliefert werden, werden mit diesen zusammen
als Einheit angesehen, wenn sie als Bestandteil der Normalaus-
riistung in deren Preis enthalten sind oder nicht gesondert in
Rechnung gestellt werden.

Artikel 10

Warenzusammenstellungen

Warenzusammenstellungen im Sinne der Allgemeinen Vor-
schrift 3 zum Harmonisierten System gelten als Ursprungser-
zeugnisse, wenn alle Bestandteile Ursprungserzeugnisse sind.
Jedoch gilt eine Warenzusammenstellung, die aus Bestandteilen
mit Ursprungseigenschaft und Bestandteilen ohne Ursprungs-
eigenschaft besteht, in ihrer Gesamtheit als Ursprungserzeugnis,
sofern der Wert der Bestandteile ohne Ursprungseigenschaft
15 v. H. des Ab-Werk-Preises der Warenzusammenstellung nicht
tiberschreitet.

Artikel 11

Neutrale Elemente

Bei der Feststellung, ob ein Erzeugnis Ursprungserzeugnis ist,
braucht der Ursprung folgender gegebenenfalls bei seiner Herstel-
lung verwendeten Erzeugnisse nicht beriicksichtigt zu werden:

a)  Energie und Brennstoffe;
b) Anlagen und Ausriistung;

¢) Maschinen und Werkzeuge;

d) Erzeugnisse, die nicht in die endgiiltige Zusammensetzung
des Erzeugnisses eingehen und nicht eingehen sollen.

TITEL III
TERRITORIALE AUFLAGEN

Artikel 12

Territorialititsprinzip

(1)  Vorbehaltlich des Artikels 4 miissen die in Titel I genann-
ten Bedingungen fiir den Erwerb der Ursprungseigenschaft ohne
Unterbrechung in der Gemeinschaft oder in Libanon erfiillt
werden.

(2)  Ursprungswaren, die aus der Gemeinschaft oder aus Liba-
non in ein Drittland ausgefiihrt und anschliefend wieder einge-
fuhrt werden, gelten vorbehaltlich des Artikels 4 als Erzeugnisse
ohne Ursprungseigenschaft, es sei denn, den Zollbehérden kann
glaubhaft dargelegt werden,

a) dass die wieder eingefithrten Waren dieselben wie die ausge-
fithrten Waren sind

und

b) dass diese Waren wihrend ihres Aufenthalts in dem betref-
fenden Drittland oder wihrend des Transports keine Behand-
lung erfahren haben, die iiber das zur Erhaltung ihres
Zustands erforderliche Maf§ hinausgeht.

Artikel 13

Unmittelbare Beforderung

(1)  Dieim Rahmen dieses Abkommens vorgesehene Priferenz-
behandlung gilt nur fiir den Voraussetzungen dieses Protokolls
entsprechende Erzeugnisse, die unmittelbar zwischen der
Gemeinschaft und Libanon oder im Durchgangsverkehr durch die
Gebiete der in Artikel 4 genannten anderen Lander befordert wer-
den. Jedoch kénnen Erzeugnisse, die eine einzige Sendung bilden,
durch andere Gebiete befordert werden, gegebenenfalls auch mit
einer Umladung oder voriibergehenden Einlagerung in diesen
Gebieten, sofern sie unter der zollamtlichen Uberwachung der
Behorden des Durchfuhr- oder Einlagerungslandes bleiben und
dort nur ent- und wiederverladen werden oder eine auf die Erhal-
tung ihres Zustands gerichtete Behandlung erfahren.

Ursprungserzeugnisse konnen in Rohrleitungen durch andere
Gebiete als das Gebiet der Gemeinschaft oder Libanons befordert
werden.

(2)  Der Nachweis, dass die in Absatz 1 genannten Vorausset-
zungen erfiillt sind, ist erbracht, wenn den Zollbeh6rden des Ein-
fuhrlandes eines der folgenden Papiere vorgelegt wird:

a) ein durchgehendes Frachtpapier, mit dem die Beforderung
vom Ausfuhrland durch das Durchfuhrland erfolgt ist,

oder
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b) eine von den Zollbehorden des Durchfuhrlandes ausgestellte
Bescheinigung mit folgenden Angaben:

i)  genaue Beschreibung der Erzeugnisse,

i) Datum des Ent- und Wiederverladens der Erzeugnisse
oder der Ein- und Ausschiffung unter Angabe der
benutzten Schiffe oder sonstigen Beférderungsmittel

und

iiiy Bedingungen des Verbleibs der Erzeugnisse im
Durchfuhrland

oder

¢) falls diese Papiere nicht vorgelegt werden konnen, alle sons-
tigen beweiskriftigen Unterlagen.

Artikel 14

Ausstellungen

(1)  Werden Ursprungserzeugnisse zu einer Ausstellung in ein
anderes Drittland als eines der in Artikel 4 genannten Linder ver-
sandt und nach der Ausstellung zur Einfuhr in die Gemeinschaft
oder nach Libanon verkauft, so erhalten sie bei der Finfuhr die
Begiinstigungen dieses Abkommens, sofern den Zollbehorden
glaubhaft dargelegt wird,

a) dass ein Ausfithrer diese Erzeugnisse aus der Gemeinschaft
oder aus Libanon in das Ausstellungsland versandt und dort
ausgestellt hat,

b) dass dieser Ausfuhrer die Erzeugnisse einem Empfinger in
der Gemeinschaft oder in Libanon verkauft oder tiberlassen
hat,

¢) dass die Erzeugnisse wihrend oder unmittelbar nach der Aus-
stellung in dem Zustand, in dem sie zur Ausstellung versandt
worden waren, versandt worden sind

und

d) dass die Erzeugnisse ab dem Zeitpunkt, zu dem sie zur Aus-
stellung versandt wurden, nicht zu anderen Zwecken als zur
Vorfithrung auf der Ausstellung verwendet worden sind.

(2)  Nach Mafgabe des Titels V ist ein Ursprungsnachweis aus-
zustellen oder auszufertigen und den Zollbehorden des Einfuhr-
landes unter den tiblichen Voraussetzungen vorzulegen. Darin
sind Bezeichnung und Anschrift der Ausstellung anzugeben. Falls
erforderlich, kann ein zusitzlicher Nachweis iiber die Umstinde
verlangt werden, unter denen die Erzeugnisse ausgestellt worden
sind.

(3)  Absatz 1 gilt fiir Handels-, Industrie-, Landwirtschafts- und
Handwerksmessen oder -ausstellungen und dhnliche 6ffentliche
Veranstaltungen, bei denen die Erzeugnisse unter zollamtlicher
Uberwachung bleiben; ausgenommen sind Veranstaltungen zu
privaten Zwecken fiir den Verkauf auslindischer Erzeugnisse in
Liden oder Geschiftslokalen.

TITEL IV

ZOLLRUCKVERGUTUNG UND ZOLLBEFREIUNG

Artikel 15
Verbot der Zollriickvergiitung und der Zollbefreiung

(1) Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, die in der
Gemeinschaft, in Libanon oder in einem der in Artikel 4 genann-
ten anderen Linder bei der Herstellung von Ursprungser-
zeugnissen verwendet worden sind, fir die nach Maflgabe des
Titels V ein Ursprungsnachweis ausgestellt oder ausgefertigt wird,
diirfen in der Gemeinschaft oder in Libanon nicht Gegenstand
einer wie auch immer gearteten Zollriickvergiitung oder Zoll-
befreiung sein.

(2)  Das Verbot nach Absatz 1 betrifft in der Gemeinschaft oder
in Libanon geltende Regelungen, nach denen Zolle auf bei der
Herstellung von Ursprungserzeugnissen verwendete Vor-
materialien oder Abgaben gleicher Wirkung vollstandig oder teil-
weise erstattet, erlassen oder nicht erhoben werden, sofern die
Erstattung, der Erlass oder die Nichterhebung ausdriicklich oder
faktisch gewihrt wird, wenn die aus den betreffenden Vor-
materialien hergestellten Erzeugnisse ausgefiihrt werden, nicht
dagegen, wenn diese Erzeugnisse in der Gemeinschaft oder in
Libanon in den zollrechtlich freien Verkehr iibergehen.

(3)  Der Ausfiihrer von Erzeugnissen mit Ursprungsnachweis
hat auf Verlangen der Zollbehorden jederzeit alle zweckdienlichen
Unterlagen vorzulegen, um nachzuweisen, dass fiir die bei der
Herstellung dieser Erzeugnisse verwendeten Vormaterialien ohne
Ursprungseigenschaft keine Zollriickvergiitung gewidhrt worden
ist und samtliche fiir solche Vormaterialien geltenden Zolle und
Abgaben gleicher Wirkung tatsdchlich entrichtet worden sind.

(4)  Die Absitze 1 bis 3 gelten auch fiir UmschlieSungen im
Sinne des Artikels 8 Absatz 2, fiir Zubehor, Ersatzteile und Werk-
zeuge im Sinne des Artikels 9 sowie fiir Warenzusammen-
stellungen im Sinne des Artikels 10, wenn es sich dabei um
Erzeugnisse ohne Ursprungseigenschaft handelt.

(5)  Die Absitze 1 bis 4 gelten nur fiir Vormaterialien, die unter
dieses Abkommen fallen. Ferner stehen sie der Anwendung eines
Ausfuhrerstattungssystems fiir landwirtschaftliche Erzeugnisse
nicht entgegen, das nach Mafigabe dieses Abkommens bei der
Ausfuhr gilt.

(6)  Dieser Artikel findet nach Inkrafttreten dieses Abkommens
sechs Jahre lang keine Anwendung.

(7)  Nach Inkrafttreten dieses Artikels kann Libanon abwei-
chend von Absatz 1 Regelungen tiber eine Riickvergiitung oder
Befreiung von Zollen auf bei der Herstellung von Ursprungser-
zeugnissen verwendete Vormaterialien oder Abgaben gleicher
Wirkung unter folgenden Voraussetzungen anwenden:

a) auf Erzeugnisse der Kapitel 25 bis 49 und 64 bis 97 des Har-
monisierten Systems wird ein Zoll zu einem Satz von 5 %
oder einem gegebenenfalls in Libanon geltenden niedrigeren
Satz erhoben;
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b) auf Erzeugnisse der Kapitel 50 bis 63 des Harmonisierten
Systems wird ein Zoll zu einem Satz von 10 % oder einem
gegebenenfalls in Libanon geltenden niedrigeren Satz
erhoben.

Vor Ablauf der in Artikel 6 dieses Abkommens genannten Uber-
gangszeit wird dieser Absatz tiberpriift.

TITEL V
NACHWEIS DER URSPRUNGSEIGENSCHAFT

Artikel 16

Allgemeines

(1) Ursprungserzeugnisse der Gemeinschaft erhalten bei der
Einfuhr nach Libanon und Ursprungserzeugnisse Libanons erhal-
ten bei der Einfuhr in die Gemeinschaft die Begiinstigungen die-
ses Abkommens, sofern

a) ecine Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 nach dem Muster
in Anhang IV vorgelegt wird

oder

b) inden in Artikel 21 Absatz 1 genannten Fillen vom Ausfiih-
rer eine Erkldrung mit dem in Anhang V angegebenen Wort-
laut auf einer Rechnung, einem Lieferschein oder einem
anderen Handelspapier abgegeben wird, in dem die Erzeug-
nisse so genau bezeichnet sind, dass die Feststellung der
Néamlichkeit moglich ist (im Folgenden ,Erklarung auf der
Rechnung® genannt).

(2)  Abweichend von Absatz 1 erhalten Ursprungserzeugnisse
im Sinne dieses Protokolls in den in Artikel 26 genannten Fillen
die Begiinstigungen dieses Abkommens, ohne dass einer der in
Absatz 1 genannten Nachweise vorgelegt werden muss.

Artikel 17

Verfahren fiir die Ausstellung der
Warenverkehrsbescheinigung EUR.1

(1)  Die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 wird von den
Zollbehorden des Ausfuhrlandes auf schriftlichen Antrag ausge-
stellt, der vom Ausfithrer oder unter der Verantwortung des Aus-
fithrers von seinem bevollmichtigten Vertreter gestellt worden ist.

(2)  Der Ausfithrer oder sein bevollmachtigter Vertreter fiillt zu
diesem Zweck die Formblitter fiir die Warenverkehrs-
bescheinigung EUR.1 und den Antrag nach dem Muster in
Anhang IV aus. Die Formblitter sind nach den Rechtsvorschriften
des Ausfuhrlandes in einer der Sprachen auszufiillen, in denen
dieses Abkommen abgefasst ist. Werden sie handschriftlich aus-
gefullt, so muss dies mit Tinte in Druckschrift erfolgen. Die
Warenbezeichnung ist in dem dafiir vorgesehenen Feld ohne
Zeilenzwischenraum einzutragen. Ist das Feld nicht vollstandig
ausgefiillt, so ist unter der letzten Zeile der Warenbezeichnung ein
waagerechter Strich zu ziehen und der nicht ausgefiillte Teil des
Feldes durchzustreichen.

(3)  Der Ausfithrer, der die Ausstellung der Warenverkehrs-
bescheinigung EUR.1 beantragt, hat auf Verlangen der Zollbehor-
den des Ausfuhrlandes, in dem die Warenverkehrsbescheinigung
EUR.1 ausgestellt wird, jederzeit alle zweckdienlichen Unterlagen
zum Nachweis der Ursprungseigenschaft der betreffenden Erzeug-
nisse sowie der Erfullung der tibrigen Voraussetzungen dieses Pro-
tokolls vorzulegen.

(4)  Die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 wird von den
Zollbehorden eines Mitglied-staates der Gemeinschaft oder Liba-
nons ausgestellt, wenn die betreffenden Erzeugnisse als
Ursprungserzeugnisse der Gemeinschaft, Libanons oder eines der
in Artikel 4 genannten anderen Linder angesehen werden kon-
nen und die iibrigen Voraussetzungen dieses Protokolls erfiillt
sind.

(5) Die Zollbehorden, die die Warenverkehrsbescheinigung
EUR.1 ausstellen, treffen die erforderlichen Manahmen, um die
Ursprungseigenschaft der Erzeugnisse und die Erfiillung der iibri-
gen Voraussetzungen dieses Protokolls zu iiberpriifen. Sie sind
befugt, zu diesem Zweck die Vorlage von Beweismitteln zu ver-
langen und jede Art von Uberpriifung der Buchfithrung des Aus-
fihrers oder sonstige von ihnen fiir zweckdienlich erachtete
Kontrolle durchzufithren. Die Zollbehorden, die die
Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 ausstellen, achten auch dar-
auf, dass die in Absatz 2 genannten Formblatter ordnungsgemafS
ausgefiillt sind. Sie priifen insbesondere, ob das Feld mit der
Warenbezeichnung so ausgefullt ist, dass jede Moglichkeit eines
missbrauchlichen Zusatzes ausgeschlossen ist.

(6)  InFeld 11 der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 ist das
Datum der Ausstellung anzugeben.

(7)  Die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 wird von den
Zollbehorden ausgestellt und zur Verfiigung des Ausfiihrers
gehalten, sobald die Ausfuhr tatsichlich erfolgt oder gewihrleis-
tet ist.

Artikel 18

Nachtriglich ausgestellte Warenverkehrsbescheinigung
EUR.1

(1)  Abweichend von Artikel 17 Absatz 7 kann die
Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 ausnahmsweise nach der
Ausfuhr der Erzeugnisse, auf die sie sich bezieht, ausgestellt
werden,

a) wenn sie infolge eines Irrtums, eines unverschuldeten Verse-
hens oder besonderer Umstinde bei der Ausfuhr nicht aus-
gestellt worden ist

oder

b) wenn den Zollbehorden glaubhaft dargelegt wird, dass eine
Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 ausgestellt, aber bei der
Einfuhr aus formalen Griinden nicht angenommen worden
ist.
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(2)  Fiir die Zwecke des Absatzes 1 hat der Ausfiihrer in seinem
Antrag Ort und Datum der Ausfuhr der Erzeugnisse, auf die sich
die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 bezieht, sowie die
Griinde fur den Antrag anzugeben.

(3) Die Zollbehorden diirfen eine  Warenverkehrs-
bescheinigung EUR.1 nachtraglich erst ausstellen, nachdem sie
gepriift haben, ob die Angaben im Antrag des Ausfiihrers mit den
Angaben in den entsprechenden Unterlagen iibereinstimmen.

(4)  Die nachtriglich ausgestellte Warenverkehrsbescheinigung
EUR.1 ist mit einem der folgenden Vermerke zu versehen:

,NACHTRAGLICH AUSGESTELLT*, ,DELIVRE A POSTERIORI",
LRILASCIATO A POSTERIORI®, ,AFGEGEVEN A POSTERIORI,
LISSUED RETROSPECTIVELY®, ,UDSTEDT EFTERFOLGENDE®,
LEKAOGEN EK TON YETEPON® ,EXPEDIDO A POSTERIORIY,
LEMITIDO A POSTERIORIY, ,ANNETTU JALKIKATEEN®,
,2UTFARDAT I EFTERHAND", ,...".

(5)  Der in Absatz 4 genannte Vermerk ist in das Feld ,Bemer-
kungen“ der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 einzutragen.

Artikel 19

Ausstellung eines Duplikats der
Warenverkehrsbescheinigung EUR.1

(1)  Bei Diebstahl, Verlust oder Vernichtung einer
Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 kann der Ausfiihrer bei den
Zollbehorden, die die Bescheinigung ausgestellt haben, ein Dup-
likat beantragen, das anhand der in ihrem Besitz befindlichen
Ausfuhrpapiere ausgefertigt wird.

(2)  Dieses Duplikat ist mit einem der folgenden Vermerke zu
versehen:

+,DUPLIKAT®, ,DUPLICATA®, ,DUPLICATO", ,DUPLICAAT",
~,DUPLICATE", ,ANTITPA®O%, ,DUPLICADO*, ,SEGUNDA VIA,
~JKAKSOISKAPPALES, ...

(3)  Der in Absatz 2 genannte Vermerk ist in das Feld ,Bemer-
kungen“ der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 einzutragen.

(4)  Das Duplikat trdgt das Datum des Originals und gilt mit
Wirkung von diesem Tag.

Artikel 20

Ausstellung der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 auf
der Grundlage eines vorher ausgestellten
Ursprungsnachweises

Werden Ursprungserzeugnisse in der Gemeinschaft oder in Liba-
non der Uberwachung einer Zollstelle unterstellt, so kann der
urspriingliche Ursprungsnachweis im Hinblick auf den Versand
samtlicher oder eines Teils dieser Erzeugnisse zu anderen Zollst-
ellen in der Gemeinschaft oder in Libanon durch eine oder meh-
rere Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 ersetzt werden. Diese
Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 werden von der Zollstelle
ausgestellt, unter deren Uberwachung sich die Erzeugnisse
befinden.

Artikel 21

Voraussetzungen fiir die Ausfertigung einer Erklirung auf
der Rechnung

(1)  Diein Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe b genannte Erklarung
auf der Rechnung kann ausgefertigt werden

a) von einem ermdchtigten Ausfihrer im Sinne des Artikels 22
oder

b) von jedem Ausfiihrer fiir Sendungen von einem oder mehre-
ren Packstiicken, die Ursprungserzeugnisse enthalten, deren
Wert 6 000 EUR je Sendung nicht iiberschreitet.

(2)  Eine Erkldrung auf der Rechnung kann ausgefertigt werden,
wenn die betreffenden Erzeugnisse als Ursprungserzeugnisse der
Gemeinschaft, Libanons oder eines der in Artikel 4 genannten
anderen Lander angesehen werden konnen und die ibrigen Vor-
aussetzungen dieses Protokolls erfullt sind.

(3)  Der Ausfuhrer, der eine Erklarung auf der Rechnung aus-
fertigt, hat auf Verlangen der Zollbehérden des Ausfuhrlandes
jederzeit alle zweckdienlichen Unterlagen zum Nachweis der
Ursprungseigenschaft der betreffenden Erzeugnisse sowie der
Erfillung der {iibrigen Voraussetzungen dieses Protokolls
vorzulegen.

(4)  Die Erklirung ist vom Ausfithrer maschinenschriftlich oder
mechanografisch auf der Rechnung, dem Lieferschein oder einem
anderen Handelspapier mit dem Wortlaut und in einer der Sprach-
fassungen des Anhangs V nach Mafgabe der Rechtsvorschriften
des Ausfuhrlandes auszufertigen. Die Erklarung kann auch hand-
schriftlich ausgefertigt werden; in diesem Fall ist sie mit Tinte in
Druckschrift zu erstellen.

(5)  Die Erkldrung auf der Rechnung ist vom Ausfithrer eigen-
hindig zu unterzeichnen. Ein ermichtigter Ausfithrer im Sinne
des Artikels 22 braucht jedoch solche Erklarungen nicht zu unter-
zeichnen, wenn er sich gegeniiber den Zollbehérden des Ausfuhr-
landes schriftlich verpflichtet, die volle Verantwortung fiir jede
Erklarung auf der Rechnung zu tibernehmen, die ihn so identifi-
ziert, als ob er sie eigenhdndig unterzeichnet hitte.

(6)  Die Erklarung auf der Rechnung kann vom Ausfiihrer bei
der Ausfuhr der Erzeugnisse oder nach deren Ausfuhr ausgefer-
tigt werden, vorausgesetzt, dass sie im Einfuhrland spatestens
zwei Jahre nach der Einfuhr der betreffenden Erzeugnisse vorge-
legt wird.

Artikel 22

Ermichtigter Ausfiihrer

(1)  Die Zollbehorden des Ausfuhrlandes konnen einen Aus-
fuhrer (im Folgenden ,ermachtigter Ausfithrer genannt), der hiu-
fig unter das Abkommen fallende Erzeugnisse ausfihrt, dazu
ermdchtigen, ohne Riicksicht auf den Wert dieser Erzeugnisse
Erklarungen auf der Rechnung auszufertigen. Ein Ausfiihrer, der
eine solche Bewilligung beantragt, muss jede von den Zollbehor-
den fiir erforderlich gehaltene Gewdhr fiir die Kontrolle der
Ursprungseigenschaft der Erzeugnisse und der Erfiillung der iibri-
gen Voraussetzungen dieses Protokolls bieten.
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(2)  Die Zollbehorden konnen die Bewilligung des Status eines
ermichtigten Ausfithrers von allen ihnen zweckdienlich erschei-
nenden Voraussetzungen abhingig machen.

(3) Die Zollbehorden erteilen dem ermichtigten Ausfihrer
eine Bewilligungsnummer, die in der Erklirung auf der Rechnung
anzugeben ist.

(4)  Die Zollbehorden iiberwachen die Verwendung der Bewil-
ligung durch den ermichtigten Ausfiihrer.

(5)  Die Zollbehérden kénnen die Bewilligung jederzeit wider-
rufen. Sie widerrufen sie, wenn der ermichtigte Ausfiihrer die in
Absatz 1 genannte Gewihr nicht mehr bietet, die in Absatz 2
genannten Voraussetzungen nicht mehr erfillt oder von der
Bewilligung in unzuldssiger Weise Gebrauch macht.

Artikel 23

Geltungsdauer der Ursprungsnachweise

(1)  Die Ursprungsnachweise bleiben vier Monate nach dem
Datum der Ausstellung im Ausfuhrland giiltig und sind innerhalb
dieser Frist den Zollbehorden des Einfuhrlandes vorzulegen.

(2)  Ursprungsnachweise, die den Zollbehorden des Einfuhrlan-
des nach Ablauf der in Absatz 1 genannten Vorlagefrist vorgelegt
werden, konnen zur Gewahrung der Priferenzbehandlung ange-
nommen werden, wenn die Frist aufgrund aufSergewohnlicher
Umstinde nicht eingehalten werden konnte.

(3)  In allen anderen Fillen kénnen die Zollbehorden des Ein-
fuhrlandes die Ursprungsnachweise annehmen, wenn ihnen die
Erzeugnisse vor Ablauf der Vorlagefrist gestellt worden sind.

Artikel 24

Vorlage der Ursprungsnachweise

Die Ursprungsnachweise sind den Zollbehorden des Einfuhrlan-
des nach den dort geltenden Verfahrensvorschriften vorzulegen.
Diese Behérden kénnen eine Ubersetzung des Ursprungsnachwei-
ses verlangen; sie konnen aufferdem verlangen, dass die Einfuhr-
zollanmeldung durch eine Erklarung des Einfiihrers ergdnzt wird,
aus der hervorgeht, dass die Erzeugnisse die Voraussetzungen fiir
die Anwendung dieses Abkommens erfiillen.

Artikel 25

Einfuhr in Teilsendungen

Werden auf Antrag des Einfithrers und unter den von den Zoll-
behorden des Einfuhrlandes festgelegten Voraussetzungen zer-
legte oder noch nicht zusammengesetzte Erzeugnisse der
Abschnitte XVI und XVII oder der Positionen 7308 und 9406 des
Harmonisierten Systems im Sinne der Allgemeinen Vorschrift 2 a
zum Harmonisierten System in Teilsendungen eingefiihrt, so ist
den Zollbehorden bei der Einfuhr der ersten Teilsendung ein ein-
ziger Ursprungsnachweis vorzulegen.

Artikel 26

Ausnahmen vom Ursprungsnachweis

(1)  Erzeugnisse, die in Kleinsendungen von Privatpersonen an
Privatpersonen versandt werden oder die sich im personlichen
Gepidck von Reisenden befinden, werden ohne Vorlage eines
Ursprungsnachweises als Ursprungserzeugnisse angesehen, sofern
es sich um Einfuhren nichtkommerzieller Art handelt und erklart
wird, dass die Voraussetzungen dieses Protokolls erfiillt sind,
wobei an der Richtigkeit dieser Erklarung kein Zweifel bestehen
darf. Bei Postversand kann diese Erklirung auf der Zollinhaltser-
klarung CN22/CN23 oder einem dieser beigeftigten Blatt abgege-
ben werden.

(2)  Als Einfuhren nichtkommerzieller Art gelten solche, die
gelegentlich erfolgen und ausschliefSlich aus Erzeugnissen beste-
hen, die zum personlichen Ge- oder Verbrauch der Empfinger
oder Reisenden oder zum Ge- oder Verbrauch in deren Haushalt
bestimmt sind; dabei diirfen diese Erzeugnisse weder durch ihre
Beschaffenheit noch durch ihre Menge zu der Vermutung Anlass
geben, dass ihre Einfuhr aus kommerziellen Griinden erfolgt.

(3)  Auflerdem darf der Gesamtwert der Erzeugnisse bei Klein-
sendungen 500 EUR und bei den im personlichen Gepick von
Reisenden enthaltenen Waren 1 200 EUR nicht iiberschreiten.

Artikel 27
Belege

Bei den in Artikel 17 Absatz 3 und in Artikel 21 Absatz 3
genannten Unterlagen zum Nachweis dafiir, dass Erzeugnisse, fiir
die eine Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder eine Erklarung
auf der Rechnung vorliegt, tatsichlich als Ursprungserzeugnisse
der Gemeinschaft, Libanons oder eines der in Artikel 4 genann-
ten anderen Linder angesehen werden konnen und die tibrigen
Voraussetzungen dieses Protokolls erfiillt sind, kann es sich unter
anderem um folgende Unterlagen handeln:

a) unmittelbarer Nachweis der vom Ausfiithrer oder Lieferanten
angewandten Verfahren zur Herstellung der betreffenden
Waren, z. B. aufgrund seiner gepriiften Biicher oder seiner
internen Buchfithrung;

b) Belege iiber die Ursprungseigenschaft der bei der Herstellung
verwendeten Vormaterialien, sofern diese Belege in der
Gemeinschaft oder in Libanon ausgestellt oder ausgefertigt
worden sind, wo sie nach den dort geltenden Rechtsvor-
schriften verwendet werden;

¢) Belege iiber die in der Gemeinschaft oder in Libanon an den
betreffenden Vormaterialien vorgenommenen Be- oder Ver-
arbeitungen, sofern diese Belege in der Gemeinschaft oder in
Libanon ausgestellt oder ausgefertigt worden sind, wo sie
nach den dort geltenden Rechtsvorschriften verwendet
werden;

d) Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 oder Erkldrungen auf
der Rechnung zum Nachweis fiir die Ursprungseigenschaft
der bei der Herstellung verwendeten Vormaterialien, sofern
diese Belege in der Gemeinschaft oder in Libanon nach Maf3-
gabe dieses Protokolls oder in einem der in Artikel 4 genann-
ten anderen Lander aufgrund von Ursprungsregeln ausgestellt
oder ausgefertigt worden sind, die mit den Regeln dieses Pro-
tokolls tibereinstimmen.
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Artikel 28

Aufbewahrung von Ursprungsnachweisen und Belegen

(1)  Ein Ausfihrer, der die Ausstellung einer Warenverkehrs-
bescheinigung EUR.1 beantragt, hat die in Artikel 17 Absatz 3
genannten Unterlagen mindestens drei Jahre lang aufzubewahren.

(2)  Ein Ausfiihrer, der eine Erklarung auf der Rechnung aus-
fertigt, hat eine Kopie dieser Erkldrung auf der Rechnung sowie
die in Artikel 21 Absatz 3 genannten Unterlagen mindestens drei
Jahre lang aufzubewahren.

(3) Die Zollbehorden des Ausfuhrlandes, die eine
Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 ausstellen, haben das in Arti-
kel 17 Absatz 2 genannte Antragsformblatt mindestens drei Jahre
lang aufzubewahren.

(4)  Die Zollbehorden des Einfuhrlandes haben die ihnen vor-
gelegten Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 und Erkldarungen
auf der Rechnung mindestens drei Jahre lang aufzubewahren.

Artikel 29

Abweichungen und Formfehler

(1)  Bei geringfiigigen Abweichungen zwischen den Angaben
in den Ursprungsnachweisen und den Angaben in den Unterla-
gen, die der Zollstelle zur Erfullung der Einfuhrformlichkeiten fiir
die Erzeugnisse vorgelegt werden, ist der Ursprungsnachweis
nicht allein dadurch ungiiltig, sofern einwandfrei nachgewiesen
wird, dass sich das Papier auf die gestellten Erzeugnisse bezieht.

(2)  Eindeutige Formfehler wie Tippfehler in einem Ursprungs-
nachweis diirfen nicht zur Ablehnung dieses Nachweises fiihren,
wenn diese Fehler keinen Zweifel an der Richtigkeit der Angaben
in dem Papier entstehen lassen.

Artikel 30

In Euro ausgedriickte Betrige

(1)  Betrdge in der Landeswahrung des Ausfuhrlandes, die den
in Euro ausgedriickten Betrdgen entsprechen, werden vom Aus-
fuhrland festgelegt und den Einfuhrliandern iiber die Kommission
der Europdischen Gemeinschaften mitgeteilt.

(2)  Sind die Betriige hoher als die betreffenden vom Einfuhr-
land festgelegten Betrige, so erkennt das Einfuhrland sie an, wenn
die Erzeugnisse in der Wihrung des Ausfuhrlandes in Rechnung
gestellt werden. Werden die Erzeugnisse in der Wahrung eines
Mitgliedstaates der Gemeinschaft oder eines der in Artikel 4
genannten anderen Linder in Rechnung gestellt, so erkennt das
Einfuhrland den von dem betreffenden Land mitgeteilten
Betrag an.

(3)  Fir die Umrechnung der in Euro ausgedriickten Betrige in
die Landeswdhrungen gilt der Euro-Kurs der jeweiligen Landes-
wihrung am ersten Arbeitstag des Monats Oktober 1999.

(4)  Die in Euro ausgedriickten Betrdge und ihr Gegenwert in
den Landeswihrungen der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und
Libanons werden auf Antrag der Gemeinschaft oder Libanons
vom Assoziationsausschuss iiberpriift. Bei dieser Uberpriifung
sorgt der Assoziationsausschuss dafiir, dass sich die in den Lan-
deswihrungen ausgedriickten Betrdge nicht verringern; ferner
prift er, ob es erstrebenswert ist, die Auswirkungen dieser
Beschrinkungen in realen Werten zu erhalten. Zu diesem Zweck
kann er beschliefSen, die in Euro ausgedriickten Betrdge zu dndern.

TITEL VI
METHODEN DER ZUSAMMENARBEIT DER VERWALTUNGEN

Artikel 31

Gegenseitige Amtshilfe

(1)  Die Zollbehorden der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft
und Libanons tibermitteln einander iiber die Kommission der
Europdischen Gemeinschaften die Musterabdriicke der Stempel,
die ihre Zollstellen bei der Ausstellung der Warenverkehrs-
bescheinigungen EUR.1 verwenden, und teilen einander die
Anschriften der Zollbehérden mit, die fir die Priifung dieser
Bescheinigungen und der Erklarungen auf der Rechnung zustin-
dig sind.

(2)  Um die ordnungsgemifle Anwendung dieses Protokolls zu
gewdhrleisten, leisten die Gemeinschaft und Libanon einander
tiber ihre Zollverwaltungen Amtshilfe bei der Priiffung der Echt-
heit der Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 und der Erklarun-
gen auf der Rechnung sowie der Richtigkeit der Angaben in diesen
Nachweisen.

Artikel 32

Priifung der Ursprungsnachweise

(1) Eine nachtrigliche Priifung der Ursprungsnachweise erfolgt
stichprobenweise oder immer dann, wenn die Zollbehorden des
Einfuhrlandes begriindete Zweifel an der Echtheit der Papiere, der
Ursprungseigenschaft der betreffenden Erzeugnisse oder der Erfiil-
lung der iibrigen Voraussetzungen dieses Protokolls haben.

(2)  Fiir die Zwecke des Absatzes 1 senden die Zollbehorden
des Einfuhrlandes die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 und
die Rechnung, wenn sie vorgelegt worden ist, die Erklarung auf
der Rechnung oder eine Kopie dieser Papiere an die Zollbehorden
des Ausfuhrlandes zuriick, gegebenenfalls unter Angabe der
Griinde, die eine Untersuchung rechtfertigen. Zur Begriindung des
Ersuchens um nachtrigliche Priifung iibermitteln sie alle Unterla-
gen und teilen alle ihnen bekannten Umstinde mit, die auf die
Unrichtigkeit der Angaben in dem Ursprungsnachweis schliefen
lassen.

(3)  Die Priifung wird von den Zollbehorden des Ausfuhrlan-
des durchgefiihrt. Sie sind befugt, zu diesem Zweck die Vorlage
von Beweismitteln zu verlangen und jede Art von Uberpriifung
der Buchfithrung des Ausfithrers oder sonstige von ihnen fur
zweckdienlich erachtete Kontrolle durchzufiihren.
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(4)  BeschlieRen die Zollbehorden des Einfuhrlandes, bis zum
Eingang des Ergebnisses der Nachpriifung die Priferenz-
behandlung fiir die betreffenden Erzeugnisse nicht zu gewihren,
so bieten sie dem Einfithrer an, die Erzeugnisse vorbehaltlich der
fir notwendig erachteten Sicherungsmaffnahmen freizugeben.

(5)  Das Ergebnis dieser Priifung ist den Zollbehorden, die um
die Priifung ersucht haben, so bald wie moglich mitzuteilen.
Anhand dieses Ergebnisses muss sich eindeutig feststellen lassen,
ob die Papiere echt sind und ob die Erzeugnisse als Ursprungser-
zeugnisse der Gemeinschaft, Libanons oder eines der in Artikel 4
genannten anderen Linder angesehen werden konnen und die
tibrigen Voraussetzungen dieses Protokolls erfiillt sind.

(6)  Ist im Falle begriindeter Zweifel zehn Monate nach dem
Tag des Ersuchens um nachtrégliche Priifung noch keine Antwort
eingegangen oder enthilt die Antwort keine ausreichenden Anga-
ben, um tiber die Echtheit des betreffenden Papiers oder den tat-
sdchlichen Ursprung der Erzeugnisse entscheiden zu konnen, so
lehnen die ersuchenden Zollbehorden die Gewihrung der
Priaferenzbehandlung ab, es sei denn, dass auflergewohnliche
Umstinde vorliegen.

Artikel 33
Streitbeilegung

Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Priifungsverfahren des
Artikels 32, die zwischen den Zollbehorden, die um eine Priifung
ersucht haben, und den fiir diese Priifung zustdndigen Zollbehor-
den entstehen, oder Fragen zur Auslegung dieses Protokolls sind
dem Assoziationsausschuss vorzulegen.

Streitigkeiten zwischen dem Einfiihrer und den Zollbehorden des
Einfuhrlandes sind stets nach dem Recht des betreffenden Landes
beizulegen.

Artikel 34

Sanktionen

Sanktionen werden gegen denjenigen angewandt, der ein Schrift-
stiick mit sachlich falschen Angaben anfertigt oder anfertigen
lasst, um die Praferenzbehandlung fir ein Erzeugnis zu erlangen.

Artikel 35

Freizonen

(1)  Die Gemeinschaft und Libanon treffen alle erforderlichen
Maflnahmen, um zu verhindern, dass Erzeugnisse mit Ursprungs-
nachweis, die wihrend ihrer Beforderung zeitweilig in einer Frei-
zone in ihrem Gebiet verbleiben, dort ausgetauscht oder anderen
als den diblichen auf die Erhaltung ihres Zustands gerichteten
Behandlungen unterzogen werden.

(2)  Abweichend von Absatz 1 stellen die zustindigen Behor-
den in Fillen, in denen Ursprungserzeugnisse der Gemeinschaft
oder Libanons mit Ursprungsnachweis in eine Freizone eingefiihrt
und dort einer Behandlung oder Bearbeitung unterzogen werden,

auf Antrag des Ausfithrers eine neue Warenverkehrs-
bescheinigung EUR.1 aus, wenn die Behandlung oder Bearbeitung
den Bestimmungen dieses Protokolls entspricht.

TITEL VII
CEUTA UND MELILLA

Artikel 36

Anwendung des Protokolls

(1)  Der Begriff ,Gemeinschaft” im Sinne des Artikels 2 umfasst
nicht Ceuta und Melilla.

(2)  Erzeugnisse mit Ursprung in Libanon erhalten bei der Ein-
fuhr nach Ceuta und Melilla in jeder Hinsicht die gleiche Zoll-
behandlung wie diejenige, die nach Mafsgabe des Protokolls Nr. 2
zur Akte iiber den Beitritt des Konigreichs Spanien und der Por-
tugiesischen Republik zu den Europdischen Gemeinschaften fiir
Erzeugnisse mit Ursprung im Zollgebiet der Gemeinschaft
gewdahrt wird. Libanon gewihrt bei der Einfuhr von unter dieses
Abkommen fallenden Erzeugnissen mit Ursprung in Ceuta und
Melilla die gleiche Zollbehandlung wie diejenige, die fir aus der
Gemeinschaft eingefithrte Ursprungserzeugnisse der Gemein-
schaft gewahrt wird.

(3)  Fur die Zwecke der Anwendung des Absatzes 2 auf
Ursprungserzeugnisse Ceutas und Melillas gilt dieses Protokoll
vorbehaltlich der besonderen Bestimmungen des Artikels 37
sinngemaf.

Artikel 37

Besondere Bestimmungen

(1)  Vorausgesetzt, dass sie nach Artikel 13 unmittelbar befor-
dert worden sind, gelten

1. als Ursprungserzeugnisse Ceutas und Melillas:

a) Erzeugnisse, die in Ceuta und Melilla vollstandig gewon-
nen oder hergestellt worden sind;

b) Erzeugnisse, die in Ceuta und Melilla unter Verwendung
von anderen als den unter Buchstabe a genannten
Erzeugnissen hergestellt worden sind, vorausgesetzt,

i) dass diese Erzeugnisse im Sinne des Artikels 6 in
ausreichendem Mafle be- oder verarbeitet worden
sind

oder

ii) dass diese Erzeugnisse im Sinne dieses Protokolls
Ursprungserzeugnisse Libanons oder der Gemein-
schaft sind, sofern sie Be- oder Verarbeitungen
unterzogen worden sind, die iiber die nicht ausrei-
chenden Be- oder Verarbeitungen im Sinne des Arti-
kels 7 Absatz 1 hinausgehen;
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2. als Ursprungserzeugnisse Libanons:

a) Erzeugnisse, die in Libanon vollstindig gewonnen oder
hergestellt worden sind;

b) Erzeugnisse, die in Libanon unter Verwendung von
anderen als den unter Buchstabe a genannten Erzeugnis-
sen hergestellt worden sind, vorausgesetzt,

i) dass diese Erzeugnisse im Sinne des Artikels 6 in
ausreichendem Mafle be- oder verarbeitet worden
sind

oder

ii) dass diese Erzeugnisse im Sinne dieses Protokolls
Ursprungserzeugnisse Ceutas und Melillas oder der
Gemeinschaft sind, sofern sie Be- oder Verarbeitun-
gen unterzogen worden sind, die iiber die nicht aus-
reichenden Be- oder Verarbeitungen im Sinne des
Artikels 7 Absatz 1 hinausgehen.

(2)  Ceuta und Melilla gelten als ein Gebiet.

(3)  Der Ausfithrer oder sein bevollmichtigter Vertreter ist ver-
pflichtet, in Feld 2 der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder
in der Erklarung auf der Rechnung die Vermerke ,Libanon® und
,Ceuta und Melilla“ einzutragen. Bei Ursprungserzeugnissen Ceu-
tas und Melillas ist ferner die Ursprungseigenschaft in Feld 4 der
Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder in der Erklirung auf der
Rechnung einzutragen.

(4)  Die spanischen Zollbehorden gewihrleisten die Anwen-
dung dieses Protokolls in Ceuta und Melilla.

TITEL VIII
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 38
Anderung des Protokolls

Der Assoziationsrat kann beschliefen, die Bestimmungen dieses
Protokolls zu dndern.

Artikel 39
Durchfiihrung des Protokolls

Die Gemeinschaft und Libanon treffen jeweils fir ihren Bereich
die zur Durchfihrung dieses Protokolls erforderlichen
Mafnahmen.

Artikel 40

Durchfuhr- und Lagerwaren

Waren, die die Voraussetzungen dieses Protokolls erfiillen und
sich am Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens im Transit
befinden oder in der Gemeinschaft oder in Libanon unter die
Regelung fiir die voriibergehende Verwahrung, die Zolllager- oder
die Freizonenregelung fallen, konnen die Begiinstigungen dieses
Abkommens erhalten, wenn den Zollbehorden des Einfuhrlandes
innerhalb von vier Monaten nach diesem Zeitpunkt eine nach-
traglich von der zustindigen Behorde des Ausfuhrlandes ausge-
stellte Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 sowie Unterlagen zum
Nachweis der unmittelbaren Beforderung vorgelegt werden.
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ANHANG I

EINLEITENDE BEMERKUNGEN ZUR LISTE IN ANHANG II

Bemerkung 1

In der Liste sind fiir alle Erzeugnisse die Bedingungen festgelegt, die zu erfiillen sind, damit diese Erzeugnisse als in ausrei-
chendem Maf3e be- oder verarbeitet im Sinne des Artikels 6 des Protokolls angesehen werden konnen.

Bemerkung 2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Die ersten beiden Spalten in der Liste beschreiben die hergestellten Erzeugnisse. In Spalte 1 steht die Position oder das
Kapitel nach dem Harmonisierten System, in Spalte 2 die Warenbezeichnung, die im Harmonisierten System fiir diese
Position oder dieses Kapitel verwendet wird. Fiir jede Eintragung in den ersten beiden Spalten ist in Spalte 3 oder 4 eine
Regel vorgeschen. Steht vor der Eintragung in Spalte 1 ein ,ex®, so bedeutet dies, dass die Regel in Spalte 3 oder 4 nur
fiir jenen Teil der Position oder des Kapitels gilt, der in Spalte 2 genannt ist.

In Spalte 1 sind in bestimmten Fillen mehrere Positionen zusammengefasst oder Kapitel angefiihrt; dementsprechend
ist die zugehorige Warenbezeichnung in Spalte 2 in allgemeiner Form enthalten. Die entsprechende Regel in Spalte 3
oder 4 bezieht sich dann auf alle Waren, die nach dem Harmonisierten System in die Positionen des Kapitels oder in
jede der Positionen einzureihen sind, die in Spalte 1 zusammengefasst sind.

Wenn in der Liste verschiedene Regeln angefiihrt sind, die auf verschiedene Erzeugnisse einer Position anzuwenden sind,
enthilt jede Eintragung die Bezeichnung jenes Teils der Position, auf die sich die entsprechende Regel in Spalte 3 oder 4
bezieht.

Sind zu einer Eintragung in den ersten beiden Spalten Ursprungsregeln sowohl in Spalte 3 als auch in Spalte 4 ange-
fithrt, so kann der Ausfithrer zwischen der Regel in Spalte 3 und der Regel in Spalte 4 wahlen. Ist in Spalte 4 keine
Ursprungsregel angefiihrt, so ist die Regel in Spalte 3 anzuwenden.

Bemerkung 3

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Die Bestimmungen des Artikels 6 des Protokolls fir Erzeugnisse, die die Ursprungseigenschaft erworben haben und
zur Herstellung anderer Erzeugnisse verwendet werden, gelten ohne Riicksicht darauf, ob die Ursprungseigenschaft in
dem Unternehmen erworben wurde, in dem diese Erzeugnisse verwendet werden, oder in einem anderen Unterneh-
men in der Gemeinschaft oder in Libanon.

Beispiel:

Ein Motor der Position 8407, fiir den die Regel vorsicht, dass der Wert der verwendbaren Vormaterialien ohne
Ursprungseigenschaft 40 v. H. des Ab-Werk-Preises nicht iibersteigen darf, wird aus vorgeschmiedetem, legiertem Stahl
der Position ex 7224 hergestellt.

Wenn dieser vorgeschmiedete Stahl in der Gemeinschaft aus einem Ingot ohne Ursprungseigenschaft geschmiedet
wurde, hat er die Ursprungseigenschaft bereits durch die Regel der Position ex 7224 der Liste erworben. Bei der Berech-
nung der Wertanteile fiir den Motor kann der geschmiedete Stahl daher als Ursprungserzeugnis angerechnet werden,
ohne Riicksicht darauf, ob er im selben Unternehmen oder in einem anderen Unternehmen in der Gemeinschaft her-
gestellt wurde. Der Wert des Ingots ohne Ursprungseigenschaft wird daher nicht zu den bei der Herstellung des Motors
verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft gerechnet.

Die Regel in der Liste legt das Mindestausmaf$ der erforderlichen Be- oder Verarbeitungen fest, ein dariiber hinausge-
hender Herstellungsvorgang verleiht gleichfalls die Ursprungseigenschaft; umgekehrt verleiht ein weniger weit gehen-
der Herstellungsvorgang nicht die Ursprungseigenschaft. Wenn daher eine Regel vorsieht, dass Vormaterial ohne
Ursprungseigenschaft einer bestimmten Verarbeitungsstufe verwendet werden kann, ist auch die Verwendung von Vor-
material dieser Art auf einer niedrigeren Verarbeitungsstufe zuldssig, nicht aber die Verwendung von solchem Vor-
material auf einer hoheren Verarbeitungsstufe.

Wenn eine Regel besagt, dass ,Vormaterialien jeder Position* verwendet werden konnen, konnen unbeschadet der
Bemerkung 3.2 Vormaterialien jeder Position (auch der der hergestellten Ware) verwendet werden, wenn die besonde-
ren Beschrankungen beachtet werden, die die Regel gegebenenfalls enthilt.

Jedoch bedeutet der Ausdruck ,Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, einschlieflich aus anderen Vormaterialien
der Position ...“ oder ,Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, einschlieflich aus anderen Vormaterialien dersel-
ben Position wie der der hergestellten Ware®, dass Vormaterialien jeder Position verwendet werden konnen, mit Aus-
nahme derjenigen, die dieselbe Warenbeschreibung haben wie die, die sich aus Spalte 2 ergibt.

Wenn eine Regel in der Liste vorsieht, dass ein Erzeugnis aus mehr als einem Vormaterial hergestellt werden kann,
bedeutet dies, dass eines oder mehrere dieser Vormaterialien verwendet werden konnen. Es miissen aber nicht alle ver-
wendet werden.
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3.5.

3.6.

Beispiel:

Die Regel fiir Gewebe der HS-Positionen 5208 bis 5212 sieht vor, dass natiirliche Fasern verwendet werden konnen,
dass aber chemische Vormaterialien — neben anderen — ebenfalls verwendet werden konnen. Das bedeutet nicht, dass
beide verwendet werden miissen; man kann sowohl die einen als auch die anderen oder beide verwenden.

Wenn eine Regel in der Liste vorsicht, dass ein Erzeugnis aus einem bestimmten Vormaterial hergestellt werden muss,
so schlieit diese Bedingung selbstverstindlich die Verwendung anderer Vormaterialien nicht aus, die ihrer Natur nach
nicht unter diese Regel fallen konnen (beziiglich Textilien siche auch Bemerkung 6.2).

Beispiel:

Die Regel fiir zubereitete Lebensmittel der Position 1904 schliefSt die Verwendung von Getreide und seinen Folge-
produkten ausdriicklich aus, verhindert aber nicht die Verwendung von Salzen, Chemikalien und anderen Zusitzen,
die nicht aus Getreide hergestellt werden.

Dies gilt jedoch nicht fiir Erzeugnisse, die zwar nicht aus einem bestimmten in der Liste aufgefithrten Vormaterial her-
gestellt werden konnen, wohl aber aus einem gleichartigen Vormaterial auf einer niedrigeren Verarbeitungsstufe.

Beispiel:

Bei einem aus Vliesstoff hergestellten Kleidungsstiick des ex-Kapitels 62 ist nur die Verwendung von Garnen ohne
Ursprungseigenschaft zulissig; obwohl Vliesstoffe normalerweise nicht aus Garnen hergestellt werden konnen, darf
man jedoch nicht von Vliesstoffen ausgehen. In solchen Fillen miisste das zuldssige Vormaterial normalerweise eine
Stufe vor dem Garn liegen, d. h. auf der Stufe der Fasern.

Sind in einer Regel in der Liste als Hochstwert fiir die zuldssigen Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft zwei Vom-
hundertsitze vorgesehen, so diirfen diese nicht zusammengezdhlt werden. Der Gesamtwert aller Vormaterialien ohne
Ursprungseigenschaft darf den hochsten der vorgesehenen Vomhundertsitze niemals iiberschreiten. Dariiber hinaus
diirfen die einzelnen Vomhundertsitze beziiglich der jeweiligen Vormaterialien, fiir die sie vorgesehen sind, nicht tiber-
schritten werden.

Bemerkung 4

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Der in der Liste verwendete Begriff ,natiirliche Fasern® bezieht sich auf alle Fasern, die nicht kiinstlich oder synthetisch
sind. Er ist auf die Verarbeitungsstufen vor dem Spinnen beschrinkt und schliet auch Abfille ein; sofern nichts ande-
res bestimmt ist, umfasst er daher auch Fasern, die gekrempelt, gekimmt oder auf andere Weise bearbeitet, aber noch
nicht gesponnen sind.

Der Begriff ,natiirliche Fasern“ umfasst Rosshaar der Position 0503, Seide der Positionen 5002 und 5003, Wolle, feine
und grobe Tierhaare der Positionen 5101 bis 5105, Baumwolle der Positionen 5201 bis 5203 und andere pflanzliche
Spinnstoffe der Positionen 5301 bis 5305.

Die Begriffe ,Spinnmasse®, ,chemische Materialien* und ,Materialien fiir die Papierherstellung” stehen in der Liste als
Beispiel fiir alle nicht in die Kapitel 50 bis 63 einzureihenden Vormaterialien, die fiir die Herstellung kiinstlicher oder
synthetischer Fasern oder Garne oder solcher aus Papier verwendet werden konnen.

Der in der Liste verwendete Begriff ,synthetische oder kiinstliche Spinnfasern® bezieht sich auf Kabel aus synthetischen
oder kiinstlichen Filamenten, synthetische oder kiinstliche Spinnfasern und Abfille der Positionen 5501 bis 5507.

Bemerkung 5

5.1.

5.2

Wird bei einem Erzeugnis in der Liste auf diese Bemerkung verwiesen, so werden die in Spalte 3 vorgesehenen Bedin-
gungen auf alle bei der Herstellung dieses Erzeugnisses verwendeten textilen Grundmaterialien nicht angewandt, die
zusammengenommen 10 v. H. oder weniger des Gesamtgewichtes aller verwendeten textilen Grundmaterialien aus-
machen (siche auch die Bemerkungen 5.3 und 5.4).

Diese Toleranz kann jedoch nur auf Mischerzeugnisse angewandt werden, die aus zwei oder mehr textilen Grund-
materialien hergestellt sind.

Textile Grundmaterialien sind
—  Seide,

—  Wolle,

— grobe Tierhaare,

— feine Tierhaare,

—  Rosshaar,

—  Baumwolle,
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— Materialien fiir die Papierherstellung und Papier,
—  Flachs,

— Hanf,

— Jute und andere textile Bastfasern,

—  Sisal und andere textile Agavefasern,

— Kokos, Abaca, Ramie und andere pflanzliche Spinnstoffe,
— synthetische Filamente,

— kiinstliche Filamente,

— elektrische Leitfilamente,

— synthetische Spinnfasern aus Polypropylen,

— synthetische Spinnfasern aus Polyester,

— synthetische Spinnfasern aus Polyamid,

— synthetische Spinnfasern aus Polyacrylnitril,

— synthetische Spinnfasern aus Polyimid,

—  synthetische Spinnfasern aus Polytetrafluorethylen,
— synthetische Spinnfasern aus Polyphenylensulfid,
— synthetische Spinnfasern aus Polyvinylchlorid,

— andere synthetische Spinnfasern,

— kinstliche Spinnfasern aus Viskose,

— andere kiinstliche Spinnfasern,

— Polyurethangarne mit Zwischenstiicken aus elastischen Polyethersegmenten, auch umsponnen,

— Polyurethangarne mit Zwischenstiicken aus elastischen Polyestersegmenten, auch umsponnen,

—  Erzeugnisse der Position 5605 (Metallgarne) aus Streifen von nicht mehr als 5 mm, bestehend aus einer Seele aus
Aluminiumfolie oder aus Kunststofffolie, auch mit Aluminiumpulver tiberzogen, die durch Kleben mit durchsich-
tigem oder farbigem Klebstoff zwischen zwei Lagen Kunststofffolie eingefiigt ist,

— andere Erzeugnisse der Position 5605.

Beispiel:

Ein Garn der Position 5205, das aus Baumwollfasern der Position 5203 und aus synthetischen Spinnfasern der
Position 5506 hergestellt ist, ist ein Mischgarn. Daher konnen synthetische Spinnfasern ohne Ursprungseigenschaft, die
die Ursprungsregeln nicht erfiillen (die das Herstellen aus chemischen Vormaterialien oder Spinnmasse verlangen), bis
zu 10 v. H. des Gewichtes des Garns verwendet werden.

Beispiel:

Ein Kammgarngewebe aus Wolle der Position 5112, das aus Kammgarn aus Wolle der Position 5107 und aus Garn aus
synthetischen Spinnfasern der Position 5509 hergestellt ist, ist ein Mischgewebe. Daher kann synthetisches Garn, das
die Ursprungsregeln nicht erfiillt (die das Herstellen aus chemischen Vormaterialien oder Spinnmasse verlangen), oder
Kammgarn aus Wolle, das den Ursprungsregeln nicht entspricht (die das Herstellen aus Naturfasern, weder gekrempelt
noch gekdmmt oder anderweit fiir das Spinnen vorbereitet, verlangen) oder eine Mischung aus diesen beiden Garn-
arten bis zu 10 v. H. des Gewichtes des Gewebes verwendet werden.

Beispiel:

Ein getuftetes Spinnstofferzeugnis der Position 5802, das aus Baumwollgarn der Position 5205 und aus Baumwoll-
gewebe der Position 5210 hergestellt ist, ist nur dann ein Mischerzeugnis, wenn das Baumwollgewebe selbst ein Misch-
gewebe aus Garnen ist, die in zwei verschiedene Positionen einzureihen sind, oder wenn die verwendeten
Baumwollgarne selbst Mischerzeugnisse sind.
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5.3.

5.4.

Beispiel:

Wenn das betreffende getuftete Spinnstofferzeugnis aus Baumwollgarn der Position 5205 und aus synthetischem
Gewebe der Position 5407 hergestellt worden ist, sind die verwendeten Garne zwei verschiedene textile Grund-
materialien und ist das getuftete Spinnstofferzeugnis folglich ein Mischerzeugnis.

Diese Toleranz erhéht sich auf 20 v. H. fiir Gewebe aus Polyurethangarnen mit Zwischenstiicken aus elastischen Poly-
ethersegmenten, auch umsponnen.

Diese Toleranz erhoht sich auf 30 v. H. fiir Erzeugnisse aus Streifen mit einer Breite von nicht mehr als 5 mm, beste-
hend aus einer Seele aus Aluminiumfolie oder aus einem Kunststofffilm, auch mit Aluminiumpulver beschichtet, die
mit durchsichtigem oder gefarbtem Leim zwischen zwei Lagen Kunststoff geklebt ist.

Bemerkung 6

6.1.

6.2.

6.3.

Im Falle von Spinnstofferzeugnissen, die in der Liste mit einer auf diese Bemerkung verweisenden FufSnote bezeichnet
sind, konnen textile Vormaterialien, ausgenommen Futter und Einlagestoffe, die nicht die Regel erfiillen, die in Spalte 3
der Liste fiir die betreffenden Konfektionswaren vorgesehen ist, dennoch verwendet werden, vorausgesetzt, dass sie zu
einer anderen Position gehoren als das hergestellte Erzeugnis und ihr Wert 8 v. H. des Ab-Werk-Preises des hergestell-
ten Erzeugnisses nicht tiberschreitet.

Unbeschadet der Bemerkung 6.3 konnen Vormaterialien, die nicht zu den Kapiteln 50 bis 63 gehoren, ohne Riicksicht
darauf, ob sie Spinnstoffe enthalten oder nicht, unbeschrinkt verwendet werden.

Beispiel:

Wenn eine Regel in der Liste vorsieht, dass fiir ein bestimmtes Textilerzeugnis, wie etwa lange Hosen, Garn verwendet
werden muss, schlieft dies nicht die Verwendung von Metallgegenstinden wie etwa Knopfen aus, weil die Knopfe nicht
zu den Kapiteln 50 bis 63 gehoren. Aus demselben Grund ist auch die Verwendung von ReifSverschliissen nicht aus-
geschlossen, obwohl diese in der Regel Spinnstoffe enthalten.

Der Wert der nicht zu den Kapiteln 50 bis 63 gehorenden Vormaterialien muss aber bei der Berechnung des Wertes
der verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft berticksichtigt werden, wenn eine Prozentregel gilt.

Bemerkung 7

7.1.

7.2.

Als ,begiinstigte Verfahren im Sinne der Positionen ex 2707, 2713 bis 2715, ex 2901, ex 2902 und ex 3403 gelten:

) die Vakuumdestillation,

kS

=5

) die Redestillation zur weit gehenden Zerlegung,

) das Kracken,

e}

d)  das Reformieren,

e) die Raffination mit Selektiv-Losungsmitteln,

f)  die Behandlung mit konzentrierter Schwefelsidure, Oleum oder Schwefelsdureanhydrid und anschlieSender Neu-
tralisation mit Alkalien sowie Bleichen und Reinigen mit von Natur aktiven Erden, Bleicherde, Aktivkohle oder
Bauxit,

g) die Polymerisation,

=

) die Alkylierung,

i) die [somerisation.

Als ,begiinstigte Verfahren“ im Sinne der Positionen 2710, 2711 und 2712 gelten:
a) die Vakuumdestillation,
b) die Redestillation zur weit gehenden Zerlegung,

¢) das Kracken,
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7.3.

p)

das Reformieren,
die Raffination mit Selektiv-Losungsmitteln,

die Behandlung mit konzentrierter Schwefelsdure, Oleum oder Schwefelsiureanhydrid und anschliefender Neu-
tralisation mit Alkalien sowie Bleichen und Reinigen mit von Natur aktiven Erden, Bleicherde, Aktivkohle oder
Bauxit,

die Polymerisation,
die Alkylierung,
die Isomerisation,

nur fiir Schwerdle der Position ex 2710: das Entschwefeln unter Verwendung von Wasserstoff, wenn dabei der
Schwefelgehalt der Erzeugnisse um mindestens 85 v. H. vermindert wird (Methode ASTM D 1266-59 T),

nur fiir Erzeugnisse der Position 2710: das Entparaffinieren, ausgenommen einfaches Filtern,

nur fir Schweréle der Position ex 2710: die Behandlung mit Wasserstoff bei einem Druck iiber 20 bar und einer
Temperatur tiber 250 °C mit Hilfe eines Katalysators zu anderen Zwecken als zum Entschwefeln, wenn dabei der
Wasserstoff aktiv an einer chemischen Reaktion beteiligt ist. Die Nachbehandlung von Schmierdlen der Position
ex 2710 mit Wasserstoff (zum Beispiel Hydrofinishing oder Entfirben) zur Verbesserung insbesondere der Farbe
oder der Stabilitit gilt jedoch nicht als begiinstigtes Verfahren,

nur fiir Heizol der Position ex 2710: die atmosphirische Destillation, wenn bei der Destillation der Erzeugnisse
nach der Methode ASTM D 86 bis 300 °C einschlieflich der Destillationsverluste weniger als 30 RHT iibergehen,

nur fir Schwerdle, andere als Gasol und Heizol der Position ex 2710: die Bearbeitung durch elektrische
Hochfrequenz-Entladung,

nur fiir Erzeugnisse in Rohforrp der Position ex 2712 (andere als Vaselin, Ozokerit, Montanwachs, Torfwachs und
Paraffin mit einem Gehalt an Ol von weniger als 0,75 GHT): das Entolen durch fraktionierte Kristallisation.

Im Sinne der Positionen ex 2707, 2713 bis 2715, ex 2901, ex 2902 und ex 3403 verleihen einfache Behandlungen
wie Reinigen, Kliren, Entsalzen, Abscheiden des Wassers, Filtern, Firben, Markieren, Erzielen eines bestimmten
Schwefelgehaltes durch Mischen von Erzeugnissen mit unterschiedlichem Schwefelgehalt, alle Kombinationen dieser
Behandlungen oder dhnliche Behandlungen nicht die Ursprungseigenschaft.
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ANHANG II

LISTE DER BE- ODER VERARBEITUNGEN, DIE AN VORMATERIALIEN OHNE URSPRUNGSEIGENSCHAFT
VORGENOMMEN WERDEN MUSSEN, UM DER WARE DIE URSPRUNGSEIGENSCHAFT ZU VERLEIHEN

Nicht alle in der Liste aufgefithrten Waren fallen unter das Abkommen. Es ist daher erforderlich, die anderen Teile des Abkommens zu konsultieren.

HS-Position Warenbezeichnung Be- oder Verarbeitungen von Materialien ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen
) @ G) oder (4)
Kapitel 1 Lebende Tiere Alle Tiere des Kapitels 1 miissen voll-

standig gewonnen oder hergestellt sein

Kapitel 2 Fleisch und geniefbare Schlacht- | Herstellen, bei dem alle verwendeten
nebenerzeugnisse Vormaterialien der Kapitel 1 und 2 voll-

standig gewonnen oder hergestellt sind

Kapitel 3 Fische und Krebstiere, Weichtiere und andere | Herstellen, bei dem alle verwendeten

wirbellose Wassertiere

Vormaterialien des Kapitels 3 vollstindig
gewonnen oder hergestellt sind

ex Kapitel 4

0403

Milch und Milcherzeugnisse; Vogeleier; natiirli-
cher Honig; geniebare Waren tierischen
Ursprungs, anderweit weder genannt noch inbe-
griffen, ausgenommen:

Buttermilch, saure Milch und saurer Rahm,
Joghurt, Kefir und andere fermentierte oder
gesduerte Milch (einschlieflich Rahm), auch ein-
gedickt oder aromatisiert, auch mit Zusatz von
Zucker, anderen Siiflmitteln, Friichten, Niissen
oder Kakao

Herstellen, bei dem alle verwendeten
Vormaterialien des Kapitels 4 vollstindig
gewonnen oder hergestellt sind

Herstellen, bei dem

— alle verwendeten Vormaterialien
des Kapitels 4 vollstindig gewon-
nen oder hergestellt sind

und

— alle verwendeten Fruchtsifte (aus-
genommen Ananas-, Limonen-,
Limetten- und Pampelmusensifte)
der Position 2009 Ursprungswaren
sind

und

— der Wert aller verwendeten Vor-
materialien des Kapitels 17 30 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestell-
ten Ware nicht iiberschreitet

ex Kapitel 5

Andere Waren tierischen Ursprungs, anderweit
weder genannt noch inbegriffen, ausgenom-
men:

Herstellen, bei dem alle verwendeten
Vormaterialien des Kapitels 5 vollstandig
gewonnen oder hergestellt sind

ex 0502 Borsten von Hausschweinen oder Wildschwei- | Borsten von Hausschweinen oder Wild-
nen, zubereitet schweinen, zubereitet
Kapitel 6 Lebende Pflanzen und Waren des Blumen- | Herstellen, bei dem

handels

— alle verwendeten Vormaterialien
des Kapitels 6 vollstindig gewon-
nen oder hergestellt sind

und

— der Wert aller verwendeten Vor-
materialien 50 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet
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Kapitel 7 Gemiise, Pflanzen, Wurzeln und Knollen, die zu | Herstellen, bei dem alle verwendeten
Erndhrungszwecken verwendet werden Vormaterialien des Kapitels 7 vollstindig
gewonnen oder hergestellt sind
Kapitel 8 Genieflbare Friichte und Niisse; Schalen von | Herstellen, bei dem

Zitrusfriichten oder von Melonen

— alle verwendeten Friichte vollstin-
dig gewonnen oder hergestellt sind

und

— der Wert aller verwendeten Vor-
materialien des Kapitels 17 30 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestell-
ten Ware nicht iiberschreitet

ex Kapitel 9

Kaffee, Tee, Mate und Gewiirze, ausgenommen:

Herstellen, bei dem alle verwendeten
Vormaterialien des Kapitels 9 vollstindig
gewonnen oder hergestellt sind

0901 Kaffee, auch gerdstet oder entkoffeiniert; Kaffee- | Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-

schalen und Kaffeehdutchen; Kaffeemittel mit | tion
beliebigem Kaffeegehalt

0902 Tee, auch aromatisiert Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion

ex 0910 Gewiirzmischungen Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion

Kapitel 10 Getreide Herstellen, bei dem alle verwendeten

Vormaterialien des Kapitels 10 vollstin-
dig gewonnen oder hergestellt sind

ex Kapitel 11

Miillereierzeugnisse; Malz; Starke; Inulin; Kleber
von Weizen, ausgenommen:

Herstellen, bei dem alle verwendeten
Getreide, Gemiise, Wurzeln und Knollen
der Position 0714 oder Friichte vollstin-
dig gewonnen oder hergestellt sind

ex 1106 Mehl, Grief und Pulver von getrockneten aus- | Trocknen und Mahlen von Hiilsenfriich-
gelosten Hiilsenfriichten der Position 0713 ten der Position 0708
Kapitel 12 Olsamen und 6lhaltige Friichte; verschiedene | Herstellen, bei dem alle verwendeten
Samen und Friichte; Pflanzen zum Gewerbe- | Vormaterialien des Kapitels 12 vollstin-
oder Heilgebrauch; Stroh und Futter dig gewonnen oder hergestellt sind
1301 Schellack; natiirliche Gummen, Harze, Gummi- | Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
harze und Oleoresine (z. B. Balsame) wendeten Vormaterialien der Posi-
tion 1301 50 v. H. des Ab-Werk-Preises
der hergestellten Ware nicht tiberschrei-
tet
1302 Pflanzensifte und Pflanzenausziige; Pektins-
toffe, Pektinate und Pektate; Agar-Agar und
andere Schleime und Verdickungsstoffe von
Pflanzen, auch modifiziert:
— Schleime und Verdickungsstoffe von Pflan- | Herstellen aus nicht modifizierten
zen, modifiziert Schleimen und Verdickungsstoffen
— andere Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht tiberschreitet
Kapitel 14 Flechtstoffe und andere Waren pflanzlichen | Herstellen, bei dem alle verwendeten

Ursprungs, anderweit weder genannt noch inbe-
griffen

Vormaterialien des Kapitels 14 vollstin-
dig gewonnen oder hergestellt sind




30.5.2006

Amtsblatt der Europaischen Union

L 143/93

HS-Position

Warenbezeichnung

Be- oder Verarbeitungen von Materialien ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

1

@
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)

ex Kapitel 15

1501

1502

1504

ex 1505

1506

1507 bis 1515

Tierische und pflanzliche Fette und Ole; Erzeug-
nisse ihrer Spaltung; geniebare verarbeitete
Fette; Wachse tierischen und pflanzlichen
Ursprungs, ausgenommen

Schweinefett (einschlieflich Schweineschmalz)
und Gefliigelfett, ausgenommen solches der
Position 0209 oder 1503:

— Knochenfett und Abfallfett

— anderes

Fett von Rindern, Schafen oder Ziegen, ausge-
nommen solches der Position 1503:

— Knochenfett und Abfallfett

— anderes

Fette und Ole sowie deren Fraktionen, von
Fischen oder Meeressdugetieren, auch raffiniert,
jedoch nicht chemisch modifiziert:

— feste Fraktionen

— andere

Lanolin, raffiniert

Andere tierische Fette und Ole sowie deren Frak-
tionen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch
modifiziert:

— feste Fraktionen

— andere

Pflanzliche Ole und ihre Fraktionen:

— Sojaol, Erdnussol, Palmél, Kokosol (Kop-
raol), Palmkernol und Babassu6l, Tung6l
(Holzol), Oiticicadl, Myrtenwachs, Japan-
wachs, Fraktionen von Jojobasl und Ole zu
technischen oder industriellen Zwecken, aus-
genommen zum Herstellen von Lebensmit-
teln

— feste Fraktionen, ausgenommen von Jojo-
baol

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
der Position 0203, 0206 oder 0207 oder
aus Knochen der Position 0506

Herstellen aus Fleisch oder geniefbaren
Schlachtnebenerzeugnissen von Schwei-
nen der Position 0203 oder 0206 oder
aus Fleisch oder geniefSbaren Schlacht-
nebenerzeugnissen von Hausgefliigel der
Position 0207

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
der Position 0201, 0202, 0204
oder 0206 oder aus Knochen der Posi-
tion 0506

Herstellen, bei dem alle verwendeten
Vormaterialien des Kapitels 2 vollstandig
gewonnen oder hergestellt sind

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, einschlieflich aus anderen Vor-
materialien der Position 1504

Herstellen, bei dem alle verwendeten
Vormaterialien der Kapitel 2 und 3 voll-
standig gewonnen oder hergestellt sind

Herstellen aus Wollfett der Posi-
tion 1505

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, einschlieflich aus anderen Vor-
materialien der Position 1506

Herstellen, bei dem alle verwendeten
Vormaterialien des Kapitels 2 vollstandig
gewonnen oder hergestellt sind

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

Herstellen aus anderen Vormaterialien
der Positionen 1507 bis 1515
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1516

1517

— andere

Tierische und pflanzliche Fette und Ole sowie
deren Fraktionen, ganz oder teilweise hydriert,
umgeestert, wiederverestert, oder elaidiniert,
auch raffiniert, jedoch nicht weiterverarbeitet

Margarine; genielbare Mischungen und Zube-
reitungen von tierischen oder pflanzlichen Fet-
ten und Olen sowie von Fraktionen
verschiedener Fette und Ole dieses Kapitels, aus-
genommen genieRbare Fette und Ole sowie
deren Fraktionen der Position 1516

Herstellen, bei dem alle verwendeten
pflanzlichen Vormaterialien vollstindig
gewonnen oder hergestellt sind

Herstellen, bei dem

— alle verwendeten Vormaterialien
des Kapitels 2 vollstindig gewon-
nen oder hergestellt sind

und

— alle verwendeten pflanzlichen Vor-
materialien vollstindig gewonnen
oder hergestellt sind. Jedoch diir-
fen Vormaterialien der Positio-
nen 1507, 1508, 1511 und 1513
verwendet werden

Herstellen, bei dem

— alle verwendeten Vormaterialien
der Kapitel 2 und 4 vollstindig
gewonnen oder hergestellt sein
miissen

und

— alle verwendeten pflanzlichen Vor-
materialien vollstindig gewonnen
oder hergestellt sind. Jedoch diir-
fen Vormaterialien der Positio-
nen 1507, 1508, 1511 und 1513
verwendet werden

Kapitel 16

Zubereitungen von Fleisch, Fischen oder von
Krebstieren, Weichtieren und anderen wirbello-
sen Wassertieren

Herstellen:
— aus Tieren des Kapitels 1
und/oder
— bei dem alle verwendeten Vor-

materialien des Kapitels 3 vollstin-
dig gewonnen oder hergestellt sind

ex Kapitel 17

ex 1701

1702

Zucker und Zuckerwaren, ausgenommen:

Rohr- und Riibenzucker und chemisch reine
Saccharose, fest, mit Zusatz von Aroma- oder
Farbstoffen

Andere Zucker, einschlieflich chemisch reine
Lactose, Maltose, Glucose und Fructose, fest;
Zuckersirupe, ohne Zusatz von Aroma- oder
Farbstoffen; Invertzuckercreme, auch mit natiir-
lichem Honig vermischt; Zucker und Melassen,
karamellisiert:

— chemische reine Maltose und Fructose

— andere Zucker, fest, mit Zusatz von Aroma-
oder Farbstoffen

— andere

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien des Kapi-
tels 17 30 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht tiberschreitet

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, einschlie@lich aus anderen Vor-
materialien der Position 1702

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien des Kapi-
tels 17 30 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht tiberschreitet

Herstellen, bei dem alle verwendeten
Vormaterialien Ursprungswaren sind
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ex 1703 Melassen aus der Gewinnung oder Raffination | Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
von Zucker, mit Zusatz von Aroma- oder Farb- | wendeten Vormaterialien des Kapi-
stoffen tels 17 30 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht tiberschreitet
1704 Zuckerwaren ohne Kakaogehalt (einschlielich | Herstellen
weifle Schokolade) o »
— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,
und
—  bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien des Kapi-
tels 17 30 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet
Kapitel 18 Kakao und Zubereitungen aus Kakao Herstellen
— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,
und
—  bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien des Kapi-
tels 17 30 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet
1901 Malzextrakt; Lebensmittelzubereitungen aus
Mehl, Griitze, Grief3, Stirke oder Malzextrakt,
ohne Gehalt an Kakao oder mit einem Gehalt an
Kakao, berechnet als vollstindig entfetteter
Kakao, von weniger als 40 GHT, anderweit
weder genannt noch inbegriffen; Lebensmittel-
zubereitungen aus Waren der Positionen 0401
bis 0404, ohne Gehalt an Kakao oder mit einem
Gehalt an Kakao, berechnet als vollstindig ent-
fetteter Kakao, von weniger als 5 GHT, ander-
weit weder genannt noch inbegriffen:
— Malzextrakt Herstellen aus Getreide des Kapitels 10
— andere Herstellen
— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,
und
—  bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien des Kapi-
tels 17 30 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet
1902 Teigwaren, auch gekocht oder gefiillt (mit

Fleisch oder anderen Stoffen) oder in anderer
Weise zubereitet, z. B. Spaghetti, Makkaroni,
Nudeln, Lasagne, Gnocchi, Ravioli, Cannelloni;
Couscous, auch zubereitet:

— 20 GHT oder weniger Fleisch, Schlacht-
nebenerzeugnisse, Fische, Krebstiere oder
andere wirbellose Wassertiere enthaltend

Herstellen, bei dem alles verwendete
Getreide und seine Folgeprodukte (aus-
genommen Hartweizen und seine Folge-
produkte) vollstindig gewonnen oder
hergestellt sind
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— mehr als 20 GHT Fleisch, Schlacht- | Herstellen, bei dem
nebenerzeugnisse, Fische, Krebstiere oder
andere wirbellose Wassertiere enthaltend — alles verwendete Getreide und seine
Folgeprodukte  (ausgenommen
Hartweizen und seine Folge-
produkte) vollstindig gewonnen
oder hergestellt sind
und
— alle verwendeten Vormaterialien
der Kapitel 2 und 3 vollstindig
gewonnen oder hergestellt sind
1903 Tapiokasago und Sago aus anderen Stirken, in | Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
Form von Flocken, Graupen, Perlen, Kriimeln | tion, ausgenommen aus Kartoffelstirke
und dergleichen der Position 1108
1904 Lebensmittel, durch Aufblihen oder Rosten von | Herstellen
Getreide oder Getreideerzeugnissen hergestellt
(. .B.. Cornflakes); Fetrelde (ausgenommen | ¢ Vormaterialien jeder Position,
Mais) in Form von Korl'l.ern oder Flocken oder ausgenommen aus Vormaterialien
anders bearbeiteten Kornern, ausgenommen der Position 1806
Mehl, Griitze und Grief, vorgekocht oder in ’
anderer Weise zubereitet, anderweit weder ) )
genannt noch inbegriffen —  bei dem alle verwendeten Getre1d.e
und Mehl (ausgenommen Hartwei-
zen und Mais der Sorte ,Zea Indu-
rata“ sowie ihre Folgeprodukte)
vollstindig gewonnen oder herge-
stellt sind
und
—  bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien des Kapi-
tels 17 30 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet
1905 Backwaren, auch kakaohaltig; Hostien, leere | Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-

Oblatenkapseln von der fiir Arzneiwaren ver-
wendeten Art, Siegeloblaten, getrocknete Teig-
blatter aus Mehl oder Stirke und dhnliche
Waren

tion, ausgenommen aus Vormaterialien
des Kapitels 11

ex Kapitel 20

ex 2001

ex 2004 und
ex 2005

2006

Zubereitungen von Gemiise, Friichten, Niissen
oder anderen Pflanzenteilen, ausgenommen:

Yamswurzeln, Siilkartoffeln und ihnliche
geniefbare Pflanzenteile, mit einem Stirke-
gehalt von 5 GHT oder mehr, mit Essig oder
Essigsdure zubereitet oder haltbar gemacht

Kartoffeln, in Form von Mehl, Grief oder Flo-
cken, anders als mit Essig oder Essigsdure zube-
reitet oder haltbar gemacht

Gemiise, Friichte, Niisse, Fruchtschalen und
andere Pflanzenteile, mit Zucker haltbar
gemacht (durchtrinkt und abgetropft, glasiert
oder kandiert)

Herstellen, bei dem alle verwendeten
Friichte, Gemiise oder Niisse vollstindig
gewonnen oder hergestellt sind

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien des Kapi-
tels 17 30 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht tiberschreitet




30.5.2006

Amtsblatt der Europaischen Union

L 143/97

HS-Position

Warenbezeichnung

Be- oder Verarbeitungen von Materialien ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

1

@

3) oder

)

2007

ex 2008

2009

Konfitiiren, Fruchtgelees, Marmeladen, Frucht-
muse und Fruchtpasten durch Kochen herge-
stellt, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen
Siifmitteln

— Schalenfriichte, ohne Zusatz von Zucker
oder Alkohol

- Erdnussbutter; Mischungen auf der Grund-
lage von Getreide; Palmherzen; Mais

- andere, ausgenommen Friichte (einschlief-
lich Schalenfriichte), in anderer Weise als in
Wasser oder Dampf gekocht, ohne Zusatz
von Zucker, gefroren

Fruchtsifte (einschlieflich Traubenmost) und
Gemiisesifte, nicht gegoren, ohne Zusatz von
Alkohol, auch mit Zusatz von Zucker oder
anderen Siilmitteln

Herstellen

— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und

— bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien des Kapi-
tels 17 30 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
tiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Schalenfriichte und Olsamen
mit Ursprungseigenschaft der Positio-
nen 0801, 0802 und 1202 bis 1207
60 v. H. des Ab-Werk-Preises der herge-
stellten Ware {iberschreitet

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

Herstellen

— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und

— bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien des Kapi-
tels 17 30 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
tiberschreitet

Herstellen

— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und

—  bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien des Kapi-
tels 17 30 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

ex Kapitel 21

2101

Verschiedene Lebensmittelzubereitungen, aus-
genommen:

Ausziige, Essenzen und Konzentrate aus Kaffee,
Tee oder Mate und Zubereitungen auf der
Grundlage dieser Waren oder auf der Grundlage
von Kaffee, Tee oder Mate; gerostete Zichorien
und andere gerdstete Kaffeemittel sowie Aus-
ziige, Essenzen und Konzentrate hieraus

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

Herstellen

— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
—  bei dem alle verwendeten Zichorien

vollstindig gewonnen oder herge-
stellt sind
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2103 Zubereitungen zum Herstellen von Wiirzsoflen
und zubereitete Wiirzsoflen; zusammengesetzte
Wiirzmittel; Senfmehl, auch zubereitet, und
Senf:
— Zubereitungen zum Herstellen von Wiirz- | Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
soflen und zubereitete Wiirzsoflen; zusam- | tion, ausgenommien aus Vormaterialien
mengesetzte Wiirzmittel derselben Position wie die hergestellte
Ware. Jedoch darf Senfmehl, auch zube-
reitet, oder Senf verwendet werden
— Senfmehl, auch zubereitet, und Senf Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion
ex 2104 Zubereitungen zum Herstellen von Suppen oder | Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
Brithen; Suppen und Brithen tion, ausgenommen aus zubereiteten
oder haltbar gemachten Gemiise der
Positionen 2002 bis 2005
2106 Lebensmittelzubereitungen, anderweit weder | Herstellen

genannt noch inbegriffen

— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und

— bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien des Kapi-
tels 17 30 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
tiberschreitet

ex Kapitel 22

2202

Getrinke, alkoholhaltige Fliissigkeiten und
Essig, ausgenommen:

Wasser, einschlieflich Mineralwasser und
kohlensdurehaltiges Wasser, mit Zusatz von
Zucker, anderen Siifimitteln oder Aromastoffen,
und andere nichtalkoholhaltige Getrinke, aus-
genommen Frucht- und Gemiisesifte der Posi-
tion 2009

Herstellen

— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und

— bei dem alle verwendeten Wein-
trauben und ihre Folgeprodukte
vollstindig gewonnen oder herge-
stellt sein miissen

Herstellen

— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

— bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien des Kapi-
tels 17 30 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
tiberschreitet

und

—  bei dem alle verwendeten Frucht-
sifte (ausgenommen Ananas-,
Limonen-, Limetten- und
Pampelmusensifte) ~ Ursprungs-
waren sind
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2207

2208

Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von
80 % vol oder mehr, unvergillt; Ethylalkohol
und Branntwein mit beliebigem Alkoholgehalt,
vergdllt

Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von
weniger als 80 % vol, unvergillt; Branntwein,
Likor und andere alkoholhaltige Getranke

Herstellen

— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
der Position 2207 oder 2208

und

— bei dem alle verwendeten Wein-
trauben und ihre Folgeprodukte
vollstindig gewonnen oder herge-
stellt sind oder bei dem, wenn alle
anderen verwendeten Vor-
materialien Ursprungswaren sind,
Arrak bis zu einem Anteil von
5 % vol verwendet werden darf

Herstellen

— aus Vormaterialien aus jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vor-
materialien der Position 2207
oder 2208

und

— bei dem alle verwendeten Wein-
trauben und ihre Folgeprodukte
vollstindig gewonnen oder herge-
stellt sind oder bei dem, wenn alle
anderen verwendeten Vor-
materialien Ursprungswaren sind,
Arrak bis zu einem Anteil von
5 % vol verwendet werden darf

ex Kapitel 23

ex 2301

ex 2303

ex 2306

2309

Riickstinde und Abfille der Lebensmittel-
industrie; zubereitetes Futter, ausgenommen:

Mehl von Walen; Mehl und Pellets von Fischen
oder von Krebstieren, von Weichtieren oder
anderen wirbellosen Wassertieren, ungenieffbar

Riickstiande aus der Maisstirkegewinnung (aus-
genommen eingedicktes Maisquellwasser) mit
einem auf die Trockenmasse bezogenen Protein-
gehalt von mehr als 40 GHT

Olivenélkuchen und andere Riickstinde aus der
Gewinnung von Olivenol, mit einem Gehalt an
Olivendl von mehr als 3 GHT

Zubereitungen von der zur Fiitterung verwende-
ten Art

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

Herstellen, bei dem alle verwendeten
Vormaterialien der Kapitel 2 und 3 voll-
standig gewonnen oder hergestellt sind

Herstellen, bei dem aller verwendete
Mais vollstindig gewonnen oder herge-
stellt ist

Herstellen, bei dem alle verwendeten Oli-
ven vollstindig gewonnen oder herge-
stellt sind

Herstellen, bei dem

— alles verwendete Getreide, aller ver-
wendete Zucker, alle verwendeten
Melassen, alles verwendete Fleisch
und alle verwendete Milch
Ursprungswaren sind

und

— alle verwendeten Vormaterialien
des Kapitels 3 vollstindig gewon-
nen oder hergestellt sind
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ex Kapitel 24

2402

ex 2403

Tabak und verarbeitete Tabakersatzstoffe, aus-
genommen

Zigarren (einschlieflich Stumpen), Zigarillos
und Zigaretten, aus Tabak oder Tabakersatz-
stoffen

Rauchtabak

Herstellen, bei dem alle verwendeten
Vormaterialien des Kapitels 24 vollstin-
dig gewonnen oder hergestellt sind

Herstellen, bei dem mindestens 70 GHT
des verwendeten unverarbeiteten Tabaks
oder der verwendeten Tabakabfille der
Position 2401 Ursprungswaren sind

Herstellen, bei dem mindestens 70 GHT
des verwendeten unverarbeiteten Tabaks
oder der verwendeten Tabakabfille der
Position 2401 Ursprungswaren sind

ex Kapitel 25

Salz; Schwefel; Steine und Erden; Gips, Kalk und
Zement, ausgenommen:

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

ex 2504 Natiirlicher, kristalliner Grafit, mit Kohlenstoff | Anreicherung des Kohlenstoffgehalts,
angereichert, gereinigt und gemahlen Reinigen und Mahlen von kristallinem
Rohgrafit
ex 2515 Marmor, durch Sigen oder auf andere Weise | Zerteilen von Marmor, auch bereits zer-
lediglich zerteilt, in Blocken oder in quadrati- | teiltem, mit einer Dicke von mehr als
schen oder rechteckigen Platten, mit einer Dicke | 25 ¢cm, durch Sigen oder auf andere
von 25 ¢cm oder weniger Weise
ex 2516 Granit, Porphyr, Basalt, Sandstein und andere | Zerteilen von Steinen, auch bereits zer-
Werksteine, durch Sdgen oder auf andere Weise | teilten, mit einer Dicke von mehr als
lediglich zerteilt, in Blocken oder in quadrati- | 25 ¢cm, durch Sigen oder auf andere
schen oder rechteckigen Platten, mit einer Dicke | Weise
von 25 ¢cm oder weniger
ex 2518 Dolomit, gebrannt Brennen von nicht gebranntem Dolomit
ex 2519 Natiirliches Magnesiumcarbonat (Magnesit), | Herstellen aus Vormaterialien jeder
gebrochen, in luftdicht verschlossenen Behlt- | Position, ausgenommen aus Vor-
nissen; Magnesiumoxid, auch chemisch rein, | materialien derselben Position wie die
ausgenommen geschmolzene Magnesia und tot- | hergestellte Ware. Jedoch darf natiirli-
gebrannte (gesinterte) Magnesia ches Magnesiumcarbonat (Magnesit) ver-
wendet werden.
ex 2520 Gips, zu zahnirztlichen Zwecken besonders | Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
zubereitet wendeten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht iiberschreitet
ex 2524 Asbestfasern Herstellen aus Asbestkonzentrat
ex 2525 Glimmerpulver Mahlen von Glimmer und Glimmerab-
fall
ex 2530 Farberden, gebrannt oder gemahlen Brennen oder Mahlen von Farberden
Kapitel 26 Erze sowie Schlacken und Aschen Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-

tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware




30.5.2006

Amtsblatt der Européischen Union L 143/101

HS-Position Warenbezeichnung Be- oder Verarbeitungen von Materialien ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen
(1) (2) (3) oder (4)
ex Kapitel 27 Mineralische Brennstoffe, Mineralole und | Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-

Erzeugnisse ihrer Destillation; bitumindse | tion, ausgenommen aus Vormaterialien

Stoffe; Mineralwachse, ausgenommen: derselben Position wie die hergestellte
Ware

ex 2707 Ole, in denen die aromatischen Bestand- | Raffination und/oder ein oder mehrere
teile in Bezug den nichtaromatischen | begiinstigte(s) Verfahren (*)

Bestandteilen gewichtsmifig iiberwiegen und

die dhnlich sind den Mineralolen und anderen | jq;

Erzeugnissen der Destillation des

Hochtemperatur-Steinkohlenteers, bei deren )

Destillation bis 250 °C mindestens 65 RHT andere Verfahrep,bel .den'en alle verwen-

iibergehen (einschlieflich der Benzin-Benzol- d'eten Vo'rmaterlahen In €me apdere I_’OSP

Gemische), zur Verwendung als Kraft- oder tion als die hergestellte Ware elpzprelhen

Heizstoffe sind. Jedoch diirfen Vormaterialien der-
selben Position wie die hergestellte Ware
verwendet werden, wenn ihr Gesamt-
wert 50 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht tiberschreitet

ex 2709 Ol aus bitumindsen Mineralien, roh Schwelung bituminéser Mineralien
2710 Erdél und Ol aus bitumindsen Mineralien, aus- | Raffination und/oder ein oder mehrere

genommen rohe Ole; Zubereitungen mit einem | begiinstigte(s) Verfahren (2)

Gehalt an Erdél oder Ol aus bituminésen Mine-

r_alien von 70 GHT oder mehr, in denen diese oder

Ole den Charakter der Waren bestimmen,

anderweit weder genannt noch inbegriffen; .

Olabfille andere Verfahren, bei denen alle verwen-
deten Vormaterialien in eine andere Posi-
tion als die hergestellte Ware einzureihen
sind. Jedoch diirfen Vormaterialien der-
selben Position wie die hergestellte Ware
verwendet werden, wenn ihr Gesamt-
wert 50 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht iiberschreitet

2711 Erdgas und andere gasformige Kohlenwasser- | Raffination und/oder ein oder mehrere

stoffe begiinstigte(s) Verfahren (2)
oder
andere Verfahren, bei denen alle verwen-
deten Vormaterialien in eine andere Posi-
tion als die hergestellte Ware einzureihen
sind. Jedoch diirfen Vormaterialien der-
selben Position wie die hergestellte Ware
verwendet werden, wenn ihr Gesamt-
wert 50 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht tiberschreitet

2712 Vaselin; Paraffin, mikrokristallines Erdolwachs, | Raffination und/oder ein oder mehrere
paraffinische Riickstinde (,slack wax*), Ozoke- | begiinstigte(s) Verfahren ()

rit, Montanwachs, Torfwachs, andere Mineral-

wachse und ahnliche durch Synthese oder | j..

andere Verfahren gewonnene Erzeugnisse, auch

gefarbt andere Verfahren, bei denen alle verwen-
deten Vormaterialien in eine andere Posi-
tion als die hergestellte Ware einzureihen
sind. Jedoch diirfen Vormaterialien der-
selben Position wie die hergestellte Ware
verwendet werden, wenn ihr Gesamt-
wert 50 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht tiberschreitet
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2713

2714

2715

Petrolkoks, Bitumen aus Erdol und andere Riick-
stinde aus Erdol oder Ol aus bitumindsen Mine-
ralien

Naturbitumen und Naturasphalt; bituminose
oder olhaltige Schiefer und Sande; Asphaltite
und Asphaltgestein

Bitumindse Mischungen auf der Grundlage von
Naturasphalt oder Naturbitumen, Bitumen aus
Erdol, Mineralteer oder Mineralteerpech (z. B.
Asphaltmastix, Verschnittbitumen)

Raffination und/oder ein oder mehrere
begiinstigte(s) Verfahren (1)

oder

andere Verfahren, bei denen alle verwen-
deten Vormaterialien in eine andere Posi-
tion als die hergestellte Ware einzureihen
sind. Jedoch diirfen Vormaterialien der-
selben Position wie die hergestellte Ware
verwendet werden, wenn ihr Gesamt-
wert 50 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht tiberschreitet

Raffination und/oder ein oder mehrere
begiinstigte(s) Verfahren (1)

oder

andere Verfahren, bei denen alle verwen-
deten Vormaterialien in eine andere Posi-
tion als die hergestellte Ware einzureihen
sind. Jedoch diirfen Vormaterialien der-
selben Position wie die hergestellte Ware
verwendet werden, wenn ihr Gesamt-
wert 50 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht tiberschreitet

Raffination und/oder ein oder mehrere
begiinstigte(s) Verfahren (1)

oder

andere Verfahren, bei denen alle verwen-
deten Vormaterialien in eine andere Posi-
tion als die hergestellte Ware einzureihen
sind. Jedoch diirfen Vormaterialien der-
selben Position wie die hergestellte Ware
verwendet werden, wenn ihr Gesamt-
wert 50 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht tiberschreitet

ex Kapitel 28

ex 2805

ex 2811

ex 2833

Anorganische chemische Erzeugnisse; anorgani-
sche oder organische Verbindungen von Edel-
metallen, von  Seltenerdmetallen, von
radioaktiven Elementen oder von Isotopen, aus-
genommen:

Mischmetall*

Schwefeltrioxid

Aluminiumsulfate

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware. Jedoch diirfen Vormaterialien der-
selben Position wie die hergestellte Ware
verwendet werden, wenn ihr Gesamt-
wert 20 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht tiberschreitet

Herstellen durch elektrolytische oder
thermische Behandlung, bei dem der
Wert aller verwendeten Vormaterialien
50 v. H. des Ab-Werk-Preises der herge-
stellten Ware nicht iiberschreitet

Herstellen aus Schwefeldioxid

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet
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ex 2840 Natriumperborat Herstellen aus Dinatriumtetraboratpen- | Herstellen, bei dem der Wert aller ver-

tahydrat

wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

ex Kapitel 29

ex 2901

ex 2902

ex 2905

2915

ex 2932

Organische chemische Erzeugnisse, ausgenom-
men:

Acyclische Kohlenwasserstoffe, zur Verwen-
dung als Kraft- oder Heizstoffe

Cyclane und Cyclene (ausgenommen Azulene),
Benzol, Toluol, Xylole, zur Verwendung als
Kraft- oder Heizstoffe

Metallalkoholate von Alkoholen dieser Position
oder von Ethanol

Gesittigte acyclische einbasische Carbonsiuren
und ihre Anhydride, Halogenide, Peroxide und
Peroxysauren; ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder
Nitrosoderivate

— Innere Ether und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro-
oder Nitrosoderivate

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware. Jedoch diirfen Vormaterialien der-
selben Position wie die hergestellte Ware
verwendet werden, wenn ihr Gesamt-
wert 20 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht iiberschreitet

Raffination undfoder ein oder mehrere
begiinstigte(s) Verfahren (1)

oder

andere Verfahren, bei denen alle verwen-
deten Vormaterialien in eine andere Posi-
tion als die hergestellte Ware einzureihen
sind. Jedoch diirfen Vormaterialien der-
selben Position wie die hergestellte Ware
verwendet werden, wenn ihr Gesamt-
wert 50 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht iiberschreitet

Raffination und/oder ein oder mehrere
begiinstigte(s) Verfahren (?)

oder

andere Verfahren, bei denen alle verwen-
deten Vormaterialien in eine andere Posi-
tion als die hergestellte Ware einzureihen
sind. Jedoch diirfen Vormaterialien der-
selben Position wie die hergestellte Ware
verwendet werden, wenn ihr Gesamt-
wert 50 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht tiberschreitet

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, einschlieflich aus anderen Vor-
materialien der Position 2905. Jedoch
diirfen Metallalkoholate dieser Position
verwendet werden, wenn ihr Gesamt-
wert 20 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht tiberschreitet

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position. Jedoch darf der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien der Positio-
nen 2915 und 2916 20 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht tiberschreiten

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion. Jedoch darf der Wert aller verwen-
deten Vormaterialien der Position 2909
20 v. H. des Ab-Werk-Preises der herge-
stellten Ware nicht tiberschreiten

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet



L 143/104 Amtsblatt der Europiischen Union 30.5.2006
HS-Position Warenbezeichnung Be- oder Verarbeitungen von Materialien ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen
1 @ (€ oder 4
— Cyclische Acetale und innere Halbacetale | Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi- | Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitro- | tion wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
soderivate Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet
2933 Heterocyclische Verbindungen, nur mit Stick- | Herstellen aus Vormaterialien jeder | Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
stoff als Heteroatom(e) Position. Jedoch darf der Wert aller ver- | wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
wendeten Vormaterialien der Positio- | Ab-Werk-Preises der  hergestellten
nen 2932 und 2933 20 v. H. des | Ware nicht tiberschreitet
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht iiberschreiten
2934 Nucleinsduren und ihre Salze, auch chemisch | Herstellen aus Vormaterialien jeder | Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
nicht einheitlich; andere heterocyclische Verbin- | Position. Jedoch darf der Wert aller ver- | wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
dungen wendeten Vormaterialien der Positio- | Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
nen 2932, 2933 und 2934 20 v. H. des | Ware nicht iiberschreitet
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht iberschreiten
ex 2939 Mohnstrohkonzentrate mit einem Gehalt an | Herstellen, bei dem der Wert aller ver-

Alkaloiden von 50 GHT oder mehr

wendeten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht iiberschreitet

ex Kapitel 30

3002

Pharmazeutische Erzeugnisse, ausgenommen:

Menschliches Blut; tierisches Blut, zu therapeu-
tischen, prophylaktischen oder diagnostischen
Zwecken zubereitet; Antisera und andere Blut-
fraktionen sowie modifizierte immunologische
Erzeugnisse, auch in einem biotechnologischen
Verfahren hergestellt; Vaccine, Toxine, Kulturen
von Mikroorganismen (ausgenommen Hefen)
und dhnliche Erzeugnisse:

— Waren, bestehend aus zwei oder mehr
Bestandteilen, die zu therapeutischen oder
prophylaktischen Zwecken gemischt worden
sind, oder ungemischte Waren zu diesen
Zwecken, dosiert oder in Aufmachungen fiir
den Einzelverkauf

— andere:

—— menschliches Blut

—— tierisches Blut, zu therapeutischen oder
prophylaktischen Zwecken zubereitet

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware. Jedoch diirfen Vormaterialien der-
selben Position wie die hergestellte Ware
verwendet werden, wenn ihr Gesamt-
wert 20 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht tiberschreitet

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, einschlieflich aus anderen Vor-
materialien der Position 3002. Jedoch
diirfen Vormaterialien dieser Beschrei-
bung verwendet werden, wenn ihr
Gesamtwert 20 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, einschlieflich aus anderen Vor-
materialien der Position 3002. Jedoch
diirfen Vormaterialien dieser Beschrei-
bung verwendet werden, wenn ihr
Gesamtwert 20 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, einschlieflich aus anderen Vor-
materialien der Position 3002. Jedoch
diirfen Vormaterialien dieser Beschrei-
bung verwendet werden, wenn ihr
Gesamtwert 20 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet




30.5.2006

Amtsblatt der Europaischen Union

L 143/105

HS-Position

Warenbezeichnung

Be- oder Verarbeitungen von Materialien ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

1

@

3) oder

)

3003 und
3004

ex 3006

—— Blutfraktionen, andere als Antisera, Himo-
globin, Blutglobuline und Serumglobine

—— Himoglobin, Blutglobuline und Serum-
globuline

—— andere

Arzneiwaren (ausgenommen Erzeugnisse der
Position 3002, 3005 oder 3006):

— hergestellt aus Amicacin der Position 2941

— andere

Pharmazeutische Abfille im Sinne der Anmer-
kung 4 k zu Kapitel 30

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, einschlieflich aus anderen Vor-
materialien der Position 3002. Jedoch
diirfen Vormaterialien dieser Beschrei-
bung verwendet werden, wenn ihr
Gesamtwert 20 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
tiberschreitet

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, einschlieBlich anderer Vor-
materialien der Position 3002. Jedoch
diirfen Vormaterialien dieser Beschrei-
bung verwendet werden, wenn ihr
Gesamtwert 20 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, einschliefflich aus anderen Vor-
materialien der Position 3002. Jedoch
diirfen Vormaterialien dieser Beschrei-
bung verwendet werden, wenn ihr
Gesamtwert 20 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware. Jedoch diirfen Vormaterialien der
Position 3003 oder 3004 verwendet
werden, wenn ihr Gesamtwert 20 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen

— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware. Jedoch diirfen Vor-
materialien der Position 3003
oder 3004 verwendet werden,
wenn ihr Gesamtwert 20 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet,

und

— bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht {iberschreitet

Es ist an dem in der anfanglichen Einrei-
hung festgelegten Ursprung des Erzeug-
nisses festzuhalten

ex Kapitel 31

Diingemittel, ausgenommen

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware. Jedoch diirfen Vormaterialien der-
selben Position wie die hergestellte Ware
verwendet werden, wenn ihr Gesamt-
wert 20 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht tiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet
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ex 3105

Mineralische oder chemische Diingemittel, zwei
oder drei der diingenden Stoffe Stickstoff, Phos-
phor und Kalium enthaltend; andere Diingemit-
tel; Erzeugnisse dieses Kapitels in Tabletten oder
dhnlichen Formen oder in Packungen mit einem
Rohgewicht von 10 kg oder weniger, ausge-
nommen:

Natriumnitrat

- Calciumcyanamid
— Kaliumsulfat

- Kaliummagnesiumsulfat

Herstellen

— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware. Jedoch diirfen Vor-
materialien derselben Position wie
die hergestellte Ware verwendet
werden, wenn ihr Gesamtwert
20 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht iber-
schreitet,

und

— bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht {iberschreitet

ex Kapitel 32

ex 3201

3205

Gerb- und Farbstoffausziige; Tannine und ihre
Derivate; Farbstoffe, Pigmente und andere Farb-
mittel; Anstrichfarben und Lacke; Kitte; Tinten,
ausgenommen:

Tannine und ihre Salze, Ether, Ester und andere
Derivate

Farblacke; Zubereitungen im Sinne der Anmer-
kung 3 zu diesem Kapitel auf der Grundlage von
Farblacken (3)

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware. Jedoch diirfen Vormaterialien der-
selben Position wie die hergestellte Ware
verwendet werden, wenn ihr Gesamt-
wert 20 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht tiberschreitet

Herstellen  aus  Gerbstoffausziigen
pflanzlichen Ursprungs

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
der Positionen 3203, 3204 und 3205.
Jedoch diirfen Vormaterialien der Posi-
tion 3205 verwendet werden, wenn ihr
Gesamtwert 20 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht {iberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht {iberschreitet

ex Kapitel 33

3301

Atherische Ole und Resinoide; zubereitete
Riech-, Korperpflege- oder Schonheitsmittel,
ausgenommen:

Atherische Ole (auch terpenfrei gemacht), ein-
schlielich ,konkrete* oder ,absolute* Ole; Resi-
noide; extrahierte Oleoresine; Konzentrate
itherischer Ole in Fetten, nichtfliichtigen Olen,
Wachsen oder dhnlichen Stoffen, durch Enfleu-
rage oder Mazeration gewonnen; terpenhaltige
Nebenerzeugnisse aus dtherischen Olen; destil-
lierte aromatische Wisser und wissrige Losun-
gen itherischer Ole

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware. Jedoch diirfen Vormaterialien der-
selben Position wie die hergestellte Ware
verwendet werden, wenn ihr Gesamt-
wert 20 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht tiberschreitet

Herstellen aus Materialien jeder Position,
einschlieflich aus Vormaterialien einer
anderen Warengruppe (4) dieser Posi-
tion. Jedoch diirfen Vormaterialien der-
selben Warengruppe wie die hergestellte
Ware verwendet werden, wenn ihr
Gesamtwert 20 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet
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ex Kapitel 34

ex 3403

3404

Seifen, organische grenzflichenaktive Stoffe,
zubereitete Waschmittel, zubereitete Schmier-
mittel, kiinstliche Wachse, zubereitete Wachse,
Schuhcreme, Scheuerpulver und dergleichen,
Kerzen und dhnliche Erzeugnisse, Modellier-
massen, ,Dentalwachs” und Zubereitungen fiir
zahnirztliche Zwecke auf der Grundlage von
Gips, ausgenommen:

Zubereitete Sch;_niermittel, weniger als 70 GHT
an Erdol oder Ol aus bitumindsen Mineralien
enthaltend

Kiinstliche Wachse und zubereitete Wachse:

- auf der Grundlage von Paraffin, von Erdol-
wachsen oder von Wachsen aus bitumino-
sen Mineralien oder von paraffinischen
Riickstinden

— andere

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware. Jedoch diirfen Vormaterialien der-
selben Position wie die hergestellte Ware
verwendet werden, wenn ihr Gesamt-
wert 20 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht iiberschreitet

Raffination und/oder ein oder mehrere
begiinstigte(s) Verfahren (?)

oder

andere Verfahren, bei denen alle verwen-
deten Vormaterialien in eine andere Posi-
tion als die hergestellte Ware einzureihen
sind. Jedoch diirfen Vormaterialien der-
selben Position wie die hergestellte Ware
verwendet werden, wenn ihr Gesamt-
wert 50 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht tiberschreitet

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware. Jedoch diirfen Vormaterialien der-
selben Position wie die hergestellte Ware
verwendet werden, wenn ihr Gesamt-
wert 50 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht iiberschreitet

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus:

—  hydrierten Olen, die den Charakter
von Wachsen haben, der Posi-
tion 1516,

—  Fettsduren von chemisch nicht ein-
deutig bestimmter Konstitution
und technischen Fettalkoholen, die
den Charakter von Wachsen haben,
der Position 3823

und
—  Vormaterialien der Position 3404.

Jedoch diirfen diese Vormaterialien ver-
wendet werden, wenn ihr Gesamtwert
20 v. H. des Ab-Werk-Preises der herge-
stellten Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

ex Kapitel 35

Eiweiflstoffe; modifizierte Stirke; Klebstoffe;
Enzyme, ausgenommen:

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware. Jedoch diirfen Vormaterialien der-
selben Position wie die hergestellte Ware
verwendet werden, wenn ihr Gesamt-
wert 20 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht tiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet
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3505 Dextrine und andere modifizierte Stirken (z. B.

Quellstirke oder veresterte Stirke); Leime auf

der Grundlage von Stirken, Dextrinen oder

anderen modifizierten Stirken:

— veretherte Stirken und veresterte Stirken Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi- | Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
tion, einschlieflich aus anderen Vor- | wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
materialien der Position 3505 Ab-Werk-Preises  der  hergestellten

Ware nicht iiberschreitet

— andere Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi- | Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien | wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
der Position 1108 Ab-Werk-Preises  der  hergestellten

Ware nicht iiberschreitet
ex 3507 Zubereitete Enzyme, anderweit weder genannt | Herstellen, bei dem der Wert aller ver-

noch inbegriffen wendeten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht iiberschreitet

Kapitel 36 Pulver und Sprengstoffe; pyrotechnische Arti- | Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi- | Herstellen, bei dem der Wert aller ver-

kel; Ziindholzer; Ziindmetall-Legierungen;
leicht entziindliche Stoffe

tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware. Jedoch diirfen Vormaterialien der-
selben Position wie die hergestellte Ware
verwendet werden, wenn ihr Gesamt-
wert 20 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht iiberschreitet

wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht {iberschreitet

ex Kapitel 37

3701

3702

Erzeugnisse zu fotografischen oder kinemato-
grafischen Zwecken, ausgenommen:

Fotografische Platten und Planfilme, sensibili-
siert, nicht belichtet, aus Stoffen aller Art (aus-
genommen Papier, Pappe oder Spinnstoffe);
fotografische Sofortbild-Planfilme, sensibilisiert,
nicht belichtet, auch in Kassetten:

— Sofortbild-Planfilme fiir Farbaufnahmen, in
Kassetten

— andere

Fotografische Filme in Rollen, sensibilisiert,
nicht belichtet, aus Stoffen aller Art (ausgenom-
men Papier, Pappe oder Spinnstoffe); fotografi-
sche Sofortbild-Rollfilme, sensibilisiert, nicht
belichtet

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware. Jedoch diirfen Vormaterialien der-
selben Position wie die hergestellte Ware
verwendet werden, wenn ihr Gesamt-
wert 20 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht iiberschreitet

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
der Position 3701 oder 3702. Jedoch
diirfen Vormaterialien der Position 3702
verwendet werden, wenn ihr Gesamt-
wert 30 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht tiberschreitet

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
der Position 3701 oder 3702. Jedoch
diirfen Vormaterialien der Position 3701
und 3702 verwendet werden, wenn ihr
Gesamtwert 20 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
der Position 3701 oder 3702

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht {iberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der  hergestellten
Ware nicht {iberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet
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3704

Fotografische Platten, Filme, Papiere, Pappen
und Spinnstoffwaren, belichtet, jedoch nicht
entwickelt

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
der Positionen 3701 bis 3704

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

ex Kapitel 38

ex 3801

ex 3803

ex 3805

ex 3806

ex 3807

3808

3809

Verschiedene Erzeugnisse der chemischen
Industrie, ausgenommen:

— Kolloider Grafit in oliger Suspension; halb-
kolloider Grafit; kohlenstofthaltige Pasten fiir
Elektroden

— Grafit in Form von Pasten, aus einer
Mischung von mehr als 30 GHT von Grafit
mit Mineraldlen bestehend

Tallol, raffiniert

Sulfatterpentindl, gereinigt

Harzester

Schwarzpech, auch lediglich Pech genannt

Insektizide, Rodentizide, Fungizide, Herbizide,
Keimhemmungsmittel und Pflanzenwuchs-
regulatoren, Desinfektionsmittel und dhnliche
Erzeugnisse, in Formen oder Aufmachungen fiir
den Einzelverkauf oder als Zubereitungen oder
Waren (z. B. Schwefelbinder, Schwefelfiden,
Schwefelkerzen und Fliegenfinger)

Appretur- oder Endausriistungsmittel, Beschleu-
niger zum Firben oder Fixieren von Farbstoffen
und andere Erzeugnisse und Zubereitungen
(z. B. zubereitete Schlichtemittel und Zuberei-
tungen zum Beizen), von der in der Textilindus-
trie, Papierindustrie, Lederindustrie oder
ihnlichen Industrien verwendeten Art, ander-
weit weder genannt noch inbegriffen

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware. Jedoch diirfen Vormaterialien der-
selben Position wie die hergestellte Ware
verwendet werden, wenn ihr Gesamt-
wert 20 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht tiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht {iberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien der Posi-
tion 3403 20 v. H. des Ab-Werk-Preises
der hergestellten Ware nicht iiberschrei-
tet

Raffinieren von rohem Tallol

Reinigen durch Destillieren oder Raffi-
nieren von rohem Sulfatterpentingl

Raffinieren von Harzsiuren

Destillieren von Holzteer

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht {iberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht {iberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der hergestellten
Ware nicht {iberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet
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3810 Zubereitungen zum Abbeizen von Metallen; | Herstellen, bei dem der Wert aller ver-

Flussmittel und andere Hilfsmittel zum Schwei- | wendeten Vormaterialien 50 v. H. des

Ben oder Loten von Metallen; Pasten und Pulver | Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware

zum Schweiflen oder Loten, aus Metall und | nicht iiberschreitet

anderen Stoffen; Zubereitungen von der als

Uberzugs- oder Fiillmasse fiir Schweif-

elektroden oder Schweiflstibe verwendeten Art

3811 Zubereitete Antiklopfmittel, Antioxidantien,

Antigums, Viskosititsverbesserer, Antikorrosiv-

additives und andere zubereitete Additives fiir

Mineralole (einschlieflich Kraftstoffe) oder fiir

andere, zu denselben Zwecken wie Mineralole

verwendete Fliissigkeiten:

— zubereitete Additives fiir Schmierdle, Erdol | Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
oder Ol aus bitumindsen Mineralien enthal- | wendeten Vormaterialien der Posi-
tend tion 3811 50 v. H. des Ab-Werk-Preises

der hergestellten Ware nicht tiberschrei-
tet

— andere Herstellen, bei dem der Wert aller ver-

wendeten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht tiberschreitet
3812 Zubereitete Vulkanisationsbeschleuniger; | Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
zusammengesetzte Weichmacher fir Kautschuk | wendeten Vormaterialien 50 v. H. des
oder Kunststoffe, anderweit weder genannt | Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
noch inbegriffen; zubereitete Antioxidations- | nicht iiberschreitet

mittel und andere zusammengesetzte Stabilisa-

toren fiir Kautschuk oder Kunststoffe

3813 Gemische und Ladungen fiir Feuerloschgerite; | Herstellen, bei dem der Wert aller ver-

Feuerloschgranaten und Feuerloschbomben wendeten Vormaterialien 50 v. H. des

Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht tiberschreitet
3814 Zusammengesetzte  organische  Losungs- | Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
und Verdiinnungsmittel, anderweit weder | wendeten Vormaterialien 50 v. H. des
genannt noch inbegriffen; Zubereitungen zum | Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
Entfernen von Farben oder Lacken nicht {iberschreitet
3818 Chemische Elemente, zur Verwendung in der | Herstellen, bei dem der Wert aller ver-

Elektronik dotiert, in Scheiben, Plittchen oder | wendeten Vormaterialien 50 v. H. des

dhnlichen Formen; chemische Verbindungen | Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware

zur Verwendung in der Elektronik dotiert nicht tiberschreitet

3819 Fliissigkeiten fiir hydraulische Bremsen und | Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
andere zubereitete Fliissigkeiten fiir hydrauli- | wendeten Vormaterialien 50 v. H. des
sche Kraftiibertragung, kein Erdél oder Ol aus | Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
bitumindsen Mineralien enthaltend oder mit | nicht iiberschreitet

einem Gehalt an Erdél oder Ol aus bitumindsen

Mineralien von weniger als 70 GHT

3820 Zubereitete Gefrierschutzmittel und zubereitete | Herstellen, bei dem der Wert aller ver-

Fliissigkeiten zum Enteisen wendeten Vormaterialien 50 v. H. des

Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht tiberschreitet
3822 Diagnostik- oder Laborreagenzien auf einem | Herstellen, bei dem der Wert aller ver-

Triger und zubereitete Diagnostik- oder Labor-
reagenzien, auch auf einem Tréger, ausgenom-
men Waren der Position 3002 oder 3006;
zertifizierte Referenzmaterialien

wendeten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht iiberschreitet




30.5.2006

Amtsblatt der Europaischen Union

L 143/111

HS-Position

Warenbezeichnung

Be- oder Verarbeitungen von Materialien ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

1

@

3) oder

)

3823

3824

Technische einbasische Fettsiuren; saure Ole
aus der Raffination; technische Fettalkohole:

— technische einbasische Fettsiuren; saure Ole
aus der Raffination

— technische Fettalkohole

Zubereitete Bindemittel fur Gieereiformen
oder -kerne; chemische Erzeugnisse und Zube-
reitungen der chemischen Industrie oder ver-
wandter Industrien (einschlieflich Mischungen
von Naturprodukten), anderweit weder genannt
noch inbegriffen:

- folgende Waren dieser Position:

zubereitete Bindemittel fiir Giefereiformen
oder Gieflereikerne auf der Grundlage von
natiirlichen Harzprodukten

Naphthensauren, ihre wasserunloslichen
Salze und ihre Ester

Sorbit, ausgenommen Sorbit der Posi-
tion 2905

Petroleumsulfonate, ausgenommen solche
des Ammoniums, der Alkalimetalle oder
der Ethanolamine; thiophenhaltige Sulfo-
sauren von Ol aus bituminsen Mineralien
und ihre Salze

lonenaustauscher

Absorbentien zum Vervollstindigen des
Vakuums in elektrischen Rohren

nicht ausgebrauchte Gasreinigungsmassen

Ammoniakwasser und ausgebrauchte Gas-
reinigungsmassen

Sulfonaphthensduren und ihre wasser-
unloslichen Salze und ihre Ester

Fuselole und Dippelole

Mischungen von Salzen mit verschiedenen
Anionen

Kopierpasten auf der Grundlage von Gela-
tine, auch auf Unterlagen aus Papier oder
Textilien

— andere

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, einschlieflich aus anderen Vor-
materialien der Position 3823

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware. Jedoch diirfen Vormaterialien der-
selben Position wie die hergestellte Ware
verwendet werden, wenn ihr Gesamt-
wert 20 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht tiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht {iberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des

Ab-Werk-Preises  der
Ware nicht iiberschreitet

hergestellten
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3901 bis 3915

ex 3907

3912

3916 bis 3921

Kunststoffe in Primirformen; Abfille, Schnitzel
und Bruch, ausgenommen Waren der Positio-
nen ex 3907 und 3912, fiir die die folgenden
Regeln festgelegt sind:

— Additionshomopolymerisationserzeugnisse
mit einem Anteil eines Monomers am
Gesamtgehalt des Polymers von mehr als
99 GHT

— andere

— Copolymere, aus Polycarbonat- und
Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymeren
(ABS)

— Polyester

Cellulose und ihre chemischen Derivate, ander-
weit weder genannt noch inbegriffen, in Primér-
formen

Halb- und Fertigerzeugnisse aus Kunststoffen,
ausgenommen Waren der Positionen ex 3916,
ex 3917, ex 3920 und ex 3921, fiir die die fol-
genden Regeln festgelegt sind:

— Flacherzeugnisse, weiter bearbeitet als nur
mit Oberflichenbearbeitung oder anders als
nur quadratisch oder rechteckig zugeschnit-
ten; andere Erzeugnisse, weiter bearbeitet als
nur mit Oberflichenbearbeitung

— andere:

—— Additionshomopolymerisations-
erzeugnisse mit einem Anteil eines Mono-
mers am Gesamtgehalt des Polymers von
mehr als 99 GHT

Herstellen, bei dem

— der Wert aller verwendeten Vor-
materialien 50 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

und

— innerhalb der oben stehenden
Begrenzung der Wert aller verwen-
deten Vormaterialien des Kapi-
tels 39 20 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet (%)

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien des Kapi-
tels 39 20 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht tiberschreitet (°)

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware. Jedoch diirfen Vormaterialien der-
selben Position wie die hergestellte Ware
verwendet werden, wenn ihr Gesamt-
wert 50 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht tiberschreitet (°)

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien des Kapi-
tels 39 20 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht iiberschreitet
undfoder Herstellen aus Tetrabrom-
polycarbonat (Bisphenol A)

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien derselben Posi-
tion wie die hergestellte Ware 20 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien des Kapi-
tels 39 50 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht tiberschreitet

Herstellen, bei dem

— der Wert aller verwendeten Vor-
materialien 50 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

und

— innerhalb der oben stehenden
Begrenzung der Wert aller verwen-
deten Vormaterialien des Kapi-
tels 39 20 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet (%)

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 25 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht {iberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 25 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 25 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 25 v. H. des
Ab-Werk-Preises der  hergestellten
Ware nicht {iberschreitet
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1

@

3) oder

)

ex 3916 und
ex 3917

ex 3920

ex 3921

3922 bis 3926

—— andere

Profile, Rohre und Schliuche

— Folien und Filme aus lonomeren

— Folien aus regenerierter Cellulose, aus Polya-
mid oder Polyethylen

Bander aus Kunststoffen, metallisiert

Fertigerzeugnisse aus Kunststoffen

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien des Kapi-
tels 39 20 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht iiberschreitet (°)

Herstellen, bei dem

— der Wert aller verwendeten Vor-
materialien 50 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

und

— innerhalb der oben stehenden
Begrenzung, der Wert aller verwen-
deten Vormaterialien derselben
Position wie die hergestellte Ware
20 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht iiber-
schreitet

Herstellen aus einem Salz eines thermo-
plastischen Kunststoffs, der ein Mischpo-
lymer aus Ethylen und Metacrylsdure,
teilweise neutralisiert durch metallische
Ionen, hauptsichlich Zink und Natrium,
ist

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien derselben Posi-
tion wie die hergestellte Ware 20 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen  aus  hochtransparenten
Polyesterfolien mit einer Dicke von
weniger als 23 Mikron (¢)

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht {iberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 25 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 25 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht {iberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 25 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 25 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

ex Kapitel 40

ex 4001

4005

4012

ex 4017

Kautschuk und Waren daraus, ausgenommen:

Geschichtete Platten aus Kautschuk fiir Sohlen-
krepp

Kautschukmischungen, nicht vulkanisiert, in
Primirformen oder in Platten, Blittern oder
Streifen

Luftreifen aus Kautschuk, runderneuert oder
gebraucht; Vollreifen oder Hohlkammerreifen,
Uberreifen und Felgenbander, aus Kautschuk:

— Luftreifen, Vollreifen oder Hohlkammer-
reifen, runderneuert, aus Kautschuk

— andere

Waren aus Hartkautschuk

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

Aufeinanderschichten von Platten aus
Naturkautschuk

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien, ausgenom-
men Naturkautschuk, 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht iiberschreitet

Runderneuern von gebrauchten Reifen

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
der Position 4011 oder 4012

Herstellen aus Hartkautschuk
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1 @ €) oder )

ex Kapitel 41

ex 4102

4104 bis 4106

Hiute, Felle (andere als Pelzfelle) und Leder, aus-
genommen:

Rohe Felle von Schafen oder Limmern, enthaart

Gegerbte, auch getrocknete Haute und Felle,
enthaart, auch gespalten, aber nicht zugerichtet

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

Enthaaren von Schaffellen oder Lamm-
fellen

Nachgerben von vorgegerbtem Leder
oder

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

4107, Nach dem Gerben oder Trocknen zugerichtetes | Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
4112 und Leder, einschlieflich Pergament- oder Rohhaut- | tion, ausgenommen aus Vormaterialien
4113 leder, enthaart, auch gespalten, ausgenommen | der Positionen 4104 bis 4113
Leder der Position 4114
ex 4114 Lackleder und folienkaschierte Lackleder; metal- | Herstellen aus Vormaterialien der Positi-
lisierte Leder onen 4104 bis 4106, 4112 oder 4113,
wenn ihr Gesamtwert 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der Ware nicht iiber-
schreitet
Kapitel 42 Lederwaren; Sattlerwaren; Reiseartikel, Handta- | Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-

schen und dhnliche Behiltnisse; Waren aus Dir-
men

tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

ex Kapitel 43

ex 4302

4303

Pelzfelle und kiinstliches Pelzwerk; Waren dar-
aus, ausgenommen:

Pelzfelle, gegerbt oder zugerichtet, zusammen-
gesetzt:

— in Platten, Kreuzen oder dhnlichen Formen

— andere

Bekleidung, Bekleidungszubehér und andere
Waren, aus Pelzfellen

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

Bleichen oder Firben mit Zuschneiden
und Zusammensetzen von nicht zusam-
mengesetzten gegerbten oder zugerich-
teten Pelzfellen

Herstellen aus nicht zusammengesetzten
gegerbten oder zugerichteten Pelzfellen

Herstellen aus nicht zusammengesetzten
gegerbten oder zugerichteten Pelzfellen
der Position 4302

ex Kapitel 44

ex 4403

ex 4407

ex 4408

ex 4409

Holz und Holzwaren; Holzkohle, ausgenom-
men:

Rohholz, zwei- oder vierseitig grob zugerichtet

Holz, in der Langsrichtung gesigt oder gesdumt,
gemessert oder geschalt, mit einer Dicke von
mehr als 6 mm, gehobelt, geschliffen oder an
den Enden verbunden

Furnierblatter (einschlieflich der durch Messern
von Lagenholz gewonnenen Bldtter) und Blatter
fir Sperrholz, mit einer Dicke von 6 mm oder
weniger, an den Kanten verbunden, und ande-
res Holz, in der Langsrichtung gesigt, gemessert
oder geschilt, mit einer Dicke von 6 mm oder
weniger, gehobelt, geschliffen oder an den
Enden verbunden

Holz, entlang einer oder mehrerer Kanten,
Enden oder Flichen profiliert, auch gehobelt,
geschliffen oder an den Enden verbunden:

- geschliffen oder an den Enden verbunden

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

Herstellen aus Rohholz, auch entrindet
oder vom Splint befreit

Hobeln, Schleifen oder an den Enden
Verbinden

An den Kanten Verbinden, Hobeln,
Schleifen oder an den Enden Verbinden

Schleifen oder an den Enden Verbinden




30.5.2006

Amtsblatt der Europaischen Union

L 143/115

HS-Position

Warenbezeichnung

Be- oder Verarbeitungen von Materialien ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

1

@

3) oder

)

ex 4410 bis

ex 4413

ex 4415

ex 4416

ex 4418

ex 4421

— gefrieste oder profilierte Leisten und Friese

Gefrieste oder profilierte Holzleisten und Holz-
friese fiir Mobel, Rahmen, Innenausstattungen,
elektrische Leitungen oder fiir dhnliche Zwecke

Kisten, Kistchen, Verschlige, Trommeln und
dhnliche Verpackungsmittel, aus Holz

Fasser, Troge, Bottiche, Eimer und andere Bott-
cherwaren und Teile davon, aus Holz

— Bautischler- und Zimmermannsarbeiten, aus
Holz

— gefrieste oder profilierte Leisten und Friese

Holz fir Zindholzer, vorgerichtet; Holzndgel
fiir Schuhe

Friesen oder Profilieren

Friesen oder Profilieren

Herstellen aus noch nicht auf die erfor-
derlichen Mafle zugeschnittenen Bret-
tern

Herstellen aus Fassstiben, auch auf bei-
den Hauptflichen gesigt, aber nicht wei-
ter bearbeitet

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware. Jedoch diirfen Verbundplatten mit
Hohlraummittellagen und Schindeln
(,shingles und ,shakes*) verwendet wer-
den

Friesen oder Profilieren

Herstellen aus Holz jeder Position, aus-
genommen aus Holzdraht der Posi-
tion 4409

ex Kapitel 45

Kork und Korkwaren, ausgenommen:

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

4503 Waren aus Naturkork Herstellen aus Kork der Position 4501

Kapitel 46 Flechtwaren und Korbmacherwaren Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

Kapitel 47 Halbstoffe aus Holz oder anderen cellulosehal- | Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-

tigen Faserstoffen; Papier oder Pappe (Abfille
und Ausschuss) zur Wiedergewinnung

tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

ex Kapitel 48

ex 4811

4816

4817

Papier und Pappe; Waren aus Papierhalbstoff,
Papier oder Pappe, ausgenommen:

Papier und Pappe, nur liniert oder kariert

Kohlepapier, prapariertes Durchschreibepapier
und anderes Vervielfdltigungs- und Umdruck-
papier (ausgenommen Waren der Posi-
tion 4809), vollstindige Dauerschablonen und
Offsetplatten aus Papier, auch in Kartons

Briefumschldge, Kartenbriefe, Postkarten (ohne
Bilder) und Korrespondenzkarten, aus Papier
oder Pappe; Zusammenstellungen solcher
Schreibwaren aus Papier, in Schachteln, Taschen
und dhnlichen Behiltnissen, aus Papier oder

Pappe

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

Herstellen aus Vormaterialien fiir die
Papierherstellung des Kapitels 47

Herstellen aus Vormaterialien fiir die
Papierherstellung des Kapitels 47

Herstellen

— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und

—  bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet
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1

@

(3) oder

)

ex 4818

ex 4819

ex 4820

ex 4823

Toilettenpapier

Schachteln, Kartons, Sicke, Beutel, Tiiten und
andere Verpackungsmittel, aus Papier, Pappe,
Zellstoffwatte oder Vliesen aus Zellstofffasern

Briefpapierblocke

Andere Papiere, Pappen, Zellstoffwatte und
Vliese aus Zellstofffasern, zugeschnitten

Herstellen aus Vormaterialien fiir die
Papierherstellung des Kapitels 47

Herstellen

— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und

—  bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht iiberschreitet

Herstellen aus Vormaterialien fiir die
Papierherstellung des Kapitels 47

ex Kapitel 49

4909

4910

Biicher, Zeitungen, Bilddrucke und andere
Erzeugnisse des grafischen Gewerbes; hand-
oder maschinengeschriebene Schriftstiicke und
Pline, ausgenommen:

Bedruckte oder illustrierte Postkarten; Gliick-
wunschkarten und bedruckte Karten mit per-
sonlichen Mitteilungen, auch illustriert, auch
mit Umschlidgen oder Verzierungen aller Art

Kalender aller Art, bedruckt, einschlieflich Blo-
cke von AbreifSkalendern:

— Dauerkalender oder Kalender, deren aus-
wechselbarer Block auf einer Unterlage ange-
bracht ist, die nicht aus Papier oder Pappe
besteht

— andere

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
der Position 4909 oder 4911

Herstellen

— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und

— bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
der Position 4909 oder 4911

ex Kapitel 50

Seide, ausgenommen:

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware
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M

@

3) oder

)

ex 5003

5004 bis
ex 5006

5007

Abfille von Seide (einschlieflich nicht abhaspel-
bare Kokons, Garnabfille und Reiffspinnstof),
gekrempelt oder gekdmmt

Seidengarne, Schappeseidengarne oder Bouret-
teseidengarne

Gewebe aus Seide, Schappeseide oder Bourette-
seide:

- in Verbindung mit Kautschukfaden

— andere

Krempeln oder Kdimmen von Abfillen
von Seide

Herstellen aus ()

— Grége oder Abfillen von Seide,
gekrempelt oder gekimmt oder
anders fiir die Spinnerei bearbeitet,

— anderen natiirlichen Spinnfasern,
nicht gekrempelt oder gekdmmt
oder nicht anders fir die Spinnerei
bearbeitet,

— chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

oder

— Vormaterialien fiir die Papierher-
stellung

Herstellen aus einfachen Garnen (7)

Herstellen aus ()
— Kokosgarnen,
— natiirlichen Fasern,

— synthetischen oder kiinstlichen
Spinnfasern, nicht gekrempelt oder
gekdmmt oder nicht anders fiir die
Spinnerei bearbeitet,

— chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

oder
— Papier
oder

Bedrucken mit mindestens zwei Vor-
oder Nachbehandlungen (wie Reinigen,
Bleichen, Merzerisieren, Thermofixieren,
Aufhellen, Kalandrieren, krumpfecht
Ausriisten, Fixieren, Dekatieren, Imprag-
nieren, Ausbessern und Noppen), wenn
der Wert des verwendeten unbedruckten
Gewebes 47,5 v. H. des Ab-Werk-Preises
der hergestellten Ware nicht tiberschrei-
tet

ex Kapitel 51

Wolle, feine und grobe Tierhaare; Garne und
Gewebe aus Rosshaar, ausgenommen:

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware
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(1) ) 3) oder (4)

5106 bis 5110

5111 bis 5113

Garne aus Wolle, feinen oder groben Tierhaaren

oder Rosshaar

Gewebe aus Wolle, feinen oder groben Tier-

haaren oder Rosshaar:

- in Verbindung mit Kautschukfaden

— andere

Herstellen aus (7)

— Greége oder Abfillen von Seide,
gekrempelt oder gekimmt oder
anders fiir die Spinnerei bearbeitet,

— andere natiirliche Fasern, nicht
gekrempelt oder gekimmt oder
nicht anders fiir die Spinnerei bear-
beitet,

— chemische Vormaterialien oder
Spinnmasse

oder

— Vormaterialien fiir die Papierher-
stellung

Herstellen aus einfachen Garnen (7)

Herstellen aus (7)
— Kokosgarnen,
— natiirlichen Fasern,

— synthetischen oder kiinstlichen
Spinnfasern, nicht gekrempelt oder
gekdmmt oder nicht anders fiir die
Spinnerei bearbeitet,

— chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

oder
— Papier
oder

Bedrucken mit mindestens zwei Vor-
oder Nachbehandlungen (wie Reinigen,
Bleichen, Merzerisieren, Thermofixieren,
Authellen, Kalandrieren, krumpfecht
Ausriisten, Fixieren, Dekatieren, Imprag-
nieren, Ausbessern und Noppen), wenn
der Wert des verwendeten unbedruckten
Gewebes 47,5 v. H. des Ab-Werk-Preises
der hergestellten Ware nicht iiberschrei-
tet

ex Kapitel 52

Baumwolle, ausgenommen:

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware
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M

@

3) oder

5204 bis 5207

5208 bis 5212

Nahgarne und andere Garne aus Baumwolle

Gewebe aus Baumwolle:

- in Verbindung mit Kautschukfaden

— andere

Herstellen aus (7)

— Grege oder Abfillen von Seide,
gekrempelt oder gekimmt oder
anders fiir die Spinnerei bearbeitet,

— natiirlichen ~ Spinnfasern, nicht
gekrempelt oder gekimmt oder
nicht anders fiir die Spinnerei bear-
beitet,

— chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

oder

— Vormaterialien fiir die Papierher-
stellung

Herstellen aus einfachen Garnen (7)

Herstellen aus ()
— Kokosgarnen,
— natiirlichen Fasern,

— synthetischen oder kiinstlichen
Spinnfasern, nicht gekrempelt oder
gekammt oder nicht anders fur die
Spinnerei bearbeitet,

— chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

oder
— Papier
oder

Bedrucken mit mindestens zwei Vor-
oder Nachbehandlungen (wie Reinigen,
Bleichen, Merzerisieren, Thermofixieren,
Aufhellen, Kalandrieren, krumpfecht
Ausriisten, Fixieren, Dekatieren, Imprag-
nieren, Ausbessern und Noppen), wenn
der Wert des verwendeten unbedruckten
Gewebes 47,5 v. H. des Ab-Werk-Preises
der hergestellten Ware nicht tiberschrei-
tet

ex Kapitel 53

Andere pflanzliche Spinnstoffe; Papiergarne
und Gewebe aus Papiergarnen, ausgenommen:

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware
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(1) ) 3) oder (4)

5306 bis 5308

5309 bis 5311

5401 bis 5406

Garne aus andere pflanzlichen Spinnstoffen;

Papiergarne

Gewebe aus andere pflanzlichen Spinnstoffen;

Gewebe aus Papiergarnen:
- in Verbindung mit Kautschukfaden

— andere

Garne, Monofile und Nihgarne aus syntheti-

schen oder kiinstlichen Filamenten

Herstellen aus (7)

— Greége oder Abfillen von Seide,
gekrempelt oder gekimmt oder
anders fiir die Spinnerei bearbeitet,

— natiirlichen  Spinnfasern, nicht
gekrempelt oder gekimmt oder
nicht anders fiir die Spinnerei bear-
beitet,

— chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

oder

— Vormaterialien fiir die Papierher-
stellung

Herstellen aus einfachen Garnen (7)

Herstellen aus (7)

— Kokosgarnen,

— Jutegarnen,

— natiirlichen Fasern,

— synthetischen oder kiinstlichen
Spinnfasern, nicht gekrempelt oder
gekdmmt oder nicht anders fur die
Spinnerei bearbeitet,

— chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

oder
— Papier
oder

Bedrucken mit mindestens zwei Vor-
oder Nachbehandlungen (wie Reinigen,
Bleichen, Merzerisieren, Thermofixieren,
Authellen, Kalandrieren, krumpfecht
Ausriisten, Fixieren, Dekatieren, Imprag-
nieren, Ausbessern und Noppen), wenn
der Wert des verwendeten unbedruckten
Gewebes 47,5 v. H. des Ab-Werk-Preises
der hergestellten Ware nicht tiberschrei-
tet

Herstellen aus (7)

— Greége oder Abfillen von Seide,
gekrempelt oder gekimmt oder
anders fiir die Spinnerei bearbeitet,

— natiirlichen  Spinnfasern, nicht
gekrempelt oder gekimmt oder
nicht anders fiir die Spinnerei bear-
beitet,
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(1) () 3) oder (4)

— chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

oder

— Vormaterialien fiir die Papierher-
stellung

5407 und Gewebe aus Garnen aus synthetischen oder
5408 kiinstlichen Filamenten:

— in Verbindung mit Kautschukfiden Herstellen aus einfachen Garnen (7)

— andere Herstellen aus (7)
— Kokosgarnen,
— natiirlichen Fasern,

— synthetischen oder kiinstlichen
Spinnfasern, nicht gekrempelt oder
gekdmmt oder nicht anders fur die
Spinnerei bearbeitet,

—  chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

oder
— Papier
oder

Bedrucken mit mindestens zwei Vor-
oder Nachbehandlungen (wie Reinigen,
Bleichen, Merzerisieren, Thermofixieren,
Authellen, Kalandrieren, krumpfecht
Ausriisten, Fixieren, Dekatieren, Imprag-
nieren, Ausbessern und Noppen), wenn
der Wert des verwendeten unbedruckten
Gewebes 47,5 v. H. des Ab-Werk-Preises
der hergestellten Ware nicht iiberschrei-
tet

5501 bis 5507 | Synthetische oder kiinstliche Spinnfasern Herstellen aus  chemischen  Vor-
materialien oder aus Spinnmasse

5508 bis 5511 | Garne und Nihgarne aus synthetischen oder | Herstellen aus (7)
kiinstlichen Spinnfasern

— Grége oder Abfillen von Seide,
gekrempelt oder gekimmt oder
anders fiir die Spinnerei bearbeitet,

— natirlichen  Spinnfasern, nicht
gekrempelt oder gekimmt oder
nicht anders fur die Spinnerei bear-
beitet,

— chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

oder

— Vormaterialien fiir die Papierher-
stellung
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(1) ) 3) oder (4)

5512 bis 5516

Gewebe aus synthetischen oder kiinstlichen
Spinnfasern:

- in Verbindung mit Kautschukfiden

— andere

Herstellen aus einfachen Garnen (7)

Herstellen aus (7)
— Kokosgarnen,
— natiirlichen Faser,

— synthetischen oder kiinstlichen
Spinnfasern, nicht gekrempelt oder
gekdmmt oder nicht anders fur die
Spinnerei bearbeitet,

— chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

oder
— Papier
oder

Bedrucken mit mindestens zwei Vor-
oder Nachbehandlungen (wie Reinigen,
Bleichen, Merzerisieren, Thermofixieren,
Authellen, Kalandrieren, krumpfecht
Ausriisten, Fixieren, Dekatieren, Imprag-
nieren, Ausbessern und Noppen), wenn
der Wert des verwendeten unbedruckten
Gewebes 47,5 v. H. des Ab-Werk-Preises
der hergestellten Ware nicht tiberschrei-
tet

ex Kapitel 56

5602

Watte, Filze und Vliesstoffe; Spezialgarne; Bind-
faden, Seile und Taue; Seilerwaren, ausgenom-
men:

Filze, auch getrinkt, bestrichen, iiberzogen oder
mit Lagen versehen:

— Nadelfilze

Herstellen aus (7)
— Kokosgarnen,
— natiirlichen Fasern,

— chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

oder

— Vormaterialien fiir die Papierher-
stellung

Herstellen aus (7)
— natiirlichen Fasern,

— chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse
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HS-Position

Warenbezeichnung

Be- oder Verarbeitungen von Materialien ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

M

@

3) oder

)

5604

5605

— andere

Fiden und Schniire aus Kautschuk, mit einem
Uberzug aus Spinnstoffen; Streifen und derglei-
chen der Position 5404 oder 5405, Garne aus
Spinnstoffen, mit Kautschuk oder Kunststoff
getrinkt, bestrichen, iiberzogen oder umhiillt:

- Igautschukféiden und -kordeln, mit einem
Uberzug aus Spinnstoffen

— andere

Metallgarne und metallisierte Garne, auch
umsponnen, bestehend aus Streifen und derglei-
chen der Position 5404 oder 5405 oder aus
Garnen aus Spinnstoffen, in Verbindung mit
Metall in Form von Fiden, Streifen oder Pulver
oder mit Metall iiberzogen

Jedoch konnen

— Monofile aus Polypropylen der
Position 5402,

— Spinnfasern aus Polypropylen der
Position 5503 oder 5506

oder

— Spinnkabel aus Filamenten aus
Polypropylen der Position 5501,

bei denen jeweils eine Faser oder ein Fila-
ment einen Titer von weniger als 9 dtex
aufweist, verwendet werden, wenn ihr
Gesamtwert 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
tiberschreitet

Herstellen aus (7):

— natiirlichen Fasern,

—  Spinnfasern aus Kasein
oder

— chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

Herstellen aus Kautschulﬁféden und
-kordeln, nicht mit einem Uberzug aus
Spinnstoffen

Herstellen aus (7)

— natiirlichen Fasern, nicht gekrem-
pelt oder gekdmmt oder nicht
anders fiir die Spinnerei bearbeitet,

— chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

oder

— Vormaterialien fiir die Papierher-
stellung

Herstellen aus ()
— natiirlichen Fasern,

— synthetischen oder kiinstlichen
Spinnfasern, nicht gekrempelt oder
gekdmmt oder nicht anders fiir die
Spinnerei bearbeitet,
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— chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

oder

— Vormaterialien fir die Papierher-
stellung

5606 Gimpen, umsponnene Streifen und dergleichen | Herstellen aus (7)
der Position 5404 oder 5405 (ausgenommen
Waren der Position 5605‘ und umsponnene | __ natiirlichen Fasern,
Garne aus Rosshaar); Chenillegarne; ,Maschen-
arne”
& — synthetischen oder kiinstlichen
Spinnfasern, nicht gekrempelt oder
gekdmmt oder nicht anders fur die
Spinnerei bearbeitet,
— chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse
oder
— Vormaterialien fiir die Papierher-
stellung
Kapitel 57 Teppiche und andere Fufbodenbelige, aus

Spinnstoffen:

— aus Nadelfilz

Herstellen aus (7)
— natiirlichen Fasern,

— chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

Jedoch diirfen

— Monofile aus Polypropylen der
Position 5402,

— Spinnfasern aus Polypropylen der
Position 5503 oder 5506

oder

— Spinnkabel aus Filamenten aus
Polypropylen der Position 5501,

bei denen jeweils eine Faser oder ein Fila-
ment einen Titer von weniger als 9 dtex
aufweist, verwendet werden, wenn ihr
Gesamtwert 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
tiberschreitet

Jutegewebe kann als Teppichgrund ver-
wendet werden
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Warenbezeichnung

Be- oder Verarbeitungen von Materialien ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

M

@

3) oder

— aus anderem Filz

— andere

Herstellen aus ()

— natiirlichen Fasern, nicht gekrem-
pelt oder gekdmmt oder nicht
anders fiir die Spinnerei bearbeitet,

oder

— chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

Herstellen aus (7)
— Kokos- oder Jutegarnen,

— Garnen aus synthetischen oder
kiinstlichen Filamenten,

— natiirlichen Fasern
oder

— synthetischen oder kiinstlichen
Spinnfasern, nicht gekrempelt oder
gekammt oder nicht anders fur die
Spinnerei bearbeitet

Jutegewebe kann als Teppichgrund ver-
wendet werden

ex Kapitel 58

Spezialgewebe; getuftete Spinnstofferzeugnisse;
Spitzen; Tapisserien; Posamentierwaren; Sticke-
reien, ausgenommen:

- in Verbindung mit Kautschukfiden

— andere

Herstellen aus einfachen Garnen (7)

Herstellen aus (7)
— natiirlichen Fasern,

— synthetischen oder kiinstlichen
Spinnfasern, nicht gekrempelt oder
kardiert oder nicht anders fiir die
Spinnerei bearbeitet,

oder

— chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

oder

Bedrucken mit mindestens zwei Vor-
oder Nachbehandlungen (wie Reinigen,
Bleichen, Merzerisieren, Thermofixieren,
Authellen, Kalandrieren, krumpfecht
Ausriisten, Fixieren, Dekatieren, Imprag-
nieren, Ausbessern und Noppen), wenn
der Wert des verwendeten unbedruckten
Gewebes 47,5 v. H. des Ab-Werk-Preises
der hergestellten Ware nicht iiberschrei-
tet
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5805 Tapisserien, handgewebt (Gobelins, Flandrische | Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
Gobelins, Aubusson, Beauvais und Ahnliche), | tion, ausgenommen aus Vormaterialien
und Tapisserien als Nadelarbeit (z. B. Petit Point, | derselben Position wie die hergestellte
Kreuzstich), auch konfektioniert Ware
5810 Stickereien als Meterware, Streifen oder als | Herstellen
Motive
— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,
und
— bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet
5901 Gewebe, mit Leim oder stirkehaltigen Stoffen | Herstellen aus Garnen
bestrichen, von der zum Einbinden von
Biichern, zum Herstellen von Futteralen, Karto-
nagen oder zu dhnlichen Zwecken verwendeten
Art; Pausleinwand; priparierte Malleinwand;
Bougram und ahnliche steife Gewebe, von der
fiir die Hutmacherei verwendeten Art
5902 Reifencordgewebe aus hochfesten Garnen aus
Nylon oder anderen Polyamiden, Polyestern
oder Viskose:
— mit einem Anteil an textilen Vormaterialien | Herstellen aus Garnen
von nicht mehr als 90 GHT
— andere Herstellen aus  chemischen  Vor-
materialien oder aus Spinnmasse
5903 Gewebe, mit Kunststoff getrinkt, bestrichen, | Herstellen aus Garnen
iiberzogen oder mit Lagen aus Kunststoff verse-
hen, andere als solche der Position 5902 oder
Bedrucken mit mindestens zwei Vor-
oder Nachbehandlungen (wie Reinigen,
Bleichen, Merzerisieren, Thermofixieren,
Authellen, Kalandrieren, krumpfecht
Ausriisten, Fixieren, Dekatieren, Imprag-
nieren, Ausbessern und Noppen), wenn
der Wert des verwendeten unbedruckten
Gewebes 47,5 v. H. des Ab-Werk-Preises
der hergestellten Ware nicht tiberschrei-
tet
5904 Linoleum, auch zugeschnitten; Fufbodenbeldge, | Herstellen aus Garnen (7)
aus einer Spinnstoffunterlage mit einer Deck-
schicht oder einem Uberzug bestehend, auch
zugeschnitten
5905 Wandverkleidungen aus Spinnstoffen:

— mit Kunststoff getrdnkt, bestrichen, iiberzo-
gen oder mit Lagen aus Kautschuk, Kunst-
stoff oder anderem Material versehen

Herstellen aus Garnen
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Warenbezeichnung

Be- oder Verarbeitungen von Materialien ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

M

@

3) oder

5906

5907

— andere

Kautschutierte Gewebe, andere als solche der

Position 5902:

— aus Gewirken oder Gestricken

— andere Gewebe aus synthetischem Filament-
garn, mit einem Anteil an textilen Materia-

lien von mehr als 90 GHT

— andere

Herstellen aus ()
— Kokosgarnen,
— natiirlichen Fasern,

— synthetischen oder kiinstlichen
Spinnfasern, nicht gekrempelt oder
gekdmmt oder nicht anders fur die
Spinnerei bearbeitet,

oder

— chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

oder

Bedrucken mit mindestens zwei Vor-
oder Nachbehandlungen (wie Reinigen,
Bleichen, Merzerisieren, Thermofixieren,
Authellen, Kalandrieren, krumpfecht
Ausriisten, Fixieren, Dekatieren, Imprag-
nieren, Ausbessern und Noppen), wenn
der Wert des verwendeten unbedruckten
Gewebes 47,5 v. H. des Ab-Werk-Preises
der hergestellten Ware nicht iiberschrei-
tet

Herstellen aus (%)
— natiirlichen Fasern,

— synthetischen oder kiinstlichen
Spinnfasern, nicht gekrempelt oder
gekdmmt oder nicht anders fur die
Spinnerei bearbeitet,

oder

— chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

Herstellen aus  chemischen  Vor-
materialien

Herstellen aus Garnen

Andere Gewebe, getrinkt, bestrichen oder tiber- | Herstellen aus Garnen

zogen; bemalte Gewebe fiir Theaterdekoratio-
nen, Atelierhintergriinde oder dergleichen

oder

Bedrucken mit mindestens zwei Vor-
oder Nachbehandlungen (wie Reinigen,
Bleichen, Merzerisieren, Thermofixieren,
Authellen, Kalandrieren, krumpfecht
Ausriisten, Fixieren, Dekatieren, Imprag-
nieren, Ausbessern und Noppen), wenn
der Wert des verwendeten unbedruckten
Gewebes 47,5 v. H. des Ab-Werk-Preises
der hergestellten Ware nicht iiberschrei-
tet
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HS-Position Warenbezeichnung Be- oder Verarbeitungen von Materialien ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen
(1) ) 3) oder (4)

5908

5909 bis 5911

Dochte, gewebt, geflochten, gewirkt oder
gestrickt, aus Spinnstoffen, fir Lampen, Kocher,
Feuerzeuge, Kerzen oder dergleichen; Glith-
strimpfe und schlauchformige Gewirke oder
Gestricke fiir Glithstriimpfe, auch getrankt:

- Glihstrimpfe, getrankt

— andere

Waren des technischen Bedarfs aus Spinnstof-
fen:

— Polierscheiben und -ringe, andere als aus Filz
der Position 5911

- Gewebe, auch verfilzt, von der auf Papierma-
schinen oder zu anderen technischen Zwe-
cken verwendeten Art, auch getrinkt oder
bestrichen, schlauchférmig oder endlos, mit
einfacher oder mehrfacher Kette undfoder
einfachem oder mehrfachem Schuss oder
flach gewebt, mit mehrfacher Kette und/oder
mehrfachem Schuss der Position 5911

Herstellen aus schlauchformigen Gewir-
ken fiir Glithstrimpfe

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

Herstellen aus Garnen, Abfillen von
Geweben oder Lumpen der Posi-
tion 6310

Herstellen aus (7)
— Kokosgarnen,

— folgenden Vormaterialien:

— Garne aus Polytetrafluorethy-
len (3),

— Garne aus Polyamid, gezwirnt
und bestrichen, getrankt oder
tiberzogen mit Phenolharz,

—  Garne aus aromatischem Poly-
amid, hergestellt durch Poly-

kondensation von
Metaphenylendiamin und Iso-
phthalsdure,

— Monofile aus Polytetrafluore-

thylen (8),

— Garne aus synthetischen
Spinnfasern  aus  Poly(p-
Phenylenterephthalamid),

— Garne aus Glasfasern, bestri-
chen mit Phenoplast und
umsponnen  mit  Acryl-
fasern (%),

— Monofile aus Copolyester, aus
einem Polyester, einem
Terephthalsdureharz, 1,4-
Cyclohexandiethanol und Iso-
phthalsdure bestehend,

— natiirlichen Fasern,

— synthetischen oder kiinstli-
chen Spinnfasern, nicht kar-
diert oder gekimmt oder nicht
anders fiir die Spinnerei bear-
beitet

oder

— chemischen Vormaterialien
oder Spinnmasse
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(1) (2) 3) oder (4)
— andere Herstellen aus ()
— Kokosgarnen,

— natiirlichen Fasern,

— synthetischen oder kiinstlichen
Spinnfasern, nicht gekrempelt oder
gekdmmt oder nicht anders fur die
Spinnerei bearbeitet,

oder

— chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

Kapitel 60

Gewirke und Gestricke

Herstellen aus (7)
— natiirlichen Fasern,

— synthetischen oder kiinstlichen
Spinnfasern, nicht gekrempelt oder
gekdmmt oder nicht anders fur die
Spinnerei bearbeitet,

oder

— chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

Kapitel 61

Bekleidung und Bekleidungszubehér, —aus
Gewirken oder Gestricken:

— hergestellt durch Zusammennihen oder
sonstiges Zusammenfiigen von zwei oder
mehr zugeschnittenen oder abgepassten
gewirkten oder gestrickten Teilen

— andere

Herstellen aus Garnen (7) (%)

Herstellen aus (%)
— natiirlichen Fasern,

— synthetischen oder kiinstlichen
Spinnfasern, nicht gekrempelt oder
gekdmmt oder nicht anders fur die
Spinnerei bearbeitet,

oder

— chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

ex Kapitel 62

ex 6202, ex 6204,
ex 6206, ex 6209
und ex 6211

Bekleidung und Bekleidungszubehor, ausge-
nommen aus Gewirken oder Gestricken, ausge-
nommen:

Bekleidung fir Frauen, Madchen oder
Kleinkinder, bestickt; anderes konfektioniertes
Bekleidungszubehor fiir Kleinkinder, bestickt

Herstellen aus Garnen (7) (%)

Herstellen aus Garnen (9)
oder

Herstellen aus nicht bestickten Geweben,
wenn der Wert der verwendeten nicht
bestickten Gewebe 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht iiberschreitet (%)
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Warenbezeichnung

Be- oder Verarbeitungen von Materialien ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

1

@

(3) oder

)

ex 6210 und
ex 6216

6213 und
6214

6217

Feuerschutzausriistung aus Geweben, mit einer
Folie aus aluminisiertem Polyester tiberzogen

Taschentiicher, Ziertaschentiicher,  Schals,
Umschlagtiicher, Halstiicher, Kragenschoner,
Kopftiicher, Schleier und dhnliche Waren:

— bestickt

— andere

Anderes konfektioniertes Bekleidungszubehor;
Teile von Bekleidung oder von Bekleidungs-
zubehor, ausgenommen solche der Posi-
tion 6212:

— bestickt

— Feuerschutzausriistung aus Geweben, mit
einer Folie aus aluminisiertem Polyester
iiberzogen

Herstellen aus Garnen (%)
oder

Herstellen aus nicht iiberzogenen Gewe-
ben, wenn der Wert der verwendeten
nicht iiberzogenen Gewebe 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht iiberschreitet (%)

Herstellen aus rohen, einfachen Gar-
nen (') (°)

oder

Herstellen aus nicht bestickten Gewe-
ben, wenn der Wert der verwendeten
nicht bestickten Gewebe 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht iiberschreitet (%)

Herstellen aus rohen, einfachen Gar-
nen (') (°)

oder

Bedrucken mit mindestens zwei Vor-
oder Nachbehandlungen (wie Reinigen,
Bleichen, Merzerisieren, Thermofixieren,
Authellen, Kalandrieren, krumpfecht
Ausriisten, Fixieren, Dekatieren, Imprag-
nieren, Ausbessern und Noppen), wenn
der Wert alles verwendeten unbedruck-
ten Gewebes der Positionen 6213
und 6214 47,5 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

Herstellen aus Garnen (9)
oder

Herstellen aus nicht bestickten Gewe-
ben, wenn der Wert der verwendeten
nicht bestickten Gewebe 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht iiberschreitet (°)

Herstellen aus Garnen (%)
oder

Herstellen aus nicht iiberzogenen Gewe-
ben, wenn der Wert der verwendeten
nicht iiberzogenen Gewebe 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht iiberschreitet (%)
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(1) () 3) oder (4)

- Einlagen fiir Kragen und Manschetten, zuge-
schnitten

— andere

Herstellen

— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und

—  bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen aus Garnen (?)

ex Kapitel 63

6301 bis 6304

6305

Andere  konfektionierte  Spinnstoffwaren;
Warenzusammenstellungen; ~ Altwaren und
Lumpen, ausgenommen:

Decken, Bettwidsche usw.; Gardinen usw.;

andere Waren zur Innenausstattung:

— aus Filz oder Vliesstoffen

— andere:

—— bestickt

—— andere

Sicke und Beutel zu Verpackungszwecken

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

Herstellen aus (%)
— natiirlichen Fasern,
oder

— chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

Herstellen aus rohen, einfachen Gar-
nen (°) (19)

oder

Herstellen aus nicht bestickten Geweben
(andere als gewirkte oder gestrickte),
wenn der Wert der verwendeten
nicht bestickten Gewebe 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht {iberschreitet

Herstellen aus rohen, einfachen Gar-
nen (°) (%)

Herstellen aus ()
— natiirlichen Fasern,

— synthetischen oder kiinstlichen
Spinnfasern, nicht gekrempelt oder
gekammt oder nicht anders fur die
Spinnerei bearbeitet,

oder

—  chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse
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HS-Position Warenbezeichnung Be- oder Verarbeitungen von Materialien ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen
1) @ 3) oder 4
6306 Planen und Markisen; Zelte; Segel fiir Wasser-
fahrzeuge, fiir Surfbretter und fiir Land-
fahrzeuge; Campingausriistungen:
— aus Vliesstoffen Herstellen aus (7) (%)
— natiirlichen Fasern,
oder
— chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse
— andere Herstellen aus rohen, einfachen Gar-
nen (') (°)
6307 Andere konfektionierte Waren, einschlieflich | Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
Schnittmuster zum Herstellen von Bekleidung | wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht tiberschreitet
6308 Warenzusammenstellungen, aus Geweben und | Jede Ware in der Warenzusammen-

Garn, auch mit Zubehor, fur die Herstellung von
Teppichen, Tapisserien, bestickten Tischdecken
oder Servietten oder dhnlichen Spinnstoffwaren,
in Aufmachungen fiir den Einzelverkauf

stellung muss die Regel erfiillen, die
anzuwenden wire, wenn sie nicht in der
Warenzusammenstellung enthalten
wire. Jedoch diirfen Waren ohne
Ursprungseigenschaft verwendet wer-
den, wenn ihr Gesamtwert 15 v. H. des
Ab-Werk-Preises der Warenzusammen-
stellung nicht tiberschreitet

ex Kapitel 64

6406

Schuhe, Gamaschen und dhnliche Waren; Teile
davon, ausgenommen:

Schuhteile (einschlieflich Schuhoberteile, auch
an Sohlen befestigt, nicht jedoch an Laufsohlen);
Einlegesohlen, Fersenstiicke und ahnliche her-
ausnehmbare Waren; Gamaschen und dhnliche
Waren sowie Teile davon

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Zusammenset-
zungen aus Schuhoberteilen, die mit
einer Brandsohle oder anderen Boden-
teilen verbunden sind, der Position 6406

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

ex Kapitel 65

6503

6505

Kopfbedeckungen und Teile davon, ausgenom-
men:

Hiite und andere Kopfbedeckungen, aus Filz,
aus Hutstumpen oder Hutplatten der Posi-
tion 6501 hergestellt, auch ausgestattet

Hiite und andere Kopfbedeckungen, gewirkt
oder gestrickt oder aus Stiicken (ausgenommen
Streifen) von Spitzen, Filz oder anderen
Spinnstofferzeugnissen hergestellt, auch ausge-
stattet; Haarnetze aus Stoffen aller Art, auch
ausgestattet

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

Herstellen aus Garnen oder Spinnfa-
sern (%)

Herstellen aus Garnen oder Spinnfa-
sern (%)

ex Kapitel 66

6601

Regenschirme, Sonnenschirme, Gehstocke, Sitz-
stocke, Peitschen, Reitpeitschen und Teile
davon, ausgenommen:

Regenschirme und Sonnenschirme (einschlief3-
lich Stockschirme, Gartenschirme und dhnliche
Waren)

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht iiberschreitet
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1

@

3) oder

)

Kapitel 67

Zugerichtete Federn und Daunen und Waren
aus Federn oder Daunen; kiinstliche Blumen;
Waren aus Menschenhaaren

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

ex Kapitel 68

Waren aus Steinen, Gips, Zement, Asbest, Glim-
mer oder dhnlichen Stoffen, ausgenommen:

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

ex 6803 Waren aus Tonschiefer oder aus Pressschiefer | Herstellen aus bearbeitetem Schiefer

ex 6812 Waren aus Asbest oder aus Mischungen auf der | Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
Grundlage von Asbest oder auf der Grundlage | tion
von Asbest und Magnesiumcarbonat

ex 6814 Waren aus Glimmer, einschlieSlich agglome- | Herstellen aus bearbeitetem Glimmer
rierter oder rekonstituierter Glimmer, auf Unter- | (einschlieflich agglomeriertem oder
lagen aus Papier, Pappe oder aus anderen Stoffen | rekonstituiertem Glimmer)

Kapitel 69 Keramische Waren Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-

tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

ex Kapitel 70

ex 7003, ex 7004
und ex 7005

7006

7007

7008

7009

Glas und Glaswaren, ausgenommen:

Glas mit absorbierender Schicht

Glas der Position 7003, 7004 oder 7005, gebo-
gen, mit bearbeiteten Kanten, graviert, gelocht,
emailliert oder anders bearbeitet, jedoch weder
gerahmt noch in Verbindung mit anderen Stof-
fen:

— Glasplatten (Substrate) von einer dielektri-
schen Metallschicht iiberzogen, nach den
Normen des SEMII (11)-Halbleiter

— andere

Vorgespanntes Einschichten- Sicherheitsglas
und Mehrschichten- Sicherheitsglas (Verbund-
glas)

Mehrschichtige Isolierverglasungen

Spiegel aus Glas, auch gerahmt, einschlieflich
Riickspiegel

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

Herstellen aus Vormaterialien der Posi-
tion 7001

Herstellen aus Glasplatten (Substraten)
der Position 7006

Herstellen aus Vormaterialien der Posi-
tion 7001

Herstellen aus Vormaterialien der Posi-
tion 7001

Herstellen aus Vormaterialien der Posi-
tion 7001

Herstellen aus Vormaterialien der Posi-
tion 7001
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7010

7013

ex 7019

Flaschen, Glasballons, Korbflaschen, Flakons,
Kriige, Topfe, Rohrchen, Ampullen und andere
Behaltnisse aus Glas, zu Transport- oder
Verpackungszwecken; Konservengliser; Stop-
fen, Deckel und andere Verschliisse aus Glas

Glaswaren zur Verwendung bei Tisch, in der
Kiiche, bei der Toilette, im Biiro, zur Innenaus-
stattung oder zu dhnlichen Zwecken (ausge-
nommen Waren der Position 7010 oder 7018)

Waren aus Glasfasern (ausgenommen Garne)

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

oder

Schleifen von Glaswaren, wenn ihr
Gesamtwert 50 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

oder

Schleifen von Glaswaren, wenn ihr
Gesamtwert 50 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

oder

mit der Hand ausgefiihrtes Verzieren
(ausgenommen Siebdruck) von mund-
geblasenen  Glaswaren, wenn  ihr
Gesamtwert 50 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

Herstellen aus

— ungefirbten Glasstapelfasern, Glas-
seidenstrangen (Rovings) oder Gar-
nen, geschnittenem Textilglas

oder

—  Glaswolle

ex Kapitel 71

ex 7101

ex 7102, ex 7103
und ex 7104

Echte Perlen oder Zuchtperlen, Edelsteine oder
Schmucksteine,  Edelmetalle,  Edelmetall-
plattierungen und Waren daraus; Fantasie-
schmuck; Miinzen, ausgenommen:

Echte Perlen oder Zuchtperlen, -einheitlich
zusammengestellt, zur Erleichterung der Ver-
sendung voriibergehend aufgereiht

Edelsteine und Schmucksteine (natiirliche, syn-
thetische oder rekonstituierte), bearbeitet

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht {iberschreitet

Herstellen aus nicht bearbeiteten Edel-
steinen oder Schmucksteinen (natiirli-
che, synthetische oder rekonstituierte)
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7106, Edelmetalle:
7108 und
7110
- in Rohform Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-

ex 7107, ex 7109
und ex 7111

7116

7117

- als Halbzeug oder Pulver

Metalle, mit Edelmetallen plattiert, als Halbzeug

Waren aus echten Perlen oder Zuchtperlen, aus
Edelsteinen oder Schmucksteinen (natiirlichen,
synthetischen oder rekonstituierten)

Fantasieschmuck

tion, ausgenommen aus Vormaterialien
der Position 7106, 7108 oder 7110

oder

elektrolytisches, thermisches oder che-
misches Trennen von Edelmetallen der
Position 7106, 7108 oder 7110

oder

Legieren von Edelmetallen der Posi-
tion 7106, 7108 oder 7110 untereinan-
der oder mit unedlen Metallen

Herstellen aus Edelmetallen in Rohform

Herstellen aus mit Edelmetallen plattier-
ten Metallen, in Rohform

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht iiberschreitet

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware,

oder

Herstellen aus Teilen aus unedlen Metal-
len, nicht vergoldet, versilbert oder pla-
tiniert, wenn der Wert aller verwendeten
Vormaterialien 50 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

ex Kapitel 72

7207

7208 bis 7216

7217

ex 7218,
7219 bis 7222

7223

Eisen und Stahl, ausgenommen:

Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl

Flachgewalzte Erzeugnisse, Walzdraht, Stabstahl
und Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl

Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl

Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse, Walz-
draht, Stabstahl und Profile aus nicht rostendem
Stahl

Draht aus nicht rostendem Stahl

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

Herstellen aus Vormaterialien der Posi-
tion 7201, 7202,7203, 7204 oder 7205

Herstellen aus Eisen oder nicht legiertem
Stahl in Rohblocken (Ingots) oder ande-
ren Rohformen der Position 7206

Herstellen aus Halbzeug aus Eisen oder
nicht legiertem Stahl der Position 7207

Herstellen aus nicht rostendem Stahl in
Rohblocken (Ingots) oder anderen Roh-
formen der Position 7218

Herstellen aus Halbzeug aus nicht ros-
tendem Stahl der Position 7218
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ex 7224,
7225 bis 7228

7229

Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse, Walz-
draht, Stabstahl und Profile aus anderem legier-
ten Stahl, Hohlbohrerstibe aus legiertem oder
nicht legiertem Stahl

Draht aus anderem legierten Stahl

Herstellen aus Stahl in Rohblocken
(Ingots) oder anderen Rohformen der
Position 7206, 7218 oder 7224

Herstellen aus Halbzeug aus anderem
legierten Stahl der Position 7224

ex Kapitel 73

ex 7301

7302

7304,
7305 und
7306

ex 7307

7308

ex 7315

Waren aus Eisen oder Stahl, ausgenommen:

Spundwanderzeugnisse

Oberbaumaterial fiir Bahnen, aus Eisen oder
Stahl, wie Schienen, Leitschienen und Zahnstan-
gen, Weichenzungen, Herzstiicke, Zungen-
verbindungsstangen und anderes Material fiir
Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwellen,
Laschen, Schienenstithle, Winkel, Unterlags-
platten, Klemmplatten, Spurplatten und Spur-
stangen, und anderes fiir das Verlegen, Zusam-
menfiigen oder Befestigen von Schienen beson-
ders hergerichtetes Material

Rohre und Hohlprofile, aus Eisen (ausgenom-
men Gusseisen) oder Stahl

Rohrformstiicke, Rohrverschlussstiicke und
Rohrverbindungsstiicke aus nicht rostendem
Stahl (ISO Nr. X5CrNiMo 1712), aus mehreren
Teilen bestehend

Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B.
Briicken und Briickenelemente, Schleusentore,
Tiirme, Gittermaste, Pfeiler, Siulen, Geriiste,
Dicher, Dachstiihle, Tore, Tiiren, Fenster und
deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und
Tiirschwellen, Tiir- und Fensterldden, Gelander),
aus Eisen oder Stahl, ausgenommen vorgefer-
tigte Gebdude der Position 9406; zu
Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche,
Stibe, Profile, Rohre und dergleichen, aus Eisen
oder Stahl

Gleitschutzketten

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

Herstellen aus Vormaterialien der Posi-
tion 7206

Herstellen aus Vormaterialien der Posi-
tion 7206

Herstellen aus Vormaterialien der Posi-
tion 7206, 7207, 7218 oder 7224

Drehen, Bohren, Aufreiben, Gewinde-
schneiden, Entgraten und Sandstrahlen
von Schmiederohlingen, deren Wert
35 v. H. des Ab-Werk-Preises der herge-
stellten Ware nicht iiberschreitet

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware. Jedoch diirfen durch Schweiffen
hergestellte Profile der Position 7301
nicht verwendet werden

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien der Posi-
tion 7315 50 v. H. des Ab-Werk-Preises
der hergestellten Ware nicht tiberschrei-
tet

ex Kapitel 74

7401

Kupfer und Waren daraus, ausgenommen:

Kupfermatte; Zementkupfer (gefilltes Kupfer)

Herstellen

— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und

— bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware
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7402

7403

7404

7405

Nicht raffiniertes Kupfer; Kupferanoden zum
elektrolytischen Raffinieren

Raffiniertes Kupfer und Kupferlegierungen, in
Rohform:

- raffiniertes Kupfer

- Kupferlegierungen und raffiniertes Kupfer,

das andere Elemente enthilt

Abfille und Schrott, aus Kupfer

Kupfervorlegierungen

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

Herstellen aus Vormaterialien, die in eine
andere Position als die hergestellte Ware
einzureihen sind

Herstellen aus raffiniertem Kupfer, in
Rohform, oder aus Abfillen und Schrott,
aus Kupfer

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

ex Kapitel 75

7501 bis 7503

Nickel und Waren daraus, ausgenommen:

Nickelmatte, Nickeloxidsinter und andere
Zwischenerzeugnisse der Nickelmetallurgie;
Nickel in Rohform; Abfille und Schrott, aus
Nickel

Herstellen

— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und

—  bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

ex Kapitel 76

Aluminium und Waren daraus, ausgenommen:

Herstellen

— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und

—  bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet
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7601

7602

ex 7616

Aluminium in Rohform

Abfille und Schrott, aus Aluminium

Andere Waren aus Aluminium, ausgenommen
Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminium-
draht, und Streckbleche aus Aluminium

Herstellen

— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und

— bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

oder

Herstellen durch thermische oder elek-
trolytische Behandlung von nicht-
legiertem Aluminium oder Abfillen und
Schrott, aus Aluminium

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Waren

Herstellen

— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte  Ware. Jedoch  diirfen
Gewebe, Gitter und Geflechte aus
Aluminiumdraht oder Streckbleche
aus Aluminium verwendet werden,

und

—  bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Kapitel 77

Reserviert fiir eine eventuelle kiinftige Verwen-
dung im Harmonisierten System

ex Kapitel 78

7801

Blei und Waren daraus, ausgenommen:

Blei in Rohform:
— raffiniertes Blei

— anderes

Herstellen

— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und

— bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen aus Barrenblei oder Werkblei

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware. Jedoch diirfen Abfille und Schrott
der Position 7802 nicht verwendet wer-
den
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1
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7802

Abfille und Schrott, aus Blei

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

ex Kapitel 79

7901

7902

Zink und Waren daraus, ausgenommen:

Zink in Rohform

Abfille und Schrott, aus Zink

Herstellen

— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und

—  bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware. Jedoch diirfen Abfille und Schrott
der Position 7902 nicht verwendet wer-
den

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

ex Kapitel 80

8001

8002 und
8007

Zinn und Waren daraus, ausgenommen:

Zinn in Rohform

Abfille und Schrott, aus Zinn; andere Waren
aus Zinn

Herstellen

— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und

—  bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht {iberschreitet

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware. Jedoch diirfen Abfille und Schrott
der Position 8002 nicht verwendet wer-
den

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

Kapitel 81

Andere unedle Metalle; Cermets; Waren daraus:

— andere unedle Metalle, bearbeitet; Waren
daraus

— andere

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien derselben Posi-
tion wie die hergestellte Ware 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht {iberschreitet

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware




L 143/140 Amtsblatt der Europiischen Union 30.5.2006
HS-Position Warenbezeichnung Be- oder Verarbeitungen von Materialien ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen
1 @ €) oder )

ex Kapitel 82

8206

8207

8208

ex 8211

8214

8215

Werkzeuge, Schneidwaren und Essbestecke, aus
unedlen Metallen; Teile davon, aus unedlen
Metallen, ausgenommen:

Zusammenstellungen von Werkzeugen aus
zwei oder mehr der Positionen 8202 bis 8205,
in Aufmachungen fiir den Einzelverkauf

Auswechselbare Werkzeuge zur Verwendung in
mechanischen ~ oder  nichtmechanischen
Handwerkzeugen oder in Werkzeugmaschinen
(z. B. zum Pressen, Prigen, Tiefzichen, Gesenk-
schmieden, Stanzen, Lochen, zum Herstellen
von Innen- und Auffengewinden, Bohren, Rei-
ben, Riaumen, Frisen, Drehen, Schrauben), ein-
schlieflich Ziehwerkzeuge und Pressmatrizen
zum Zichen oder Strang- und FlieRpressen von
Metallen, und Erd-, Gesteins- oder Tiefbohr-
werkzeuge

Messer und Schneidklingen, fiir Maschinen oder
mechanische Gerite

Messer mit schneidender Klinge (ausgenommen
Messer der Position 8208), auch gezahnt (ein-
schlieflich Klappmesser fiir den Gartenbau)

Andere Schneidwaren (z. B. Haarschneide- und
-scherapparate, Spaltmesser, Hackmesser, Wie-
gemesser fir Metzger|Fleischhauer oder fiir den
Kiichengebrauch, Papiermesser); Instrumente
und Zusammenstellungen, fiir die Hand- oder
Fullpflege (einschlieflich Nagelfeilen)

Loffel, Gabeln, Schopfloffel, Schaumloffel, Tor-
tenheber, Fischmesser, Buttermesser, Zucker-
zangen und dhnliche Waren

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
der Positionen 8202 bis 8205. Jedoch
darf die Warenzusammenstellung auch
Waren der Positionen 8202 bis 8205
enthalten, wenn ihr Gesamtwert 15 v. H.
des Ab-Werk-Preises der Waren-
zusammenstellung nicht tiberschreitet

Herstellen

— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und

— bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen

— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und

— bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware. Jedoch diirfen Klingen und Griffe
aus unedlen Metallen verwendet werden

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware. Jedoch diirfen Griffe aus unedlen
Metallen verwendet werden

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware. Jedoch diirfen Griffe aus unedlen
Metallen verwendet werden

ex Kapitel 83

Verschiedene Waren aus unedlen Metallen, aus-
genommen:

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware
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ex 8302

ex 8306

Beschldge und dhnliche Waren, fiir Gebdude;
automatische Tiirschliefer

Statuetten und andere Ziergegenstinde, aus
unedlen Metallen

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware. Jedoch diirfen andere Vor-
materialien der Position 8302 verwendet
werden, wenn ihr Gesamtwert 20 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht tiberschreitet

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware. Jedoch diirfen andere Vor-
materialien der Position 8306 verwendet
werden, wenn ihr Gesamtwert 30 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

ex Kapitel 84

ex 8401

8402

8403 und
ex 8404

8406

8407

Kernreaktoren, Kessel, Maschinen, Apparate
und mechanische Gerite; Teile davon, ausge-
nommen:

Brennstoffelemente fiir Kernreaktoren

Dampfkessel (Dampferzeuger), ausgenommen
Zentralheizungskessel, die sowohl heifles Was-
ser als auch Niederdruckdampf erzeugen kon-
nen; Kessel zum Erzeugen von iiberhitztem
Wasser

Zentralheizungskessel, ausgenommen solche
der Position 8402; Hilfsapparate fiir
Zentralheizungskessel

Dampfturbinen

Hub- und Rotationskolbenverbrennungsmo-
toren mit Fremdziindung

Herstellen

— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und

—  bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware (12)

Herstellen

— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und

—  bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
der Position 8403 oder 8404

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht {iberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht {iberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 30 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 30 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 25 v. H. des
Ab-Werk-Preises der  hergestellten
Ware nicht {iberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht {iberschreitet
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(1) ) 3) oder (4)

8408

8409

8411

8412

ex 8413

ex 8414

8415

Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstziin-
dung (Diesel- oder Halbdieselmotoren)

Teile, erkennbar ausschlieflich oder hauptsich-
lich fiir Motoren der Position 8407 oder 8408
bestimmt

Turbo-Strahltriebwerke, Turbo-
Propellertriebwerke und andere Gasturbinen

Andere Motoren und Kraftmaschinen

Rotierende Verdringerpumpen

Ventilatoren fiir industrielle Zwecke

Klimagerite, bestehend aus einem motor-
betriebenen Ventilator und Vorrichtungen zum
Andern der Temperatur und des Feuchtigkeits-
gehalts der Luft, einschlieflich solcher, bei
denen der Luftfeuchtigkeitsgrad nicht unabhin-
gig von der Lufttemperatur reguliert wird

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht {iberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht iiberschreitet

Herstellen

— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und

— bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht iiberschreitet

Herstellen

— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und

—  bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen

— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und

— bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 25 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 25 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 25 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet
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HS-Position

Warenbezeichnung

Be- oder Verarbeitungen von Materialien ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

1

@

(3) oder (4)

8418

ex 8419

8420

8423

Kiihl- und Gefrierschrinke, Gefrier- und Tief-
kithltruhen und andere Einrichtungen, Maschi-
nen, Apparate und Gerite zur Kilteerzeugung,
mit elektrischer oder anderer Ausriistung; Wir-
mepumpen, ausgenommen Klimagerite der
Position 8415

Maschinen fiir die Holz-, Papierhalbstoff-,
Papier- und Pappindustrie

Kalander und Walzwerke (ausgenommen
Metallwalzwerke und  Glaswalzmaschinen)
sowie Walzen fiir diese Maschinen

Waagen (einschliefSlich Zahl- und Kontroll-
waagen), ausgenommen Waagen mit einer
Empfindlichkeit von 50mg oder feiner;
Gewichte fir Waagen aller Art

Herstellen Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 25 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der hergestellten

— aus Vormaterialien jeder Position, PR-HIe s
Ware nicht iiberschreitet

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

—  bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

und

—  bei dem der Wert aller verwendeten
Vormaterialien ohne Ursprungs-
eigenschaft den Wert aller verwen-
deten Vormaterialien mit
Ursprungseigenschaft nicht iiber-
schreitet

Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 30 v. H. des
— der Wert aller verwendeten Vor- | Ab-Werk-Preises der  hergestellten

materialien 40 v. H. des Ab-Werk- | Ware nicht iberschreitet
Preises der hergestellten Ware nicht
tberschreitet

und

— innerhalb der oben stehenden
Begrenzung der Wert aller verwen-
deten Vormaterialien derselben
Position wie die hergestellte Ware
25 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht iiber-
schreitet

Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 30 v. H. des
— der Wert aller verwendeten Vor- Ab-Werk-Preises  der  hergestellten

materialien 40 v. H. des Ab-Werk- | Ware nicht iiberschreitet
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

und

— der Wert aller verwendeten Vor-
materialien derselben Position wie
die hergestellte Ware 25 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht {iberschreitet

Herstellen Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 25 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten

— aus Vormaterialien jeder Position, PR-HIE g
Ware nicht tiberschreitet

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und

—  bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet
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HS-Position Warenbezeichnung Be- oder Verarbeitungen von Materialien ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen
(1) ) 3) oder (4)

8425 bis 8428

8429

8430

ex 8431

Maschinen, Apparate und Gerite zum Heben,
Beladen, Entladen oder Fordern

Selbstfahrende Planiermaschinen (Bulldozer
und Angledozer), Erd- oder Straenhobel (Gra-
der), Schiirfwagen (Scraper), Bagger, Schiirf-
und andere Schaufellader, Stralenwalzen und
andere Bodenverdichter:

— Strallenwalzen

— andere

Andere Maschinen, Apparate und Gerite zur
Erdbewegung, zum Planieren, Verdichten oder
Bohren des Bodens oder zum Abbauen von
Erzen oder anderen Mineralien; Rammen und
Pfahlzieher; Schneeriumer

Teile, erkennbar ausschlieflich oder hauptsich-
lich fiir Strallenwalzen bestimmt

Herstellen, bei dem

— der Wert aller verwendeten Vor-
materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

und

— innerhalb der oben stehenden
Begrenzung der Wert aller verwen-
deten Vormaterialien der Posi-
tion 8431 10 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem

— der Wert aller verwendeten Vor-
materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

und

— innerhalb der oben stehenden
Begrenzung der Wert aller verwen-
deten Vormaterialien der Posi-
tion 8431 10 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

Herstellen, bei dem

— der Wert aller verwendeten Vor-
materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

und

— innerhalb der oben stehenden
Begrenzung der Wert aller verwen-
deten Vormaterialien der Posi-
tion 8431 10 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 30 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht {iberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 30 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 30 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet
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HS-Position

Warenbezeichnung

Be- oder Verarbeitungen von Materialien ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

1

@

3) oder

)

8439

8441

8444 bis 8447

ex 8448

8452

Maschinen und Apparate zum Herstellen von
Halbstoff aus cellulosehaltigen Faserstoffen oder
zum Herstellen oder Fertigstellen von Papier
oder Pappe

Andere Maschinen und Apparate zum Be- oder
Verarbeiten von Papierhalbstoff, Papier oder
Pappe, einschlieflich Schneidemaschinen aller
Art

Maschinen fiir die Textilindustrie aus diesen
Positionen

Hilfsmaschinen und -apparate fiir Maschinen
der Position 8444 oder 8445

Nihmaschinen, andere als Fadenheftmaschinen
der Position 8440; Mobel, Sockel und Deckel,
fur Ndhmaschinen besonders hergerichtet;
Nihmaschinennadeln:

- Steppstichndhmaschinen, deren Kopf ohne
Motor 16 kg oder weniger oder mit Motor
17 kg oder weniger wiegt

— andere

Herstellen, bei dem

— der Wert aller verwendeten Vor-
materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

und

— innerhalb der oben stehenden
Begrenzung der Wert aller verwen-
deten Vormaterialien derselben
Position wie die hergestellte Ware
25 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht iiber-
schreitet

Herstellen, bei dem

— der Wert aller verwendeten Vor-
materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

und

— innerhalb der oben stehenden
Begrenzung der Wert aller verwen-
deten Vormaterialien derselben
Position wie die hergestellte Ware
25 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht iiber-
schreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht {iberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem

— der Wert aller verwendeten Vor-
materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet,

— der Wert aller verwendeten Vor-
materialien  ohne  Ursprungs-
eigenschaft, die zum
Zusammenbau des Kopfes (ohne
Motor) verwendet werden, den
Wert aller verwendeten Vor-
materialien ~ mit  Ursprungs-
eigenschaft nicht tiberschreitet

und

— der Mechanismus fiir die Ober-
fadenfihrung, der Greifer mit
Antriebsmechanismus und  die
Steuerorgane fir den Zick-Zack-
Stich Ursprungswaren sind

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht {iberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 30 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 30 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet
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HS-Position Warenbezeichnung Be- oder Verarbeitungen von Materialien ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen
1 @ €) oder )

8456 bis 8466

8469 bis 8472

8480

8482

8484

8485

Werkzeugmaschinen und Maschinen, Teile und
Zubehor, aus diesen Positionen

Biiromaschinen und -apparate (Schreibmaschi-
nen, Rechenmaschinen, automatische
Datenverarbeitungsmaschinen, Verviel-
faltigungsmaschinen, Biiroheftmaschinen)

Gieferei-Formkisten; Grundplatten fiir Formen;
Gielereimodelle; Formen fiir Metalle (andere als
solche zum GiefSen von Ingots, Masseln oder
dergleichen), Metallcarbide, Glas, mineralische
Stoffe, Kautschuk oder Kunststoffe

Wilzlager (Kugellager, Rollenlager und Nadel-
lager)

Metalloplastische  Dichtungen; Sitze oder
Zusammenstellungen von Dichtungen verschie-
dener stofflicher Beschaffenheit, in Beuteln, Kar-
tons oder dhnlichen  UmschlieBungen;
mechanische Dichtungen

Teile von Maschinen, Apparaten oder Geriten,
in Kapitel 84 anderweit weder genannt noch
inbegriffen, ausgenommen Teile mit elektrischer
Isolierung, elektrischen  Anschlussstiicken,
Wicklungen, Kontakten oder anderen charakte-
ristischen Merkmalen elektrotechnischer Waren

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht {iberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht iiberschreitet

Herstellen

aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und

bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht {iberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht {iberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 25 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht {iberschreitet

ex Kapitel 85

8501

Elektrische Maschinen, Apparate, Gerite und
andere elektrotechnische Waren, Teile davon;
Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegerite, Bild-
und Tonaufzeichnungs- oder -wiedergabegerite,
fiir das Fernsehen, Teile und Zubehor fiir diese
Gerite, ausgenommen:

Elektromotoren und elektrische Generatoren,
ausgenommen Stromerzeugungsaggregate

Herstellen

aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und

bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem

der Wert aller verwendeten Vor-
materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

und

innerhalb der oben stehenden
Begrenzung der Wert aller verwen-
deten Vormaterialien der Posi-
tion 8503 10 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 30 v. H. des
Ab-Werk-Preises der  hergestellten
Ware nicht {iberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 30 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht {iberschreitet
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Warenbezeichnung

Be- oder Verarbeitungen von Materialien ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

1

@

(3) oder (4)

8502

ex 8504

ex 8518

8519

8520

Stromerzeugungsaggregate und elektrische
rotierende Umformer

Stromversorgungseinheiten fiir automatische
Datenverarbeitungsmaschinen

Mikrofone und Haltevorrichtungen dafiir; Laut-
sprecher, auch in Gehdusen; elektrische
Tonfrequenzverstirker;  elektrische  Ton-
verstarkereinrichtungen

Plattenspieler, Schallplattenspieler, Kassettenab-
spielgerdte und andere Tonwiedergabegerite,
ohne eingebaute Tonaufnahmevorrichtung

Magnetbandgerite und andere Tonaufnahme-
gerdte, auch mit eingebauter Tonwiedergabe-
vorrichtung

Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 30 v. H. des

— der Wert aller verwendeten Vor- Ab-Werk-Preises  der  hergestellten

materialien 40 v. H. des Ab-Werk- | Ware nicht iberschreitet
Preises der hergestellten Ware nicht
tiberschreitet

und

— innerhalb der oben stehenden
Begrenzung der Wert aller verwen-
deten Vormaterialien der Posi-
tion 8501 oder 8503 10 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht {iberschreitet

Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 25 v. H. des
— der Wert aller verwendeten Vor- Ab-Werk-Preises  der  hergestellten

materialien 40 v. H. des Ab-Werk- | Ware nicht tiberschreitet
Preises der hergestellten Ware nicht
tiberschreitet

und

— der Wert aller verwendeten Vor-
materialien  ohne  Ursprungs-
eigenschaft den  Wert aller
verwendeten Vormaterialien mit
Ursprungseigenschaft nicht iiber-
schreitet

Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 30 v. H. des

_ der Wert aller verwendeten Vor- | Ab-Werk-Preises der  hergestellten

materialien 40 v. H. des Ab-Werk- | Ware nicht iberschreitet
Preises der hergestellten Ware nicht
tiberschreitet

und

— der Wert aller verwendeten Vor-
materialien ~ ohne  Ursprungs-
eigenschaft den  Wert aller
verwendeten Vormaterialien mit
Ursprungseigenschaft nicht iiber-
schreitet

Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 30 v. H. des
— der Wert aller verwendeten Vor- | Ab-Werk-Preises der  hergestellten

materialien 40 v. H. des Ab-Werk- | Ware nicht iberschreitet
Preises der hergestellten Ware nicht
tberschreitet

und

— der Wert aller verwendeten Vor-
materialien ~ ohne  Ursprungs-
ecigenschaft den  Wert aller
verwendeten Vormaterialien mit
Ursprungseigenschaft nicht iiber-
schreitet
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HS-Position Warenbezeichnung Be- oder Verarbeitungen von Materialien ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen
1) @ 3) oder 4
8521 Videogerite zur Bild- und Tonaufzeichnung | Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
oder -wiedergabe, auch mit eingebautem Video- wendeten Vormaterialien 30 v. H. des
tuner — der Wert aller verwendeten Vor- | Ab-Werk-Preises der hergestellten
materialien 40 v. H. des Ab-Werk- | Ware nicht iberschreitet
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet
und
— der Wert aller verwendeten Vor-
materialien ~ ohne  Ursprungs-
eigenschaft den  Wert aller
verwendeten Vormaterialien mit
Ursprungseigenschaft nicht iiber-
schreitet
8522 Teile und Zubehor, erkennbar ausschliefSlich | Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
oder hauptsichlich fiir Gerdte der Positio- | wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
nen 8519 bis 8521 bestimmt Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht tiberschreitet
8523 Tontrdger und dhnliche zur Aufnahme vorge- | Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
richtete Aufzeichnungstriger, ohne Aufzeich- | wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
nung, ausgenommen Waren des Kapitels 37 Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht tiberschreitet
8524 Schallplatten, Magnetbinder und andere Ton-
trager und dhnliche Aufzeichnungstriger, mit
Aufzeichnung,  einschlieBlich ~ der  zur
Schallplattenherstellung dienenden Matrizen
und Galvanos, ausgenommen Waren des Kapi-
tels 37:
— Matrizen und Galvanos, fiir die Schallplatten- | Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
herstellung wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht iiberschreitet
— andere Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 30 v. H. des
— der Wert aller verwendeten Vor- Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
materialien 40 v. H. des Ab-Werk- | Ware nicht iiberschreitet
Preises der hergestellten Ware nicht
tiberschreitet
und
— innerhalb der oben stehenden
Begrenzung der Wert aller verwen-
deten Vormaterialien der Posi-
tion 8523 10 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet
8525 Sendegerdte fur den Funksprech- oder | Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller ver-

Funktelegrafieverkehr, den Rundfunk oder das
Fernsehen, auch mit eingebautem Empfangsge-
rit, Tonaufnahmegerit oder Tonwiedergabe-
gerit; Fernsehkameras; Standbild-Videokameras
und andere Videokameraaufnahmegerite;
Digitalkameras

wendeten Vormaterialien 25 v. H. des
— der Wert aller verwendeten Vor- Ab-Werk-Preises  der hergestellten
materialien 40 v. H. des Ab-Werk- | Ware nicht iiberschreitet
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

und

— der Wert aller verwendeten Vor-
materialien  ohne  Ursprungs-
eigenschaft den  Wert aller
verwendeten Vormaterialien mit
Ursprungseigenschaft nicht iiber-
schreitet
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1

@
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)

8526

8527

8528

8529

Funkmessgerite  (Radargerite),  Funknavi-
gationsgerate und Funkfernsteuergerite

Empfangsgerite fir den Funksprech- oder
Funktelegrafieverkehr oder den Rundfunk, auch
in einem gemeinsamen Gehduse mit einem
Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegerit oder
einer Uhr kombiniert

Fernsehempfangsgerite, auch mit eingebautem
Rundfunkempfangsgerit oder Ton- oder
Bildaufzeichnungs- oder -wiedergabegerit;
Videomonitore und Videoprojektoren

Teile, erkennbar  ausschlieflich oder
hauptsichlich fir Gerite der Positionen 8525
bis 8528 bestimmit:

— erkennbar ausschlielich fiir Videogerite zur
Bild- und  Tonaufzeichnung  oder
-wiedergabe bestimmt

— andere

Herstellen, bei dem

der Wert aller verwendeten Vor-
materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

und

der Wert aller verwendeten Vor-
materialien ~ ohne  Ursprungs-
eigenschaft den  Wert aller
verwendeten Vormaterialien mit
Ursprungseigenschaft nicht iber-
schreitet

Herstellen, bei dem

der Wert aller verwendeten Vor-
materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

und

der Wert aller verwendeten Vor-
materialien  ohne  Ursprungs-
eigenschaft den  Wert aller
verwendeten Vormaterialien mit
Ursprungseigenschaft nicht iiber-
schreitet

Herstellen, bei dem

der Wert aller verwendeten Vor-
materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

und

der Wert aller verwendeten Vor-
materialien  ohne  Ursprungs-
cigenschaft den  Wert aller
verwendeten Vormaterialien mit
Ursprungseigenschaft nicht tiber-
schreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht {iberschreitet

Herstellen, bei dem

der Wert aller verwendeten Vor-
materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

und

der Wert aller verwendeten Vor-
materialien  ohne  Ursprungs-
eigenschaft den  Wert aller
verwendeten Vormaterialien mit
Ursprungseigenschaft nicht iiber-
schreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 25 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 25 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 25 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 25 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht {iberschreitet
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8535 und
8536

8537

ex 8541

8542

Elektrische Gerite zum Schlieen, Unterbre-
chen, Schiitzen oder Verbinden von elektrischen
Stromkreisen

Tafeln, Felder, Konsolen, Pulte, Schrinke und
andere Trdger, mit mehreren Geridten der Posi-
tion 8535 oder 8536 ausgeriistet, zum elektri-
schen Schalten oder Steuern oder fiir die
Stromverteilung, einschlieflich solcher mit ein-
gebauten Instrumenten oder Gerdten des Kapi-
tels 90, sowie numerische Steuerungen,
ausgenommen Vermittlungseinrichtungen der
Position 8517

Dioden, Transistoren und dhnliche Halbleiter-
bauelemente, ausgenommen noch nicht in
Mikroplittchen zerschnittene Scheiben (Wafers)

Elektronische integrierte Schaltungen und
zusammengesetzte  elektronische  Mikro-
schaltungen (Mikrobausteine):

- monolithische integrierte Schaltungen

Herstellen, bei dem

der Wert aller verwendeten Vor-
materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

und

innerhalb der oben stehenden
Begrenzung der Wert aller verwen-
deten Vormaterialien der Posi-
tion 8538 10 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

Herstellen, bei dem

der Wert aller verwendeten Vor-
materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

und

innerhalb der oben stehenden
Begrenzung der Wert aller verwen-
deten Vormaterialien der Posi-
tion 8538 10 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

Herstellen

aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und

bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem

oder

der Wert aller verwendeten Vor-
materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

und

innerhalb der oben stehenden
Begrenzung der Wert aller verwen-
deten Vormaterialien der Posi-
tion 8541 oder 8542 10 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

das Verfahren der Diffusion (bei dem
durch selektives Aufbringen eines geeig-

neten

Dotierungsstoffes  auf ein

Halbleitersubstrat integrierte Schaltun-
gen gebildet werden), auch wenn der
Zusammenbau undfoder das Testen in
einem in den Artikeln 3 und 4 nicht
genannten Land stattfinden

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 30 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht {iberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 30 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 25 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 25 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet
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1

@
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)

8544

8545

8546

8547

8548

— andere

Isolierte (auch lackisolierte oder elektrolytisch
oxidierte) Drihte, Kabel (einschlieflich Koaxial-
kabel) und andere isolierte elektrische Leiter,
auch mit Anschlussstiicken; Kabel aus opti-
schen, einzeln umhiillten Fasern, auch elektri-
sche Leiter enthaltend oder  mit
Anschlussstiicken versehen

Kohleelektroden, Kohlebiirsten, Lampenkohlen,
Batterie- und Elementekohlen und andere
Waren fiir elektrotechnische Zwecke aus Grafit
oder anderem Kohlenstoff, auch in Verbindung
mit Metall

Elektrische Isolatoren aus Stoffen aller Art

Isolierteile, ganz aus Isolierstoffen oder nur mit
in die Masse eingepressten einfachen Metall-
teilen zum Befestigen (z. B. mit eingepressten
Hilsen mit Innengewinde), fur elektrische
Maschinen, Apparate, Gerite oder Installatio-
nen, ausgenommen Isolatoren der Posi-
tion 8546; Isolierrohre und Verbindungsstiicke
dazu, aus unedlen Metallen, mit Innenisolierung

Abfille und Schrott von elektrischen Primir-
elementen, Primirbatterien und Akkumulato-
ren; ausgebrauchte elektrische Primirelemente,
Primirbatterien und Akkumulatoren; elektri-
sche Teile von Maschinen, Apparaten und Gera-
ten, in Kapitel 85 anderweit weder genannt
noch inbegriffen

Herstellen, bei dem

— der Wert aller verwendeten Vor-
materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

und

— innerhalb der oben stehenden
Begrenzung der Wert aller verwen-
deten Vormaterialien der Posi-
tion 8541 oder 8542 10 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht {iberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht {iberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht {iberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht {iberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 25 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

ex Kapitel 86

8608

Schienenfahrzeuge und ortsfestes Gleismaterial,
Teile davon; mechanische (auch elektromecha-
nische) Signalgerite fiir Verkehrswege, ausge-
nommen:

Ortsfestes Gleismaterial; mechanische (auch
elektromechanische) ~ Signal-, ~ Sicherungs-,
Uberwachungs- oder Steuergerite fiir Schienen-
wege oder dergleichen, Strafien, Binnenwasser-
stralen,  Parkplitze  oder  Parkhduser,
Hafenanlagen oder Flughifen; Teile davon

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht {iberschreitet

Herstellen

— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und

—  bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 30 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet
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ex Kapitel 87

8709

8710

8711

Zugmaschinen, Kraftwagen, Kraftrader, Fahrra-
der und andere nicht schienengebundene Land-
fahrzeuge, Teile davon und Zubchor,
ausgenommen:

Kraftkarren ohne Hebevorrichtung, von der in
Fabriken, Lagerhdusern, Hafenanlagen oder auf
Flugpldtzen zum Kurzstreckentransport von
Waren verwendeten Art; Zugkraftkarren, von
der auf Bahnhofen verwendeten Art; Teile davon

Panzerkampfwagen und andere selbstfahrende
gepanzerte Kampffahrzeuge, auch mit Waffen;
Teile davon

Kraftrader (einschlieflich Mopeds) und Fahrri-
der mit Hilfsmotor, auch mit Beiwagen; Beiwa-
gen:

- mit Hubkolbenverbrennungsmotor mit
einem Hubraum von:

—— 50 cm’® oder weniger

—— mehrals 50 cm®

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht {iberschreitet

Herstellen Herstellen, bei dem der Wert aller ver-

wendeten Vormaterialien 30 v. H. des

— aus Vormaterialien jeder Pos.iti(.)n, Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
ausgenommen aus Vormaterialien

derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

Ware nicht iiberschreitet

und

— bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 30 v. H. des

— aus Vormaterialien jeder Position, | ap_werk-Preises der hergestellten
ausgenommen aus Vormaterialien

derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

Ware nicht iiberschreitet

und

— bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 20 v. H. des

— der Wert aller verwendeten Vor- | Ap werk Preises der hergestellten
materialien 40 v. H. des Ab-Werk-

Preises der hergestellten Ware nicht
tiberschreitet

Ware nicht iiberschreitet

und

— der Wert aller verwendeten Vor-
materialien  ohne  Ursprungs-
eigenschaft den  Wert aller
verwendeten Vormaterialien mit
Ursprungseigenschaft nicht iiber-
schreitet

Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller ver-

wendeten Vormaterialien 25 v. H. des

— der Weft aller verwendeten Vor- | Al werk-Preises  der hergestellten
materialien 40 v. H. des Ab-Werk-

Preises der hergestellten Ware nicht
tiberschreitet

Ware nicht iiberschreitet

und

— der Wert aller verwendeten Vor-
materialien  ohne  Ursprungs-
eigenschaft den  Wert aller
verwendeten Vormaterialien mit
Ursprungseigenschaft nicht iiber-
schreitet
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1

@
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)

ex 8712

8715

8716

— andere

Fahrrider, ohne Kugellager

Kinderwagen und Teile davon

Anhinger, einschlie@lich Sattelanhdnger, fiir
Fahrzeuge aller Art; andere nicht selbstfahrende
Fahrzeuge; Teile davon

Herstellen, bei dem

— der Wert aller verwendeten Vor-
materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

und

— der Wert aller verwendeten Vor-
materialien ~ ohne  Ursprungs-
eigenschaft den  Wert aller
verwendeten Vormaterialien mit
Ursprungseigenschaft nicht iiber-
schreitet

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
der Position 8714

Herstellen

— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und

—  bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht {iberschreitet

Herstellen

— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und

—  bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht {iberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 30 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 30 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 30 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 30 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

ex Kapitel 88

ex 8804

8805

Luftfahrzeuge und Raumfahrzeuge, Teile davon,
ausgenommen:

Rotierende Fallschirme

Startvorrichtungen fir Luftfahrzeuge; Abbrems-
vorrichtungen fiir Schiffsdecks und dhnliche
Landehilfen fiir Luftfahrzeuge; Bodengerite zur
Flugausbildung; Teile davon

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, einschlieflich aus anderen Vor-
materialien der Position 8804

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 30 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet
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Kapitel 89

Wasserfahrzeuge und schwimmende Vorrich-
tungen

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware. Jedoch diirfen Riimpfe der Posi-
tion 8906 nicht verwendet werden

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht {iberschreitet

ex Kapitel 90

9001

9002

9004

ex 9005

Optische, fotografische oder kinematografische
Instrumente, Apparate und Geréte; Mess-, Priif-
oder Prazisionsinstrumente, -apparate und
-gerdte; medizinische und chirurgische Instru-
mente, Apparate und Geréte; Teile und Zubehor
fur diese Instrumente, Apparate und Gerite,
ausgenommen:

Optische Fasern und Biindel aus optischen
Fasern; Kabel aus optischen Fasern, ausgenom-
men solche der Position 8544; polarisierende
Stoffe in Form von Folien oder Platten; Linsen
(einschliefSlich Kontaktlinsen), Prismen, Spiegel
und andere optische Elemente, aus Stoffen aller
Art, nicht gefasst (ausgenommen solche aus
optisch nicht bearbeitetem Glas)

Linsen, Prismen, Spiegel und andere optische
Elemente, aus Stoffen aller Art, fiir Instrumente,
Apparate und Gerite, gefasst (ausgenommen
solche aus optisch nicht bearbeitetem Glas)

Brillen (Korrektionsbrillen, Schutzbrillen und
andere Brillen) und dhnliche Waren

Ferngléser, Fernrohre, optische Teleskope und
Montierungen dafiir

Herstellen

aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und

bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht iiberschreitet

Herstellen

aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

und

bei dem der Wert aller verwendeten
Vormaterialien ohne Ursprungs-
eigenschaft den Wert aller verwen-
deten Vormaterialien mit
Ursprungseigenschaft nicht iiber-
schreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 30 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 30 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet
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ex 9006

9007

9011

ex 9014

Fotoapparate; Blitzlichtgerite und
-vorrichtungen fiir fotografische Zwecke sowie
Fotoblitzlampen, ausgenommen  Foto-
blitzlampen mit elektrischer Ziindung

Filmkameras und Filmvorfithrapparate, auch
mit eingebauten Tonaufnahme- oder Ton-
wiedergabegerdten

Optische Mikroskope, einschliefSlich solcher fiir
Mikrofotografie, Mikrokinematografie oder
Mikroprojektion

Andere Navigationsinstrumente, -apparate und
-gerate

Herstellen

— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

—  bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

und

—  bei dem der Wert aller verwendeten
Vormaterialien ohne Ursprungs-
eigenschaft den Wert aller verwen-
deten Vormaterialien mit
Ursprungseigenschaft nicht iiber-
schreitet

Herstellen

— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

—  bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

und

—  bei dem der Wert aller verwendeten
Vormaterialien ohne Ursprungs-
eigenschaft den Wert aller verwen-
deten Vormaterialien mit
Ursprungseigenschaft nicht iiber-
schreitet

Herstellen

— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

— bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht {iberschreitet

und

—  bei dem der Wert aller verwendeten
Vormaterialien ohne Ursprungs-
eigenschaft den Wert aller verwen-
deten Vormaterialien mit
Ursprungseigenschaft nicht iiber-
schreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht {iberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 30 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 30 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 30 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet
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9015 Instrumente, Apparate und Gerite fir die Geo- | Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
disie, Topografie, Fotogrammmetrie, Hydrogra- | wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
fie, Ozeanografie, Hydrologie, Meteorologie | Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
oder Geophysik, ausgenommen Kompasse; Ent- | nicht tiberschreitet
fernungsmesser
9016 Waagen mit einer Empfindlichkeit von 50 mg | Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
oder feiner, auch mit Gewichten wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht iiberschreitet
9017 Zeichen-, Anreifl- oder Recheninstrumente und | Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
-gerdte (z. B. Zeichenmaschinen, Pantografen, | wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Winkelmesser, Reifizeuge, Rechenschieber | Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
und Rechenscheiben); Lingenmessinstrumente | nicht iiberschreitet
und -gerite, fir den Handgebrauch (z. B. Maf-
stdbe und Mafbinder, Mikrometer, Schiebleh-
ren und andere Lehren), in Kapitel 90 anderweit
weder genannt noch inbegriffen
9018 Medizinische, chirurgische, zahnirztliche oder
tierdrztliche Instrumente, Apparate und Gerite,
einschliefGlich Szintigrafen und andere elektro-
medizinische Apparate und Gerite, sowie
Apparate und Gerdte zum Priifen der Seh-
schirfe:
— zahnirztliche Behandlungsstiihle mit zahn- | Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi- | Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
arztlichen Vorrichtungen oder Speifontdnen | tion, einschlieflich  anderer Vor- | wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
materialien der Position 9018 Ab-Werk-Preises  der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet
— andere Herstellen Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 25 v. H. des
— aus Vormaterialien jeder Position, Ab—Werk—P reises de'r hergestellten
ausgenommen aus Vormaterialien Ware nicht tiberschreitet
derselben Position wie die herge-
stellte Ware
und
—  bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet
9019 Apparate und Gerdte fir Mechanotherapie; | Herstellen Herstellen, bei dem der Wert aller ver-

Massageapparate und -gerite; Apparate und
Gerite fur Psychotechnik; Apparate und Geréte
fir Ozontherapie, Sauerstofftherapie oder Aero-
soltherapie, Beatmungsapparate zum Wiederbe-
leben und andere Apparate und Gerite fiir
Atmungstherapie

— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware

und

— bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

wendeten Vormaterialien 25 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht {iberschreitet



30.5.2006

| DE_

Amtsblatt der Europaischen Union

L 143157

HS-Position

Warenbezeichnung

Be- oder Verarbeitungen von Materialien ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

1

@

3) oder

)

9020

9024

9025

9026

9027

9028

Andere Atmungsapparate und -gerite und Gas-
masken, ausgenommen Schutzmasken ohne
mechanische Teile und ohne auswechselbares
Filterelement

Maschinen, Apparate und Gerite zum Priifen
der Harte, Zugfestigkeit, Druckfestigkeit, Elasti-
zitdt oder anderer mechanischer Eigenschaften
von Materialien (z. B. von Metallen, Holz, Spinn-
stoffen, Papier oder Kunststoffen)

Dichtemesser (Ardometer, Senkwaagen) und
ahnliche schwimmende Instrumente, Thermo-
meter, Pyrometer, Barometer, Hygrometer und
Psychrometer, auch mit Registriervorrichtung,
auch miteinander kombiniert

Instrumente, Apparate und Gerite zum Messen
oder Uberwachen von Durchfluss, Fiillhohe,
Druck oder anderen veridnderlichen Gréfen von
Fliissigkeiten oder Gasen (z. B. Durchfluss-
messer, Flissigkeitsstand- oder Gasstandan-
zeiger, Manometer, Wairmemengenzihler),
ausgenommen Instrumente, Apparate und
Gerite der Position 9014, 9015, 9028
oder 9032

Instrumente, Apparate und Gerite fiir physika-
lische oder chemische Untersuchungen (z. B.
Polarimeter, Refraktometer, Spektrometer und
Untersuchungsgerite fiir Gase oder Rauch);
Instrumente, Apparate und Gerdte zum Bestim-
men der Viskositit, Porositit, Dilatation, Ober-
flichenspannung oder dergleichen oder fiir
kalorimetrische, akustische oder fotometrische
Messungen (einschlieflich Belichtungsmesser);
Mikrotome

Gaszahler, Flissigkeitszahler oder Elektrizitats-
zihler, einschlieflich Eichzahler dafiir:

— Teile und Zubehor

— andere

Herstellen

aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware

und

bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht {iberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht {iberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht {iberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht {iberschreitet

Herstellen, bei dem

der Wert aller verwendeten Vor-
materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

und

der Wert aller verwendeten Vor-
materialien  ohne  Ursprungs-
eigenschaft den  Wert aller
verwendeten Vormaterialien mit
Ursprungseigenschaft nicht iiber-
schreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 25 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 30 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet
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HS-Position Warenbezeichnung Be- oder Verarbeitungen von Materialien ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen
(1) 2 (3) oder (4)
9029 Andere Zahler (z. B. Tourenzahler, Produktions- | Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
zdhler, Taxameter, Kilometerzihler oder | wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Schrittzdhler); Tachometer und andere | Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
Geschwindigkeitsmesser, ausgenommen solche | nicht tiberschreitet
der Position 9014 oder 9015; Stroboskope
9030 Ostzilloskope, Spektralanalysatoren und andere | Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
Instrumente, Apparate und Gerite zum Messen | wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
oder Priifen elektrischer Grofen; Instrumente, | Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
Apparate und Gerdte zum Messen oder zum | nicht iiberschreitet
Nachweis von Alpha-, Beta-, Gamma-, Rontgen-
strahlen, kosmischen oder anderen ionisieren-
den Strahlen
9031 Instrumente, Apparate, Gerdte und Maschinen | Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
zum Messen oder Priifen, in Kapitel 90 ander- | wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
weit weder genannt noch inbegriffen; Profil- | Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
projektoren nicht iiberschreitet
9032 Instrumente, Apparate und Gerdte zum Regeln | Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht {iberschreitet
9033 Teile und Zubehor (in Kapitel 90 anderweit | Herstellen, bei dem der Wert aller ver-

weder genannt noch inbegriffen) fiir Maschinen,
Apparate, Gerite, Instrumente oder andere
Waren des Kapitels 90

wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht iiberschreitet

ex Kapitel 91

9105

9109

Uhrmacherwaren, ausgenommen:

Andere Uhren

Andere Uhrwerke (ausgenommen Kleinuhr-
Werke), vollstindig und zusammengesetzt

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem

— der Wert aller verwendeten Vor-
materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

und

— der Wert aller verwendeten Vor-
materialien  ohne  Ursprungs-
eigenschaft den  Wert aller
verwendeten Vormaterialien mit
Ursprungseigenschaft nicht iiber-
schreitet

Herstellen, bei dem

— der Wert aller verwendeten Vor-
materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

und

— der Wert aller verwendeten Vor-
materialien  ohne  Ursprungs-
eigenschaft den  Wert aller
verwendeten Vormaterialien mit
Ursprungseigenschaft nicht iiber-
schreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 30 v. H. des
Ab-Werk-Preises der  hergestellten
Ware nicht {iberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 30 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht {iberschreitet
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HS-Position

Warenbezeichnung

Be- oder Verarbeitungen von Materialien ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

1

@

3) oder

)

9110

9111

9112

9113

Nicht oder nur teilweise zusammengesetzte,
vollstindige Uhrwerke (Schablonen); unvoll-
standige, zusammengesetzte Uhrwerke; Uhr-
rohwerke

Gehduse fiir Uhren der
oder 9102, Teile davon

Position 9101

Gehiduse fiir andere Uhrmacherwaren, Teile
davon

Uhrarmbinder und Teile davon:

— aus unedlen Metallen, auch vergoldet oder
versilbert oder aus Edelmetallplattierungen

— andere

Herstellen, bei dem

— der Wert aller verwendeten Vor-
materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

und

— innerhalb der oben stehenden
Begrenzung der Wert aller verwen-
deten Vormaterialien der Posi-
tion 9114 10 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet

Herstellen

— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und

—  bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen

— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und

—  bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht {iberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Waren nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 30 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 30 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 30 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht {iberschreitet

Kapitel 92

Musikinstrumente; Teile und Zubehor fiir diese
Instrumente

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht {iberschreitet

Kapitel 93

Waffen und Munition; Teile davon und Zube-
hor

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht {iberschreitet
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HS-Position Warenbezeichnung Be- oder Verarbeitungen von Materialien ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen
1 @ €) oder )

ex Kapitel 94

ex 9401 und
ex 9403

9405

9406

Mobel; medizinisch-chirurgische Mébel; Bett-
ausstattungen und ahnliche Waren; Beleuch-
tungskorper, anderweit weder genannt noch
inbegriffen; Reklameleuchten, Leuchtschilder,
beleuchtete Namensschilder und dergleichen;
vorgefertigte Gebdude, ausgenommen:

Mobel aus unedlen Metallen, mit nicht
gepolsterten Baumwollgeweben mit einem
Quadratmetergewicht von 300 g oder weniger

Beleuchtungskérper (einschlielich Scheinwer-
fer) und Teile davon, anderweit weder genannt
noch inbegriffen; Reklameleuchten, Leuchtschil-
der, beleuchtete Namensschilder und derglei-
chen, mit fest angebrachter Lichtquelle, und
Teile davon, anderweit weder genannt noch

inbegriffen

Vorgefertigte Gebaude

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

oder

Herstellen aus gebrauchsfertig konfekti-
onierten Baumwollgeweben der Posi-
tion 9401 oder 9403, wenn

— ihr Wert 25 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
iiberschreitet,

und

— alle anderen verwendeten Vor-
materialien Ursprungswaren und in
eine andere Position als die Posi-
tion 9401 oder 9403 einzureihen
sind

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht iiberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht {iberschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises  der  hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

ex Kapitel 95

9503

ex 9506

Spielzeug, Spiele, Unterhaltungsartikel und
Sportgerite; Teile davon und Zubehor, ausge-
nommen:

Anderes Spielzeug; mafSstabgetreu verkleinerte
Modelle und dhnliche Modelle zur Unterhal-
tung, auch mit Antrieb; Puzzles aller Art

Golfschlager und Teile davon

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

Herstellen

— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und

— bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht iiberschreitet

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware. Jedoch diirfen Rohformen zum
Herstellen von Golfschlagern verwendet
werden
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HS-Position Warenbezeichnung Be- oder Verarbeitungen von Materialien ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen
(1) (2) (3) oder (4)
ex Kapitel 96 Verschiedene Waren, ausgenommen: Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware
ex 9601 und Waren aus tierischen, pflanzlichen und minera- | Herstellen —aus  bearbeiteten ~ Vor-
ex 9602 lischen Schnitzstoffen materialien derselben Position
ex 9603 Besen, Biirsten und Pinsel (einschlieflich sol- | Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
cher, die Teile von Maschinen, Apparaten oder | wendeten Vormaterialien 50 v. H. des
Fahrzeugen sind), von Hand zu fithrende | Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
mechanische Fuflbodenkehrer ohne Motor, | nicht {iberschreitet
Mops und Staubwedel; Pinselkopfe; Kissen und
Roller zum Anstreichen; Wischer aus Kautschuk
oder dhnlichen geschmeidigen Stoffen, ausge-
nommen Reisigbesen und dergleichen sowie
Birsten und Pinsel aus Marder- oder
Eichhérnchenhaar
9605 Reisezusammenstellungen zur Korperpflege, | Jede Ware in der Warenzusammen-
zum Nihen, zum Reinigen von Schuhen oder | stellung muss die Regel erfiillen, die
Bekleidung anzuwenden wire, wenn sie nicht in der
Warenzusammenstellung ~ enthalten
wire. Jedoch diirfen Waren ohne
Ursprungseigenschaft ~ mitverwendet
werden, wenn ihr Gesamtwert 15 v. H.
des  Ab-Werk-Preises der Waren-
zusammenstellung nicht tiberschreitet
9606 Knopfe, Druckknopfe; Knopfformen und | Herstellen
andere Teile; Knopfrohlinge
— aus Vormaterialien jeder Position,
ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,
und
—  bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht tiberschreitet
9608 Kugelschreiber; Schreiber und Markierstifte, mit | Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
Filzspitze oder anderer pordser Spitze; Fiillfeder- | tion, ausgenommen aus Vormaterialien
halter und andere Fiillhalter; Durchschreibstifte; | derselben Position wie die hergestellte
Fiillbleistifte; Federhalter, Bleistifthalter und | Ware. Jedoch koénnen Schreibfedern
dhnliche Waren; Teile davon (einschlieflich | oder Schreibfederspitzen derselben Posi-
Kappen und Klipse), ausgenommen Waren der | tion verwendet werden
Position 9609
9612 Bander fiir Schreibmaschinen und dhnliche Bin- | Herstellen
der, mit Tinte oder anders fiirr Abdrucke pripa-
rert, augh auf SPUICT{ oder in Kassetten; — aus Vormaterialien jeder Position,
Stempelkissen, auch getrinkt, auch mit Schach- ausgenommen aus Vormaterialien
teln derselben Position wie die herge-
stellte Ware,
und
—  bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht tiberschreitet
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HS-Position

Warenbezeichnung

Be- oder Verarbeitungen von Materialien ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

1

@

(3) oder

)

ex 9613

ex 9614

Feuerzeuge mit piezoelektrischer Ziindung

Tabakpfeifen, einschlieflich Pfeifenkopfe

Herstellen, bei dem der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien der Posi-
tion 9613 30 v. H. des Ab-Werk-Preises
der hergestellten Ware nicht tiberschrei-
tet

Herstellen aus Pfeifenrohformen

Kapitel 97

Kunstgegenstinde, Sammlungsstiicke und Anti-

quitdten

Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die hergestellte
Ware

<> =

Die begiinstigten Verfahren sind in den Bemerkungen 7.1 und 7.3 aufgefiihrt.
Die begiinstigten Verfahren sind in der Bemerkung 7.2 aufgefiihrt.

(}) Anmerkung 3 zu Kapitel 32 besagt, dass es sich bei diesen Zubereitungen um solche handelt, wie sie zum Firben beliebiger Stoffe oder zum Herstellen von Farbzubereitungen
verwendet werden, vorausgesetzt, sie sind nicht in eine andere Position des Kapitels 32 einzureihen.

(%) Als Warengruppe gilt jeder Teil der Position, der von den iibrigen Waren durch einen Strichpunkt getrennt ist.

(°) Bei Erzeugnissen, die aus Vormaterialien der Positionen 3901 bis 3906 einerseits und aus Vormaterialien der Positionen 3907 bis 3911 andererseits zusammengesetzt sind,
gilt diese Beschrankung nur fiir jene Gruppe von Vormaterialien, die in der hergestellten Ware gewichtsmifig tiberwiegt.

(6) Folgende Folien gelten als hochtransparent: Folien, deren optische Triibung — gemessen nach ASTM-D 1003-16 mit dem Gardner-Nephelometer (d. h. Haze-Faktor) — weni-
ger als 2 v. H. betrigt.

Siehe Bemerkung 6.

oder abgepassten) Teile hergestellt, siche Bemerkung 6.

(') SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(*?) Diese Regel gilt bis zum 31. Dezember 2005.

) Wegen der besonderen Vorschrift betreffend Waren, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siche Bemerkung 5.
8) Die Verwendung dieser Ware ist auf die Herstellung von Geweben von der auf Papiermaschinen verwendeten Art beschrankt.
)
0
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Anhang ITa

Liste der Be- oder Verarbeitungen, die an Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft vorgenommen werden
miissen, um den in Artikel 6 Absatz 2 genannten Waren die Ursprungseigenschaft zu verleihen

HS-Position

Warenbezeichnung

Be- oder Verarbeitungen von Vormaterialien ohne
Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

)

)

©)

oder

(4)

ex 0904,
ex 0905,
ex 0906,
ex 0907,
ex 0908,
ex 0909 und
ex 0910

Gemischte Gewiirze

Herstellen, bei dem der
Wert aller verwendeten
Vormaterialien 55 v. H. des
Ab-Werk-Preises der Ware
nicht iiberschreitet

ex 1512

Sonnenblumenol

Herstellen, bei dem alle ver-
wendeten Vormaterialien
in eine andere Position als
die Ware einzureihen sind

ex 1904

Lebensmittel, durch Aufblihen oder Rosten
von Mais hergestellt

Herstellen, bei dem der
Wert aller verwendeten
Vormaterialien 60 v. H. des
Ab-Werk-Preises der Ware
nicht iiberschreitet

ex 2005

Gemiise und Mischungen von Gemiisen,
anders als mit Essig oder Essigsdure zuberei-
tet oder haltbar gemacht, nicht gefroren, aus-
genommen Erzeugnisse der Position 2006,
ausgenommen Gemiise, Kartoffeln, Bohnen,
Spargel und Oliven, homogenisiert

Herstellen, bei dem alle ver-
wendeten Vormaterialien
in eine andere Position als
die Ware einzureihen sind

ex 2008

gerostete  Erdniisse, Haselniisse, Pistazien,
Kaschu-Niisse und andere Niisse, einschlief3-
lich Mischungen

Herstellen, bei dem der
Wert aller verwendeten
Vormaterialien 60 v. H. des
Ab-Werk-Preises der Ware
nicht iiberschreitet

3924

Geschirr, andere Haushalts- oder
Hauswirtschaftsartikel, ~ Hygiene-  oder
Toilettengegenstinde, aus Kunststoffen

Herstellen, bei dem der
Wert aller verwendeten
Vormaterialien 60 v. H. des
Ab-Werk-Preises der Ware
nicht iiberschreitet

7214

Stabstahl aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl,
nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur
warmgezogen oder nur warmstranggepresst,
auch nach dem Walzen verwunden

Herstellen aus Halbzeug
aus Eisen oder nicht legier-
tem Stahl der Position
7207

ex 8504

Vorschaltgerite fir Gasentladungslampen

Herstellen, bei dem der
Wert aller verwendeten
Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der Ware
nicht iiberschreitet

ex 8506

Elektrische Primirelemente und Primir-
batterien, ausgenommen Mangandioxid-,
Quecksilberoxid-, Silberoxid-, Lithium- und
Luft-Zink-Elemente und Batterien

Herstellen, bei dem der
Wert aller verwendeten
Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der Ware
nicht iiberschreitet
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HS-Position

Warenbezeichnung

Be- oder Verarbeitungen von Vormaterialien ohne
Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

1)

@

6)

oder

)

ex 8507

Blei-Akkumulatoren, einschlielich Scheider
(Separatoren) dafiir, auch in quadratischer
oder rechteckiger Form

Herstellen, bei dem der
Wert aller verwendeten
Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der Ware
nicht {iberschreitet

ex 9032

Instrumente, Apparate und Gerdte zum
Regeln, ausgenommen Thermostate und
Druckregler; Stabilisatoren

Herstellen, bei dem der
Wert aller verwendeten
Vormaterialien 60 v. H. des
Ab-Werk-Preises der Ware
nicht iiberschreitet
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ANHANG III

Liste der Ursprungserzeugnisse der Tiirkei, fiir die Artikel 4 nicht gilt, nach HS-Kapiteln und Positionen

Kapitel 1
Kapitel 2

Kapitel 3
0401 bis 0402
ex 0403 —

0404 bis 0410
0504
0511

Kapitel 6
0701 bis 0709
ex 0710 —
ex 0711 —

0712 bis 0714

Kapitel 8

ex Kapitel 9 —
Kapitel 10
Kapitel 11

Kapitel 12
ex 1302 —

1501 bis 1514
ex 1515 —

ex 1516 —

ex 1517 und ex 1518 —
ex 1522 —

Kapitel 16
1701
ex 1702 —

Buttermilch, saure Milch und saurer Rahm, Joghurt, Kefir und andere fermentierte oder
gesduerte Milch (einschliefSlich Rahm), auch eingedickt oder aromatisiert, auch mit Zusatz
von Zucker, anderen Siimitteln, Friichten oder Kakao

Gemiise, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren

Gemiise, ausgenommen Zuckermais der Unterposition 0711 90 30, vorldufig haltbar
gemacht (z. B. durch Schwefeldioxid oder in Wasser, dem Salz, Schwefeldioxid oder andere
vorldufig konservierend wirkende Stoffe zugesetzt sind), zum unmittelbaren Genuss nicht
geeignet

Kaffee, Tee und Gewiirze, ausgenommen Mate der Position 0903

Pektin

Andere pflanzliche Fette und fette Ole (ausgenommen Jojobadl und seine Fraktionen) sowie
deren Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert

Tierische und pflanzliche Fette und Ole sowie deren Fraktionen, ganz oder teilweise
hydriert, umgeestert, wiederverestert oder elaidiniert, auch raffiniert, jedoch nicht
weiterverarbeitet, ausgenommen hydriertes Rizinusol (sog. Opalwachs)

Margarine, Kunstspeisefett und andere geniefSbare verarbeitete Fette

Riickstande aus der Verarbeitung von Fettstoffen oder von tierischen oder pflanzlichen
Wachsen, ausgenommen Degras

Andere Zucker, einschlieflich chemisch reine Lactose, Maltose, Glucose und Fructose, fest;
Zuckersirupe, ohne Zusatz von Aroma- oder Farbstoffen; Invertzuckercreme, auch mit
natiirlichem Honig vermischt; Zucker und Melassen, karamellisiert, ausgenommen der
Unterpositionen 1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 50 00 und 1702 90 10



L 143/166

Amtsblatt der Europiischen Union

30.5.2006

1703
1801 und 1802
ex 1902 —

ex 2001 —

2002 und 2003
ex 2004 —

ex 2005 —

2006 und 2007
ex 2008 —

2009

ex 2106 —
2204
2206

ex 2207 —

ex 2208 —

2209

Kapitel 23
2401

4501

5301 und 5302

Teigwaren, gefiillt, mehr als 20 GHT Fische, Krebstiere oder andere wirbellose Wassertiere,
Wurst und dhnliche Erzeugnisse oder Fleisch und Schlachtnebenerzeugnisse jeder Art,
einschlieflich Fette jeder Art, enthaltend

Gurken und Cornichons, Speisezwiebeln, Mango-Chutney, Friichte der Gattung
,Capsicum®, mit brennendem Geschmack, Pilze und Oliven, mit Essig oder Essigsdure
zubereitet oder haltbar gemacht

Anderes Gemiise, anders als mit Essig oder Essigsdure zubereitet oder haltbar gemacht,
gefroren, ausgenommen Erzeugnisse der Position 2006, ausgenommen Kartoffeln, in Form
von Mehl oder Grief§, und Zuckermais, in Form von Flocken

Anderes Gemiise, anders als mit Essig oder Essigsdure zubereitet oder haltbar gemacht,
nicht gefroren, ausgenommen Erzeugnisse der Position 2006, ausgenommen Erzeugnisse
aus Kartoffeln und Zuckermais

Friichte, Niisse und andere geniefbare Pflanzenteile, in anderer Weise zubereitet oder
haltbar gemacht, auch mit Zusatz von Zucker, anderen Siifimitteln oder Alkohol, anderweit
weder genannt noch inbegriffen, ausgenommen Erdnussbutter, Palmherzen, Mais,
Yamswurzeln, Siikartoffeln und dhnliche geniefSbare Pflanzenteile, mit einem Stirkegehalt
von 5 GHT oder mehr, Weinblitter, Hopfensprossen und dhnliche geniefbare Pflanzenteile

Zucker, mit Zusatz von Aroma- und Farbstoffen, Sirupe und Melassen

Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von 80 % vol oder mehr, unvergillt, gewonnen aus
den dort aufgefiihrten landwirtschaftlichen Erzeugnissen

Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von weniger als 80 % vol, unvergillt, gewonnen aus
den dort aufgefiihrten landwirtschaftlichen Erzeugnissen
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ANHANG IV

Formblitter fiir die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 und den Antrag auf Ausstellung einer
Warenverkehrsbescheinigung EUR.1

Druckanweisungen

Jede Bescheinigung hat das Format 210 x 297 mm, wobei die Linge hochstens 5 mm weniger und 8 mm mehr betra-
gen darf. Es ist weifles, holzfreies, geleimtes Schreibpapier mit einem Quadratmetergewicht von mindestens 25 g zu
verwenden. Dieses ist mit einem griinen guillochierten Uberdruck zu versehen, auf dem jede mechanisch oder che-
misch vorgenommene Filschung sichtbar wird.

Die zustdndigen Behorden der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und Libanon konnen sich den Druck der Bescheini-
gungen vorbehalten oder ihn Druckereien tiberlassen, die sie hierzu erméchtigt haben. Im letzteren Fall muss in jeder
Bescheinigung auf diese Erméchtigung hingewiesen werden. Jede Bescheinigung muss den Namen und die Anschrift
oder ein Kennzeichen enthalten, anhand dessen die Druckerei identifiziert werden kann. Sie tragt ferner zur Kennzeich-
nung eine Seriennummer, die auch eingedruckt sein kann.



WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG

1. Ausfiihrer/Exporteur (Name, vollstandige EUR.1 Nr. A 000.000
Anschrift, Staat)
Vor dem Ausfiillen Anmerkungen auf der Rickseite beachten
2. Bescheinigung fiir den Praferenzverkehrzwischen
und
5. Empfinger (Name, vollstandige Anschrif, | T S
Staat) (Ausfiillung freigestellt) (Angabe der betreffenden Staaten, Staatengruppen oder Gebiete)
4. Staat, Staatengruppe oder 5. Bestimmungsstaat,
Gebiet, als dessen bzw. deren -staatengruppe oder -gebiet
Ursprungswaren die Waren
gelten
6. Angaben iliber die Beférderung (Ausfillung 7. Bemerkungen
freigestellt)
8. Laufende Nr.; Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der 9. Rohgewicht (kg) oder 10. Rechnungen
Packstiicke ('); Warenbezeichnung andere MaRe (I, m? (Ausfullung freigestellt)
usw.)
11. SICHTVERMERK DER ZOLLBEHORDE 12. ERKLARUNG DES AUSFUHRERS/ EXPORTEURS
Die Richtigkeit der Erkldrung wird bescheinigt. Der Unterzeichner erklért, dass die vorgenannten Waren
o die Voraussetzungen erfiillen, um diese Bescheinigung
Ausfuhrpapier () zu erlangen.
Art/Muster ... N e o T
/ \
VOM ittt ettt
. | Stempel
Zollbehdrde ........cccooiiiiiee s \ ,
N , (O 4 S yDatum
Ausstellender/s Staat/Gebiet ............ccccc.... So_ L7
(O] 5 S ,Datum ..o
e (Unterschrlft) ..................................
(") Bei unverpackten Waren ist die Anzahl der Gegensténde oder ,lose geschiittet* anzugeben.

®

Nur ausfuillen, wenn nach den internen Rechtsvorschriften des Ausfuhrstaates oder -gebietes erforderlich.




13. ERSUCHEN UM NACHPRUFUNG, zu iibersenden an:

14. ERGEBNIS DER NACHPRUFUNG

Es wird um Uberpriifung dieser Bescheinigung auf ihre Echtheit und
Richtigkeit ersucht.

Die Nachprifung hat ergeben, dass diese Bescheinigung (')

O von der auf ihr angegebenen Zollbehdérde ausgestellt
worden ist und dass die darin enthaltenen Angaben
zutreffen

[ nicht den Erfordernissen fiir ihre Echtheit und fir die
Richtigkeit der darin enthaltenen Angaben entspricht
(siehe beigefiigte Bemerkungen)

7 ~ 7 N
(O] ST ,Datum .................. 4 M) Ort e, ,Datum .............. ’ M
| Stempel | Stempel
\ 1 \ 1
................................................................. N , N ,
(Unterschrift) ST (Unterschrift) AR
(") Zutreffendes Feld ankreuzen.
ANMERKUNGEN

1. Die Warenverkehrsbescheinigung darf weder Radierungen noch Ubermalungen aufweisen. Etwaige Anderungen sind so vorzunehmen, dass die
irrtimlichen Eintragungen gestrichen und gegebenenfalls die beabsichtigten Eintragungen hinzugefiigt werden. Jede so vorgenommene Anderung muss
von demjeningen, der die Bescheinigung ausgefiillt hat, gebilligt und von der Zollbehérde des ausstellenden Staates oder Gebietes bestatigt werden.

Zwischen den in der Warenverkehrsbescheinigung angefilhrten Warenposten diirfen keine Zwischenrdume bestehen, jeder Warenposten muss mit

einer laufenden Nummer versehen sein. Unmittelbar unter dem letzten Warenposten ist ein waagerechter Schlussstrich zu ziehen. Leerfelder sind durch

Streichungen unbrauchbar zu machen.

Die Waren sind nach dem Handelsbrauch so genau zu bezeichnen, dass die Feststellung der Namlichkeit moglich ist.




ANTRAG AUF AUSSTELLUNG EINER WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG

1. Ausfiihrer/Exporteur (Name, vollstéandige EUR.1 Nr. A 000.000
Anschrift, Staat)

Vor dem Ausfillen Anmerkungen auf der Riickseite beachten

2. Antrag auf  Ausstellung einer Bescheinigung fiir den

Praferenzverkehrzwischen
3. Empfanger (Name, vollstdndige Anschrift,
Staat) (Ausfullung freigestellt)

(Angabe der betreffenden Staaten, Staatengruppen oder Gebiete)

4. Staat, Staatengruppe oder 5. Bestimmungsstaat,

Gebiet, als dessen bzw. deren -staatengruppe oder -gebiet
Ursprungswaren die Waren
gelten

6. Angaben iiber die Beférderung (Ausfillung 7. Bemerkungen
freigestellt)

8. Laufende Nr.; Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der 9. Rohgewicht (kg) oder 10. Rechnungen
Packstiicke ('); Warenbezeichnung andere MaRe (I, m? (Ausfullung freigestellt)
usw.)

(") Bei unverpackten Waren ist die Anzahl der Gegensténde oder ,lose geschiittet* anzugeben.




ERKLARUNG DES AUFSFUHRERS/EXPORTEURS

Der Unterzeichner, Ausfuhrer/Exporteur der auf der Vorderseite beschriebenen Waren,

ERKLART, dass diese Waren die Voraussetzungen erfiillen, um die beigefiigte Bescheingung zu erlangen;
BESCHREIBT den Sachverhalt, aufgrund dessen diese Waren die vorgenannten Bedingungen erfiillen, wie folgt:
LEGT folgende Nachweise VOR ():
VERPFLICHTET SICH, auf Verlangen der zusténdigen Behorden alle zusétzlichen Nachweise zu erbringen, die fir die Ausstellung der
beigefiigten Bescheinigung erforderlich sind, und gegebenenfalls jede Kontrolle seiner Buchfiihrung und der
Herstellungsbedingungen fiir die oben genannten Waren durch die genannten Behdrden zu dulden;
BEANTRAGT die Ausstellung der beigefugten Bescheinigung fir diese Waren.
(Ort und Datum)
(Unterschrift)
(") Zum Beispiel Einfuhrpapiere, Warenverkehrsbescheinigungen, Rechnungen, Erkldrungen des Herstellers usw. iiber die verwendeten Erzeugnisse oder

die in unveréndertem Zustand wieder ausgefiihrten Waren.
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ANHANG V

ERKLARUNG AUF DER RECHNUNG

Die Erklarung auf der Rechnung, deren Wortlaut nachstehend wiedergegeben ist, ist gemaf den Fufnoten auszufertigen. Die
Fufnoten brauchen nicht wiedergegeben zu werden.

Deutsche Fassung

Der Ausfithrer (Erméchtigter Ausfithrer; Bewilligungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklart,
dass diese Waren, soweit nichts anderes angegeben ist, priferenzbegiinstigte Ursprungswaren ... () sind.

Spanische Fassung

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorizacién aduanera n® ... (1)) declara que, salvo indi-
cacion en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... (?).

Dinische Fassung

Eksporteren af varer, der er omfattet af naervarende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1)), erklaerer, at varerne,
medmindre andet tydeligt er angivet, har praferenceoprindelse i ... (2).

Englische Fassung

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... (%)) declares that, except where other-
wise clearly indicated, these products are of ... preferential origin (2).

Griechische Fassung

0 efayoytag Tov mpoidvtey mou kakUntovtar and o napdv éyypago (adewa tehwveiov unap. ... (1)) Snhaver o, ektog edv
dnhovetar cagag dANAwG, Ta TPOTOVTA AUTA Elval TPOTIENGLAKTG KATAYOYTS ... (2).

Franzésische Fassung

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douaniere n° ... (1)), déclare que, sauf indication
claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).

Italienische Fassung

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (') dichiara che, salvo indi-
cazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).

Niederlindische Fassung

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (') verklaart dat, behou-
dens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiéle ... oorsprong zijn ().

(") Wird die Erkldrung auf der Rechnung durch einen ermichtigten Ausfithrer im Sinne des Artikels 22 des Protokolls ausgefertigt, so ist die
Bewilligungsnummer des erméchtigten Ausfithrers an dieser Stelle einzutragen. Wird die Erklarung auf der Rechnung nicht durch einen
ermichtigten Ausfiihrer ausgefertigt, so konnen die Worter in Klammern weggelassen beziehungsweise der Raum leer gelassen werden.

(3 Der Ursprung der Erzeugnisse muss angegeben werden. Betrifft die Erkldrung auf der Rechnung ganz oder teilweise Erzeugnisse mit
Ursprung in Ceuta und Melilla im Sinne des Artikels 37 des Protokolls, so bringt der Ausfiihrer deutlich sichtbar die Kurzbezeichnung
»CM* an.
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Portugiesische Fassung

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorizagdo aduaneira n.° ... (')), declara
que, salvo expressamente indicado em contrdrio, estes produtos sdo de origem preferencial ... ().

Finnische Fassung

Tissd asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejd (tullin lupan:o ... (1)) ilmoittaa, ettd nima tuotteet ovat, ellei toisin ole selvasti
merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperituotteita (2).

Schwedische Fassung

Exportoren av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstand nr. ... (?)) forsikrar att dessa varor, om
inte annat tydligt markerats, har formansberittigande ... ursprung (?).

Arabische Fassung

p—3 S onall g peadll) Aid 40 038 Lleds (Al Clalidll juaa ey
O Sladial sda ol lld Gbla sie T yag pab b ity ((‘).......

((B)eermniens O phuiait Liie

(Unterschrift des Ausfithrers und Name des Unterzeichners in Druckschrift)

() Wird die Erklirung auf der Rechnung durch einen ermachtigten Ausfithrer im Sinne des Artikels 22 des Protokolls ausgefertigt, so ist die
Bewilligungsnummer des ermichtigten Ausfithrers an dieser Stelle einzutragen. Wird die Erklarung auf der Rechnung nicht durch einen
ermichtigten Ausfithrer ausgefertigt, so konnen die Worter in Klammern weggelassen beziehungsweise der Raum leer gelassen werden.

() Der Ursprung der Erzeugnisse muss angegeben werden. Betrifft die Erklirung auf der Rechnung ganz oder teilweise Erzeugnisse mit
Ursprung in Ceuta und Melilla im Sinne des Artikels 37 des Protokolls, so bringt der Ausfiihrer deutlich sichtbar die Kurzbezeichnung
»CM* an.

(%) Diese Angaben kénnen entfallen, wenn sie in dem Papier selbst enthalten sind.

(4) Siehe Artikel 21 Absatz 5 des Protokolls. In Fillen, in denen der Ausfiihrer nicht unterzeichnen muss, entfillt auch der Name des Unter-
zeichners.
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ANHANG VI

GEMEINSAME ERKLARUNGEN

Gemeinsame Erklirung zur Ubergangszeit fiir die Ausstellung bzw. Ausfertigung von Ursprungsnachweisen

Nach Inkrafttreten dieses Abkommens nehmen die zustindigen Zollbehorden der Gemeinschaft und Libanons zwolf
Monate lang Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 und Formblitter EUR.2, die im Rahmen des am 3. Mai 1977 unter-
zeichneten Kooperationsabkommens ausgestellt wurden, als giiltige Ursprungsnachweise im Sinne des Protokolls Nr. 4

an.

Die zustindigen Zollbehorden der Gemeinschaft und Libanons geben Ersuchen um nachtragliche Priifung der genann-
ten Papiere statt, die innerhalb von zwei Jahren nach Ausstellung bzw. Ausfertigung des betreffenden Ursprungsnach-
weises gestellt werden. Diese Priifung wird nach Mafgabe des Titels VI des Protokolls Nr. 4 zum Abkommen

durchgefiihrt.

Gemeinsame Erklirung betreffend das Fiirstentum Andorra

Erzeugnisse der Kapitel 25 bis 97 des Harmonisierten Systems mit Ursprung im Fiirstentum Andorra werden von Liba-

non als Ursprungserzeugnisse der Gemeinschaft im Sinne des Abkommens anerkannt.

Protokoll Nr. 4 gilt sinngemaf fiir die Bestimmung der Ursprungseigenschaft der vorgenannten Erzeugnisse.

Gemeinsame Erklirung betreffend die Republik San Marino

Erzeugnisse mit Ursprung in der Republik San Marino werden von Libanon als Ursprungserzeugnisse der Gemein-

schaft im Sinne des Abkommens anerkannt.

Protokoll Nr. 4 gilt sinngemaf fiir die Bestimmung der Ursprungseigenschaft der vorgenannten Erzeugnisse.



30.5.2006

Amtsblatt der Europaischen Union

L 143175

PROTOKOLL NR. 5

iiber die gegenseitige Amtshilfe der Verwaltungsbehorden im Zollbereich

Artikel 1

Begriffsbestimmungen

Fir die Zwecke dieses
Begriffsbestimmungen:

Protokolls  gelten  folgende

a) ,Zollrecht“ist die Gesamtheit der von der Gemeinschaft bzw.
Libanon erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften
iiber die Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr von Waren und
deren Uberfithrung in ein Zollverfahren, einschlieflich der
Verbote, Beschrankungen und Kontrollen.

b) ,Ersuchende Behorde® ist die von einer Vertragspartei zu die-
sem Zweck bezeichnete zustindige Verwaltungsbehorde, die
ein Amtshilfeersuchen aufgrund dieses Protokolls stellt.

¢) ,Ersuchte Behorde* ist die von einer Vertragspartei zu diesem
Zweck bezeichnete zustindige Verwaltungsbehorde, an die
ein Amtshilfeersuchen aufgrund dieses Protokolls gerichtet
wird.

d) ,Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die eine
bestimmte oder bestimmbare natiirliche Person betreffen.

e) ,Zuwiderhandlung gegen das Zollrecht” ist die Verletzung
oder die versuchte Verletzung des Zollrechts.

Artikel 2

Geltungsbereich

(1)  Die Vertragsparteien leisten einander in den unter ihre
Zustindigkeit fallenden Bereichen Amtshilfe in der Form und
unter den Voraussetzungen, die in diesem Protokoll festgelegt
sind, um die ordnungsgemifle Anwendung des Zollrechts zu
gewihrleisten, insbesondere durch Verhiitung, Untersuchung und
Bekdmpfung von Zuwiderhandlungen gegen das Zollrecht.

(2)  Die Amtshilfe im Zollbereich im Sinne dieses Protokolls
betrifft alle Verwaltungsbehorden der Vertragsparteien, die fiir die
Anwendung dieses Protokolls zustindig sind. Sie lisst die Vor-
schriften iiber die gegenseitige Amtshilfe in Strafsachen unbe-
rithrt. Sie umfasst nicht Erkenntnisse, die bei der Ausiibung von
Befugnissen auf Ersuchen der Justizbehorden gewonnen werden,
es sei denn, dass diese Behorden der Ubermittlung dieser Erkennt-
nisse zustimmen.

(3)  Die Amtshilfe zur Einzichung von Zéllen, Abgaben oder
Bufdgeldern fallt nicht unter dieses Protokoll.

Artikel 3

Amtshilfe auf Ersuchen

(1) Auf Ersuchen der ersuchenden Behorde erteilt die ersuchte
Behorde der ersuchenden Behorde alle sachdienlichen Auskiinfte,
die es dieser ermdglichen, die ordnungsgemifie Anwendung des
Zollrechts zu gewihrleisten, einschlielich Auskiinften tiber fest-
gestellte oder geplante Handlungen, die gegen das Zollrecht ver-
stofen bzw. verstoflen konnten.

(2)  Auf Ersuchen der ersuchenden Behorde teilt die ersuchte
Behorde der ersuchenden Behorde mit,

a) ob die aus dem Gebiet der einen Vertragspartei ausgefiihrten
Waren ordnungsgemaf$ in das Gebiet der anderen Vertrags-
partei eingefithrt worden sind, gegebenenfalls unter Angabe
des fur die Waren geltenden Zollverfahrens;

b) ob die in das Gebiet der einen Vertragspartei eingefiihrten
Waren ordnungsgemifl aus dem Gebiet der anderen
Vertragspartei ausgefithrt worden sind, gegebenenfalls unter
Angabe des fiir die Waren geltenden Zollverfahrens.

(3)  Auf Ersuchen der ersuchenden Behorde veranlasst die
ersuchte Behorde nach Mafigabe der fiir sie geltenden Rechts-
und Verwaltungsvorschriften die besondere Uberwachung von

a) natiirlichen oder juristischen Personen, bei denen Grund zu
der Annahme besteht, dass sie Zuwiderhandlungen gegen das
Zollrecht begehen oder begangen haben;

b) Orten, an denen Warenvorrite in einer Weise angelegt wor-
den sind oder angelegt werden konnten, dass Grund zu der
Annahme besteht, dass diese Waren bei Zuwiderhandlungen
gegen das Zollrecht verwendet werden sollen;

¢) Waren, die in einer Weise befordert werden oder befordert
werden konnten, dass Grund zu der Annahme besteht, dass
sie bei Zuwiderhandlungen gegen das Zollrecht verwendet
werden sollen;

d) Beforderungsmitteln, die in einer Weise benutzt werden oder
benutzt werden konnten, dass Grund zu der Annahme
besteht, dass sie bei Zuwiderhandlungen gegen das Zollrecht
benutzt werden sollen.
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Artikel 4

Amtshilfe ohne Ersuchen

Die Vertragsparteien leisten einander nach Maflgabe der fiir sie
geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften von sich aus
Amtshilfe, sofern dies ihres Erachtens zur ordnungsgemifSen
Anwendung des Zollrechts notwendig ist, insbesondere wenn sie
tiber Erkenntnisse verfigen tiber

— Handlungen, die gegen das Zollrecht verstofen oder ihres
Erachtens verstoflen und die fiir die andere Vertragspartei
von Interesse sein konnten;

— neue Mittel oder Methoden, die bei Zuwiderhandlungen
gegen das Zollrecht angewandt werden;

— Waren, von denen bekannt ist, dass sie Gegenstand von
Zuwiderhandlungen gegen das Zollrecht sind;

— natirliche oder juristische Personen, bei denen Grund zu der
Annahme besteht, dass sie Zuwiderhandlungen gegen das
Zollrecht begehen oder begangen haben;

— Beforderungsmittel, bei denen Grund zu der Annahme
besteht, dass sie bei Zuwiderhandlungen gegen das Zollrecht
benutzt worden sind, benutzt werden oder werden konnten.

Artikel 5
Zustellung/Bekanntgabe

Auf Ersuchen der ersuchenden Behorde veranlasst die ersuchte
Behorde nach Maflgabe der fiir sie geltenden Rechts-
und Verwaltungsvorschriften

— die Zustellung aller Schriftstiicke,

— die Bekanntgabe aller Entscheidungen,

die von der ersuchenden Behorde ausgehen und in den Geltungs-
bereich dieses Protokolls fallen, an einen Adressaten mit Sitz bzw.
Wohnsitz im Gebiet der ersuchten Behérde.

Das Ersuchen um Zustellung eines Schriftstiicks oder um
Bekanntgabe einer Entscheidung ist schriftlich in einer Amtsspra-
che der ersuchten Behorde oder in einer von dieser zugelassenen
Sprache zu stellen.

Artikel 6

Form und Inhalt der Amtshilfeersuchen

(1)  Amtshilfeersuchen nach diesem Protokoll sind schriftlich
zu stellen. Dem Ersuchen sind alle Unterlagen beizufiigen, die fur
seine Erledigung erforderlich sind. In dringenden Fillen konnen
miindliche Ersuchen angenommen werden, die jedoch unverziig-
lich schriftlich bestitigt werden miissen.

(2)  Amtshilfeersuchen nach Absatz 1 miissen folgende Anga-
ben enthalten:

a) ersuchende Behorde,

b) Mafnahme, um die ersucht wird,

¢) Gegenstand und Grund des Ersuchens,

d) betroffene Rechts- und Verwaltungsvorschriften und sonstige
rechtliche Elemente,

e) moglichst genaue und umfassende Angaben zu den natiirli-
chen oder juristischen Personen, gegen die sich die Untersu-
chung richtet,

f) Zusammenfassung des Sachverhalts und der bereits durchge-
fihrten Ermittlungen.

(3)  Amtshilfeersuchen sind in einer Amtssprache der ersuch-
ten Behorde oder in einer von dieser zugelassenen Sprache vor-
zulegen. Dies gilt nicht fiir die dem Ersuchen nach Absatz 1
beigeftigten Unterlagen.

(4)  Entspricht ein Amtshilfeersuchen nicht den Formvorschrif-
ten, so kann seine Berichtigung oder Ergdnzung verlangt werden;
in der Zwischenzeit konnen Sicherungsmafinahmen angeordnet
werden.

Artikel 7
Erledigung der Amtshilfeersuchen

(1)  Bei der Erledigung von Amtshilfeersuchen verfihrt die
ersuchte Behorde im Rahmen ihrer Zustindigkeiten und Mittel so,
als ob sie in Erfiillung eigener Aufgaben oder auf Ersuchen ande-
rer Behorden der eigenen Vertragspartei handelte; zu diesem
Zweck hat sie die ihr bereits vorliegenden Angaben zu tibermit-
teln und zweckdienliche Nachforschungen anzustellen bezie-
hungsweise zu veranlassen. Dies gilt auch fiir eine andere Behorde,
die von der ersuchten Behorde mit dem Ersuchen befasst wurde,
sofern diese nicht selbst tdtig werden kann.
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(2)  Die Erledigung von Amtshilfeersuchen erfolgt nach Maf3-
gabe der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der ersuchten
Vertragspartei.

(3)  Ordnungsgemdfl bevollmichtigte Beamte der einen
Vertragspartei konnen im Einvernechmen mit der anderen
Vertragspartei und unter den von dieser festgelegten Vorausset-
zungen bei der ersuchten Behorde oder einer nach Absatz 1
zustiandigen anderen Behorde Auskiinfte tiber festgestellte oder
vermutete Zuwiderhandlungen gegen das Zollrecht einholen, die
die ersuchende Behorde fiir die Zwecke dieses Protokolls benotigt.

(4)  Ordnungsgemidfl bevollmachtigte Beamte der einen
Vertragspartei konnen im Einvernehmen mit der anderen
Vertragspartei und unter den von dieser festgelegten Vorausset-
zungen bei in deren Gebiet durchgefithrten Ermittlungen zugegen
sein.

Artikel 8

Form der Auskunftserteilung

(1)  Die ersuchte Behorde teilt der ersuchenden Behorde das
Ergebnis der Ermittlungen schriftlich mit und fugt zweckdienli-
che Schriftstiicke, beglaubigte Kopien und dergleichen bei.

(2)  Diese Auskiinfte konnen auf elektronischem Wege erteilt
werden.

(3)  Originalunterlagen werden nur auf Ersuchen iibermittelt,
wenn beglaubigte Kopien nicht ausreichen wiirden. Die Original-
unterlagen werden so bald wie moglich zuriickgegeben.

Atrtikel 9

Ausnahmen von der Verpflichtung zur Amtshilfe

(1) Die Amtshilfe kann abgelehnt oder von der Erfiillung
bestimmter Bedingungen abhingig gemacht werden, wenn nach
Auffassung einer Vertragspartei durch die Amtshilfe nach diesem
Protokoll

a) die Souverdnitit Libanons oder eines Mitgliedstaates, der
nach diesem Protokoll Amtshilfe leisten miisste, beeintrich-
tigt werden konnte

oder

b) die offentliche Ordnung, die Sicherheit oder andere wesent-
liche Interessen beeintrachtigt werden konnten, insbesondere
in den Fillen des Artikels 10 Absatz 2

oder

¢) ein Betriebs-, Geschifts- oder Berufsgeheimnis verletzt
wiirde.

(2)  Die Amtshilfe kann von der ersuchten Behorde mit der
Begriindung zuriickgestellt werden, dass sie laufende Untersu-
chungen, Strafverfahren oder sonstige Verfahren beeintrichtigen
wiirde. In diesem Fall berit sich die ersuchte Behorde mit der ersu-
chenden Behérde, um zu entscheiden, ob die Amtshilfe unter
bestimmten von der ersuchten Behorde festgelegten Vorausset-
zungen oder Bedingungen geleistet werden kann.

(3)  Ersucht eine Behorde um Amtshilfe, die sie selbst im Falle
eines Ersuchens nicht leisten konnte, so weist sie in ihrem Ersu-
chen auf diesen Umstand hin. Die Erledigung eines solchen Ersu-
chens steht im Ermessen der ersuchten Behorde.

(4)  In den Fillen der Absitze 1 und 2 muss die Entscheidung
der ersuchten Behorde der ersuchenden Behorde unter Angabe
der Griinde unverziiglich mitgeteilt werden.

Artikel 10

Informationsaustausch und Datenschutz

(1)  Die Auskiinfte nach diesem Protokoll sind nach den in den
Vertragsparteien geltenden Vorschriften vertraulich oder nur fiir
den Dienstgebrauch, gleichgiiltig, in welcher Form sie erteilt wer-
den. Sie unterliegen dem Dienstgeheimnis und geniefen den
Schutz sowohl der fir solche Auskiinfte geltenden Rechtsvor-
schriften der Vertragspartei, die sie erhalten hat, als auch der ent-
sprechenden fiir die Gemeinschaftsbehorden geltenden
Rechtsvorschriften.

(2)  Personenbezogene Daten diirfen nur ausgetauscht werden,
wenn die Vertragspartei, die sie erhalten soll, zusagt, diese Daten
mindestens in gleichem MafSe zu schiitzen, wie es die Vertrags-
partei, die sie ibermitteln soll, in dem betreffenden Fall getan
hitte. Zu diesem Zweck tibermitteln die Vertragsparteien einan-
der Informationen iiber ihre anwendbaren Vorschriften, gegebe-
nenfalls einschlie@lich der in den Mitgliedstaaten der
Gemeinschaft geltenden Rechtsvorschriften.

(3) Die Verwendung der nach diesem Protokoll erhaltenen
Auskiinfte in wegen Zuwiderhandlungen gegen das Zollrecht ein-
geleiteten Gerichts- oder Verwaltungsverfahren gilt als Verwen-
dung fiir die Zwecke dieses Protokolls. Die Vertragsparteien
konnen daher die nach diesem Protokoll erhaltenen Auskiinfte
und eingesehenen Schriftstiicke als Beweismittel in Protokollen, in
Berichten und fiir Zeugenvernehmungen sowie in Gerichtsverfah-
ren und in Schriftsdtzen an Gerichte verwenden. Die zustindige
Behorde, die die betreffende Auskunft erteilt oder Einsicht in die
betreffenden Schriftstiicke gewahrt hat, ist unverziglich tiber eine
solche Verwendung zu unterrichten.



L 143[178

Amtsblatt der Europiischen Union

30.5.2006

(4)  Die erhaltenen Auskiinfte diirfen nur fir die Zwecke dieses
Protokolls verwendet werden. Will eine Vertragspartei die Aus-
kiinfte fiir andere Zwecke verwenden, so hat sie zuvor die schrift-
liche Zustimmung der Behorde einzuholen, die die Auskunft
erteilt hat. Die Verwendung unterliegt dann den von dieser
Behorde festgelegten Beschrankungen.

Artikel 11

Sachverstindige und Zeugen

Beamten der ersuchten Behorde kann gestattet werden, im Rah-
men der erteilten Genehmigung in Gerichts- oder Verwaltungs-
verfahren, die unter dieses Protokoll fallende Angelegenheiten
betreffen, als Sachverstindige oder Zeugen aufzutreten und dabei
Gegenstinde und Schriftstiicke oder beglaubigte Kopien davon
vorzulegen, sofern dies fiir das Verfahren erforderlich ist. In der
Ladung ist genau anzugeben, vor welcher Justiz- oder
Verwaltungsbehorde der Beamte aussagen soll und in welcher
Angelegenheit und in welcher Eigenschaft oder mit welcher
Berechtigung der Beamte befragt werden soll.

Artikel 12
Kosten der Amtshilfe

Die Vertragsparteien verzichten auf gegenseitige Anspriiche auf
Erstattung der bei der Anwendung dieses Protokolls anfallenden
Kosten; hiervon ausgenommen sind gegebenenfalls Aufwendun-
gen fur Zeugen und Sachverstindige sowie fiir Dolmetscher und
Ubersetzer, die nicht dem 6ffentlichen Dienst angehoren.

Artikel 13
Durchfiihrung

(1)  Die Durchfihrung dieses Protokolls wird den Zollbehor-
den Libanons einerseits und den zustindigen Dienststellen der
Kommission der Europiischen Gemeinschaften und gegebenen-
falls den Zollbehorden der Mitgliedstaaten andererseits tibertra-
gen. Sie beschliefen alle fiir seine Anwendung erforderlichen

praktischen Mafinahmen und Vereinbarungen und tragen dabei
den geltenden Datenschutzvorschriften Rechnung. Sie konnen
den zustindigen Stellen Anderungen empfehlen, die ihres Erach-
tens an diesem Protokoll vorgenommen werden sollten.

(2)  Die Vertragsparteien konsultieren einander zu den Einzel-
heiten der nach diesem Protokoll erlassenen Durchfithrungsvor-
schriften und halten einander auf dem Laufenden.

Artikel 14
Andere Ubereinkiinfte

(1) Unter Beriicksichtigung der Zustindigkeiten der Europii-
schen Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten

— lésst dieses Protokoll die Verpflichtungen der Vertrags-
parteien aus anderen internationalen Ubereinkiinften
unberiihrt;

— gilt dieses Protokoll als Erginzung der Abkommen tiber
gegenseitige Amtshilfe, die zwischen einzelnen Mitgliedstaa-
ten und Libanon geschlossen worden sind oder geschlossen
werden;

— lasst dieses Protokoll die Gemeinschaftsvorschriften iiber den
Austausch von nach diesem Protokoll erhaltenen Auskiinf-
ten, die fiir die Gemeinschaft von Interesse sein konnten, zwi-
schen den zustindigen Dienststellen der Kommission der
Europidischen Gemeinschaften und den Zollbehérden der
Mitgliedstaaten unberiihrt.

(2)  Unbeschadet des Absatzes 1 gehen die Bestimmungen die-
ses Protokolls den Bestimmungen der bilateralen Abkommen
tiber gegenseitige Amtshilfe, die zwischen einzelnen Mitgliedstaa-
ten und Libanon geschlossen worden sind oder geschlossen wer-
den, vor, soweit Letztere mit den Bestimmungen dieses Protokolls
unvereinbar sind.

(3)  Bei Fragen zur Anwendbarkeit dieses Protokolls beraten die
Vertragsparteien miteinander, um die Angelegenheit im Rahmen
des vom Assoziationsausschuss nach Artikel 12 des Assoziations-
abkommens eingesetzten Ausschusses zu kldren.
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SCHLUSSAKTE
Die Bevollmachtigten
DES KONIGREICHS BELGIEN,
DES KONIGREICHS DANEMARK,
DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND,
DER HELLENISCHEN REPUBLIK,
DES KONIGREICHS SPANIEN,
DER FRANZOSISCHEN REPUBLIK,
IRLANDS,
DER ITALIENISCHEN REPUBLIK,
DES GROSSHERZOGTUMS LUXEMBURG,
DES KONIGREICHS DER NIEDERLANDE,
DER REPUBLIK OSTERREICH,
DER PORTUGIESISCHEN REPUBLIK,
DER REPUBLIK FINNLAND,
DES KONIGREICHS SCHWEDEN,
DES VEREINIGTEN KONIGREICHS GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND,

Vertragsparteien des Vertrages zur Griindung der Européischen Gemeinschaft und des Vertrages tiber die Euro-
pdische Union, im Folgenden ,Mitgliedstaaten” genannt, und der

EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFT, im Folgenden ,Gemeinschaft” genannt,
einerseits und

die Bevollmachtigten der REPUBLIK LIBANON, im Folgenden ,Libanon“ genannt,
andererseits,

die am siebzehnten Juni zweitausendundzwei in Luxemburg zur Unterzeichnung des Europa-Mittelmeer-
Abkommens zur Griindung einer Assoziation zwischen der Europdischen Gemeinschaft und ihren Mitglied-
staaten einerseits und der Republik Libanon andererseits, im Folgenden ,Abkommen“ genannt,
zusammengetreten sind,

HABEN BEI DER UNTERZEICHNUNG DIE FOLGENDEN TEXTE ANGENOMMEN:
das Abkommen,

seine Anhidnge 1 und 2, ndmlich:

ANHANG 1 Liste der in den Artikeln 7 und 12 genannten landwirtschaftlichen Erzeugnisse und land-
wirtschaftlichen Verarbeitungserzeugnisse, die unter die HS-Kapitel 25 bis 97 fallen

ANHANG 2 Geistiges und gewerbliches Eigentum gemafd Artikel 38
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und die Protokolle 1 bis 5, nimlich:

PROTOKOLL Nr. 1 Regelung fiir die Einfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse nach Artikel 14 Absatz 1 mit
Ursprung in Libanon in die Gemeinschaft

PROTOKOLL Nr. 2 Regelung fiir die Einfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse nach Artikel 14 Absatz 2 mit
Ursprung in der Gemeinschaft nach Libanon

PROTOKOLL Nr. 3 iiber den Handel zwischen Libanon und der Gemeinschaft mit landwirtschaftlichen
Verarbeitungserzeugnissen nach Artikel 14 Absatz 3

ANHANG 1 betreffend Vereinbarungen {iiber Einfuhren landwirtschaftlicher
Verarbeitungserzeugnisse mit Ursprung in Libanon in die Gemein-
schaft

ANHANG 2 betreffend Vereinbarungen iiber Einfuhren landwirtschaftlicher
Verarbeitungserzeugnisse mit Ursprung in der Gemeinschaft nach
Libanon

PROTOKOLL Nr. 4 iiber die Bestimmung des Begriffs ,Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder ,Ursprungser-
zeugnisse und iiber die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen

PROTOKOLL Nr. 5 Gegenseitige Amtshilfe der Verwaltungsbehérden im Zollbereich

Die Bevollmichtigten der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft und die Bevollmichtigten Libanons haben fer-
ner die folgenden, dieser Schlussakte beigefiigten Erklirungen angenommen:

GEMEINSAME ERKLARUNGEN

Gemeinsame Erklirung zur Praambel des Abkommens
Gemeinsame Erkldrung zu Artikel 3 des Abkommens
Gemeinsame Erklarung zu Artikel 14 des Abkommens
Gemeinsame Erkldrung zu Artikel 27 des Abkommens
Gemeinsame Erklarung zu Artikel 28 des Abkommens
Gemeinsame Erkldrung zu Artikel 35 des Abkommens
Gemeinsame Erklarung zu Artikel 38 des Abkommens
Gemeinsame Erkldrung zu Artikel 47 des Abkommens
Gemeinsame Erklarung zu Artikel 60 des Abkommens
Gemeinsame Erklarung zu Arbeitnehmern (Artikel 65 des Abkommens)
Gemeinsame Erkldrung zu Artikel 67 des Abkommens
Gemeinsame Erklarung zu Artikel 86 des Abkommens

Gemeinsame Erklirung zu Visa

ERKLARUNGEN DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFT

Erklarung der Europiischen Gemeinschaft zur Turkei

Erklarung der Europiischen Gemeinschaft zu Artikel 35 des Abkommens
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Hecho en Luxemburgo, el diecisiete de junio de dos mil dos.
Udferdiget i Luxembourg den syttende juni to tusind og to.
Geschehen zu Luxemburg am siebzehnten Juni zweitausendundzwei.

Eyive oto AouEepfoupyo, otig déka egta louviou dUo xhiadeg duo.

Done at Luxembourg on the seventeenth day of June in the year two thousand and two.

Fait & Luxembourg, le dix-sept juin deux mille deux.

Fatto a Lussemburgo, addi diciassette giugno duemiladue.

Gedaan te Luxemburg, de zeventiende juni tweeduizendtwee.

Feito no Luxemburgo, em dezassete de Junho de dois mil e dois.

Tehty Luxemburgissa seitseméantendtoista paiviand kesdkuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Luxemburg den sjuttonde juni tjugohundratva.

2002 i 17 i fopa—sll 3 a3y
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Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk Belgié
Fiir das Konigreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté francaise, la Communauté flamande, la Communauté ger-
manophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige
Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flimische Gemeinschaft, die Fran-
zOsische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flimische Region und die Region Briissel-Hauptstadt.

Pd Kongeriget Danmarks vegne

Fir die Bundesrepublik Deutschland
/é_‘\ M
T'a v EN\pvikr) Anpokpatia

U Al

Por el Reino de Espaiia

l
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Pour la République frangaise

> c\'- “—‘"L"(""

Thar cheann Na hEireann
For Ireland

Per la Repubblica italiana

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Voor het Koninkrijk der Nederlanden
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Fiir die Republik Osterreich

)

Pela Republica Portuguesa
/ !

NS

Suomen tasavallan puolesta
For Republiken Finland

T,

For Konungariket Sverige

=

For the United Kingdom of Great britain and Northern Ireland

g i



30.5.2006

Amtsblatt der Europaischen Union

L 143/185

Por la Comunidad Europea

For Det Europaiske Fellesskab
Fiir die Europaische Gemeinschaft
T'a v Evpendaikr Kowotyta

For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunita europea

Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisén puolesta

Péd Europeiska gemenskapens vignar

—
-—

U {4,
|
|

—

2 /.

(A

-——-—"T"‘
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GEMEINSAME ERKLARUNGEN

Gemeinsame Erklirung zur Priambel des Abkommens

Die Vertragsparteien erkliren, sich der Tatsache bewusst zu sein, dass die Liberalisierung ihres Handels Mafs-
nahmen zur Anpassung und Umstrukturierung der libanesischen Wirtschaft voraussetzt, die Auswirkungen auf
die Haushaltsmittel und das Tempo des Wiederaufbaus in Libanon haben konnten.

Gemeinsame Erklirung zu Artikel 3 des Abkommens

Die Vertragsparteien bekriftigen ihre Absicht, Anstrengungen zur Erzielung einer gerechten, umfassenden und
dauerhaften Friedensregelung fiir den Nahen Osten zu unterstiitzen.

Gemeinsame Erklirung zu Artikel 14 des Abkommens

Die Vertragsparteien kommen iiberein, Verhandlungen tiber gegenseitige Zugestindnisse im Handel mit Fisch
und Fischereierzeugnisse auf der Grundlage der Gegenseitigkeit und des beiderseitigen Interesses mit dem Ziel
zu fithren, spitestens zwei Jahre nach Unterzeichnung dieses Abkommens eine Einigung tiber Einzelheiten zu
erzielen.

Gemeinsame Erklirung zu Artikel 27 des Abkommens

Die Vertragsparteien bekraftigen ihre Absicht, die Ausfuhr giftiger Abfélle zu verbieten, und die Europaische
Gemeinschaft bekraftigt ihre Absicht, Libanon bei der Suche nach Losungen fiir die mit diesen Abfillen zusam-
menhingenden Probleme zu helfen.

Gemeinsame Erklirung zu Artikel 28 des Abkommens

Um der Zeit Rechnung zu tragen, die fiir die Errichtung der Freihandelszonen zwischen Libanon und den ande-
ren Mittelmeerldndern erforderlich ist, sagt die Gemeinschaft zu, Antridge auf vorzeitige Anwendung der dia-
gonalen Kumulierung mit diesen Lindern wohlwollend zu priifen.

Gemeinsame Erklirung zu Artikel 35 des Abkommens

Die Durchfithrung der in Artikel 35 Absatz 2 vorgesehenen Zusammenarbeit hiangt davon ab, dass ein liba-
nesisches Wettbewerbsgesetz in Kraft tritt und die fiir seine Anwendung zustindige Behorde ihre Arbeit
aufnimmt.

Gemeinsame Erklirung zu Artikel 38 des Abkommens

Die Vertragsparteien sind sich dariiber einig, dass das ,geistige und gewerbliche Eigentum* fur die Zwecke des
Abkommens insbesondere Folgendes umfasst: das Urheberrecht, einschlieflich des Urheberrechts an
Computerprogrammen einschlieflich der verwandten Schutzrechte, die Rechte an Datenbanken, die Rechte an
Patenten, die gewerblichen Muster, die geografischen Angaben einschliefSlich der Ursprungsbezeichnungen, die
Marken fiir Waren und Dienstleistungen, die Topografien integrierter Schaltkreise sowie den Schutz gegen
unlauteren Wettbewerb im Sinne des Artikels 10 bis der Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz des gewerb-
lichen Eigentums und den Schutz vertraulicher Informationen iiber Know-how.

Artikel 38 ist nicht so auszulegen, als verpflichte er eine Vertragspartei, anderen als den in Anhang 2 aufge-
fithrten internationalen Ubereinkiinften beizutreten.

Die Gemeinschaft unterstiitzt die Libanesische Republik mit technischer Hilfe in ihren Bemithungen, ihre Ver-
pflichtungen aus Artikel 38 zu erfullen.



30.5.2006

Amtsblatt der Europaischen Union

L 143/187

Gemeinsame Erklirung zu Artikel 47 des Abkommens

Die Vertragsparteien erkennen an, dass der produktive Sektor Libanons modernisiert werden muss, um ihn bes-
ser an die Wirklichkeit der Weltwirtschaft und der europdischen Wirtschaft anzupassen.

Die Gemeinschaft kann Libanon bei der Durchfiithrung eines Unterstiitzungsprogramms fiir die umzustruktu-
rierenden und zu modernisierenden Wirtschaftszweige unterstiitzen, um die Schwierigkeiten zu bewiltigen,
die sich aus der Liberalisierung des Handels und insbesondere aus dem Abbau der Zolle ergeben konnten.

Gemeinsame Erklirung zu Artikel 60 des Abkommens

Die Vertragsparteien sind sich dariiber einig, dass zu den in Absatz 2 genannten internationalen Normen auch
die von der Financial Action Task Force (FATF) festgelegten Normen gehoren.

Gemeinsame Erklirung zu Arbeitnehmern (Artikel 65 des Abkommens)

Die Vertragsparteien bestitigen erneut die Bedeutung, die sie der fairen Behandlung auslandischer Arbeitneh-
mer beimessen, die in threm Gebiet rechtmifig beschiftigt sind. Die Mitgliedstaaten kommen {iberein, dass
jeder von ihnen bereit ist, auf Ersuchen Libanons bilaterale Abkommen tiber die Arbeits-, Entlohnungs- und
Kiindigungsbedingungen sowie die Anspriiche auf Sozialleistungen libanesischer Arbeitnehmer auszuhandeln,
die in ihrem Gebiet rechtmifig beschiftigt sind.

Gemeinsame Erklirung zu Artikel 67 des Abkommens

Die Vertragsparteien erkldren, dass dem Schutz, der Erhaltung und der Restaurierung von Stitten und Denk-
milern besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird.

Sie kommen {iiberein, in dem Bemiihen zusammenzuarbeiten, die Riickgabe des Teils des kulturellen Erbes
Libanons zu gewahrleisten, der seit 1974 rechtswidrig aus dem Land gebracht wurde.

Gemeinsame Erklirung zu Artikel 86 des Abkommens

a) Die Vertragsparteien sind sich dariiber einig, dass fiir die Zwecke der richtigen Auslegung und der prak-
tischen Anwendung des Abkommens die in Artikel 86 genannten ,besonders dringenden Fille die Flle
erheblicher Verletzung des Abkommens durch eine der Vertragsparteien sind. Eine erhebliche Verletzung
des Abkommens liegt

— in einer nach den allgemeinen Regeln des Vélkerrechts nicht zuldssigen Ablehnung der Erfiillung des
Abkommens,

— im Verstof8 gegen den in Artikel 2 niedergelegten wesentlichen Bestandteil des Abkommens.

b) Die Vertragsparteien sind sich dariiber einig, dass ,geeignete Mafnahmen® im Sinne von Artikel 86 Maf-
nahmen sind, die im Einklang mit dem Voélkerrecht getroffen werden. Trifft eine Vertragspartei nach Arti-
kel 86 eine Malnahme in einem besonders dringenden Fall, so kann die andere Vertragspartei das
Streitbeilegungsverfahren in Anspruch nehmen.

Gemeinsame Erklirung zu Visa

Die Vertragsparteien kommen iiberein zu priifen, wie die Verfahren fiir die Erteilung von Visa vereinfacht und
beschleunigt werden kénnen, insbesondere fiir Personen, die bona fide aktiv an der Umsetzung des Abkom-
mens beteiligt sind, u. a. fiir Geschiftsleute, Investoren, Akademiker, Praktikanten und Regierungsbeamte;
beriicksichtigt werden auch Ehegatten und minderjihrige Kinder von Personen, die im Gebiet der anderen
Vertragspartei einen rechtméifligen Wohnsitz haben.
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ERKLARUNGEN DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFT

Erklirung der Europdischen Gemeinschaft zur Tiirkei

Die Gemeinschaft erinnert daran, dass die Tiirkei im Rahmen der zwischen der Gemeinschaft und der Tiirkei
bestehenden Zollunion verpflichtet ist, sich im Verhaltnis zu Drittstaaten an den Gemeinsamen Zolltarif und
schrittweise auch an die Priferenzzollregelung der Gemeinschaft anzupassen, zu diesem Zweck die erforder-
lichen Mafdnahmen zu treffen und mit den betreffenden Staaten Abkommen auf einer fiir beide Seiten vorteil-
haften Grundlage auszuhandeln. Die Gemeinschaft fordert Libanon daher auf, so bald wie moglich
in Verhandlungen mit der Tiirkei einzutreten.

Erklirung der Europdischen Gemeinschaft zu Artikel 35 des Abkommens

Die Europdische Gemeinschaft erklirt, dass sie im Rahmen der Auslegung von Artikel 35 Absatz 1 Verhal-
tensweisen, die im Widerspruch zu diesem Artikel stehen, nach den Kriterien beurteilt, die sich aus den Arti-
keln 81 und 82 des Vertrages zur Griindung der Europiischen Gemeinschaft einschlieflich des abgeleiteten
Rechts ergeben.




	1. Abkürzungen, Begriffsbestimmungen und Definitionen
	1.1. Abkürzungen
	1.2. Begriffsbestimmungen
	1.3. Definitionen

	2. Anwendungsbereich
	3. Voraussetzungen für die Anwendung der Präferenzzölle
	3.1. Allgemeine Voraussetzungen
	3.2. Präferenzzölle

	4. Warenkreis
	4.1. Industriell gewerbliche Waren
	4.2. Waren im Bereich Landwirtschaft

	5. Ursprungserzeugnisse
	5.1. Grundsätzliches
	5.1.1. Arten des präferentiellen Ursprungs
	5.1.2. Gebiet der EU
	5.1.3. Bestimmung des Ursprungslandes
	5.1.4. Waren unbestimmten Ursprungs

	5.2. Allgemeine Vorschriften
	5.3. Ursprung durch Kumulierung
	5.3.1. Bilaterale mit Ursprungswaren
	5.3.2. Drittlandsmaterialien
	5.3.3. Andorra
	5.3.4. San Marino

	5.4. Vollständig gewonnene oder hergestellte Erzeugnisse (vollständige Erzeugung)
	5.5. In ausreichendem Maß be- oder verarbeitete Erzeugnisse (ausreichende Be- oder Verarbeitung)
	5.5.1. Grundsätzliches
	5.5.2. Ausnahme (allgemeine Toleranz)

	5.6. Nicht ausreichende Be- oder Verarbeitung (Minimalbehandlung)
	5.6.1. Doppelfunktion
	5.6.2. Definition

	5.7. Maßgebende Einheit und Umschließungen
	5.7.1. Maßgebende Einheit
	5.7.2. Umschließungen

	5.8. Zubehör, Ersatzteile und Werkzeuge
	5.9. Warenzusammenstellungen
	5.10. Neutrale Elemente

	6. Territoriale Auflagen
	6.1. Territorialitätsprinzip (Grundsatz) und territoriale Toleranz
	6.2. Unmittelbare Beförderung
	6.3. Ausstellungen

	7. Verbot der Zollrückvergütung und der Zollbefreiung
	7.1. Grundsätzliches
	7.2. Betroffene Abgaben
	7.3. Wahlmöglichkeit
	7.4. Angaben über Zollrückvergütungen
	7.5. Zollrückvergütung im Falle von Irrtümern

	8. Nachweis der Ursprungseigenschaft
	8.1. Grundsätzliches
	8.2. Verfahren zur Ausstellung einer WVB EUR.1
	8.3. Nachträglich ausgestellte WVB EUR.1
	8.4. Ausstellung eines Duplikates der WVB EUR.1
	8.5. Ausstellung von WVB EUR.1 auf Grundlage eines vorher ausgestellten Präferenznachweises (Ersatzzeugnis)
	8.5.1. Grundsätzliches
	8.5.2. Abfertigungen immer bei derselben Zollstelle
	8.5.3. Abfertigung bei unterschiedlichen Zollstellen – Angaben im Ersatzpräferenznachweis

	8.6. Buchmäßige Trennung
	8.7. Voraussetzungen für die Ausfertigung der Erklärung auf der Rechnung
	8.8. Ermächtigter Ausführer
	8.9. Geltungsdauer und Vorlage der Präferenznachweise
	8.10. Einfuhr in Teilsendungen
	8.11. Ausnahmen vom Präferenznachweis
	8.12. Belege
	8.13. Aufbewahrung der Präferenznachweise und Belege
	8.14. Abweichungen und Formfehler
	8.14.1. Unbedeutende Abweichungen und Formfehler
	8.14.2. Gravierende Abweichungen und Formfehler

	8.15. In Euro ausgedrückte Beträge (Wertgrenzen)

	9. Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen
	9.1. Gegenseitige Amtshilfe
	9.2. Prüfung der Präferenznachweise
	9.3. Streitbeilegung
	9.4. Sanktionen
	9.5. Freizonen

	10. Ceuta und Melilla
	10.1. Anwendung des Ursprungsprotokolls
	10.2. Besondere Bestimmungen

	11. Schlussbestimmungen
	11.1. Änderung des Protokolls
	11.2. Übergangsbestimmung für Durchgangs- und Lagererzeugnisse

	12. Rechtsgrundlagen
	12.1. Assoziationsabkommen
	12.2. Ursprungsprotokoll


